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MANAGEMENT SUMMARY 

Die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Verwal-
tungstätigkeit über Kantons- und Gemeindegrenzen hinweg hat in den 
vergangenen Jahren zugenommen. Verschiedenste Probleme lassen 
sich nicht mehr innerhalb der traditionellen politischen Strukturen lösen. 
In der Praxis haben sich deshalb auf kantonaler und kommunaler Ebene 
verschiedene Kooperations- und Ausgleichsprozesse etabliert. Dabei 
sind es insbesondere die Verwaltung und die Exekutive, welche diese 
Zusammenarbeit initiieren und steuern, und das Parlament sowie das 
Volk werden kaum oder nur bei Grundsatzentscheiden einbezogen. 

In der wissenschaftlichen Literatur zur Demokratiequalität wird zwischen 
Input- und Output-Legitimation (Scharpf 1999) unterschieden. Die Input-
Legitimation beruht auf dem traditionellen Prinzip der Politikgenerierung 
durch die Zustimmung des Volkes, repräsentiert durch ein gewähltes 
Parlament (government by the people). Die Output-Legitimation beruht 
auf dem funktionalen Prinzip der Nützlichkeit (government for the peo-
ple), wobei die Akteure nicht unbedingt demokratisch gewählt oder legi-
timiert sein müssen, sondern eine effiziente Aufgabenerfüllung im Vor-
dergrund steht.  

Die rechtlichen Grundlagen zur interkantonalen Zusammenarbeit sind 
im Kanton Bern gut ausgestaltet. Er ist bezüglich Kompetenzverteilung 
zwischen Regierung und Parlament mit seiner Verfassungsbestimmung 
sehr fortschrittlich. Die Frage der Delegation wird durch Regierung und 
Verwaltung sensibel gehandhabt und kontrolliert. Bezüglich der Reprä-
sentation des Kantons Bern in interkantonalen Gremien kann gesagt 
werden, dass dieser generell sehr gut vertreten ist. Insbesondere in 
den Vorständen der wichtigen Direktorenkonferenzen. Auch in inter-
kantonalen Verwaltungsgremien ist der Kanton Bern aufgrund seiner 
Grösse und seines Knowhows gut vertreten.  

Die Studie hat weiter gezeigt, dass der Grosse Rat über die meisten 
Vorhaben der interkantonalen Zusammenarbeit bereits heute implizit und 
gut informiert ist. Dies bedeutet, ein Parlamentarier kann Aktivitäten in 
der interkantonalen Zusammenarbeit früh erkennen, da darüber von Sei-
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ten der Verwaltung und der Regierung früh informiert wird. Hierbei 
scheint jedoch zentral, dass die Parlamentarier oftmals auf das Tages-
geschäft konzentriert sind und die Informationen, welche im Parlament 
diskutiert werden, nicht nach deren interkantonalem Gehalt beurteilen 
können. Es fehlen also insbesondere personelle Ressourcen, um inter-
kantonale Geschäfte bearbeiten zu können.  

Gleichzeitig muss gesagt werden, dass die spezifischen institutionellen 
Möglichkeiten der Mitwirkung des Parlaments an der interkantonalen 
Zusammenarbeit im Kanton Bern noch nicht ausgeschöpft sind. Der 
Kommission, welche für die Aussenbeziehungen zuständig wäre, könn-
ten insbesondere mehr Rechte bei der Ausarbeitung eines Konkordats 
sowie weitergehende Rechte bezüglich der Weisungen eingeräumt 
werden. Auch die interkantonalen Aufsichtskommissionen könnten mit 
weiteren Kompetenzen ausgestattet werden, die es ihnen erlauben 
würden, sich direkt an das Exekutivgremium eines interkantonalen Or-
gans zu wenden, wie auch in den Empfehlungen zu diesem Bericht 
ausgeführt wird.  

Bei der Beurteilung der Demokratiequalität auf interkommunaler Ebene 
muss zuerst festgehalten werden, dass die rechtlichen Grundlagen be-
scheiden sind. In den Gemeindeverfassungen ist teilweise nur der Zweck 
skizziert, welche Kooperationen erfüllen sollen. Allerdings muss die ge-
ringe Regelungsdichte nicht nur negativ sein, da in vielen Fällen die Zu-
sammenarbeit über die Zeit gewachsen ist und funktioniert, ohne dass 
eine umfassende Regelungsbasis erforderlich wäre. So vielfältig die Ty-
pen von Gemeindekooperationen sind, so unterschiedlich sind auch die 
Entscheidmechanismen. Bei grösseren, "professionelleren" Kooperatio-
nen wie den Regionalkonferenzen sind Mechanismen und Stimmenge-
wichte klar ausgewiesen. Betrachtet man Kooperationen unter wenigen 
Gemeinden sind diese nicht immer klar.  

Die kommunalen Parlamente werden– wenn vorhanden – nur selten ein-
bezogen. Die Parlamentsmitglieder beginnen jedoch vermehrt ihr Recht 
auf entsprechende Information einzufordern. Die Bevölkerung wird kaum 
involviert; einerseits ist ein Einbezug der Bevölkerung formal selten vor-
gesehen, andererseits wird diese auch nicht selbst aktiv, auch wenn sie 
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dies durch Initiativen oder Referenden tun könnte. Diese geringe Partizi-
pation hängt mit fehlender Information, fehlendem Interesse und fehlen-
der Betroffenheit der Stimmbürgerschaft zusammen. Kanäle, um Parla-
ment und Bevölkerung zu informieren, bestehen in vielen Gemeinden 
ausreichend. Sie werden jedoch nicht überall intensiv genutzt.  

Während wie oben dargestellt der Fokus der Untersuchung auf der In-
put-Legitimation lag, muss bei einer abschliessenden Beurteilung der 
Demokratiequalität intergouvernementaler Zusammenarbeit auch der 
Aspekt der Output-Legitimität berücksichtigt werden.  

Erstens stellt sich das Problem der Demokratiequalität intergouverne-
mentaler Zusammenarbeit nicht gleichermassen auf Kantons- und Ge-
meindeebene. Während auf der Kantonsebene die demokratiepolitische 
Frage der Input-Legitimität von Exekutiventscheiden als zentral wahrge-
nommen wird, erweist sich das Interesse auf der kommunalen Ebene als 
geringer. Die Güte der Zusammenarbeit unter Gemeinden wird primär 
über die Bereitstellung der öffentlichen Leistungen beurteilt. Neben utili-
taristischen Gründen wie eben dem Interesse an einem funktionierenden 
Service public und an einer hohen Qualität der erwarteten Leistungen 
spielt hierbei auch handfester Pragmatismus eine zentrale Rolle: das Mi-
lizsystem krankt in der Gemeinde an Rekrutierungsproblemen und de-
mokratische Kontrolle bedarf besetzter Kontrollinstanzen, welche wie-
derum personelle und finanzielle Ressourcen binden. 

Zweitens zeigt sich auch ein Unterschied hinsichtlich Theorie und Praxis. 
Während auf beiden Ebenen eindeutige formale Defizite bestehen, er-
weist sich das Problem in der politischen Realität als weniger virulent 
denn erwartet. Das Parlament ist auf kantonaler Ebene in praktisch allen 
untersuchten Fällen sehr gut informiert gewesen und die Entscheidun-
gen liefen transparent ab. Das demokratiepolitische Unbehagen an der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit konnte in den untersuchten Fäl-
len nur teilweise empirisch festgemacht werden. Dieser Befund negiert 
nicht das Problem, relativiert aber zu einem gewissen Teil seine Dring-
lichkeit.  
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Drittens ergeben sich für Gemeinden weitergehende Lösungsansätze als 
für die kantonale Ebene. Da wie oben dargestellt die Output-Legitimität 
höher gewichtet wird als die Input-Legitimität, ist die Frage nach der ge-
eigneten räumlichen Organisationsform für die Leistungserbringung ge-
rechtfertigt. Die Option der Gemeindefusion hat hierbei den Vorteil, dass 
die Deckungsgleichheit von politischem und funktionalem Raum zumin-
dest verbessert wird und damit sowohl Output- als auch Input-
Legitimation gesteigert werden kann. Allerdings sind nicht alle funktiona-
len Räume gleich gross und auch fusionierte Gemeinden werden weiter-
hin zusammen kooperieren. Die Grössenzunahme kann aber zu einer 
Professionalisierung der Politik führen und damit das demokratische 
Kontrollpotenzial erhöhen. 

Schliesslich muss auf kantonaler Ebene im Hinblick auf Reformen die 
Feststellung vorangestellt werden, dass die wichtigste Alternative zur in-
terkantonalen Zusammenarbeit meist nicht eine kantonale Einzellösung, 
sondern komplexe interkantonale Strukturen demokratischer Mitsprache 
oder die Etablierung einer Bundeslösung sind. Verglichen mit dem Ver-
fahren auf Bundesebene zeichnen sich die Verfahren auf kantonaler 
Ebene insbesondere durch einen stärker gewichteten Einbezug der Kan-
tone aus. Dieser Einfluss steht im Gegensatz zur Bundesebene, auf wel-
cher insbesondere Interessenorganisationen sehr viel Gewicht erhalten 
und die Kantone ein Vernehmlassungspartner unter vielen sind. Bei der 
Formulierung sowohl des Problems als auch der Lösungsvorschläge gilt 
es deshalb Augenmass zu halten und die politischen Möglichkeiten mit 
einzubeziehen. Entsprechend zeichnen sich die formulierten Empfehlun-
gen durch einen weitgehenden Pragmatismus aus, der sich stärker an 
den festgestellten realpolitischen Verhältnissen orientiert als an demo-
kratietheoretischen Idealbildern. Die Empfehlungen finden sich in Kurz-
form im Anhang. 
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1. EINLEITUNG 

Die Oberaufsichtskommission (OAK) des Grossen Rats des Kantons 
Bern hat im Oktober 2008 den Grundsatzbeschluss gefasst, vertiefte Ab-
klärungen zu Fragen der Beeinträchtigung direkt- und repräsentativde-
mokratischer Einflussnahme auf politische Entscheide durch interkom-
munale und interkantonale Zusammenarbeitsformen in Form einer ex-
ternen Studie vorzunehmen. Die vorliegende Untersuchung erfüllt dieses 
Mandat. 

 

Die Problematik des Verlustes an demokratischer und parlamentarischer 
Mitwirkung ist in der Auftragsumschreibung des Ratssekretariats aus-
führlich beschrieben. Es geht darum, dass die Bedeutung der wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit und der Verwaltungstätigkeit über Kantons- und 
Gemeindegrenzen hinweg in den vergangenen Jahren zugenommen 
hat. Verschiedenste Probleme lassen sich nicht mehr innerhalb der tradi-
tionellen politischen Strukturen lösen. In der Praxis haben sich deshalb 
auf kantonaler und kommunaler Ebene verschiedene Kooperations- und 
Ausgleichsprozesse etabliert. Dabei sind es insbesondere die Verwal-
tung und die Exekutive, welche diese Zusammenarbeit initiieren und 
steuern, und das Parlament sowie das Volk werden kaum oder nur bei 
Grundsatzentscheiden einbezogen. 

 

In der wissenschaftlichen Literatur spricht man in diesem Zusammen-
hang von einer Abnahme der Input- und einer Zunahme der Output-
Legitimation (Scharpf 1999). Die Input-Legitimation beruht auf dem tradi-
tionellen Prinzip der Politikgenerierung durch die Zustimmung des Vol-
kes, repräsentiert durch ein gewähltes Parlament (government by the 
people). Die Output-Legitimation dagegen beruht auf dem funktionalen 
Prinzip der Nützlichkeit (government for the people), wobei die Akteure 
nicht unbedingt demokratisch gewählt oder legitimiert sein müssen, son-
dern eine effiziente Aufgabenerfüllung im Vordergrund steht. Der vorlie-
gende Bericht thematisiert insbesondere die fehlende Input-Legitimität 
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der horizontalen Zusammenarbeit auf Gemeinde- und Kantonsebene; 
bei einer Beurteilung der Demokratiequalität müssen jedoch schlussend-
lich beide Arten der Legitimation in Betracht gezogen werden.  

 

Im Bericht werden die interkantonale und –kommunale Zusammenar-
beit spezifisch betrachtet. Beide Kapitel zu den verschiedenen Ebenen 
sind gleich aufgebaut. 

• Im ersten Teil der beiden Kapitel wird jeweils die Problemstellung 
erläutert. 

• In einem zweiten Teil wird jeweils eine umfassende Aufarbeitung 
der Situation in der Schweiz vorgenommen und die bestehende 
Literatur zum Thema zusammengestellt. Dabei wird die Vielfalt 
der Zusammenarbeit, welche sich in den vergangenen Jahren 
sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene etabliert 
hat, in unterschiedliche Formen kategorisiert. 

• Aufgrund der Literaturstudie und der unterschiedlichen Formen 
der Zusammenarbeit werden in einem jeweils dritten Teil die re-
präsentativ- und direktdemokratietheoretischen Kriterien ausge-
arbeitet und die Fallauswahl für die Detailanalysen im Kanton 
Bern gemacht. Es wird insbesondere auf die rechtlichen Grundla-
gen, den Mechanismus der Entscheidfindung und die Repräsen-
tativitiät sowie die demokratische und parlamentarische Mitspra-
che eingegangen. 

• Die empirischen Detailstudien zur interkantonalen und interkom-
munalen Zusammenarbeit werden in einem jeweils vierten Teil 
durchgeführt. Es werden jeweils alle Formen der interkantonalen 
und –kommunalen Zusammenarbeit anhand der erarbeiteten 
Demokratiekriterien erarbeitet.  

• Die Erkenntnisse aus dem empirischen Teil führen dann im je-
weils fünften Teil zu den Empfehlungen für die interkantonale re-
spektive interkommunale Zusammenarbeit im Kanton Bern. 
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Der Bericht schliesst mit einem vergleichenden Fazit der Demokratie-
qualität der interkommunalen und interkantonalen Zusammenarbeit 
und im Anhang werden die Empfehlungen noch einmal in Kurzform zu-
sammengefasst. 
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2. INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT 

 

2.1 Problemstellung 

Die horizontalen Institutionen des Schweizer Föderalismus haben lan-
ge Zeit eine vergleichsweise untergeordnete Rolle gespielt. Dies wurde 
insbesondere der damit einhergehenden Schwerfälligkeit und dem 
technokratischen Charakter zugeschrieben. Insbesondere in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der horizontale Föderalismus 
in der Schweiz jedoch zunehmend entwickelt (Bochsler et al. 2004, 
94)1. Die Kantone begannen vermehrt, organisatorische Elemente zu 
koordinieren und nicht nur zu harmonisieren. „Sie gingen vermehrt da-
zu über, in den Verträgen auch den Vollzug gemeinsam zu organisie-
ren, interkantonale Organe einzusetzen und diese mit Kompetenzen 
auszustatten“ (Zehnder 2007, 62). Der Vorteil dieser Problemlösung ist, 
dass die interkantonale Zusammenarbeit vielseitig ist und eine flexible 
Kooperation im lokalen Raum erlaubt (Vatter & Rüefli 2006, 38). 

 

Es waren insbesondere die kantonalen Regierungen, die diese Koope-
rationen vorangetrieben und ausgeführt haben. Sie sind dazu in den 
jeweiligen Kantonsverfassungen auch explizit befugt: Als direkt gewähl-
te Volksvertreter wird ihnen die Aufgabe übertragen, den Kanton nach 
aussen hin zu vertreten und damit auch, Vertragsverhandlungen mit 
anderen Kantonen zu führen. Es besteht bei dieser Art der interkanto-
nalen Kooperation jedoch die Gefahr, dass die Parlamente und die Be-
völkerung der Kantone die Kontrolle über die Ausarbeitung und Durch-
führung verlieren. Aufgrund des oft informellen Charakters dieser Zu-
sammenarbeit ist beispielsweise nicht gewährleistet, dass die Parla-
mente ausreichend informiert werden. Die Mitwirkungsmöglichkeit der 

                                      
1 Der Bericht beschränkt sich auf die so genannte horizontale Zusammenarbeit zwischen den Kanto-
nen im engeren Sinne, und schliesst dabei zum einen die vertikale Zusammenarbeit mit dem Bund, 
aber auch mit den Gemeinden, insbesondere den Städten aus. Zudem wird auch die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit europäischen Nachbarn nicht in die Betrachtungen mit einbezogen. 
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Parlamente ist so beispielsweise bei der Vorbereitung und Ausgestal-
tung von interkantonalen Verträgen deutlich geringer, als bei Gesetzen, 
Verordnungen und Projekten über die der Kanton allein bestimmt. Die 
Kantonsparlamente können kaum mehr Einfluss auf die inhaltliche 
Ausgestaltung von Vereinbarungen oder gemeinsamen Institutionen 
nehmen und werden zu reinen Genehmigungsorganen. Trotz der aus-
senpolitischen Kompetenz der Regierung ist dies problematisch, weil 
das Kantonsparlament in einem stärkeren Mass als die Regierung das 
Volk vertritt und zudem eine Kontrollfunktion über die Regierung wahr-
zunehmen hat. Weiter werden im Parlament im Gegensatz zu den Re-
gierungen Entscheidungen öffentlich gefällt und diese Öffentlichkeit ist 
eine Grundlage der Demokratie (Abderhalden 2006, 13).  

 

Deshalb soll im Folgenden die interkantonale Zusammenarbeit entlang 
der Aspekte der parlamentarischen und demokratischen Mitwirkung 
beurteilt werden. Die Ausführungen beruhen auf der bestehenden aka-
demischen und grauen Literatur, sowie zwei telefonischen Interviews 
mit Herrn Patrick Trees, ehemaliger Leiter des Dienstes für Aussenbe-
ziehungen (DAB) des Kantons Bern, sowie Othmar Fillinger, Leiter des 
Sekretariats der Zentralschweizer Regierungskonferenz.  

 

2.2 Formen interkantonaler Zusammenarbeit 

Die Formen, die den Kantonen zum gemeinsamen Organisieren der 
Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen, sind schier unendlich. Zehn-
der und Freiburghaus (2003, 11) haben die Zusammenarbeit charakte-
risiert als ein „fast schon chaotisch anmutender Arten- und Formen-
reichtum“. Es stellt sich hier insbesondere die Frage, nach welchen Kri-
terien die Zusammenarbeit kategorisiert oder gegliedert werden soll, 
damit eine Beurteilung der demokratischen und parlamentarischen 
Mitwirkung erfolgen kann. In der Literatur finden sich verschiedene Ty-
pologien interkantonaler Zusammenarbeit. Zender und Freiburghaus 
(2003, 8) beispielsweise nehmen dabei den Zweck der Zusammenar-
beit als Ausgangslage und unterscheiden: 
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• Bi- oder multilaterale Abmachungen, welche unmittelbare grenz-
überschreitende Koordinationsprobleme zwischen zwei Kantonen 
betreffen (bspw. in den Bereichen Nahverkehr, Raumplanung 
oder Gewässerschutz);  

• Die gemeinsame Erbringung oder den Einkauf von Dienstleistun-
gen, wobei zwei oder mehrerer Kantone eine Aufgabe gemein-
sam lösen oder einem Kanton die Leistung verkaufen. Förster 
(2006, 63) unterteilt diese am Beispiel des Kantons Schaffhausen 
weiter in  

o Gemeinsame Aufgabenerfüllung in koordinierender Form 
(bspw. beim Hochsicherheitsstrafvollzug oder der Polizei);  

o Gemeinsame Aufgabenerfüllung durch interkantonale Ein-
richtungen (bspw. Drogenrehabilitation);  

o Gemeinsames Auftreten beim Einkauf von Mitteln Dritter 
(bspw. die Anschaffung von Uniformen oder Software);  

o Entgeltliche Zurverfügungstellung von Kapazitäten (bspw. 
Lebensmittelkontrolle) 

o Entgeltliche Übernahme zur Verfügung gestellter Kapazitä-
ten (bspw. Hochschulwesen oder Spitzenmedizin). 

• Den Erfahrungsaustausch oder Lobbying, wobei Kantone Erfah-
rungen austauschen, gemeinsame Lösungen erarbeiten oder ihre 
Interessen gegenüber Dritten vertreten (bspw. Bergkantone oder 
Agglomerationskantone). 

• Die Rechtsvereinheitlichung und schweizweite Koordination, wel-
che Gebiete betreffen, die die Kantone vereinheitlichen aber nicht 
an den Bund abtreten möchten (bspw. Universitätsfinanzierung 
durch Nichthochschulkantone, WTO-Konformität des Beschaf-
fungswesens, Anerkennung von Lehrerdiplomen). 

• Gemeinsame Vertretung von Interessen gegenüber dem Bund, 
wobei insbesondere die Konferenz der Kantonsregierungen 
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(KdK) oder auch die Direktorenkonferenzen genannt werden, ob-
wohl die letzteren auch eine wichtige Aufgabe im Bereich der Ko-
ordination und Organisation aller obigen Bereiche einnehmen. 

Wie aus der Aufzählung ersichtlich wird, sind bestimmte Zusammenar-
beitsformen formeller, andere jedoch informeller Natur. Es ist festzuhal-
ten, dass insbesondere die formalisierte Zusammenarbeit einer parla-
mentarischen oder demokratischen Kontrolle unterliegen kann. Die 
‚negative Koordination‘, die freiwillige Anpassung an und Ausrichtung 
auf die anderen Kantone wird selten als Teil der interkantonalen Zu-
sammenarbeit berücksichtigt (Zehnder & Freiburghaus 2003, 9). Dabei 
entwickeln sich Dinge ähnlich aufgrund von informellem Informations-
austausch; Politikstile nähern sich an, oder andere Bereiche werden 
nicht vorangetrieben, weil sie der guten Nachbarschaft abträglich sind 
(Sager 2003)2.  

 

Für die Beurteilung der demokratischen und parlamentarischen Mitwir-
kung ist diese Kategorisierung entlang dem Zweck insofern nicht ergie-
big, als dass sie zu detailliert ist. Der Einbezug des Parlamentes und 
des Volkes ist viel weniger breit ist als die Arten und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. Für das weitere Vorgehen sollen deshalb weiter ge-
fasste Formen interkantonaler Zusammenarbeit und insbesondere de-
ren Instrumente unterschieden werden (Waldmann 2005, 23f): (a) ge-
meinsame Organisationen und Einrichtungen, zum einen Konferenzen, 
zum anderen Institutionen mit der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben, 
(b) vertragliche Vereinbarungen und (c) übergeordnete Einrichtungen 
und Strukturen.  

                                      
2 Für den Schlussbericht soll durch die Analyse eines Entscheidungsprozesses innerhalb einer Fach-
beamtenkonferenz versucht werden, diese Art der Zusammenarbeit im Lichte der demokratischen und 
parlamentarischen Mitwirkung zu beleuchten (s. Kapitel 4.1.2).  
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Entlang dieser einfacheren Einteilung wird im Folgenden zuerst auf die 
Zusammenarbeit in den verschiedenen Konferenzen eingegangen. Da-
bei wird unterschieden zwischen den Gesamtregierungskonferenzen, 
der KdK und den Regionalkonferenzen, danach den sektoralen Direk-
torenkonferenzen und schlussendlich den Fachbeamtenkonferenzen. 
Danach wird spezifisch auf die ‚Produkte‘ eingegangen, die innerhalb 
dieser Konferenzen etabliert werden: formalisierte interkantonale Ver-
einbarungen und interkantonale Institutionen. 

 

2.2.1 Gesamtregierungskonferenzen 

Die heute bestehenden interkantonalen Zusammenarbeitsstrukturen 
werden zum weitaus grössten Teil von Regierungen und Verwaltungen 
getragen (Brunner 2000, 198ff). Interkantonale  Konferenzen sind heu-
te zu einem nicht mehr wegzudenkenden Element des kooperativen 
Föderalismus geworden. Sie werden beschrieben als Möglichkeit in-
formeller aber direkter vertikaler Einflussnahme (Vatter 2005, Wälti 
1996). In den vergangenen Jahren hat sich eine Kaskade verschie-
denster Konferenzen herausgebildet, welche sowohl gesamtschweize-
risch als auch regional, sowohl als ganze Gremien als auch sektoral, 
und sowohl auf Regierungs- als auch Verwaltungsebene eine Koordi-
nation der Tätigkeiten und eine gemeinsame Position gegenüber dem 
Bund anstreben. Es ist davon auszugehen, dass diese Konferenzen in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Dies ist jedoch mit verschie-
denen Kritiken verbunden. So ist beispielsweise die Arbeit dieser Kon-
ferenzen oftmals nicht formalisiert und selbst regelmässig tagende und 
durchaus gut organisierte interkantonale Konferenzen beruhen nicht 
auf einem Vertrag (Zehnder 2007, 61).  

 

2.2.1.1  Konferenz der Kantonsregierungen 

Seit mehr als 15 Jahren existiert die KdK, welche bezweckt, die Zu-
sammenarbeit unter den Kantonen zu fördern sowie Informations-, und 
Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. Die Konferenz befasst sich 
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insbesondere mit Fragen der Erneuerung und Weiterentwicklung des 
Föderalismus, der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, der 
Willensbildung und Entscheidvorbereitung im Bund, des Vollzugs von 
Bundesaufgaben durch die Kantone sowie in der Aussen- und Integra-
tionspolitik, welche die Kantone betrifft (Vereinbarung über die KdK, 
Artikel 1 Absatz 2). Die KdK hat in den vergangenen Jahren in zentra-
len Geschäften die Kantone in der Zusammenarbeit mit dem Bund ver-
treten. So beispielsweise bei der Ausarbeitung und Implementierung 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung 
oder im Rahmen des Abkommens zu den Bilateralen Verträgen II. Die 
Arbeit der KdK wurde insbesondere für ihr 10-jähriges Jubiläum in ei-
nem Sammelband von verschiedenen Autoren aufgearbeitet (Konfe-
renz der Kantonsregierungen 2003).  

 

Die Mitglieder der KdK sind die kantonalen Regierungen, wobei jede 
Regierung Anspruch auf einen Sitz in der Konferenz hat. Die Plenar-
konferenz tritt jährlich viermal zu ordentlichen Sitzungen zusammen. 
Sie wählt den Präsidenten, den Leitenden Ausschuss und bezeichnet 
das Sekretariat. Der Leitende Ausschuss ist das oberste Führungsor-
gan; es besteht aus sieben bis neun Mitgliedern. Er bearbeitet die lau-
fenden Geschäfte und bereitet die Sitzungen der Plenarkonferenz vor.  

 

Das Sekretariat der KdK ist für die Vorbereitung der Sitzungen der Ple-
narkonferenzen und des Leitenden Ausschusses sowie für die Proto-
kollführung verantwortlich und ist für die hinreichende und laufende In-
formation und Dokumentation der Konferenzorgane sowie der Kantone 
und weiterer interessierter Kreise verantwortlich (Vereinbarung über 
die KdK, Artikel 13). Das Sekretariat wurde seit der Gründung der KdK 
von einem 50 Prozent Pensum eines Geschäftsführers auf rund 14 
Vollzeitstellen erhöht (Minger 2003, 9). Die Kantone tragen die Kosten 
der KdK gemäss ihrer Einwohnerzahl. 
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Rechtliche Grundlagen  

Rechtsgrundlage für die Arbeit der KdK, sowie für alle anderen Direkto-
renkonferenzen ist Artikel 48, Absatz 1 und 3 der Bundesverfassung. 
Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame 
Organisationen und Einrichtungen schaffen, wobei Verträge zwischen 
Kantonen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie anderer 
Kantone nicht zuwiderlaufen dürfen. Auf kantonaler Ebene haben Re-
gierungen wie oben erwähnt den verfassungsrechtlichen Auftrag, den 
Staat nach aussen zu vertreten (s. einzelne Kantonsverfassungen). Sie 
können dafür die zuständigen Regierungsmitglieder beauftragen. Die 
Rechtskörperschaft der KdK ist nach wie vor die ch Stiftung3, so dass 
die Sekretärin der KdK gleichzeitig auch Geschäftsführerin der ch Stif-
tung ist.  

 

Beispiel: Rechtsgrundlage der KdK  

Die rechtlichen Grundlagen der KdK sind in bestimmten Kreisen um-
stritten. Der Regierungsrat des Kantons Zürich sah sich im Jahr 2004 
mit zwei parlamentarischen Vorstössen konfrontiert, welche im Zu-
sammenhang mit Aktivitäten der KdK Fragen nach der Legitimität die-
ser Konferenz im Besonderen und damit auch der Direktorenkonferen-
zen im Allgemeinen aufwarf. Der Regierungsrat antwortete mit der Ge-
neralklausel, dass es Aufgabe des Regierungsrates sei, den Staat zu 
leiten und nach aussen zu repräsentieren und verwies insbesondere 
auf Artikel 40 Ziffer 3 der Zürcher Kantonsverfassung und Artikel 48 
der Bundesverfassung.  

 

                                      
3 Die ch Stiftung ist eine interkantonale Organisation aller 26 Kantone mit Sitz in Solothurn, die in den 
späten 60er Jahren gegründet wurde und ihrerseits massgeblich an der Gründung der KdK im Jahr 
1993 beteiligt war. Sie ist dem Grundgedanken des Föderalismus verpflichtet und fördert die Zusam-
menarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund. Sie fördert diese insbesondere mit literarischen 
Übersetzungsprojekten sowie mit dem Jugendaustausch über die Sprachgrenzen hinweg und weite-
ren Veranstaltungen.  
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Entscheidfindung 

An den Plenarversammlungen der KdK ist jeder Kanton mit einer ein- 
oder mehrköpfigen Delegation seiner Regierung vertreten. Die Kantons-
regierungen regeln Wahl und Amtsdauer ihrer jeweiligen Vertretung in 
der KdK selbst. Jeder Kanton hat eine Stimme, womit die Gleichheit der 
Kantone gewahrt bleibt. Für einen Beschluss der KdK bedarf es eines 
Quorums von 18 Kantonsregierungen. Auch wenn diese Beschlüsse 
als Beschlüsse der Konferenz gelten, sind sie jedoch für die einzelnen 
Kantone nicht bindend (Artikel 10 Vereinbarung über die KdK). Wie 
oben ausgeführt werden diese Beschlüsse durch den Leitenden Aus-
schuss sowie das Sekretariat vorbereitet. De facto ist davon auszuge-
hen, dass für wichtige Entscheidungen ein Konsens angestrebt wird, 
welchem alle Kantone zustimmen können. 

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung 

Die KdK hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Organ 
der interkantonalen Zusammenarbeit entwickelt, welches die Position der 
Kantone zu stärken vermochte. Wie der Urner Regierungsrat in einer 
Antwort auf eine Interpellation darstellt, kommt „den Stellungnahmen der 
KdK bei Vernehmlassungen und Vorbereitungen von Entscheidungen 
ein nicht zu unterschätzendes Gewicht“ zu (Urner Regierungsrat 2009, 
6). Die Kantonsparlamente werden nicht formell in die Arbeit der KdK mit 
einbezogen; es obliegt den einzelnen Regierungen, dies zu bewerkstelli-
gen4. Die von der KdK ausgearbeitete Interkantonale Rahmenvereinba-
rung (IRV), welche es ermöglicht, Kantone zur Zusammenarbeit zu ver-

                                      
4 Bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Bund ist anzumerken, dass für eine effiziente Mitsprache 
der Kantone auf Bundesebene eine gemeinsame und einheitliche Stellungnahme der Kantone mass-
gebend ist. Diese muss teilweise unter Zeitdruck erstellt werden, so dass langdauernde Konsultatio-
nen sowie der Einbezug der Parlamente nicht immer möglich sind. Dies rührt auch daher, dass die 
Verhandlungsprozesse der EU nicht auf föderale Staaten ausgerichtet sind. Zur Optimierung des In-
formationsflusses wurden deshalb kantonale Informationsbeauftragte in den einschlägigen Institutio-
nen des Bundes platziert. Diese vertikale Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, die durch 
die KdK koordiniert wird, ist jedoch nicht Thema dieser Studie und wurde anderenorts breit themati-
siert (siehe beispielsweise Freiburghaus 1994, Siegwart 1997, Tornay et al. 2006, Pfisterer 2000, 
Nuspliger 2000, Schmitt 2001). 
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pflichten, nimmt diesen Punkt jedoch in ihren Bestimmungen auf (s. Ka-
pitel 2.2.4). Die Sitzungen der KdK sind nicht öffentlich und ihre Be-
schlüsse werden auch nicht veröffentlicht. Die KdK informiert jedoch auf 
ihrer Website mittels Medienmitteilungen über ausgewählte Beschlüsse 
der Kantonsregierungen und macht ihre Sitzungsdaten öffentlich. Ge-
meinsame Vereinbarungen, welchen die Kantone auf Beschluss der KdK 
beitreten, werden je nach Regelung durch diese selbst veröffentlicht. 

 

Auch die kantonalen Parlamente haben begonnen, sich nach dem Vor-
bild der Parlamente in Deutschland und Österreich zusammen zu 
schliessen und auf gesamtschweizerischer Ebene aktiv zu werden. Eine 
Konferenz der Kantonsparlamente konnte 2006 mangels Interesse einer 
genügenden Anzahl Kantone nicht gebildet werden. So ist die Interes-
sengemeinschaft Kantonsparlamente (ICC) entstanden, welche sich zum 
Ziel gesetzt hat, eine Informationsplattform für alle Kantonsparlamente 
aufzubauen, um Daten und Informationen von gesamtschweizerischer 
Relevanz allgemein verfügbar zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten die Parlamente vor allem durch gegenseitige Besuche der Präsidien 
und Leitungsorgane Kontakt, ebenso wie durch das jährliche Treffen der 
Präsidentinnen und Präsidenten. Diese Treffen waren jedoch insbeson-
dere gesellschaftlicher Natur. Mit der Etablierung der Interessengemein-
schaft wird auch auf dieser Ebene eine zunehmend professionalisierte 
Zusammenarbeit angestrebt.  

 

2.2.1.2  Regionalkonferenzen 

Nur wenige Teile der interkantonalen Zusammenarbeit betreffen die 
gesamte Schweiz und ein Grossteil der Zusammenarbeit ist bilateraler 
oder regionaler Art. Eine Analyse aller interkantonalen Verträge ver-
deutlicht, dass nur ein Viertel der Vereinbarungen alle Kantone umfas-
sen (Bochsler et al. 2004, 101). Dies zeigt bereits die Bedeutung der 
regionalen Zusammenarbeit, die auch mit dem neuen Bundesverfas-
sungsartikel (Artikel 48 BV) gestärkt wurde. In der Schweiz haben sich 
vier Regionalkonferenzen herausgebildet: die Konferenz der Regierun-
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gen der Westschweiz (CGSO), die Regionalkonferenz der Regierungen 
der Nordwestschweiz (NWRK), die Ostschweizer Regierungskonferenz 
(ORK) und die Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK). Für eine 
Übersicht über die Entwicklung und Relevanz dieser Konferenzen ist 
insbesondere Trees (2005) zu nennen. Ausser der ORK haben alle 
Konferenzen ein ständiges Sekretariat eingerichtet, um dieser Art der 
Zusammenarbeit mehr Gewicht zu geben, und diese besser zu institu-
tionalisieren. Das Ziel der Regionalkonferenzen ist analog zur KdK die 
Koordination und der Austausch der interkantonalen Zusammenarbeit 
auf der Gesamtregierungsebene. Achtermann und Berset (2006, 78) 
haben die Kaskade der gesamten und nicht sektoral orientierten Regie-
rungskonferenzen in einer Tabelle veranschaulicht (s. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Interkantonale Zusammenarbeit der Gesamtregierungen  

Gesamtschweizer-
ische Regierungs-
ebene 

Konferenz der Kantonsregierungen 

Präsidentenkonferenz 

Ständiges Sekretariat KdK 

Gesamtschweizer-
ische Verwaltungs-
ebene 

Konferenz der Sekretäre der interkantonalen Konferenzen 
KoSeKo 

Staatsschreiberkonferenz 

Regionale Regie-
rungsebene 

Konferenz 
der Re-
gier-ungen 
der West-
schweiz 
(CGSO) 

Regional-
konferenz 
der Regier-
ungen der 
Nordwest-
schweiz 
(NWRK) 

Ost-
schweizer 
Regierungs-
konferenz 
(ORK) 

Zentralschweizer 
Regierungskonfe-
renz (ZRK) 

Ständiges 
Sekretariat 
CGSO 

Ständiges 
Sekretariat 
NWRK 

(Ständiges) 
Sekretariat 
ORK* 

Ständiges Sekre-
tariat ZRK 

Regionale Verwal-
tungs-ebene 

   
Zentralschweizer 
Staatsschreiber-
konferenz 

Quelle: Achtermann und Berset (2006, 78) mit eigenen Ergänzungen; * das Sekre-
tariat der ORK wird in Personalunion durch den Leiter der Aussenbeziehungen des 
Kantons St. Gallen geleitet.  
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Entscheidfindung 

Die Ziele und Aufgaben der Konferenzen sind sehr unterschiedlich, im 
Wandel befindlich und auch abhängig von der jeweiligen Entstehungs-
geschichte (s. Trees 2005, 7ff). Auch das Budget der vier Konferenzen 
unterscheidet sich und liegt zwischen 50‘000 und 300‘000 Franken (Da-
ten von 2005). In der Organisation jedoch gleichen sich die regionalen 
Regierungskonferenzen. Generell werden die Geschäfte durch die Sek-
retariate oder Fachbeamten vorbereitet, und durch ein leitendes Organ 
geplant, dem ein Präsidium vorsteht. Dieses wechselt in der Regel alle 
zwei Jahre (bei der ORK alle vier Jahre). In den vergangenen Jahren ist 
eine Professionalisierung der Sekretariate zu beobachten. Nachdem in 
der Anfangszeit das Sekretariat jeweils mit dem Präsidium wechselte, 
wurden ständige Sekretariate eingeführt. Diese vorbereitenden und ko-
ordinierenden Organe tagen in der Regel bis zu viermal jährlich. Ausser 
der CGSO kennen alle Regionalkonferenzen eine Plenarversammlung, 
welche einmal jährlich zusammentritt. Jeder Kanton hat dabei eine 
Stimme. Einstimmigkeit der Beschlüsse ist erforderlich. 

 

Beispiel: Die Ostschweizer Regierungskonferenz  

Der ORK gehören die Kantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell Inner- 
und Ausserrhoden, St. Gallen, Graubünden und Thurgau an. Der Kan-
ton Zürich ist assoziiertes Mitglied. Die Plenarkonferenz tagt mindes-
tens einmal pro Jahr und behandelt Geschäfte von grundsätzlicher Be-
deutung. Ein Präsidium wird von dieser für vier Jahre gewählt, welches 
wiederum  im Einvernehmen mit den Mitgliederkantonen die Schwer-
punkte der Tätigkeit festlegt. Unterstützt wird das Präsidium von einem 
ständigen Sekretariat, welches von der Koordinationsstelle für Aussen-
beziehungen des Kantons St. Gallen wahrgenommen wird. Die Staats-
schreiberkonferenz bereitet in Zusammenarbeit mit diesem Sekretariat 
die Plenarkonferenzen vor. Die ORK beschränkt sich in ihrer Arbeit nur 
auf den Informationsaustausch und die gemeinsame Interessensvertre-
tung, obwohl sie die Koordination von Aufgaben als Zweck in ihrem 
Statut nennt (Trees 2005, 13).  
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Rechtliche Grundlage 

Analog zur KdK basiert die regionale Zusammenarbeit auch auf Artikel 
48 BV sowie den jeweiligen Bestimmungen in den Kantonen zur inter-
kantonalen Zusammenarbeit. Alle Regionalkonferenzen haben sich ein 
Statut gegeben und können als öffentliche Rechtskörperschaften sui 
generis bezeichnet werden.  

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung 

Die Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung der Regio-
nalkonferenzen muss je nach Konferenz und  je nach Fachgeschäft dif-
ferenziert betrachtet werden. Die Arbeit der Regionalkonferenzen kon-
zentriert sich im Gegensatz zu den sektoralen Konferenzen (s. folgen-
des Kapitel 2.2.2) auf übergreifende Themen und fokussiert oftmals auf 
die gemeinsame Interessenvertretung und den Informationsaustausch. 
Falls man sich für eine gemeinsame Aufgabenerfüllung entscheidet, 
obliegen die Ausführung und der Vollzug  oftmals bei den entspre-
chenden Fachgremien, den Direktorenkonferenzen. Insbesondere die 
CGSO und die ZRK haben für die formelle Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren Verfahren ausgearbeitet, wie die Parlamente in 
die interkantonale Zusammenarbeit einzubeziehen sind. Zu nennen ist 
hier insbesondere das Concordat des Concordats, neu Concordat 
Parlementaire der Westschweizer Kantone, sowie die verschiedenen 
Mustervereinbarungen der ZRK (s. Kapitel 2.2.4). Gleichzeitig stehen 
den Parlamenten die traditionellen Instrumente (Anfrage, Interpellation) 
zur Verfügung, um von der Regierung Auskunft über ihre Tätigkeit zu 
verlangen.  

 

Bezüglich der Transparenz der Entscheidungen und der Koordinations-
tätigkeit unterscheiden sich die Regierungskonferenzen stark. Die ZRK 
zeichnet sich als diejenige Konferenz aus, welche am transparentesten 
mittels Internet Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Alle Beschlüsse und Bera-
tungen werden auf der Webpage publiziert und Ansprechpersonen de-
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finiert. Auch die CGSO hat eine eigene Webpage, auf welcher insbe-
sondere die Grundlagenpapiere dokumentiert sind, jedoch nicht die 
einzelnen Zusammenarbeitsprojekte unter den Kantonen, wie bei der 
ZRK. Beide Konferenzen veröffentlichen zudem ihre Sitzungsdaten. 
Die ORK hat ihrerseits ein Extranet aufgeschaltet, auf welchem alle 
Geschäfte, die für die Ostschweiz von Bedeutung sind, aufgeführt wer-
den. Zugang haben die Regierungsmitglieder sowie die Eidgenössi-
schen Parlamentarier der entsprechenden Kantone (Trees 2005, 13). 

 

Beispiel: Die Zentralschweizer Regierungskonferenz  

Heute ist die ZRK diejenige regionale Konferenz, welche ihre Arbeit am 
transparentesten gestaltet und alle ihre Grundsatzpapiere, Musterver-
träge, Beschlüsse und Projekte sowie Zuständigkeiten im Internet ver-
öffentlicht. Die Informations- und Kommunikationsprobleme, wie sie 
noch vor fünf Jahren konstatiert wurden (Zehnder & Freiburghaus 
2003, 17) sind heute überwunden und trotz der politisch kritischen 
Stimmung gegenüber Konkordaten etabliert sich die Konferenz als 
wichtiges Forum für den Austausch von Informationen und gemeinsa-
men Strategien in der Zentralschweiz (ZRK 2009). 

 

Neben diesen Regionalkonferenzen haben sich in den letzten Jahren 
auch neue Konferenzen gebildet, welche sich nicht in erster Linie an 
kantonalen Grenzen, sondern vielmehr an funktionalen Räumen orien-
tieren und die regionalen Konferenzen zum Teil auch konkurrenzieren. 
Dabei sind insbesondere die Metropolitankonferenz Zürich zu nennen 
(welche auch Gemeinden einbezieht), aber auch die seit längerem be-
stehende Regierungskonferenz der Bergkantone (RKGK). Im folgenden 
Kapitel werden nun diejenigen Konferenzen diskutiert, welche sich mit 
Policy-Bereichen befassen, die in die Kompetenz der Kantone fallen.  
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2.2.2 Direktorenkonferenzen 

Gemäss einem Studienbericht der Stiftung für eidgenössische Zusam-
menarbeit (1976, 2) werden Direktorenkonferenzen als Vereinigungen 
der Vorsteher von Regierungsdepartementen definiert. Ziel ist die In-
formation und Abstimmung der Meinungen unter den Kantonen (und 
mit dem Bund) über interkantonale, nationale und internationale Prob-
leme im jeweiligen Bereich sowie die Pflege persönlicher Kontakte. 
Diese Zusammenarbeit führt zur Ausarbeitung von Konkordaten und 
Mustergesetzen, zur Verabschiedung von Richtlinien und Empfehlun-
gen und zur Herausgabe von gemeinsamen schriftlichen Erzeugnissen 
(bspw. Zeitschriften). Die sektoralen Konferenzen sind wissenschaftlich 
noch wenig bearbeitet; die wichtigste Ausnahme ist die Dissertation 
von Markus Meyer (2006), in welcher die wichtigsten Informationen zu 
jeder Konferenz zusammengetragen, und eine kurze Schlussbetrach-
tung aufgestellt werden. Basierend darauf hat er zudem eine eigene 
Homepage zum Thema gestaltet (www.konferenzen.ch). 

 

Auch die Direktorenkonferenzen haben in den vergangenen Jahren ei-
ne Professionalisierung durchlaufen. Ein Zeichen dafür ist unter ande-
rem der Umzug oder die Bündelung der sektoralen Konferenzen in das 
2008 in Bern neu geschaffene ‚Haus der Kantone‘ (EDK 2007)5. Ein 
weiteres Zeichen ist die Professionalisierung der Sekretariate dieser 
Konferenzen. Diese Sekretariate nehmen in der Vorbereitung von Ent-
scheiden einen wichtigen Stellenwert ein. Es gibt heute 14 sektorale 
Direktorenkonferenzen, wobei diese teilweise monothematisch sind 
(bspw. die Forstdirektorenkonferenz) oder breitere Felder abdecken 
(bspw. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz).  

                                      
5 Neben der KdK sind fünf Generalsekretariate von sektoralen interkantonalen Regierungskonferen-
zen mit 39 Mitarbeitenden im Sommer 2008 in das Haus der Kantone eingezogen: die Generalsekre-
tariate der Konferenzen der Erziehungsdirektoren (EDK), der Gesundheitsdirektorinnen (GDK), der 
Sozialdirektoren (SODK), der Justiz- und Polizeidirektorinnen (KKJPD) und der Finanzdirektoren 
(FDK). Zudem weitere 64 Mitarbeitende von fünf Institutionen aus dem Umfeld dieser Konferenzen: 
das Dienstleistungszentrum Berufsbildung/Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB), die Zent-
ralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ), die Zentralstelle für Heilpädagogik 
(SZH), die Steuerkonferenz (SSK) sowie der Interverband für Rettungswesen (IVR). 
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In Tabelle 2 findet sich eine Übersicht über die Direktorenkonferenzen. 
Sie verfügen zum Teil über eigenes Personal; einige lassen ihr Sekre-
tariat von einer kantonalen Stelle im Nebenamt führen, andere unter-
halten grosse, relativ selbständige Sekretariate (bspw. die EDK). Sie 
sind gleich wie die Gesamtregierungskonferenzen nicht nur gesamt-
schweizerisch, sondern auch regional organisiert.  

 

Tabelle 2: Direktorenkonferenzen  

Bezeichnung 

Schweizerische Bau- Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) 

Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) 

Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK) 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren und Sozialdirektorinnen (SODK) 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –
direktoren (GDK) 

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) 

Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) 

Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) 

Forstdirektorenkonferenz (FoDK) 

Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren 
(KKJPD) 

Schweizerische Konferenz der Kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektorin-
nen und –direktoren (MZDK) 

Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS) [vormals Regierungskonferenz zur 
Koordination des Feuerwehrwesens (RKKF)] 

Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) 

Konferenz der Sekretäre der interkantonalen Konferenzen (KoSeKo)6 

                                      
6 Die KoSeKo koordiniert die Bearbeitung bereichsübergreifender innenpolitischer Vorlagen zwischen 
der KdK und den Direktorenkonferenzen. Weiter ist sie für die Aktivitäten der KdK und der Direktoren-
konferenzen bei aussenpolitischen Vorlagen gegenüber dem Bund zuständig und unterstützt die Pfle-
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Bezeichnung 

Schweizerische Staatsschreiberkonferenz (SSK) 

Quelle: Zusammengestellt aus Meyer (2006) mit eigenen Ergänzungen 
 

Die Finanzierung der Direktorenkonferenzen erfolgt durch Beiträge sei-
tens der Kantone nach Massgabe der kantonalen Bevölkerung. Die fi-
nanzielle Relevanz ist nicht zu unterschätzen; die Aufwendungen sind 
jedoch nicht umstritten und sind ein fester Bestandteil der kantonalen 
Voranschläge geworden. Sie variieren je nach Bedeutung oder admi-
nistrativer Ausstattung der jeweiligen Konferenz. So hatte die EDK im 
Jahr 2004 einen totalen Aufwand von ca. 10 Mio. Franken und auch die 
jährlichen Gesamtaufwendungen der GDK, der KKJPD und der KAZ 
reichen bis an die Millionengrenze.  

 

Rechtliche Grundlage  

Allgemeine Rechtsgrundlage für die Direktorenkonferenzen ist wieder-
um Artikel 48 BV und die jeweiligen Kantonsverfassungen. Eine spezi-
fische Regelung findet sich jedoch weder in der Bundesgesetzgebung 
noch in jener der Kantone. „Nach allgemeiner Auffassung beruhen Di-
rektorenkonferenzen nicht auf einem Vertrag zwischen den Kantonen, 
sondern bilden lediglich Absprachen, denen allerdings vertragsähnliche 
Folgen beigemessen werden“ (Meyer 2006, 5). Falls die Konferenzen 
jedoch Verträge abschliessen und prozessfähig sein sollen, bedürfen 
sie einer Rechtspersönlichkeit. Ausser der Konferenz der Kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD) und der Feu-
erwehrkoordination Schweiz (FKS) hat sich keine der Konferenzen für 
die Rechtsform des Vereins entschieden, sondern sie bilden eine öf-
fentlich rechtliche Körperschaft sui generis. Nach Ansicht von Meyer 
(2006, 150) wären jedoch explizite Grundlagen für Konferenzen im po-

                                                                                                                    
ge der Beziehungen der KdK und der Direktorenkonferenzen zu den Mitgliedern der eidgenössischen 
Parlamente, insbesondere des Ständerates. Weiter pflegt sie den Gedankenaustausch zwischen den 
Mitgliedern, insbesondere zur vorausschauenden Vorwegnahme möglicher Doppelspurigkeiten und 
zur zukünftigen Entwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit. 
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sitiven Recht zu schaffen. Er spricht in diesem Zusammenhang von ei-
nem Legitimitätsdefizit.  

 

Entscheidfindung  

Die Organe der Direktorenkonferenzen sind meist ein Sekretariat, ein 
Vorstand sowie die Plenarversammlung, können jedoch je nach Konfe-
renz unterschiedlich ausgestaltet sein. Die Unterlagen der einzelnen 
Geschäfte werden von den Sekretariaten der Konferenzen vorbereitet 
und den Vorstandsmitgliedern vor der Sitzung zugestellt. Dabei haben 
die Sekretariate oftmals einen wichtigen Stellenwert, so arbeiten sie 
beispielsweise die Entwürfe für Konkordate aus (bspw. Vereinbarung 
über die Hochspezialisierte Medizin), und verfügen deshalb über ent-
scheidende Definitionsmacht. Die Sachgeschäfte werden schriftlich do-
kumentiert und meistens mehrere Wochen vor der jährlich stattfinden-
den Plenarversammlung den verschiedenen kantonalen Regierungs-
mitgliedern zugestellt. Dort werden sie von den zuständigen Mitarbei-
tenden begutachtet und mit Bemerkungen und Anträgen versehen. Ge-
schäfte werden in der Regel erst dann in die Plenarversammlung wei-
tergereicht, wenn im Vorstand Übereinstimmung gefunden werden 
konnte (Meyer 2006, 18). Zudem bestehen verschiedene Unterkonfe-
renzen, Ausschüsse sowie Institutionen aus dem Umfeld der Direkto-
renkonferenzen.  

 

Stimmberechtigte in den Konferenzen sind die Direktorinnen und Direk-
toren, wobei jeder Kanton eine Stimme hat. Je nach Konferenz sind 
zudem Bundesvertreter oder Vertreter kantonaler Verwaltungen als 
Gäste anwesend (Meyer 2006, 15). Diverse Konferenzen sehen für 
spezielle Geschäfte oder die Abgabe von Empfehlungen Quoren vor. 
Bei der EDK braucht es beispielsweise 2/3 der anwesenden Stimmbe-
rechtigten für Entscheide, die MZDK verlangt für die Aufhebung der 
Organisationsstatuten ein absolutes Mehr aller Mitglieder. 
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Beispiel: Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) 

Die BPUK fördert und koordiniert die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Bau, Raumplanung und -entwicklung und Umweltschutz unter den Kan-
tonen einerseits sowie zwischen Bund und Kanton andererseits. Sie 
kann zu allen Fragen, die im diesbezüglichen Interessenbereich der Mit-
glieder liegen, Stellung nehmen. Die Organe der BPUK sind ein Vor-
stand, eine Geschäftsstelle und die Plenarversammlung. Die laufenden 
Geschäfte werden von einer Geschäftsstelle im Mandatsverhältnis ge-
führt. Mit der Führung der Geschäftsstelle ist seit 1976 eine Advokatur 
beauftragt, dieses Mandat läuft jedoch 2009 mit dem Umzug ins Haus 
der Kantone aus. Der Geschäftsführer hat in allen Gremien beratende 
Stimme und ist Mitglied des Präsidiums. Er betreut die einzelnen politi-
schen und fachlichen Geschäfte und vertritt diese nach aussen. 
Schliesslich ist er für die gesamte Logistik und für sämtliche finanziellen 
Belange zuständig. Der Vorstand kam im Jahr 06/07 zu drei ordentlichen 
Sitzungen zusammen (neben den Kurzbesprechungen am Rande der 
Haupt- und der Plenarversammlung). Hinzu kamen intensive „elektroni-
sche“ und telefonische Kontakte sowie bilaterale Zusammenkünfte ins-
besondere zwischen dem Präsident und dem Geschäftsführer und/oder 
Vizepräsidenten und Geschäftsführer (Jahresbericht BPUK 06/07, 4).  

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung 

Die Art und Weise der Entscheidfindung wird wie oben dargestellt durch 
die Exekutiven und die Konferenzorgane dominiert. Den kantonalen Par-
lamenten stehen generell die traditionellen Instrumente (Anfrage, Inter-
pellation) zur Verfügung, um von der Regierung Auskunft über ihre Tä-
tigkeiten zu verlangen. Die Direktorenkonferenzen sind nicht mit hoheitli-
chen Kompetenzen ausgestattet, ihre Beschlüsse erzeugen rechtlich 
keine verbindliche Wirkung (Meyer 2006, 17). In der Praxis hat sich je-
doch gezeigt, dass diese Beschlüsse eine hohe Relevanz für die Ent-
wicklung der jeweiligen Policy-Bereiche haben. Meyer (2006, 151f) kons-
tatiert im Zusammenhang mit den Direktorenkonferenzen ein Demokra-
tiedefizit, weil weder das Parlament noch das Volk diese Verhandlungen 
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beeinflussen können. Zudem ist weder gegenüber dem Parlament noch 
gegenüber dem Volk klar, ob die einzelnen Mitglieder der Konferenzen 
weisungsgebunden sind und inwiefern sie das Regierungskollegium und 
die Parlamente über ihre Geschäfte informieren müssen. Zudem konsta-
tiert er ein Kontrolldefizit, weil für verschiedene Konferenzen eine ange-
messene Kontrolle fehlt, wobei diese wie oben ausgeführt teilweise über 
beträchtliche Budgetvolumen verfügen. Die Rechnungsprüfung ist teil-
weise intern geregelt, teilweise gar nicht7.  

 

Die BPUK, die FDK, die GDK, die KKJPD, die KöV, sowie die SODK 
verfügen über umfassende Homepages, auf welchen unter anderem 
die Sitzungsdaten, Protokolle, Beschlüsse und Medienmitteilungen, 
sowie Jahresberichte und Zuständigkeiten veröffentlicht werden. Die 
Sitzungsdaten der anderen Konferenzen werden auf der Homepage 
der KdK veröffentlicht. Dies bedeutet, dass die formalisierten Tätigkei-
ten der Konferenzen für die Öffentlichkeit zugänglich dokumentiert 
werden, auch wenn die Sitzungen nicht öffentlich sind. Eine kurze Ein-
sicht in diese Websites zeigt jedoch, dass die breite Information der 
Öffentlichkeit nicht in erster Linie das Ziel zu sein scheint. Die Informa-
tionen sind oftmals sehr technisch und fachspezifisch. So scheinen die 
Websites auch oder insbesondere die Funktion eines Intranets zu ha-
ben, das den Austausch unter den Beteiligten der Konferenzen sicher-
stellt.  

 

2.2.3 Fachbeamtenkonferenzen  

Die Fachbeamtenkonferenzen bilden ein dichtes Netz von Verbin-
dungsorganen zwischen kantonalen Ämtern und Dienststellen. Sie 
werden in diesem Bericht so definiert, auch wenn in vielen Kantonen 
keine „Beamten“ laut Personalrecht mehr existieren. Damit sind Konfe-

                                      
7 Meyer (2006, 154) konstatiert zudem ein Effizienzdefizit, weil es eine Zunahme von Doppel- und 
Mehrspurigkeiten zwischen den Konferenzen und mit anderen Entscheidungsverfahren gibt. Diesem 
Defizit wurde jedoch durch die Etablierung der Konferenz aller Sekretäre der interkantonalen Konfe-
renzen Rechnung getragen (KoSeKo).  
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renzen gemeint, welche insbesondere Fachpersonen aus den ver-
schiedenen Kantonen zum gleichen Thema zusammenbringen. Es 
existiert wenig graue und wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema. 
Eine ältere, sehr kurze Studie von Tamm (1982) ist die einzige veröf-
fentlichte Arbeit, welche diese Konferenzen gesamthaft betrachtet. An-
sonsten gibt es in der Literatur zu spezifischen Policy-Prozessen detail-
liertere Informationen zu einzelnen Fachkonferenzen, welche in einzel-
nen Gesetzesprozessen eine wichtige Rolle gespielt haben (Sager & 
Steffen 2006, Serdült & Schenkel 2006). Bereits Anfang der 1980er 
Jahre wurde ermittelt, dass es weit über 500 Gremien aller Art gibt, an 
welchen kantonale Fachbeamte beteiligt sind (Tamm 1982, 2). Es ist 
anzunehmen, dass diese Zahl seit damals gestiegen ist. An diesen 
Konferenzen wird über Tagesgeschäfte gesprochen, es werden Recht-
setzungsprojekte koordiniert oder gemeinsame Institutionen geschaf-
fen. Besonders wichtig ist die Tätigkeit dieser Konferenzen im Vorfeld 
der Erarbeitung von Gesetzes- und Verordnungsrecht sowohl in den 
Kantonen wie im Bund, wo sie durch informelle Stellungnahmen, Ein-
gaben und Vernehmlassungen einen grossen Einfluss haben. Den 
Fachbeamtenkonferenzen gehören in der Regel die kantonalen Amts-
vorsteher an, die gelegentlich von Mitarbeitern begleitet oder auch ver-
treten werden. Auf manchen Gebieten finden auch Zusammenkünfte 
von Sachbearbeitern statt. Wichtige Beispiele dieser Konferenzen sind 
die Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandeswesen 
(KAZ) oder die Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden 
(VBK).  

Beispiel: Verwaltungskonferenzen im Umfeld der BPUK 

Alleine im Rahmen der BPUK gibt es verschiedenste gesamtschweize-
rische private oder öffentliche Institutionen der Bereiche Raumplanung, 
Bau, Umweltschutz und öffentliches Beschaffungswesen, in welche die 
BPUK ihre Vertretungen entsendet wie bspw. das Gesprächsforum für 
Baufragen, die Schweizerische Stiftung zur Förderung einer behinder-
tengerechten Umwelt, das Koordinierte Verkehrs- und Transportwesen 
(KoVT), den Verein zur Förderung des exemplarischen Wohnungsbaus 
EUROPAN Suisse (Meyer 2006, 37). 
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Rechtliche Grundlagen  

Die Konferenzen von Chefbeamten und Fachleuten beruhen zumeist 
auf der Eigeninitiative der Mitglieder, sie konstituieren sich oftmals oh-
ne besondere Rechtsgrundlage, wobei sich einige die Vereinsform ge-
ben. Die meisten jedoch verfügen nicht einmal über ein Organisations-
statut (Tamm 1982, 2). Ziel der Absprachen in den Fachbeamtenkonfe-
renzen sind nicht immer neue Verträge, oftmals reichen aufeinander 
abgestimmte Erlasse. Je verbindlicher die Zusammenarbeit jedoch sein 
soll, desto notwendiger würde eine vertragliche Regelung.  

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung  

Die Bedeutung der Fachbeamtenkonferenzen wird laut Tamm (1982, 3) 
oftmals unterschätzt, weil sie nicht als eigentliche Entscheidungsorga-
ne in Erscheinung treten, aber schon rein die informellen Informations-
austausche weitreichende Folgen haben können. Die Koordinationstä-
tigkeit der Fachbeamtenkonferenzen ist nach aussen nicht sichtbar und 
wird formell von anderen verantwortet. Weiter stellt Tamm (1982, 4) die 
Hypothese auf, dass die Loyalität der Fachbeamten bei ihren Fachkol-
legen und nicht bei den politischen Vorgesetzten liegt. Dies wird da-
durch erschwert, dass diese nicht immer einem Regierungsmitglied un-
terstellt sind. Arnold (2005, 120) bestätigt für die vierzig ständigen 
Fachbeamtenkonferenzen der Zentralschweiz, dass diese nur teilweise 
unmittelbar einer Direktorenkonferenz unterstellt sind. So kann ein „ei-
gentliches By-Passing der Regierungen und Parlamente in den Kanto-
nen“ erfolgen (Tamm 1982, 5). Gleichzeitig können die Fachbeamten-
konferenzen im politischen Prozess nur unter hohen Kosten übergan-
gen werden.  

 

Die Arbeiten dieser Konferenzen finden oftmals unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt, ausser es handelt sich um so grosse Bereiche, 
dass diese auch eigene Internetseiten betreiben (bspw. KAZ oder 
VBK).  
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Öffentlich bekannt gewordenen ist ein Fall der Schweizerischen Steuer-
konferenz, bei dem das Verfahren zur Berechnung der kantonalen Kapi-
talsteuer auf Wertpapieren ohne Kurswert so hätte geändert werden sol-
len, dass nichtbörsenkotierte Aktiengesellschaften (faktisch in der Regel 
KMU-Familienbetriebe) eine Steuererhöhung im Umfang des bis zu Drei-
fachen des bisherigen hätten hinnehmen müssen. Aufgrund des vom 
Schweizerischen Gewerbeverband orchestrierten Widerstands (auf Bun-
desebene die Interpellationen 08.3610 Rime und 08.3591 Germann) hat 
die Schweizerische Steuerkonferenz mit Beschluss vom Januar 2009 
dieses Vorhaben wieder gestrichen. Es lassen sich hierbei aber auch 
kantonale Unterschiede feststellen: Die Steuerverwaltung des Kantons 
Zürich setzt den neuen Steuerfuss fest. Im Kanton Bern muss aber jede 
Änderung, abgesehen von Umsetzungsbeschlüssen der Steuerverwal-
tung, welche eine Auswirkung auf die Steuerzahlenden hat, durch den 
Grossen Rat verabschiedet werden.  

 

2.2.4  Interkantonale Vereinbarungen  

Die neue Bundesverfassung hat die Terminologie für interkantonale 
Vereinbarungen (gemäss alter BV Konkordate, Vorkommnisse, Verträ-
ge oder Vereinbarungen) auf den Begriff "Verträge zwischen den Kan-
tonen" vereinheitlicht (Artikel 48 BV). In der neueren interkantonalen 
Praxis sollten nur mehr die Begriffe "interkantonale Vereinbarung" 
(Oberbegriff), "Vertrag" (rechtsetzenden und/oder rechtsgeschäftlichen 
Inhalts), "Verwaltungsvereinbarung" (vorwiegend bei Leistungskäufen) 
und "Leistungsvereinbarung" (mit Dritten) verwendet werden (ZRK 
2003).  

 

Rechtsgeschäftliche Verträge gründen ein konkretes Rechtsverhältnis 
zwischen den Parteien. Sie umschreiben einerseits Rechte und Pflich-
ten, die sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen, bspw. 
Grenzbereinigungsverträge. Rechtsetzende Verträge andererseits ha-
ben eine Vereinheitlichung des Rechts zwischen zwei oder mehreren 
Kantonen zur Folge. Sie stellen eine generell abstrakte Regelung auf, 
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die in den beteiligten Kantonen gemeinsam gelten soll. Diese rechtset-
zenden Verträge sind oftmals mittelbare Verträge, bspw. Staatsverträ-
ge, die für die Bevölkerung unmittelbar bindend sind (Abderhalden 
1999, 65f). Rechtsetzende Verträge sind in diesem Fall jene Verträge, 
welche dem Parlament (und/oder dem Volk) für eine Genehmigung 
vorgelegt werden müssen. Rechtsgeschäftliche Verträge können durch 
die Regierung selbst unterzeichnet werden. Verwaltungsabkommen 
unterscheiden sich dadurch von den rechtsgeschäftlichen und recht-
setzenden Verträgen insofern, als dass nicht unmittelbar der Bürger 
betroffen ist, sondern die Kantone verpflichtet werden, Bestimmungen 
zu erlassen, durch welche die Vereinbarung für die Bürgerinnen Gültig-
keit erhält.  

Analog zur Kaskade der verschiedenen Konferenzen entstand deshalb 
in den vergangenen Jahren auch eine Kaskade verschiedener inter-
kantonaler Vereinbarungen. Diese Arten der Vereinbarungen können 
beispielhaft am Bereich der Spitalversorgung aufgezeigt werden.  

 

Beispiel: Kooperation in der Spitalversorgung 

Die Kooperation in der Spitalversorgung beinhaltet einfache Verwal-
tungsvereinbarungen wie das Patientenfreizügigkeitsabkommen (BL, 
SO) oder die Ostschweizer Krankenhausvereinbarung (GR, TI, AG, 
LU). Danach aber auch themen- oder leistungsbezogene operative Zu-
sammenarbeit wie die Zusammenarbeit der Spitäler in Saanen und 
Château d’Oex, Bern, Neuenburg und Jura im Bereich Palliativmedizin 
und gemeinsam betriebene Spitäler (FR, VD und VD, VS). Zudem er-
folgt auch eine Kooperation im Sinne einer gemeinsamen Planung der 
Spitalversorgung (BS, BL; UR, NW, OW), die so weit reicht, dass ein 
einziger Versorgungsraum entstand (BS, BL) (Achtermann & Berset 
2006, 75).  

 

Mit der Einführung der NFA haben die interkantonalen Vereinbarungen 
mit Lastenausgleich zudem eine qualitative Veränderung erfahren, da 
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mit der Interkantonalen Rahmenvereinbarung (IRV) die Möglichkeit ge-
schaffen wurde, Verträge in bestimmten Bereichen allgemeinverbind-
lich zu erklären, oder eine Beteiligungspflicht auszusprechen. Im Fol-
genden werden deshalb die Konkordate allgemein sowie die IRV spezi-
fisch betrachtet.  

 

2.2.4.1  Interkantonale Verträge 

Besonders viele der heute noch gültigen Konkordate wurden in den 
1970er und wiederum ab Beginn der 1990er Jahre abgeschlossen 
(Bochsler et al. 2004, 94). Heute gibt es über 700 Konkordate in der 
Schweiz, wovon die meisten neueren Datums sind. Gleichzeitig sind 
die meisten Konkordate keine umfassenden Verträge, an welchen eine 
Mehrheit der Kantone beteiligt ist. Ungefähr drei Viertel sind bilaterale 
Abkommen zwischen zwei Kantonen.  

Inhaltlich fallen die meisten Konkordate mit ungefähr 20 Prozent in den 
Bereich öffentliche Finanzen und Steuern oder in den Bereich Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. Darauf folgen mit je 15 Prozent Staatsorgani-
sation und Sicherheit sowie Infrastruktur, Verkehr und Umwelt. Grösse-
re Konkordate gibt es vor allem im Bereich Erziehungswesen, Polizei 
und Justiz (Bochsler et al. 2004, 96). Früher wurden Konkordate oft als 
Vorbereitung auf bundesweite Regelungen getätigt, heute werden sie 
jedoch eher als Möglichkeit der Verteidigung kantonaler Kompetenzen 
gesehen (Häfelin & Haller 2001). Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen jedoch, dass Konkordate kaum ein „effektives Mittel zur Verhin-
derung neuer Bundeskompetenzen darstellen“ (Vatter 2006, 38).  

 

Rechtliche Grundlagen  

Grundsätzlich steht den Kantonen das Recht zu, in ihren Zuständig-
keitsbereichen Konkordate abzuschliessen (Artikel 48 BV). Zusätzlich 
erlangen die Kantone insbesondere mit dem Artikel 43 BV die Freiheit, 
ihre Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Gesetzgebung, Regie-
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rung und Verwaltung, aber auch des Gerichtswesens selbst zu gestal-
ten und untereinander zu kooperieren. Die horizontale Zusammenar-
beit unter den Kantonen wird heute  auf regionaler Ebene sogar durch 
den Bund gefördert. Diese Förderung bezieht sich insbesondere auf 
die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich.  

 

Entscheidfindung 

Die Entscheidfindung für die interkantonalen Verträge findet in den je-
weiligen interkantonalen Gremien statt (s. Kapitel 2.2.1-2.2.3). 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

In diesem Kapitel werden die Direktdemokratische und parlamentari-
sche Mitwirkung getrennt behandelt, da in den letzten Jahren insbe-
sondere im Bereich der parlamentarischen Mitsprache einige neue 
Prozesse und Abläufe in den Kantonen eingeführt wurden.  

 

Es ist jeweils kantonal geregelt, in welchen Bereichen die Parlamente 
Mitsprache ausüben können. Die materielle Mitgestaltung wird teilwei-
se sogar von Fall zu Fall, in Abhängigkeit von der Wichtigkeit eines 
Vorhabens, bestimmt. Das heisst, es wird je nach Geschäft entschie-
den, welche Abkommen nur verwaltungsmässiger und welche politi-
scher Natur sind8. So berichtet Zürcher, dass die zuständigen Perso-
nen des Westschweizer Konkordats den Kantonen der Romandie mit-
geteilt hat, dass die IVSE nicht von den Parlamenten verabschiedet 
werden müsse, da das Abkommen eher verwaltungsmässiger als poli-
tischer Natur sei. Dazu sagt er: „Eine schriftliche Begründung dieser 

                                      
8 So hat beispielsweise die zuständige Person für die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrich-
tungen (IVSE) den Kantonen der Romandie mitgeteilt, dass es sich dabei um eine verwaltungsmässi-
ge Vereinbarung handle und diese deshalb nicht der Convention des Conventions und somit der Mit-
sprache durch das Parlament unterstellt sei (Zürcher 2006, 102). 
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nicht ohne weitere nachvollziehbaren Feststellung ist uns nicht be-
kannt“ (Zürcher 2006, 102).  

 

Falls die Parlamente Mitsprachemöglichkeiten haben, beinhaltet dies, 
wie in der Einleitung bereits ausgeführt, insbesondere die Ratifizierung 
von Verträgen; also nur die Möglichkeit, den Vertrag entweder gesamt-
haft zu genehmigen oder vollständig abzulehnen. „Die Legislative ist 
von einer zeitgerechten, gestaltenden Meinungsbildung ausgeschlos-
sen, ihre Rolle wird auf eine nachträgliche Kontrolle beschränkt“ (Mey-
er 2006, 149). Demokratische Legitimation hängt deshalb auch von der 
Mitwirkung im Vorfeld von materiellen Entscheiden ab und nicht nur 
von der Ratifizierungsmöglichkeit an sich (Zürcher 2006, 102). Das 
Ringen um Inhalt und Formulierungen, also die eigentliche öffentliche 
Verhandlung, entfällt und die üblichen intrakantonalen Budget-, Obe-
raufsichts- und Kontrollrechte greifen nicht. „Für einzelne Parlamenta-
rier lohnt es sich nicht, sich ausführlich über die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu informieren, denn wenn man nichts zu sagen hat, 
nimmt man auch keine Informationskosten auf sich“ (Möckli 2006, 17).  

 

In den vergangenen Jahren haben die Kantone auf dieses Demokratie-
defizit reagiert, Informationsrechte eingeführt und parlamentarische Be-
gleitgruppen eingesetzt (Zürcher 2006, 101). So kennen heute fast alle 
Kantonsparlamente institutionalisierte Mitwirkungsformen bei Konkorda-
ten, die über die blosse Genehmigung hinausgehen. Den Vertragstexten 
gehen zudem meist breit abgestützte Konsultationsverfahren voraus (s. 
Beispiel IHV/ISVE im untenstehenden Kasten). Die Mitsprache der Par-
lamente wurde gesamtschweizerisch von Tobler (2008, 33ff) und Beh-
rend (2007, 14ff) in universitären Arbeiten behandelt. Zudem hat die KdK 
2006 eine Umfrage zur Mitwirkung der Parlamente in der Aussenpolitik 
erstellt (KdK 2006). Das Beispiel der IHV und des neueren Folgekonkor-
dats ISVE zeigt auf, wie sich das Bewusstsein in diesem Bereich geän-
dert hat. 
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Beispiel der Interkantonalen Heimvereinbarung (IHV) resp. Interkanto-
nalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) 

Um die Ratifizierung der IHV Mitte der 1980er Jahre vorzunehmen, 
reichte in einigen Kantonen ein Beitrittsbeschluss der Regierung, in 
anderen wurde diese den Kantonsparlamenten unterbreitet und im 
Kanton Graubünden wäre zwingend eine Volksabstimmung nötig ge-
wesen (Zürcher 2006, 95). „Der Kanton Graubünden beteiligte sich de 
facto gleichwohl am Vertrag und meldete seine Heime auch für die Lis-
te der IHV an“. Dieses Konkordat wurde in den vergangenen Jahren 
erneuert und es zeigt sich, dass die Qualitätsansprüche an die inter-
kantonale Zusammenarbeit gestiegen sind. So hat eine Vernehmlas-
sung zu einem Entwurf der ISVE stattgefunden, der von einer Arbeits-
gruppe, bestimmt durch die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren 
und –direktorinnen (SODK), erarbeitet wurde. Dieser Gruppe gehörten 
Fachpersonen der Kantone aus der ganzen Schweiz an. Zusätzlich zu 
dieser Vernehmlassung in den Kantonen wurde ein Gutachten unter 
den Gesichtspunkten der Demokratieproblematik in Auftrag gegeben, 
die zum Ergebnis kam, dass es den Kantonen möglich wäre, die Par-
lamente stärker einzubeziehen, respektive stärker am Zustandekom-
men der ISVE zu beteiligen (s. Zürcher 2006, 9).  

 

Gesamtschweizerisch gibt es verschiedene Modelle des Einbezugs von 
Parlamenten und wie oben ausgeführt richten sich die aktiven Mitwir-
kungsformen für die Parlamente nach dem jeweiligen kantonalen (Ver-
fassungs-)Recht. Brunner (2004, 140f) hat diese Formen unterteilt in 
Instrumente, die dem Parlament als Ganzes, bestimmten Organen des 
Parlamentes oder einzelnen Parlamentarierinnen offen stehen.  

 

Das Parlament als Ganzes kann Vorstösse überweisen (bspw. Auf-
nahme oder Kündigung von Verhandlungen mit anderen Kantonen), 
der Regierung Aufträge erteilen (Berichterstattung über Aussenbezie-
hung und deren Genehmigung) und es hat Genehmigungsrechte (Bud-
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getkompetenz). Zudem kann es auch Erklärungen und Resolutionen 
verabschieden. Hierzu gehört auch die in mehreren Kantonsverfassun-
gen verankerte Informationspflicht der Exekutiven gegenüber den Le-
gislativen. Die meisten Parlamente können durch die üblichen Instru-
mente der einfachen Anfrage oder Interpellation von den Regierungen 
Informationen verlangen. Die materielle Mitwirkung beschränkt sich 
meist darauf, dass durch Postulate oder Motionen Vorschläge zu in-
haltlichen Fragen am aussenpolitischen Entscheidungsprozess ge-
macht werden können. Abschliessend muss gesagt werden, dass die 
am meisten verbreiteten Rechte unverbindlich sind; das Parlament kann 
Verhandlungen anregen, wird informiert, kann seine Meinung kundtun 
und Empfehlungen abgeben. Dies ist jedoch nach Ansicht von Abder-
halden (2006, 14) nicht zu unterschätzen. Sie sieht die regelmässige 
und umfassende gegenseitige Information als wesentliches Element 
und wichtigste Grundlage aller Zusammenarbeit zwischen Regierung 
und Parlament. 

 

Bei den einzelnen Organen des Parlamentes handelt es sich insbe-
sondere um die (ständigen) Kommissionen. Diesen können Konsultati-
onsrechte oder gar Entscheidungskompetenzen zugewiesen werden, 
oder sie können Vertreterinnen und Vertreter in Projektorganisationen 
und Verhandlungsgremien entsenden und deren Arbeit begleiten. Wei-
ter haben sie die Möglichkeit Kontakte zu anderen Parlamenten zu 
pflegen. Diese Art der Mitwirkung steht heute im gesamtschweizeri-
schen Vergleich im Vordergrund. Es zeigt sich, dass die Kantone ins-
besondere zwei Arten von Kommissionen eingesetzt haben. Zum einen 
werden interkantonale Verträge von ständigen Kommissionen mit aus-
senpolitischen Aufgaben bearbeitet, zum anderen behandeln Sach-
kommissionen die jeweiligen aussenpolitischen Geschäfte in ihrem 
Fachbereich. Tabelle 3 zeigt, dass sich in den vergangenen Jahren 
immer mehr Kantone für die erste Variante entschieden haben. In den 
Kantonen Zug und Wallis können Geschäfte sowohl von einer aussen-
politischen Kommission als auch von Sachkommissionen behandelt 
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werden. In neun weiteren Parlamenten können nur die Sachkommissi-
onen die Geschäfte behandeln.  

 

Tabelle 3: Ständige Kommissionen mit aussenpolitischen Aufgaben  

Zeitpunkt 2000 2002 2004 2006 2008 

Kantone NE, JU FR, BS, 
NE, GE, JU 

ZG, BS, 
VD, VS, 
NE, GE, JU 

BE, SZ, 
OW, ZG, 
FR, BS, 
SH, VD, 
VS, NE, 
GE, JU 

BE, SZ, 
OW, ZG, 
FR, BS, 
SH, SG, 
TG, VD, 
VS, NE, 
GE, JU 

Anzahl  2 5 7 12 14 

Quelle: Tobler (2008, 28); in einigen Kantonen nehmen die Kommissionen nebst 
Aussenpolitik auch andere Aufgaben wahr und parlamentarische Delegationen in 
grenzüberschreitenden Gebilden sind hier nicht enthalten. 
 

Im Bezug auf die Arbeitsabläufe herrscht rege prozessuale Vielfalt in 
diesen Kommissionen. So wird die Regierung teilweise begleitet und 
ständig beraten oder es werden Änderungsvorschläge an Entwürfen 
gemacht. Es lässt sich erkennen, dass diejenigen Kantone, welche eine 
aussenpolitische Kommission eingesetzt haben, auch mehr Instrumente 
für deren Mitwirkung etabliert haben. Der Hauptanteil der Beteiligungs-
rechte von Sachkommissionen konzentriert sich auf Information und 
Konsultation in einer frühen Phase des Prozesses. Bei beiden Kommis-
sionstypen besteht das Recht, Empfehlungen abzugeben und der Regie-
rung beratend einen Vorschlag zu unterbreiten. Wenige aussenpolitische 
Kommissionen verfügen zudem über verbindlichere Rechte wie Ände-
rungen an Entwürfen anzubringen, das Verhandlungsmandat festzule-
gen oder Weisungen zu erlassen. Bei der Übernahme der demokrati-
schen Kontrolle und Mitbestimmung durch Kommissionen stellt sich 
insbesondere das Problem der Wahrung parlamentarischer Interessen. 
Das Parlament darf nicht als Ganzes durch das Handeln einer Kom-
mission gebunden werden, ausser diese ist von Gesetzes wegen dazu 
befugt. Zudem besteht das Problem, dass falls eine Kommission mit 
spezifischen Rechten ausgestattet ist, eine ständige Rückbindung an 
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den Willen des gesamten Parlamentes kaum möglich ist, sofern ihre 
Handlungsfähigkeit gewährleistet werden soll.  

 

Beispiel: Kantonsparlamente BS-BL und GE-VD 

In den Kantonsparlamenten Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist die 
Zusammenarbeit am weitesten fortgeschritten. In beiden Kantonen ta-
gen die parlamentarischen Kommissionen bei der Behandlung partner-
schaftlicher Geschäfte gemeinsam, wobei die Parlamente die Vorlagen 
getrennt beraten. Bei abweichenden Beschlüssen arbeitet die interpar-
lamentarische Kommission einen Einigungsvorschlag aus (bspw. Kin-
derspital). Auch bei der Zusammenlegung der Universitätsspitäler der 
Kantone Genf und Waadt kam ein interkantonales parlamentarisches 
Verfahren mit der Bildung einer gemeinsamen interparlamentarischen 
Kommission zum Zuge. Bei Divergenzen war geplant, dass ein Diffe-
renzbereinigungsverfahren im Rahmen der Kommission durchgeführt 
wird (Brunner 2000, 174f).  

 

Zusammenfassend lässt sich anhand einer Tabelle von Zehnder (2007, 
163f) aufzeigen, wie die Parlamente in einem modellartigen Ablauf für 
den Abschluss eines interkantonalen Vertrags einbezogen werden 
könnten (Tabelle 4). 

 



35 

 

Tabelle 4: Verfahrensschritte interkantonaler Vertrag 

Verfahrensschritte Einbezug Parlament 

Idee/Vorstoss Evtl. durch Parlament 

Verhandlungsmandat 
Information, Konsultation, Mitbestim-
mung 

Vertragsverhandlungen  

Vernehmlassungsverfahren 
Information, Konsultation, Mitbestim-
mung 

Festsetzung des authentischen Vertrags-
textes  

Regierungsrätliches Gutheissen des 
Verhandlungsergebnisses 

Je nach kantonalem Recht auch Einbe-
zug der Parlamente 

Zustandekommen des Vertrags  

Beitrittsverfahren  

Ratifizierung 
Je nach kantonalem Recht durch Parla-
mente 

Inkrafttreten  

Quelle: Basierend auf Zehnder (2007, 163ff)  

 

Beispiel: Kantonsparlament Schwyz 

Der Kanton Schwyz hat 2006 eine so genannte Konkordatskommission 
geschaffen. Deren Aufgabenbereich umfasst die Information über Auf-
nahme, Gegenstand und Verlauf von Konkordatsverhandlungen, die Ab-
gabe von Stellungnahmen und Empfehlungen zu wichtigen Entschei-
dungen und zu Verhandlungen, die für den Regierungsrat jedoch nicht 
verbindlichen Charakter haben, die Vorberatung von Vorlagen, die Un-
terbreitung von Wahlvorschlägen für die Mitglieder interkantonaler Ge-
schäftsprüfungskommissionen und die Regelung der Berichterstattung 
über die Tätigkeit der Geschäftskommissionen (SRSZ 142.110 Ge-
schäftsordnung des Kantonsparlamentes). Erste Erfahrungen wurden 
seit 2006 gemacht (Bösch 2008, 3): Die Kommission befasst sich insbe-
sondere mit dem Zweck der Zusammenarbeit, wodurch ein vertieftes 
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Verständnis über diese entsteht. Dabei geht es insbesondere um konkre-
te Stellungnahmen zu Fragekatalogen, die von den Verwaltungsstellen 
ausgearbeitet werden. Die Erfahrungen mit den interparlamentarischen 
Geschäftsprüfungskommissionen sind hingegen gemischt, insbesondere 
wegen der starken Fluktuation der Mitglieder. 

 

Bei der Einflussnahme durch einzelne Parlamentsmitglieder stehen für 
Brunner (2004, 141) insbesondere die persönlichen Netzwerke im Vor-
dergrund: „Vom Engagement Einzelner in interparlamentarischen Ver-
einigungen können wichtige Impulse ausgehen“. Er ist der Ansicht, 
dass formelle Mitwirkungsrechte teilweise weniger sinnvoll sind als 
weiche Faktoren. „Für die Regierungen und Verwaltungen stellen in-
formelle Netzwerkstrukturen heute ein wichtiges Instrument der inter-
kantonalen Kooperation dar, weil formelle Strukturen vielfach fehlen 
oder ihre Problemlösungskapazität ungenügend ist.“ Toblers Untersu-
chung (2008, 38) hingegen zeigt aufgrund einer Umfrage, dass nur vier 
Kantone die informellen Verhältnisse für mindestens ebenso einfluss-
reich halten wie die formellen. Das heisst, dass informelle, insbesondere 
ausserparlamentarische Konsultationen eher eine untergeordnete Rolle 
spielen und die parlamentarischen Abläufe tatsächlich wichtig sind.  

 

Wie oben im Bezug auf die Mandatierung der Regierung durch das 
Parlament bereits festgehalten, kann die demokratische Kontrolle und 
Mitbestimmung auch effizienzhemmend sein. Die Entwicklung der 
Convention des Conventions hin zur Convention Parlementarie zeigt 
dieses Dilemma auf. 

 

Beispiel: Convention des Conventions resp. Convention Parlementaire 

Die Convention des Conventions zum Einbezug der Parlamente bei in-
terkantonalen Verträgen wurde am 23. April 2002 in Kraft gesetzt. Als 
man in der täglichen Arbeit gesehen hat, dass die Strukturen schwer-
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fällig und langsam sind, hat man ein so genanntes Vademekum entwi-
ckelt, welches eine praktikable Anwendung des Konkordats erlaubt. 
Dieses wurde jedoch kritisiert, weil mit dieser Uminterpretation der Ge-
setzestext nicht sinngemäss angewandt wurde (s. Gutachten Auer 
2005). Ende 2005 wurde deshalb von der Westschweizer Regierungs-
konferenz eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Reform des 
Abkommens auseinandersetzte. Der Bericht und der neue Entwurf, die 
Convention Parlementaire (CoParl), standen Mitte 2006 fest und wur-
den in die Vernehmlassung gegeben.  

Es gibt insbesondere drei Elemente der Convention des Conventions, 
die sich im Nachhinein als impraktikabel erwiesen haben (Nuspliger 
2006, 5f): In der Convention des Conventions wurde festgehalten, dass 
die Parlamente auch an der Aushandlung und Ratifizierung beteiligt 
sind (Artikel 1). In der revidierten Fassung wird jedoch nur noch von 
einer Genehmigung der Verträge durch das Parlament gesprochen. 
Zweitens wurden die Regierungen verpflichtet, die Kommissionen zu 
den Richt- und Leitlinien des Verhandlungsmandates zu konsultieren 
(Artikel 4). In der Praxis scheint es insbesondere nicht praktikabel zu 
sein, die Fristen in diesem Zusammenhang einzuhalten. Deshalb wur-
de die Regierungskonsultation der Kommission durch den periodischen 
Informationsbericht über Aussenbeziehungen der Regierung an das 
Parlament ersetzt. Gleichzeitig handelt es sich bei den Verträgen oft-
mals um Entwürfe, die von spezialisierten Konferenzen ausgearbeitet 
wurden, wobei kaum Handlungsspielraum besteht. Drittens war für jede 
Verabschiedung oder Veränderung eines Konkordats eine interparla-
mentarische Kommission von sieben Kommissionsmitgliedern pro Kan-
ton notwendig, unabhängig von der Wichtigkeit der Änderung oder des 
Konkordats (Artikel 5). Die Parlamente waren sich einig, dass es Ver-
träge gibt, welche es nicht rechtfertigen, eine solche Organisation zu 
etablieren.  

Im neuen Entwurf wurde deshalb die so genannte Funktions-Organ-
Äquivalenz von Regierung und Parlament in den Vordergrund gestellt 
und folgende Änderungen eingeführt: (1) Den Kantonen wird freige-
stellt, wie sie die internen Prozesse der Mitgestaltung definieren möch-
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ten und sie müssen keine Kommission für Aussenbeziehungen etablie-
ren. (2) Weiter obliegt auch den Kantonen, wie die Regierung das Par-
lament über die Aussenbeziehungen informieren soll. (3) Die Anwen-
dung der CoParl ist auf regionale Abkommen beschränkt und wird nicht 
bei nationalen Konkordaten angewandt. (4) Das Parlament kann nur 
noch dort Einfluss nehmen, wo es gemäss kantonaler Verfassung auch 
Anspruch darauf hat. (5) Nicht für alle interkantonalen Geschäfte müs-
sen interparlamentarische Kommissionen geschaffen werden.  

 

Direktdemokratische Mitwirkung 

Die Ratifizierung von interkantonalen Verträgen obliegt wie oben aus-
geführt dem Recht des jeweiligen Kantons. Je nach Bestimmungen 
liegt sie beim Regierungsrat, dem Parlament oder dem Volk. Es muss 
jedoch gesagt werden, dass diese kantonalen Regelungen nicht ab-
schliessend sind und eher von Fall zu Fall entschieden wird, wie in ei-
nem konkreten Projekt vorgegangen werden soll. Interessant ist, dass 
Konkordate bspw. im Kanton Luzern vom Finanzreferendum ausge-
schlossen sind, auch wenn die Ausgaben 25 Millionen übersteigen, 
und somit eigentlich den Betrag erreichen würden, unter welchem Ge-
setze einem Finanzreferendum unterstehen würden (Gutachten Koch 
2003).  

 

Interkantonale Verträge werden zudem aufgrund der Totalrevision des 
Publikationsgesetzes im Jahr 2005 nicht mehr in der Amtlichen Samm-
lung des Bundesrechts veröffentlicht, da der Bund diese auch nicht 
mehr genehmigen muss. Hinsichtlich des Öffentlichkeitsprinzips ist dies 
problematisch. Bis heute gibt es kein zentrales Register aller Konkor-
date und die Kantone handhaben die Integration in ihre systematischen 
Gesetzessammlungen unterschiedlich. Die Zentralschweizer Regie-
rungskonferenz (ZRK) ist eine Ausnahme, da sie die Konkordate und 
Verwaltungsvereinbarungen systematisch erfasst und öffentlich zu-
gänglich gemacht. Das Institut für Föderalismus hat zudem eine Da-
tenbank der interkantonalen Verträge erstellt mit dem Titel und den 
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Links zu den Gesetzessammlungen. Diese ist jedoch nicht vollständig, 
was im Bezug auf die Öffentlichkeit und Transparenz der staatlichen 
Willensbildung und Entscheidfindung Verbesserungspotential deutlich 
macht. Eine abschliessende Sammlung und Veröffentlichung dieser 
Verträge könnte sich laut Brunner (2004, 151) auch als zusätzlicher 
Kontrollmechanismus etablieren, der die Parlamente in der Aufsichts-
funktion unterstützen könnte.  

 

2.2.4.2  Interkantonale Rahmenvereinbarung (IRV) 

Die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich war einer der 
wichtigsten Pfeiler der NFA. Die KdK hat die Koordination dieser Ver-
einbarung übernommen und im Juni 2005 wurde sie von der Plenar-
versammlung angenommen. Die Kantone haben diese darauf zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten in ihre eigene Gesetzessammlung aufge-
nommen, der letzte am 15. Februar 2006. Für neun Bereiche (Straf- 
und Massnahmenvollzug, kantonale Universitäten, Fachhochschulen, 
Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung, Abfallbewirtschaf-
tung, Abwasserreinigung, Agglomerationsverkehr, Spitzenmedizin und 
Spezialkliniken sowie Behinderteneinrichtungen) kann der Bundesrat 
auf Antrag interessierter Kantone die interkantonale Zusammenarbeit 
allgemein verbindlich erklären lassen. Im Bundesgesetz über den Fi-
nanz- und Lastenausgleich wurden die Kantone verpflichtet, dafür eine 
Interkantonale Rahmenvereinbarung (IRV) zu schaffen, die die Min-
destinhalte für solche Vereinbarungen festhält. Zudem sieht die Ver-
einbarung ein zweistufiges Verfahren für die Streitbeilegung vor. Zuerst 
durch ein informelles Vorverfahren und danach durch ein förmliches 
Vermittlungsverfahren vor einer interkantonalen Vertragskommission.  
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Rechtliche Grundlagen  

Die rechtlichen Grundlagen für diese Zusammenarbeit finden sich in 
Artikel 48 BV sowie im Bundesgesetz über den Finanz- und Lasten-
ausgleich. Zudem wurde mit der Etablierung der IRV interkantonales 
Recht geschaffen. 

 

Entscheidfindung 

Über das Zustandekommen eines Vertrags wird in den oben vorgestell-
ten Konferenzen entschieden. Falls eine Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung (AVE) angestrebt wird, müssen jedoch verschiedene verfas-
sungsrechtliche Hürden genommen werden: Es bedarf eines rechts-
kräftigen Vertrages sowie eines Antrages von mindestens 18 Kantonen 
an die Eidgenössische Bundesversammlung, um eine AVE einzuleiten. 
Diese wiederum muss den Antrag unterstützen, dass die AVE zustande 
kommt. Die Bundesversammlung hat dabei speziell auch zu prüfen, ob 
alle Kantone in genügendem Masse in die Vertragsverhandlungen ein-
bezogen wurden, ob sie genügend Zeit für eine eigene Entscheidfin-
dung hatten und ihre Anliegen in den Vertragsverhandlungen berück-
sichtigt wurden. Falls die Bundesversammlung dem Beschluss zu-
stimmt, untersteht er zudem dem fakultativen Referendum (Zehnder 
2007, 30). 

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung  

In der IRV verpflichten sich die Kantonsregierungen, die Parlamente 
rechtzeitig und umfassend über Vorhaben auf dem Gebiet der interkan-
tonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu informieren, und die 
Kantone sind verpflichtet, die weiteren Mitwirkungsrechte der Parla-
mente zu regeln (Artikel 4 IRV). Auch der Einsatz einer interparlamen-
tarischen Geschäftsprüfungskommission (Artikel 15 IRV) ist vorgese-
hen. Wie oben ausgeführt, haben verschiedene Kantone schon vor der 



41 

 

Genehmigung des Artikels 4 IRV die parlamentarische Mitsprache 
ausgebaut.  

 

Die Frage nach der parlamentarischen Mitwirkung im speziellen Fall 
der AVE und der Beteiligungspflicht ist kritischer zu beurteilen (Abder-
halden 2006, 18). Die AVE ist problematisch, weil der Zwang an die 
Stelle eines demokratischen Gesetzgebungsverfahrens tritt; die ver-
pflichteten Kantone haben keinerlei Möglichkeit der Mitwirkung und es 
entfällt sogar die Genehmigung durch das Kantonsparlament. Gleich-
zeitig gibt es verschiedene Stimmen, welche die Anwendung und die 
praktischen Auswirkungen dieser Pflicht als gering einschätzen (Zehn-
der & Freiburghaus 2003, 7; Zehnder 2007, 24). Zum einen wurden 
verschiedene Hürden für den Einsatz der AVE eingeführt (s. oben), 
zum anderen ist die Zusammenarbeit in den von der Verfassung ge-
nannten Aufgabenbereichen bereits weitgehend Alltag. Dennoch hat 
die Staatspolitische Kommission des Nationalrats am 23. Januar 2009 
einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion zur Streichung von 
Artikel 48a BV mit 18 zu 1 (4 Enthaltungen) zugestimmt. Die Argumenta-
tion lautete insbesondere, dass der AVE ein falsches Föderalismusver-
ständnis zugrunde liege, weil bei einer gesamtschweizerischen Lösung 
eine Bundeslösung angestrebt werden sollte. Zudem werde Kantonen 
Recht aufgezwungen und die kantonalen Parlamente hätten bei einer 
AVE nichts mehr zu sagen.  

 

Wie aus der Begründung der parlamentarischen Initiative hervorgeht, 
ist insbesondere die Allgemeinverbindlichkeitserklärung mit der Frage 
„gesamtschweizerische Bundeslösung versus gesamtschweizerisches 
Konkordat“ verknüpft. Es scheint wichtig hervorzuheben, dass die Bun-
desverfassung die Hauptbedeutung der IRV in der gemeinsamen 
Wahrnehmung regionaler und nicht gesamtschweizerischer Interessen 
sieht (Artikel 48 BV). Mader (2005, 105) ist der Ansicht, dass gesamt-
schweizerische Konkordate zu vermeiden sind, selbst wenn dies eine 
Kompetenzübertragung an den Bund bedeuten sollte. Auch Rhinow 
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(2003, Rz. 816) plädiert für eine Bundesgesetzgebung. Abderhalden 
(2006, 16) widerspricht dieser Meinung jedoch. Sie argumentiert, dass 
eine solche Regelung von ihrem Wesen her grundlegend verschieden 
sei, da die Summe der Interessen der Kantone nicht gleich jene dem 
Bund sei und die freiwillige Zusammenarbeit aller Kantone auch Aus-
druck ihrer Autonomie sei. Für sie spricht einzig das Demokratiedefizit 
für eine Bundeslösung sowie auch die Tatsache, dass Änderungen in 
einem nationalen Gesetz eher möglich sind als bei einem Konkordat 
mit 26 Parteien.  

 

Beispiel: Gesamtschweizerische Regelung ohne Bundeskompetenz - 
Brandschutz 

Das Beispiel einheitlicher Brandschutzbestimmungen zeigt laut Ganz 
(2006, 79ff) den Ablauf der Genehmigung einer gesamtschweizeri-
schen Regelung auf kantonaler Ebene auf. Zuerst genehmigt die KdK 
den Konkordatstext. Dies bedeutet jedoch nur eine Empfehlung an alle 
Kantonsregierungen, bei der jeweiligen im Kanton zuständigen Instanz 
(in der Regel das Parlament oder das Volk) einen Beitritt zu beantra-
gen. Beim Beitrittsverfahren wurde eine Musterbotschaft zur Verfügung 
gestellt; trotzdem dauerte es relativ lange, bis genügend Kantone dem 
Abkommen beigetreten sind.  

Mit dem Konkordat wurde sodann ein interkantonales Organ einge-
setzt, welches Vorschriften und Richtlinien zum Vollzug erlassen konn-
te (Artikel 4, 6 und 7 IVTH). „Die Tatsache, dass eine Mehrheit von 18 
Kantonen verbindliche Richtlinien erlassen können, erscheint auch 
nicht weiter problematisch“ (Ganz 2006, 85), da in einem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren in den Kantonen der Beitritt zum Konkordat 
und damit die Kompetenzdelegation an das interkantonale Organ er-
folgt ist. Am 10. Juni 2004 beschloss das interkantonale Organ Techni-
sche Handelshemmnisse, die Brandschutznorm sowie die 18 Brand-
schutzrichtlinien für verbindlich zu erklären. Die Kantone wurden ver-
pflichtet, die Bestimmungen bis spätestens 20. Juni 2005 in die eigene 
Gesetzgebung zu überführen.  
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Wie oben bereits ausgeführt, obliegen die Bestimmungen, ob das Volk 
in die Ausarbeitung von Verträgen einbezogen wird, den Kantonen. In-
terkantonale Verträge werden jedoch sehr selten dem Volk vorgelegt. 
Das Beispiel HarmoS zeigt jedoch, dass die Möglichkeit besteht, dass 
das Volk, respektive bestimmte Parteien in Zukunft vermehrt davon 
Gebrauch machen könnten, interkantonale Verträge mittels Referen-
den vors Volk zu bringen.  

 

Beispiel: HarmoS 

Ins Blickfeld und in die Kritik geraten ist in jüngster Zeit HarmoS. Die "In-
terkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 
Schule" (HarmoS-Konkordat) ist ein neues schweizerisches Schulkon-
kordat. Das Konkordat harmonisiert erstmals national die Dauer und die 
wichtigsten Ziele der Bildungsstufen sowie deren Übergänge. Gleichzei-
tig werden die bisherigen Bestimmungen bezüglich Schuleintrittsalter 
und Schulpflicht aktualisiert. HarmoS hat es nicht überall leicht, vor dem 
Volk zu bestehen: Die Stimmberechtigten von sechs Kantonen lehnten 
die Vereinbarung bisher ab, in einem Kanton ist das Referendum noch 
hängig (Stand November 2009). Im April 2009 wurde jedoch das nötige 
Quorum der Zustimmung von zehn Kantonen erreicht,  so dass das Kon-
kordat am 1. August 2009 in Kraft getreten ist. Es gilt ab diesem Zeit-
punkt für diejenigen Kantone, welche dem Konkordat beigetreten sind, 
bei einer Übergangszeit für die Umsetzung von 6 Jahren. 

 

2.2.5 Interkantonale Institutionen 

Wie in Kapitel 2.2 formuliert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie 
Kantone Aufgaben gemeinsam bewältigen können oder diese als 
Dienstleistung einkaufen können: die gemeinsame Aufgabenerfüllung 
in einer interkantonalen Einrichtung, das gemeinsame Auftreten beim 
Einkauf von Mitteln Dritter, die entgeltliche Zurverfügungstellung von 
Kapazitäten oder die entgeltliche Übernahme zur Verfügung gestellter 
Kapazitäten. Im Folgenden werden diese zusammengefasst in zwei 



44 

verschiedenen Formen der Zusammenarbeit (wie sie auch in der IRV 
unterschieden werden): den Leistungskauf, in welchem ein Kanton eine 
Aufgabe für andere erfüllt, oder die gemeinsame Trägerschaft, in wel-
cher Kantone die Aufgabe gemeinsam partnerschaftlich erfüllen. Diese 
beiden Formen stellen unterschiedliche Anforderungen an die demo-
kratische und parlamentarische Aufsicht (Brunner 2004). Gleichzeitig 
muss erwähnt werden, dass in der Praxis die Unterscheidung in diese 
beiden Formen nicht so einfach ist.  

 

Leistungskauf mit öffentlich-rechtlicher Anstalt 

Für einen Leistungskauf generell steht den Kantonen selbstverständ-
lich das öffentliche, aber auch das Privatrecht für die Organisation ihrer 
Tätigkeiten offen. Für die interkantonale Zusammenarbeit aber kann 
nur ein öffentlich-rechtlicher Basisvertrag geschlossen werden. Die öf-
fentlich-rechtliche Anstalt ist eine organisatorisch verselbständigte 
Verwaltungseinheit, die eine öffentliche Aufgabe für ein Gemeinwesen 
erfüllt. Sie hängt vom Kanton ab, ohne zu dessen Zentralverwaltung zu 
gehören. Sie wird für einen bestimmten Zweck gegründet. Der Kanton 
definiert ihre Organisation in den Grundzügen, ernennt ihre obersten 
Organe und trägt sie auch in finanzieller Beziehung, zumindest durch 
eine Defizitgarantie. Gleichzeitig arbeitet die Anstalt innerhalb ihres zu-
gewiesenen Aufgabenkreises selbständig. 

 

Beispiele interkantonaler öffentlich-rechtlicher Anstalten9: 

Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Fachhochschule der West-
schweiz, HES-SO, Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Fachhoch-
schule St. Gallen, Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft, In-

                                      
9 Zur Einteilung in öffentlich-rechtliche Anstalten und Körperschaften ist zu sagen, dass diese zwar 
formaljuristisch aufgrund der Bezeichnungen in den Verträgen jeweils klar der einen oder anderen 
Rechtsform zugewiesen werden können, dies jedoch mit der ‚gelebten’ Form der Zusammenarbeit 
nicht übereinstimmt. So kann erwähnt werden, dass sowohl die HES-SO, als auch die IPH als Körper-
schaften verstanden werden können. 
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terkantonale Polizeischule Hitzkirch, Laboratorium der Urkantone, 
Linthwerk, Motorfahrzeugprüfstation beider Basel, Rehabilitationszent-
rum für Drogenabhängige Lutzenberg, Verkehrs-sicherheitszentrum 
Obwalden/Nidwalden (VSZ), Informatikleistungs-zentrum Obwalden-
Nidwalden (IL), Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Universi-
täts-Kinderspital beider Basel.  

 

Gemeinsame Trägerschaft als öffentlich-rechtliche Körperschaft 

Die Kantone können sich zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe aber 
auch zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zusammenschliessen, 
anders formuliert, einen Kantonsverband gründen. Die Kantone sind 
damit Träger und Mitglieder der Körperschaft zugleich und können die 
Aufgabenerfüllung direkt mitgestalten. 

 

Beispiele öffentlich-rechtlicher Körperschaften:  

Fachhochschule Zentralschweiz, Hochschule und Berufsbildungs-
zentrum Wädenswil, Krankenpflegeschule Baar, Interkantonale Kon-
trollstelle für Heilmittel, Psychiatrische Klinik Zugersee.  

 

Rechtliche Grundlagen  

Die Kantone dürfen interkantonalen Institutionen (aber auch Organen 
wie bspw. Konferenzen) die Möglichkeit übertragen, rechtsetzende Be-
stimmungen zu erarbeiten, sofern sie einen interkantonalen Vertrag 
umsetzen. Bedingung für die Etablierung eines interkantonalen Organs 
ist, dass der Vertrag nach dem gleichen Verfahren, das für die Gesetz-
gebung gilt, genehmigt worden ist und er die inhaltlichen Grundzüge 
der Bestimmungen festlegt (Artikel 48 Absatz 4 BV). Die Kantone kön-
nen zudem nicht mehr Gesetzgebungskompetenzen übertragen, als sie 
selbst nach kantonalem Recht haben und die Ermächtigung eines in-
terkantonalen Organs zum Erlass rechtsetzender Bestimmungen muss 
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im gleichen Verfahren erarbeitet werden wie andere Gesetze dieser 
Art, d.h. es unterliegt dem fakultativen Referendum (Abderhalden 2006, 
11). Es ist eine zentrale Aufgabe der Kantone, mit dem Vertrag einer 
interkantonalen öffentlich-rechtlichen Anstalt oder Körperschaft das in-
terkantonale Recht vertraglich zu setzen. Diese sind eben gerade keine 
kantonalen Einrichtungen und bedürfen deshalb eines eigenen Ver-
trags.  

 

Entscheidfindung  

Der Entscheid über die Etablierung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
oder einer Trägerschaft wird durch die entsprechenden Konferenzen 
respektive das Parlament (und das Volk) getätigt, wie oben ausgeführt. 

 

Beispiel ZRK: Aufsicht über interkantonale Organe  

Die ZRK hat in einem Grundlagenbericht die Aufgaben von Regierung 
und Parlament klar definiert. Die Kantonsregierungen der ZRK werden 
als „der Motor der Zusammenarbeit“ definiert, welche bestimmen, ob 
ein Projekt gestartet wird oder nicht. Zudem wählen die Regierungen je 
ein Mitglied aus ihrer Mitte in den Konkordatsrat, welches das strategi-
sche Führungsorgan der gemeinsamen Einrichtung ist. Er erarbeitet 
bspw. zuhanden der Regierungen den mehrjährigen Leistungsauftrag 
mit Finanzplan und genehmigt ihn einstimmig. Die Geschäftsleitung, in 
diesem Fall der Direktor oder die Direktorin, führt die gemeinsame Ein-
richtung in operativer Hinsicht und im Rahmen dieses Leistungsauftra-
ges, und vertritt die Einrichtung gegen aussen. 

Der dazugehörige Grundlagenbericht ZRK (2008, 5f) hält fest, dass die 
Parlamente folgende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung ha-
ben: Sie beschliessen, einem Konkordat beizutreten, wählen pro Kan-
ton zwei Parlamentsmitglieder in eine interparlamentarische Ge-
schäftsprüfungskommission, welche die Oberaufsicht wahrnimmt und 
von der sie jährlich einen schriftlichen Bericht über die Geschäfts- und 
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Buchführung der gemeinsamen Einrichtung zur Kenntnisnahme erhal-
ten; sie verabschieden im Rahmen der jährlichen Genehmigung des 
kantonalen Voranschlags die Beträge, welche die Kantone als Ent-
schädigung für Leistungen der interkantonalen Organisation einstellen 
und sie haben die Möglichkeit, durch Vorstösse den Regierungsrat zur 
Auskunft zu verpflichten. Die interparlamentarische Geschäftsprü-
fungskommission ist zusammengesetzt aus je zwei Mitgliedern der 
Parlamente. Ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sind die 
Prüfung des Vollzugs des Konkordats, die Information durch den Kon-
kordatsrat über die Tätigkeit, das Einsichtsrecht in die Protokolle, die 
Vereinbarungen und Rechnungen der gemeinsamen Einrichtung, sowie 
die Anhörung der Direktorin oder des Präsidenten des Konkordatsra-
tes. Dazu kommt die Möglichkeit, der Revisionsstelle in begründeten 
Fällen einen Auftrag zu erteilen.  

Die Oberaufsicht wird als politische Kontrolle verstanden: „insbesonde-
re Kontrolle der allgemein grossen Zusammenhänge, die langfristige 
Ausrichtung und die politischen Perspektiven“. Sie grenzt sich ab von 
der Betriebs- bzw. Verwaltungskontrolle, welche dem Konkordatsrat 
obliegt und der Prüfung der Buchführung, welche durch die Revisions-
stelle vorgenommen wird. Im Normalfall werden Fragen zur Einhaltung 
der Bestimmungen des Konkordats, zur Beurteilung der finanziellen 
Situation und zur Beurteilung der Perspektiven durch die interparla-
mentarische Geschäftsprüfungskommission aufgenommen (Grundla-
genbericht 2008, 17f).  

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitwirkung 

Die öffentlich-rechtliche Körperschaft stellt Kantone vor grössere de-
mokratietheoretische Probleme, da die Tätigkeit des interkantonalen 
Organs als Ganzes im Gegensatz zur öffentlich-rechtlichen Anstalt kei-
nem Kanton zugeordnet werden kann, „wodurch sie der unmittelbaren 
demokratischen Kontrolle eines jeden Partnerkantons entzogen ist“ 
(Zehnder 2007, 221). Die Organisation der Körperschaft muss deshalb 
einen Weg finden, Aufsichtsorgane und –funktionen zu definieren, wel-
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che einerseits eine innerkörperschaftliche Aufsicht sicherstellen und 
andererseits auch die demokratische Kontrolle der Kantone soweit als 
möglich unterstützen.  

 

Wie dieses Defizit behoben werden könnte, wurde oben in Kapitel 2.2.4 
bereits diskutiert. Für den Fall einer gemeinsamen Einrichtung gibt es 
drei grundsätzliche Möglichkeiten: (1) Die Einsetzung eines eigentli-
chen interkantonalen Parlamentes, das sich ausschliesslich der inter-
kantonalen Einrichtung widmet. Ein solches Projekt wäre auf der ge-
samtschweizerischen Ebene die Konferenz der Kantonsparlamente. (2) 
Die Einsetzung einer interparlamentarischen Kommission, die die inter-
kantonale Einrichtung prüft und den beteiligten kantonalen Parlamen-
ten Bericht erstattet. Dies wurde oben bei den verschiedenen Möglich-
keiten der parlamentarischen Mitsprache durch die zwei Kommissions-
typen diskutiert. (3) Die direkte und selbständige Mitwirkung aller betei-
ligten kantonalen Parlamente, womit keine eigenen neuen Institutionen 
geschaffen werden müssten. Zehnder (2007, 230f) schlägt in seiner 
Dissertation für die Problematik der öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
ein Steuerungsmodell der wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
(WoV) mit interparlamentarischer Kommission als Lösungsmodell vor.  

 

Beispiel Fachhochschule Zentralschweiz 

Die Zentralschweizer Regierungskonferenz hat ein Funktionendi-
agramm für die Funktionen und Aufgaben der verschiedenen Gremien, 
welche an der Fachhochschule und Hochschulen in der Zentralschweiz 
beteiligt sind, und die jeweiligen Steuerungsinstrumente entwickelt 
(Vernehmlassung zur Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung 
und zur Vereinbarung über die Pädagogische Hochschule Zentral-
schweiz 2008, 5). Es soll hier nicht im Detail auf diese eingegangen 
werden. In Tabelle 5 werden jedoch die Aufgaben und Kompetenzen 
aller beteiligten Organe und die Verantwortung des Parlamentes in ei-
nem Modellprozess schematisch dargestellt. 
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Tabelle 5: Funktionendiagramm Fachhochschule Zentralschweiz 

 Kan-
tonspar-
la-mente 

Kan-
tonsre-
gier-
ungen 

Konkor-
datsrat 

Ges-
chäfts-
leitung 

Interparla-
mentarische 
Geschäfts-
prüfungs-
kommission 

Revisi-
onsstelle 

Grundla-
genbe-
richt 

Informa-
tion, 
Stellung-
nahme 

Geneh-
migung, 
Einstim-
migkeit, 
Vorar-
beit, Er-
stellung 

Informa-
tion zu 
einem 
späteren 
Zeitpunkt  

Informa-
tion zu 
einem 
späte-
ren 
Zeit-
punkt 

Information 
zu einem 
späteren 
Zeitpunkt  

Informa-
tion zu 
einem 
späteren 
Zeitpunkt 

Mehr-
jähriger 
Leistung-
sauftrag 

 Geneh-
migung, 
Einstim-
migkeit 

Antrag Vorar-
beit, 
Erstel-
lung 

Information, 
zur Kenntnis 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis 

Finanz-
plan 

 Manda-
tierung 

Geneh-
migung, 
Einstim-
migkeit 

Vorar-
beit, 
Erstel-
lung 

Information, 
zur Kenntnis  

Informa-
tion zur 
Kenntnis 

Jahres-
plan mit 
Budget 

 Manda-
tierung 

Geneh-
migung, 
einfaches 
Mehr  

Vorar-
beit, 
Erstel-
lung 

Information, 
zur Kenntnis  

Informa-
tion zur 
Kenntnis 

Bericht 
interpar-
lamen-
tarische 
GPK 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis, 
Stellung-
nahme, 
Rück-
meldung 

Informa-
tion, zur 
Kennt-
nis 

Vorarbeit, 
Erstellung, 
Antrag 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis 

Revisi-
onsbe-
richt  

Informa-
tion zur 
Kenntnis 

Informa-
tion zur 
Kenntnis 

Informa-
tion, zur 
Kenntnis 

Informa-
tion zur 
Kennt-
nis 

Information, 
zur Kenntnis 

Vorarbeit, 
Erstel-
lung, An-
trag 

Quelle: Vernehmlassung zur Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung und 
zur Vereinbarung über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 2008, 5 
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2.2.6 Zwischenfazit: Demokratiequalität interkantonaler Zusam-
menarbeit 

Gesamtschweizerisch können folgende Beobachtungen bezüglich der 
demokratischen und parlamentarischen Mitwirkung der interkantonalen 
Zusammenarbeit gemacht werden (s. auch Tabelle 6):  

• Die Arbeit der verschiedenen interkantonalen Konferenzen 
wurde erst in den vergangenen Jahren zunehmend formalisiert 
und auch rechtlich abgestützt. Bei den Direktorenkonferenzen 
fehlt diese teilweise noch heute. Insbesondere in Bereichen, 
welche in das Tätigkeitsgebiet der Kantone fallen, haben sich 
grosse finanzstarke sektorale Konferenzen etabliert. Die Ent-
scheidprozesse (insbesondere Mandatierung der Regierungs-
mitglieder) innerhalb dieser Konferenzen sind selten transpa-
rent, auch wenn verschiedene Konferenzen umfassende und 
öffentlichkeitszugängliche Internetsites etabliert haben. 

• Der Problematik der Mitwirkung der Parlamente wurde in den 
vergangenen Jahren vermehrt Bedeutung geschenkt und alle 
Kantone haben heute Abläufe eingeführt, um diese besser in 
die interkantonale Zusammenarbeit einzubeziehen. In allen 
Kantonen ist eine Informationspflicht der Regierung gegenüber 
dem Parlament verankert. Die konkrete Ausgestaltung der 
Mitwirkungsprozesse unterscheitet sich von Kanton zu Kanton. 
Es scheint, als habe sich gesamtschweizerisch die Etablierung 
von ständigen aussenpolitischen Kommissionen durchgesetzt, 
auch wenn in einigen Kantonen das Modell der Bearbeitung in-
terkantonaler Projekte durch die jeweiligen Sachkommissionen 
eingeführt wurde. 

• Das Beispiel von HarmoS zeigt, dass insbesondere bei ge-
samtschweizerischen Konkordaten in Zukunft das Volk, resp. 
bestimmte Parteien vermehrt die Möglichkeit nutzen könnten, 
um mittels Referenden Parlamentsentschlüsse zu stoppen. 
Ansonsten ist das Volk in den Kantonen teilweise in 
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Grundsatzentscheide über Zusammenarbeitsprojekte invol-
viert, dies ist aber eher selten der Fall. 

 

Tabelle 6: Formen interkantonaler Zusammenarbeit und deren Demokratiequalität 

Zusammen-
arbeits-
formen 

Gesetz-
liche 
Grund-
lage 

Transparenter 
Entscheid-
mechanismus 

Mitwirkung 
der kantona-
len Parlamen-
te 

Öffentlichkeit/ 
Volksabstim-
mung 

KdK Nein Keine öffentlichen 
Sitzungen, Quo-
rum von 18 Kan-
tonen 

Nein Nein 

Regional-
konferenzen 

Nein Keine öffentlichen 
Sitzungen 

Nein Nein 

Direktoren-
konferenzen 

Nein Keine öffentlichen 
Sitzungen 

Nein Nein 

Fachbeamten-
konferenzen 

Teils Keine öffentlichen 
Sitzungen 

Nein Nein 

Interkantonale 
Verträge 

Werden 
durch die 
Verträge 
geschaf-
fen 

Je nach Tiefe der 
Vereinbarung, 
Kantonsverfas-
sungen 

Je nach Kan-
tons-
verfassung, 
interparla-
mentarische 
Kommissionen 

Je nach Kan-
tonsver-fassung, 
Referendum-/ 
Volksabstim-
mung möglich 

IRV Ja - Abs. 4, Kanto-
ne regeln Ein-
zelheiten  

Je nach Kan-
tonsver-fassung, 
Referendum-/ 
Volksabstim-
mung Möglich 

Interkanton-
ales Organ 

Teils - Oftmals inter-
parla-
mentarische 
Geschäfts-
prüfungs-
kommission 

Je nach Kan-
tonsver-fassung, 
Referendum-/ 
Volksabstim-
mung möglich  
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2.3 Kriterien der Demokratiequalität und Fallauswahl 

Es gibt sowohl in der repräsentativen als auch der direkten Demokratie 
verschiedene Kriterien, nach welchen die Mitsprache und Kontrolle von 
Volk und Parlament beurteilt werden können. Diese Kriterien sollen im 
Folgenden systematisch aufgelistet werden. Es werden dabei in einem 
ersten Unterkapitel generelle, übergeordnete Kriterien der Demokratie-
qualität unterschieden, und danach in einem weiteren Unterkapitel spezi-
fische Kriterien, welche auf die einzelnen Prozesse innerhalb der inter-
kantonalen Zusammenarbeit angewendet werden können. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Ausführung der demokrati-
schen Kontrolle insbesondere von zwei Faktoren abhängt, den personel-
len und finanziellen Ressourcen, aber auch von der Bereitschaft, eine 
Kontrolle überhaupt auszuüben. Danach wird kurz auf die Fallauswahl 
und deren Kriterien eingegangen.  

 

2.3.1 Einzelne Kriterien der Demokratiequalität 

Ausgangspunkt der Diskussion zur Demokratiequalität interkantonaler 
Zusammenarbeit ist wie oben (s. Kapitel 2.2.4) ausgeführt die Exekutiv-
lastigkeit der interkantonalen Zusammenarbeit und damit verbunden die 
fehlende Möglichkeit der Mitsprache, aber auch die Intransparenz von 
Entscheidungen. In den Kantonen sind die Exekutiven und die Parla-
mente voneinander unabhängig, da sie beide vom Volk gewählt werden. 
Die Volkswahl der Regierung ist bei der generellen Beurteilung der De-
mokratiequalität zentral. Kantonale Regierungen stützen sich auch auf 
diese, um ihre Legitimation in den Aussenbeziehungen zu bekräftigen. 
So hat sich Regierungsrätin Lyon (VD) an der diesjährigen Jahrestagung 
der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen (12.9.2009) da-
hingehend geäussert, dass man von einem Kontrolldefizit und nicht von 
einem Demokratiedefizit sprechen müsste.  
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Rechtsgrundlagen/Kompetenzordnung 

Demokratiequalität bedeutet generell, dass jegliche Tätigkeit der Behör-
den unter der Herrschaft des Rechts steht (Benda 1994, 459). Für die 
interkantonalen Konferenzen bedeutet dies, dass sowohl für das Han-
deln von kantonalen Regierungen, aber auch für das Handeln von Direk-
torenkonferenzen ausreichende gesetzliche Grundlagen vorhanden sein 
müssen. 

 

Von einem Demokratiedefizit im weiteren Sinne – und nicht nur einem 
Kontrolldefizit – kann dann gesprochen werden, wenn das Parlament 
seine Funktionen nicht mehr wahrnehmen kann, die es neben der Auf-
sicht über die Regierung innehaben sollte. Es stellt sich insbesondere 
die Frage, ob es durch interkantonale Verträge in seiner Rechtsetzungs-
kompetenz beschnitten wird. Dies ist eine offene Frage. Je nach Kanton 
sind die Kompetenzordnungen unterschiedlich und was in einem Kanton 
als Kompetenz der Regierung betrachtet wird, über das entscheidet in 
einem anderen Kanton das Parlament. Eine Möglichkeit, diese Frage zu 
beantworten ist das Kriterium der ‚Organadäquanz‘. Dieses Kriterium be-
sagt, dass „staatliche Entscheidungen von den Organen getroffen wer-
den, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und 
Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen“ (Lorz 
2001, 33).10 In der Realität wird heute die Mitsprache von Volk und Par-
lament oftmals fallweise bestimmt. Es wird von Fall zu Fall entschieden, 
wie in einem spezifischen Geschäft vorgegangen werden soll. So kann 
die Organadäquanz als exaktes Kriterium angezweifelt werden, da auch 
politische Opportunität oder die Parteizugehörigkeit des betroffenen 
Exekutivmitglieds bei der Kompetenzentscheidung eine Rolle spielen 
können. 

 

                                      
10 Es hat sich gezeigt, dass bei weitreichenden Mitspracherechten der Kantone diese Organadäquanz 
nicht mehr eingehalten wurde bspw. bei der Convention des Conventions, welche nun revidiert wurde 
(Nuspliger 2006, 3). 
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Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Interkantonale Konferenzen können neben der Rechtsgrundlage insbe-
sondere nach ihrer Zusammensetzung und Repräsentativität beurteilt 
werden. „Alle müssen ihre Sicht der Probleme einbringen können und 
Gewähr haben, dass diese in den Entscheidungsprozessen wirklich be-
rücksichtigt werden“ (Müller 1993, 155). Dabei steht insbesondere im 
Vordergrund, wie interkantonale Gremien zusammengesetzt sind und 
welche Organe von Konferenzen an der Ausarbeitung von interkantona-
len Vereinbarungen vor allem beteiligt waren. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere die ‚Definitionsmacht‘ der jeweiligen Konferenzen oder 
ihrer Sekretariate bei der Ausarbeitung einer interkantonalen Vereinba-
rungen zu nennen (Sager 2004, 241). Gleichzeitig muss hier auch be-
achtet werden, dass mit zunehmender Komplexität der Sachfragen ein 
erhöhtes Mass an spezialisiertem Wissen notwendig ist, um sachgerech-
te Lösungen zu etablieren.  

 

Ein weiteres Kriterium ist die Frage der Entscheidmechanismen; hierbei 
ist zentral, dass Entscheidmechanismen im Voraus festgelegt und statu-
arisch definiert werden, damit keine Gruppe oder Einzelne ungehört blei-
ben. Es handelt sich also um die Fragen nach dem Mehrheitsprinzip und 
dem Minderheitenschutz in der interkantonalen Zusammenarbeit (Müller 
1993, 149ff). Basierend auf einer normativen Theorie des Pluralismus 
kann gesagt werden, dass Mehrheitsentscheide Notbehelfe sind im 
„Spannungssfeld zwischen anzustrebenden Einverständnis aller und der 
Notwendigkeit, reale Diskurse an einem bestimmten Punkt abzubrechen 
und einem Entscheid zuzuführen“ (Müller 1993, 149). Sie sind jedoch 
nicht per se undemokratisch.  

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Insbesondere, wenn das Demokratiedefizit als Kontrolldefizit 
(re)interpretiert wird, bedarf es vor allem einer Stärkung der parlamenta-
rischen Oberaufsicht für die spezifische Situation der interkantonalen 
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Zusammenarbeit. Diese ist im weitesten Sinn definiert als jede Art von 
Einwirkung des Parlamentes auf die Exekutive, „welche diese zur Offen-
legung der Gründe ihrer Handlungen oder Unterlassungen zwingt und 
damit die Geltendmachung der politischen Verantwortlichkeit ermöglicht“ 
(Zimmerli & Lienhard 1997, 180). Als Gremien der Oberaufsicht werden 
meistens Kommissionen eingesetzt. Diese haben verschiedene Instru-
mente, um an der interkantonalen Zusammenarbeit teilzunehmen, je 
nachdem in welcher Phase sich ein Projekt befindet. Kommissionen als 
auch interkantonale Exekutivorgane unterscheiden sich bezüglich ihren 
Kompetenzen und ihrer Mandatierung. Tabelle 7 gibt eine Übersicht über 
die bestehenden Möglichkeiten der Mitsprache.  

Tabelle 7: Mitsprachemöglichkeit bei interkantonalen Verträgen 

 Parlament Volk Regierung 

(1) Idee/ Vorstoss 
und Verhandlungs-
mandat 

- Vorstoss durch 
Parlament 

- Verhandlungs-
mandat durch Par-
lament  

 - Informationspflicht 
gegenüber Parla-
ment 

 

(2) Vertragsver-
handlungen und 
Vernehmlassungs-
verfahren 

- Einfache Anfrage, 
Interpellation 

- Beratung und Be-
gleitung, Ände-
rungsvor-schläge 
durch Kommissio-
nen 

 - Informationspflicht 
gegenüber Parla-
ment 

- Information/ 
Transparenz  

(3) Vertragstext 
und (regierungs-
rätliches) Gutheis-
sen des Verhand-
lungsergebnisses 

- Motion, Postulat 

- Entscheid- oder 
Konsultations-
rechte von Kom-
missionen 

 - Informationspflicht 
gegenüber Parla-
ment 

- Information/ 
Transparenz  

(4) Zustandekom-
men des Vertrags, 
Beitrittsverfahren, 
Ratifikation und 
Inkrafttreten 

- Abstimmung - Obligatorisches 
oder fakultatives 
Referendum  

 

- Information/ 
Transparenz  
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Information/Transparenz 

Wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, hängt die Benutzung der Mitsprache-
möglichkeit im Falle der interkantonalen Zusammenarbeit insbesondere 
von der zeitgerechten Information durch die Exekutive ab. Die Pflicht, 
Entscheide und Urteile gegenüber dem Parlament zu rechtfertigen, 
macht Motive der Regierung erst transparent und ermöglicht Wider-
spruch (Müller 1993, 179). 

 

Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren eine theoretische Dis-
kussion etabliert, welche das Kriterium der Transparenz von Politikgene-
rierung in Multi-Level-System, aber auch Netzwerden thematisiert (s. 
beispielsweise Papadopoulos 2003). Dabei steht demokratietheoretisch 
der Gedanke der öffentlichen Kontrolle durch Transparenz im Vorder-
grund. Das Verständnis der Bevölkerung und deren Unterstützung für 
interkantonale Organisationen sind wesentlich für deren Bestehen und 
Funktionieren. Flexible und intransparente Strukturen mögen für diejeni-
gen Personen effizient und praktisch sein, welche innerhalb einer Orga-
nisation arbeiten, gleichzeitig erscheinen sie undurchsichtig für jene, 
welche nicht daran teilhaben11. Das heisst, der Zugang zu diesen Institu-
tionen für die Bürgerinnen und Bürger ist zentral. Eine transparente In-
formation kann zum einen durch eine professionelle Zusammenarbeit mit 
den Medien, mit Medienmitteilungen über die Aktivitäten der jeweiligen 
interkantonalen Institutionen erfolgen oder auch durch umfassende Auf-
tritte im Internet. Zudem bestehen weitere Möglichkeiten, über interkan-
tonale Zusammenarbeit zu informieren, bspw. in spezifischen Verwal-
tungspublikationen. Dies scheint auch deshalb zentral, weil wie oben be-
reits formuliert interkantonale Verträge aufgrund der neusten Totalrevisi-
on des Publikationsgesetzes nicht mehr in der Amtlichen Sammlung des 
Bundesrechts veröffentlicht werden. Demokratie kann nur im öffentli-
chen, und das bedeutet heute im medialen Raum ausgeübt werden (Van 
de Steeg 2003, 187). 

                                      
11 Skaggs (2004, 656) hat dieses Problem für die WTO formuliert und Dahl (1994) und Bieber (1990) 
für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. 
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Tabelle 8: Zusammenfassung der Kriterien der Demokratiequalität 

Kriterien der Demokratiequalität 

Rechtliche Grundlage/ Kompe-
tenzordnung 

Welche rechtliche Grundlage besteht? Ist die Re-
gierung für das Geschäft verantwortlich?  

Entscheidmechanismen/ Rep-
räsentation 

Wie werden interkantonale Gremien zusammen-
gesetzt? Wie werden Entscheidungen getroffen? 
Sind diese Regeln statuarisch festgelegt? Können 
Mitglieder in diesen Gremien mandatiert werden?  

Parlamentarische Mitwirkung  Wie wird die parlamentarische Mitwirkung organi-
siert? Welche Kompetenzen haben Kommissio-
nen? Zu welchem Zeitpunkt kann die Mitsprache 
erfolgen?  

Information/Transparenz Wann werden die Parlamente informiert? Wie und 
wann wird die Öffentlichkeit informiert? Sind die 
Strukturen von Gremien transparent? 

 

2.3.2 Vorbedingungen der demokratischen Mitsprache:  
Ressourcen und Bereitschaft 

Neben dem Vorhandensein konkreter Instrumente und Möglichkeiten 
der demokratischen Kontrolle braucht es weitere Elemente, damit diese 
gut funktioniert. Zum einen die rechtlich festgelegten Befugnisse zur 
Mitsprache, wie sie oben für die einzelnen Organe und Phasen aufge-
führt sind. Gleichzeitig spielen jedoch auch die personellen und finan-
ziellen Ressourcen und die Bereitschaft des Parlamentes und des Vol-
kes für die demokratische Mitsprache eine entscheidende Rolle (Born 
& Hänggi 2004, 15)12. Mit den obigen Kriterien wird insbesondere auf 
die Frage der rechtlichen Grundlagen fokussiert, auch wenn die Mit-
sprache nicht abschliessend rechtlich, sondern fallweise geregelt wird. 
In der folgenden Analyse des Kantons Bern soll deshalb auch auf die 
personellen und finanziellen Ressourcen des Parlamentes sowie auf 
dessen Bereitschaft, im jeweiligen Fall seine Mitsprachemöglichkeiten 
wahrzunehmen, eingegangen werden. Dabei stehen bezüglich der Be-
reitschaft insbesondere folgende demokratietheoretischen Probleme im 
                                      
12 Die Autoren haben diesen Ansatz für die demokratische Kontrolle von Streitkräften entwickelt, doch 
er ist auch auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit aller Art sinnvoll anzuwenden. 
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Vordergrund: Zum einen wird die Bereitschaft, die Exekutive zu kontrol-
lieren teilweise durch die Parteizugehörigkeit oder die Mehrheit in ei-
nem Parlament bestimmt. Eine kritische Aufsicht der „eigenen Leute“ 
wird oftmals nicht angestrebt. Ein weiteres Problem ist, dass die inter-
kantonale Zusammenarbeit nicht stark im Zentrum des Interesses der 
Bürgerinnen und Bürger steht, so dass kaum Lorbeeren für Parlamen-
tarierinnen zu holen sind. Zudem befindet sich das Parlament selbst in 
einem Dilemma, da es eigentlich seine Regierung stärken möchte, 
gleichzeitig dies jedoch nicht tut, wenn es ein Konkordat nicht annimmt 
(Bolleyer 2009).  

 

2.3.3 Fallauswahl  

Die Fallauswahl basiert auf der etablierten Kategorisierung der inter-
kantonalen Zusammenarbeit in die unterschiedlichen Formen (s. Kapi-
tel 2.2). Pro Form der Zusammenarbeit wurde ein Beispiel durchge-
führt. Weiter wurde darauf geachtet, dass die relevanten Direktionen 
einbezogen wurden, und dass so auch eine hinreichende Vielfalt be-
züglich der Themen und Politikfelder bestand. Ein weiteres zentrales 
Element war, dass unterschiedliche Geschäfte im Bezug auf die kanto-
nale Kompetenzordnung diskutiert werden. So werden sowohl im Be-
reich der Regierungskonferenzen, als auch im Bereich der interkanto-
nalen Verträge je ein Beispiel untersucht, welches sich in der Kompe-
tenz des Regierungsrates oder in der Kompetenz des Grossen Rates 
befindet. Im Folgenden wird die Fallauswahl für jede Detailstudie kurz 
beschrieben.  

 

Entscheidverfahren Regionalkonferenz: Entwicklungskonzept Birs 

Im Februar 2003 hat die Nordwestschweizer Regierungskonferenz be-
schlossen, ein Entwicklungskonzept für die Birs und ihr hydrologisches 
Einzugsgebiet zu erstellen und umzusetzen. Aus dem Birs-
Einzugsgebiet beziehen etwa 220‘000 Einwohner der Nordwestschweiz 
ihr Trinkwasser. Etwa 170‘000 Einwohner nutzen die Birs und ihre Zu-
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flüsse aber auch für die Abwasserentsorgung. Zudem ist das Birstal Nut-
zungsraum zum Wohnen, Wirtschaften oder als Verkehrs- und Versor-
gungsachse genutzt, wobei die Infrastrukturen und Einflüsse in den Ge-
wässerraum hineinreichen. Die sich daraus ergebenen Konflikte wurden 
von der NWRK aufgenommen und in einem gemeinsamen Projekt ange-
gangen.  

 

Ziel der Detailstudie ist es zu untersuchen, inwiefern der Grosse Rat und 
das Volk in die Entscheidungen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes 
Birs und dessen Folgeprojekte einbezogen worden sind und welche Ent-
scheidungen die Exekutive sowie die NWRK getätigt haben. Das Projekt 
eignet sich deshalb für eine Detailstudie, weil der Kanton Bern zu einem 
Viertel an dessen Finanzierung beteiligt ist und es ein Zusammenar-
beitsprojekt ist, welches verschiedenste Stellen mit einbezieht. Zudem ist 
es ein Projekt, welche sich in der Kompetenz des Regierungsrates be-
findet.  

 

Entscheidverfahren Direktorenkonferenz: HarmoS Konkordat  

Im oben erwähnten Beispiel zu HarmoS (s. Kasten S. 33) ging es um die 
Frage des demokratischen Einbezugs des Volkes bei der Ratifizierung 
und dem Beitritt zum HarmoS Konkordat. In dieser Detailstudie soll je-
doch nur der Entstehungsprozess, das Entscheidverfahren innerhalb der 
EDK aufgearbeitet werden. 

 

Ziel der Detailstudie ist es zu erheben, wie die Exekutive, der Grosse Rat 
und die Öffentlichkeit des Kantons Bern in die Ausarbeitung des Konkor-
dats einbezogen wurden. Das Beispiel eignet sich deshalb besonders 
gut, weil das Konkordat aufzeigt, wie der Entscheidfindungsprozess in-
nerhalb von Konferenzen durch einzelne Kantone oder Regierungsver-
treter beeinflusst werden kann. Das Konkordat befindet sich im Kompe-
tenzbereich des Grossen Rates.  
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Fachbeamtenkonferenz: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) 

Die SKOS ist ein Fachverband, der sich für die Ausgestaltung und Ent-
wicklung der Sozialhilfe in der Schweiz engagiert. Die Organisation setzt 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Gemeinden, Kantonen, dem 
Bund sowie von privaten Organisationen des Sozialbereichs zusammen. 
Sie wurde bereits im Jahr 1905 gegründet und ist deshalb eine der wich-
tigen und etablierten Fachbeamtenkonferenzen. Eine der wichtigen Auf-
gaben der SKOS ist das Festsetzen von Richtlinien für die Ausgestaltung 
und Bemessung der Sozialhilfe.  

 

Ziel der Detailstudie ist es, den Prozess des Zustandekommens sowie 
der Übernahme der revidierten SKOS-Richtlinien im Kanton Bern zu un-
tersuchen. Die Richtlinien sind Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfe-
organe des Kantons und werden durch die kantonale Gesetzgebung 
verbindlich. Die letzte Revision der Richtlinien hat 2004 stattgefunden 
und sie sind seit April 2005 in Kraft. Das Beispiel eignet sich deshalb be-
sonders, weil es sich um einen zentralen Bereich der kantonalen Aufga-
ben handelt. Die Kompetenz für die Verabschiedung der Richtlinien liegt 
im Kanton Bern beim Regierungsrat.  

 

Interkantonaler Vertrag: Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von 
Sportveranstaltungen 

Im Jahr 2002 wurde der Schweiz und Österreich den Zuschlag für die 
Ausführung der Fussball-Europameisterschaft 2008 gegeben. Mit der 
Bewerbung verpflichteten sich die beiden Austragungsländer, die Si-
cherheit an diesem Grossanlass zu gewährleisten und zu bezahlen. Es 
wurden nach einer zeitlich beschränkten Bundeslösung verschiedene 
Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt anlässlich von Sportveran-
staltungen eingeführt, welche auf kantonaler Ebene geregelt wurden.  
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Ziel der Detailstudie ist es, zu untersuchen, inwiefern das Parlament ein-
bezogen und die Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung des Konkordats in-
formiert worden sind. Das Beispiel eignet sich deshalb besonders, weil 
es sich insofern um einen Spezialfall handelt, als dass der Bund aus 
Dringlichkeitsgründen vorerst zeitlich begrenzt eine Regelung eingeführt 
hat, die danach von den Kantonen übernommen wurden. 

 

Interkantonaler Vertrag: Interkantonale Vereinbarung für soziale Ein-
richtungen (IVSE) 

Die IVSE ist ein Konkordat, das die Situation von Personen regelt, die 
ausserhalb ihres Kantons besondere Pflege oder institutionelle Betreu-
ung in Anspruch nehmen müssen. Darin werden die Qualität des An-
gebotes sowie die Leistungsabgeltung und Kostenrechnung geregelt. 
Eine Datenbank IVSE fasst alle dem Konkordat unterstellten sozialen 
Einrichtungen zusammen. Die politischen Fragen werden von der Ver-
einbarungskonferenz (VK) und vom Vorstand VK - ihm gehören die 
kantonalen SozialdirektorInnen des Vorstandes der SODK an - behan-
delt. Die SODK führt das Sekretariat der IVSE und leitet verschiedene 
ad hoc Arbeitsgruppen.  

 

Ziel der Detailstudie ist es, die Information des Regierungsrates über 
die Etablierung des Konkordats zu untersuchen und zu prüfen, wie der 
Grosse Rat in dieser Frage einbezogen wurde. Das Beispiel eignet sich 
deshalb, weil die IVSE eine der ersten Vereinbarungen ist, welche den 
Grundsätzen der IRV genügen muss.  

 

Interkantonales Organ: Polizeischule Hitzkirch 

Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch ist das Aus- und Weiterbil-
dungszentrum der elf Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, 
OW, SZ, SO, UR, ZG und der Stadt Luzern. An der Interkantonalen Po-
lizeischule in Hitzkirch werden jährlich 300 bis 400 Absolventinnen und 
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Absolventen auf ihre künftigen Aufgaben als Polizistin und Polizist vor-
bereitet.  

 

Ziel der Studie ist es nicht, den Entscheidungsprozess wie dieses Or-
gan etabliert wurde, abzubilden, sondern es geht insbesondere darum, 
wie dieses beaufsichtigt wird und wie Parlament und Volk in die laufen-
den Geschäfte dieses Organs einbezogen werden. Das Beispiel eignet 
sich deshalb für eine Detailstudie, weil es eines der fünf interkantona-
len Organe ist, an welchem der Kanton Bern beteiligt ist.  

 

Alle Entscheidungsprozesse wurden anhand der oben ausgeführten 
Kriterien der (1) Rechtsgrundlage/Kompetenzordnung, (2) Entscheid-
mechanismen/Repräsentation, (3) Parlamentarischen Mitwirkung und 
(4) Information/Transparenz beurteilt. Vorerst soll nun aber die überge-
ordnete Rechtsordnung, sowie generelle Grundsätze zur Frage des 
Einbezuges von Parlament und Volk auf kantonaler Ebene betrachtet 
werden.  

 

2.4 Empirische Analyse der interkantonalen Zusammenarbeit 
im Kanton Bern 

Basierend auf obiger Literaturstudie wird in diesem Kapitel die Situati-
on für den Kanton Bern empirisch untersucht. In einem ersten Schritt 
wird eine Übersicht über die bestehende interkantonale Zusammenar-
beit erstellt. Ziel dabei ist, eine Bestandsaufnahme über die bestehen-
de Zusammenarbeit zu machen und den Kanton Bern im schweizwei-
ten Vergleich zu verorten. In einem zweiten Schritt wird auf einer über-
geordneten Ebene die Demokratiequalität beurteilt, indem bestehende 
Gesetze und Mechanismen vorgestellt werden, welche zur Förderung 
der Mitsprache des Parlamentes oder des Volkes eingeführt wurden. In 
einem dritten Schritt werden pro Form der interkantonalen Zusammen-
arbeit Detailstudien zur Demokratiequalität durchgeführt. Die ersten 
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drei Detailstudien befassen sich deshalb vornehmlich mit dem Ent-
scheidverfahren innerhalb von Konferenzen, einer Regional-, einer Di-
rektoren- und einer Fachbeamtenkonferenz. Die Detailstudien zum in-
terkantonalen Vertrag sowie zu den interkantonalen Organen themati-
sieren neben dem Entscheidfindungsprozess auch die Aufsicht über 
und Kontrolle der etablierten Zusammenarbeit.  

 

2.4.1 Übersicht über die interkantonale Zusammenarbeit im Kanton 
Bern 

Die Übersicht umfasst insbesondere die interkantonalen Verträge des 
Kantons Bern, die Mitgliedschaft in Fachkonferenzen, aber auch die 
finanzielle Beteiligung an der interkantonalen Zusammenarbeit. Für die 
Bestandsaufnahme der bestehenden Zusammenarbeit im Bereich der 
Verträge wird insbesondere auf eine Dokumentation des Dienstes für 
Aussenbeziehungen (DAB) zurück gegriffen. Dieser hat alle interkanto-
nalen Verträge des Kantons Bern in einer Excel-Liste erfasst. Weiter 
gibt es eine bestehende Auswertung aller Schweizer Konkordate von 
Bochsler (2004), welche hilft, den Kanton Bern mit anderen Kantonen 
in der Schweiz zu verorten. Es wird insbesondere aufgezeigt, wie sich 
der Abschluss von Konkordaten im Laufe der Zeit entwickelt hat, wo 
der Kanton Bern innerhalb des Konkordatssystems Schweiz steht und 
welche Arten der Vereinbarungen und juristischen Formen überwiegen. 
Für die Mitgliedschaften in den verschiedenen Fachbeamtenkonferen-
zen wird mit den Generalsekretariaten der sieben Direktionen Kontakt 
aufgenommen, worauf die Staatskanzlei eine gemeinsame Liste für alle 
Direktionen erstellt hat. Die finanzielle Beteiligung basiert auf einer 
Antwort auf eine Interpellation im Grossen Rat des Kantons Bern.  

 

2.4.1.1  Interkantonale Vereinbarungen im Kanton Bern 

Der Kanton Bern ist heute Mitglied in 131 Konkordaten und liegt damit 
über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt (s. Abbildung 1). Er ist 
nach den Kantonen St. Gallen und Basel-Landschaft zusammen mit 
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Basel-Stadt derjenige Kanton mit der dritthäufigsten Anzahl Konkorda-
te. Die meisten Konkordate vereinen zwischen zwei bis sechs Ver-
tragspartner, womit die bilaterale Zusammenarbeit überwiegt.  

Dass die regionale Zusammenarbeit am intensivsten ist, zeigt auch ei-
ne eigene Aufstellung (s. Abbildung 2), welche aufzeigt, mit welchen 
Kantonen am meisten Vereinbarungen geschlossen wurden. Es wird 
auch ersichtlich, dass der Kanton Jura klar der wichtigste Vertragspart-
ner des Kantons Bern ist. 

 

Abbildung 1: Konkordate seit 1848 nach Kantonen und Konkordatsgrösse 

Quelle: Bochsler et al. (2004, 99) 
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Abbildung 2: Anzahl der interkantonalen Vereinbarungen des Kantons Bern mit 
anderen Kantonen 

 

Der Kanton Bern fällt im Konkordatssystem der Schweiz als besonders 
zentraler Kanton mit einer Brückenfunktion auf (Bochsler et al. 2004, 
97). Abbildung 3 zeigt gut, dass der Kanton Bern eine ‚Brückenfunktion‘ 
zwischen der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz ein-
nimmt. Die Abbildung gibt zum einen Auskunft über die Zentralität in-
nerhalb des Konkordatssystems und zeigt zum anderen Untergruppen 
in diesem System auf. So sind diejenigen Kantone, die nahe beieinan-
der liegen diejenigen, welche oft in gemeinsamen Konkordaten ver-
bunden sind13. 

 

 
                                      
13 Technisch wurde die Grafik wie folgt erzeugt: „Nachdem eine Konkordatsliste erzeugt wurde, in der 
die Mitgliedskantone jedes Konkordats ersichtlich sind, wurde diese in eine Matrix (Kantone x Kanto-
ne) umgewandelt, die für jedes Kantonspaar i, j die Anzahl Konkordate angibt, an denen beide Kanto-
ne beteiligt sind. Die Anzahl „gemeinsamer Konkordate“ kann als Mass der Nähe/der Zusammenarbeit 
zwischen einem Kantonspaar betrachtet werden (je grösser die Zahl der Konkordate ist, an der beide 
Kantone beteiligt sind, desto enger arbeiten sie zusammen). Anschliessend wurde auf diese Matrix 
der Nähe/Zusammenarbeit eine Methode der multidimensionalen Darstellung mit Hilfe des Program-
mes UCINET erzeugt. Der Kruskal-Koeffizient gibt Auskunft über die Qualität der grafischen Darstel-
lung des Konkordatssystems. Im Falle perfekter Anpassung nähme er den Wert 0 an.“ (Bochsler et al. 
2004, 96). Der Kruskal-Koeffizient der Grafik beträgt 0,117.  
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Abbildung 3: Struktur des Konkordatssystems (2003) 

Quelle: Bochsler et al. (2004, 97) 

Was sich anhand der gesamtschweizerischen (s. Abbildung 4) und 
auch der Bernischen Daten (s. Abbildung 5) sehr gut zeigen lässt, ist 
dass die interkantonale Zusammenarbeit (mit Verträgen) insbesondere 
in den vergangenen zwanzig Jahren stark zugenommen hat. 

Abbildung 4: Inkrafttreten der heute noch geltenden Konkordate (2003) 

Quelle: Bochsler et al. (2004, 94) 
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Der Kanton Bern hat noch vor der Entstehung der modernen Eidge-
nossenschaft verschiedene interkantonale Vereinbarungen verab-
schiedet. Danach kam es zu einer kleineren Intensivierung während 
der Jahrhundertwende und die Zusammenarbeit stieg dann seit 1940 
kontinuierlich an; sie hat sich dann aber in den 1990er Jahren vervier-
facht. Die untenstehende Grafik zeigt zusammengezählt (und nicht 
kumuliert) die Jahre an, in denen Verträge geschlossen wurden.  

 

Abbildung 5: Zeitliche Entwicklung der Anzahl interkantonaler Vereinbarungen im 
Kanton Bern 

 

 

Die oben erwähnte (s. Kapitel 2.2). Kategorisierung von Konkordaten 
durch Zehnder und Freiburghaus (2003, 11) - sowie die Erweiterung 
von Förster - erweisen sich bei einer Einteilung der Verträge als prob-
lematisch, weil es nicht ab- aber insbesondere auch nicht ausschlies-
sende Kategorien sind. Dennoch wurde versucht, die bestehenden in-
terkantonalen Verträge, an welchen der Kanton Bern beteiligt ist, ent-
lang dieser Kriterien einzuteilen.  
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Abbildung 6: Kategorisierung interkantonaler Vereinbarungen im Kanton Bern 

Kategorie Nr. 2 umfasst folgende Unterkategorien (Anzahl Verträge in Klammern): 
2a Gemeinsame Aufgabenerfüllung in koordinierender Form (9); 2bGemeinsame 
Aufgabenerfüllung durch interkantonale Einrichtungen (18); 2c Gemeinsames Auf-
treten beim Einkauf von Mitteln Dritter (4); 2d Entgeltliche Zurverfügungstellung 
von Kapazitäten (7); 2e Entgeltliche Übernahme zur Verfügung gestellter Kapazitä-
ten (3).  
 

Aus Abbildung 6 wird ersichtlich, dass die gesamtschweizerische 
Rechtsvereinheitlichung am meisten Konkordate im Kanton Bern be-
trifft, gefolgt von der gemeinsamen Erbringung oder dem Einkauf von 
Dienstleistungen, sowie bi- oder multilateralen Abmachungen unmittel-
barer Natur. Dagegen sind Vereinbarungen, welche den Erfahrungs-
austausch und das Lobbying betreffen oder die gemeinsame Interes-
sensvertretung gegenüber dem Bund, eher selten.  
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Abbildung 7: Mitsprachemöglichkeit bei interkantonalen Verträgen 

 

Eine weitere Möglichkeit, die Vereinbarungen zu kategorisieren ist 
nach der juristischen Bezeichnung, welche selbst im Wortlaut der Ver-
einbarung gewählt wurde (s. Abbildung 7). Dabei zeigt sich die Vielfalt 
der Arten interkantonaler Vereinbarungen. Dies kann Ausdruck davon 
sein, dass man sich in einem Gebiet befindet, welches sich seit Ende 
des 19. Jahrhunderts stark entwickelt und verändert hat und welches 
erst in den vergangenen Jahren auch Bestrebungen zur Harmonisie-
rung erkennen lässt. Es zeigt sich, dass ein wichtiger Teil der Verein-
barungen auch vom Parlament mit verabschiedet wurde (Grossratsbe-
schlüsse), dass aber sehr wenige Vereinbarungen als Beitrittsgesetze 
gestaltet waren, die ins Bernische Recht übernommen wurden. Aus 
den Vereinbarungen geht nicht immer hervor, in wessen Kompetenzbe-
reich sie liegen. Gemäss einer Information des DAB vom 1. April 2009 
gibt es zurzeit 11 interkantonale Verträge oder Vertragsprojekte, die in 
die Kompetenz des Grossen Rates fallen, weitere 10 Geschäfte fallen 
in die Kompetenz des Regierungsrates. Zur Frage der Kompetenzord-
nung siehe weiter unten, Kapitel 3.2., Abbildung 8: Art der Vereinba-
rung. 
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2.4.1.2  Fachbeamtenkonferenzen im Kanton Bern 

Die Staatskanzlei des Kantons Bern hat für diese Studie eine Liste aller 
Fachbeamtenkonferenzen zur Verfügung gestellt, welche keinen An-
spruch auf Vollständigkeit hat. Abbildung 8 zeigt, dass insbesondere in 
jenen Direktionen häufig auf Verwaltungsebene zusammenarbeitet 
wird, welche generell bei den kantonalen Kompetenzen die Mehrheit 
ausmachen: Die Erziehungsdirektion mit über 90, die Gesundheitsdi-
rektion mit über 50 und die Polizeidirektion mit knapp 40 Konferenzen. 
Weiter wird ersichtlich, dass es im Bereich der Erziehung ungefähr 
gleich viele Fachbeamtenkonferenzen der beiden Sprachräume gibt, 
bei den anderen Bereichen jedoch die Zusammenarbeit stark auf die 
Deutschschweiz fokussiert. Im Rahmen dieser Studie war es nicht 
möglich, eine Einteilung der verschiedenen Konferenzen aufgrund ihrer 
täglichen Relevanz in der interkantonalen Zusammenarbeit zu erstel-
len. Stellvertretend wurde die SKOS als Detailstudie untersucht (s. Ka-
pitel 2.4.5).  

 

Abbildung 8: Anzahl Fachbeamtenkonferenzen pro Direktion 
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2.4.1.3  Beteiligung des Kantons Bern an interkantonalen Konferenzen 

Die finanzielle Beteiligung des Kantons Bern war Gegenstand einer In-
terpellation Iseli vom 6. April 2009 (I 149/2009). In seiner Antwort hat der 
Regierungsrat festgehalten, dass der Kanton Bern einen Anteil an den 
Gesamtkosten der jeweiligen Direktorenkonferenzen und der KdK von 
13.13 Prozent trägt, was gemäss der Volkszählung 2000 seinem Bevöl-
kerungsanteil schweizweit entspricht. Die Mitgliederbeiträge für die in der 
Tabelle 6 nicht erläuterten Konferenzen, in welchen der Kanton Bern 
Mitglied ist, wurden nicht im Detail aufgeführt (dabei handelt es sich um 
die EnDK, FoDK, KKJPD, LDK, MZDK, FKS, VBK, KAZ, sowie die ch 
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit). Für das Controlling der 
Beiträge zeichnen sich für die Direktorenkonferenzen die jeweiligen Di-
rektionen sowie für die Regierungskonferenzen die Staatskanzlei ver-
antwortlich.  

 

Tabelle 9: Finanzielle Beteiligung des Kantons Bern an interkantonalen Organisatio-
nen 

Bezeichnung der Konferenz/ 
interkantonale Organisation 

Betrag in CHF 

Bau des Haus der Kantone (einmalig) 857‘927 

Mietkosten Haus der Kantone (jähr-
lich/ändernd) 

59‘000 

Kosten KdK (2009) 413‘979 

EDK (2008) 993‘622 

BPUK (2008) 77‘336 

FDK 115‘557 

KöV 29‘097 

GDK 332‘031 

VDK 7‘000 

NWRK 43‘250 

Staatsschreiberkonferenz  

(Mitgliederbeitrag pro Jahr) 
150 
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Bezeichnung der Konferenz/ 
interkantonale Organisation 

Betrag in CHF 

SODK 203‘000 

SGSO/WRK 120‘000 

 

Die Vorteile einer Mitgliedschaft in einer interkantonalen Konferenz wur-
de in der Erwähnten Interpellationsantwort zudem vom Regierungsrat 
folgendermassen zusammengefasst: Die Konferenzen erbringen Dienst-
leistungen, die sonst durch die kantonalen Verwaltungen erbracht wer-
den müssten; die Kantone werden entlastet aufgrund der gemeinsamen 
Interessenwahrnehmung gegenüber dem Bund und bei der Erarbeitung 
und Koordination von Konkordaten. Zudem führe die Etablierung des 
Hauses der Kantone zu einer Festigung der Stadt Bern als Politzentrum. 

 

2.4.2 Allgemeine Beurteilung der Demokratiequalität 

Bei der generellen Beurteilung der Demokratiequalität soll erstens auf 
schweizweite Grundlagen eingegangen werden, und danach spezifisch 
für den Kanton Bern das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament 
beleuchtet und generelle Gesetzestexte und Regelungen, welche die 
Demokratiequalität interkantonaler Vereinbarungen zum Gegenstand 
haben, betrachtet werden. 

 

Bestimmte rechtliche Grundlagen betreffen nicht nur den Kanton Bern, 
sondern sind gesamtschweizerisch geregelt. Sie können hier auf über-
geordneter Ebene abgehandelt werden, da sie als generelle Rechts-
grundlage für die interkantonale Zusammenarbeit und somit als Basis für 
jegliches Agieren der kantonalen Regierungen in diesem Bereich dienen. 
Aus diesem Grund werden sie auch in den Detailstudien jeweils nicht 
mehr spezifisch erwähnt. Auf Bundesebene gibt es seit der Totalrevision 
der Bundesverfassung den Artikel 48, welcher die interkantonale Zu-
sammenarbeit klar legitimiert: „Die Kantone können miteinander Verträge 
schliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen schaf-
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fen. Sie können namentlich Aufgaben von regionalem Interesse gemein-
sam wahrnehmen.“  

 

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Regelung, welche als Rechtsgrundlage 
für das Handeln in Konferenzen oder interkantonalen Organen dienen 
kann, gab es in den letzten Jahren weitere legislative Entwicklungen, 
welche die Tendenz und den Druck zur interkantonalen Zusammenarbeit 
erhöht haben. So können die Kantone aufgrund der Neugliederung der 
Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs sogar zur interkantonalen 
Zusammenarbeit verpflichtet werden und sie wird als ein wichtiges 
Standbein des Föderalismus betrachtet. Weiter wurde die interkantonale 
Zusammenarbeit auch durch verschiedene weitere Gesetze im Bereich 
einzelner Polices gestärkt, bspw. den Bildungsartikel, in welchem die 
interkantonale Zusammenarbeit als Verpflichtung niedergeschrieben ist. 

 

Auf der kantonalen Verfassungsebene gibt es zwei relevante Artikel. In 
Artikel 90 ist festgeschrieben, dass dem Regierungsrat „die Vertretung 
des Kantons nach innen und nach aussen“ obliegt. Somit liegt es in der 
Kompetenz des Regierungsrates, die Aussenpolitik des Kantons zu füh-
ren. Im Bezug auf interkantonale Verträge ist für den Kanton Bern ist in 
der Verfassung (Artikel 74 und 88) weiter festgehalten, dass der Grosse 
Rat diese genehmigt, solange sie nicht in die alleinige Zuständigkeit des 
Regierungsrates fallen. Diese alleinige Zuständigkeit betrifft interkanto-
nale Verträge, welche kurzfristig kündbar sind, die im Bereich einer Ver-
ordnungskompetenz liegen oder von untergeordneter Bedeutung sind. 
Die Kompetenzverteilung wurde im Kanton Bern auch von der oben (s. 
Kapitel 2.3.1) bereits eingeführten Organadäquanz beeinflusst: Der Re-
gierungsrat hat an diesem Prinzip im Bericht an den Grossen Rat über 
die Aussenbeziehungen vom 21. März 2007 festgehalten: „Als vom Volk 
gewählte oberste Behörde soll der Grosse Rat Grundsatzdebatten füh-
ren und Leitentscheide fällen. Er übernimmt die strategische Steuerung 
des staatlichen Handelns. Mit den im Parlamentsrecht festgelegten In-
formations- und Konsultationsrechten verfügt der Grosse Rat über die 
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nötigen Mitwirkungsrechte im Bereich der Aussenbeziehungen. Dem 
Regierungsrat obliegt im Tagesgeschäft die Führung der Aussenbezie-
hungen. Er hat dabei Lagebeurteilungen vorzunehmen, Konzepte zu er-
arbeiten und Initiativen zu ergreifen. Das relativ autonome Handeln der 
Exekutive ist im Rahmen einer effizienten Interessenwahrung notwen-
dig“. Im Richtlinienbericht 2006 (Richtlinien der Regierungspolitik 2007-
2010, 16) steht, dass die demokratischen Leitenscheide vom Grossen 
Rat getroffen würden. Der Regierungsrat informiere zudem das Parla-
ment frühzeitig und umfassend über Fragen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit und konsultiere namentlich die OAK zu wichtigen Vor-
haben und Verträgen. 

 

Da der Bund sich spezifisch zur Kompetenzordnung nicht äussert, gibt 
es in der interkantonalen Zusammenarbeit einige Unterschiede bzgl. 
der entscheidenden Instanz. Wie oben ausgeführt, kommen die glei-
chen interkantonalen Vorlagen in einem Kanton vors Volk, in einem 
anderen aber entscheidet nur der Regierungsrat. Im Gegensatz zu an-
deren Kantonen hat der Kanton Bern mit Artikel 69 in der Verfassung 
wegweisend auf diese Problematik geachtet. Damit ist zum Teil sicher-
gestellt, dass das Legislativorgan nicht seines Einflusses beraubt wird. 
Für die vorliegende Studie ist relevant, dass aus normativen demokra-
tietheoretischen Gründen eine klare Aufgabentrennung auch in der in-
terkantonalen Zusammenarbeit sinnvoll erscheint, welche es erlaubt, 
dass sich die Institutionen gegenseitig in ihrer Macht beschränken. 
Dies bedeutet auch, dass Prozesse so definiert sein müssen, dass 
Prinzipien im Voraus festgelegt werden, so dass effiziente und zielge-
richtete Handlungen beider Institutionen möglich sind (Bieber 1990, 
151). Mit der Etablierung der Delegationsordnung ist hierbei im Kanton 
Bern ein wichtiger Schritt in die diese Richtung getan worden.  

 

Im Grossratsgesetz (GRG) sind verschiedene Bestimmungen über die 
Mitwirkung des Grossen Rates an den Aussenbeziehungen festgehalten. 
Es werden insbesondere die Rechte und Pflichten der OAK im Bereich 
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der interkantonalen Zusammenarbeit geregelt. Sie übernimmt im Gros-
sen Rat die Koordination der Tätigkeiten des Parlaments im aussenpoli-
tischen Entscheidungsfindungsprozess und die Beratung von Berichten 
zu Angelegenheiten der Aussenbeziehungen. Ihre Aufgaben sind die 
Koordination der Tätigkeiten im Bereich der Aussenbeziehungen (Artikel 
22 GRG) sowie die Beratung von Berichten. Sie ist des Weiteren er-
mächtigt, den Regierungsrat anzuhören sowie Einsicht in die Unterlagen 
zu nehmen (Artikel 36 GRG).  

 

Mit diesen Regelungen hat der Kanton Bern ähnliche Regelungen einge-
führt wie die anderen Kantone auch. Gleichzeitig ist festzustellen, dass 
er bei verschiedenen Aspekten in der Ausgestaltung (bspw. Rechte und 
Pflichten von Kommissionen) weniger weit geht als andere Kantone. 
Diese Thematik wird im Kapitel 2.3.1. und 2.3.4 vertieft betrachtet.  

 

Die OAK hat das Thema der parlamentarischen Mitwirkung bereits im 
Jahr 2006 zu einem Schwerpunkt ihrer Aktivitäten gemacht. Als Resul-
tat wurde ein Verfahren entwickelt, das es der OAK ermöglichen soll, 
ihre oben aufgezählten Aufgaben auch tatsächlich wahrnehmen zu 
können. Das pragmatische Verfahren (Nuspliger 2006, 8) beinhaltet 
insbesondere eine umfassende Information über die Tätigkeiten im in-
terkantonalen Bereich, ohne welche eine die Koordination, Beratung 
und Anhörung nicht möglich ist. Die Informationspflicht der Regierung 
ist auch in Artikel 36 GRG festgehalten. Die Direktionen und die 
Staatskanzlei melden die Aufnahme von Verhandlungen und die Ände-
rung sowie Aufhebung bestehender interkantonaler Verträge, sowie 
weitere wichtige Geschäfte zweimal jährlich dem DAB. Darauf legt die-
ser dem Regierungsrat eine Liste dieser Verträge zur Genehmigung 
vor. In Zusammenarbeit mit dem DAB entscheidet darauf die OAK, 
welche gemeldeten Verträge und andere Geschäfte der OAK zur 
Kenntnis gebracht werden sollen. Dabei geht es insbesondere darum, 
eine Unterscheidung zwischen politisch relevanten Konkordaten und 
einer reinen Bestätigung des Ist-Zustandes machen zu können, und 
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diejenigen Konkordate herauszupflücken, welche einen Einfluss auf die 
Gesetzgebung im Kanton Bern haben (Interview Blaser 3.9.2009). Da-
bei stellt sich insbesondere die Frage nach dem Unterschied zwischen 
Beitrittsgesetz und Beitrittsbeschluss sowie den Kosten und der Materie, 
welche geregelt wird. Das Verfahren ist seit April 2008 in Kraft. Bis heu-
te ist es einmal vorgekommen, dass eine Vereinbarung dem Grossen 
Rat vorgelegt wurde, welche gemäss Definition als Verwaltungsverein-
barung einzustufen gewesen wäre (Interview Trees, 5.5.09). 

 

Wie verschiedene Studien und auch Erfahrungsberichte von Parlamenta-
riern gezeigt haben, ist die Information des Parlamentes über laufende 
Geschäfte zentral für jegliche Mitwirkung. Das gemeinsam ausgearbeite-
te Verfahren scheint sicherzustellen, dass die OAK über die zentralen 
Geschäfte informiert ist. Es wird von den Mitgliedern der OAK als sinn-
voll und zweckmässig begrüsst (Interview Blaser und Messerli, 
3.9.2009). Das Vorgehen erlaubt es unter anderem auch, dass die OAK 
informell beim Regierungsrat vorstellig würde, falls sie mit einer interkan-
tonalen Vereinbarung nicht einverstanden wäre. Auch wenn dieser Stel-
lungnahme kein verbindlicher Charakter zukommen würde, so täte sich 
der Regierungsrat doch schwer, sich ganz gegen die Ansichten des Par-
lamentes zu stellen. So kann die Art und Weise der Information an das 
Parlament mit diesem Verfahren als sinn- und zweckmässig erachtet 
werden, welches es dem Parlament, respektive der OAK erlaubt, ihre 
Tätigkeiten wahrzunehmen. Von Seiten der Verwaltung wird das Instru-
ment auch begrüsst, es habe dazu beigetragen, dass die gesamte inter-
kantonale Zusammenarbeit besser strukturiert wurde (Interview Bern-
hard 1.9.2009). Vorher sei die interkantonale Zusammenarbeit ein 
Dschungel, ein Selbstläufer gewesen, wobei niemand den Überblick hat-
te. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass der Kanton Bern im Vergleich 
zu anderen Kantonen eine Regelung zur Delegation (Kompetenzord-
nung) in seine Verfassung aufgenommen hat, welche auch auf die inter-
kantonale Zusammenarbeit angewendet werden kann. Damit unter-
scheidet er sich bereits zu anderen Kantonen, welche dies nicht haben. 
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Zudem scheint in der Wahrnehmung des Parlamentes und der Verwal-
tung mit dem Mechanismus des DAB ein Instrument geschaffen worden 
zu sein, welches insbesondere die problematische Informationspflicht in 
einer sinnvollen Art und Weise aufnimmt. So wird das Parlament, resp. 
die zuständige Kommission früh- und rechtzeitig über laufende Verfahren 
informiert.  

 

Im Folgenden soll nun die Frage der Demokratiequalität spezifisch an-
hand der einzelnen Detailstudien beurteilt werden. Im Bezug auf die obi-
gen generellen Regelungen ist dabei zu sagen, dass in keinem der Fälle 
bereits der Mechanismus des DAB zum Zuge gekommen ist, da dieser 
erst seit einem Jahr in Kraft ist.  

 

2.4.3 Entscheidverfahren Regionalkonferenz: Entwicklungskonzept 
Birs 

Die erste Detailstudie befasst sich mit einem Projekt, welches innerhalb 
der Nordwestschweizer Regierungskonferenz durchgeführt wurde. Der 
Kanton Bern ist neben der Mitgliedschaft in der NWRK auch Mitglied in 
der Conférence des Gouvernements de Suisse Occidentale. In einem 
ersten Schritt wird die Organisation der NWRK spezifisch beleuchtet, 
und danach spezifisch auf das Verfahren bei der Erarbeitung und Durch-
führung des Entwicklungskonzeptes Birs eingegangen.  

 

Rechtliche Grundlage/Kompetenzverteilung  

Die Zusammenarbeit innerhalb der NWRK basiert auf der Vereinbarung 
über die Nordwestschweizer Regierungskonferenz vom 11. Juni 2004. 
Die Nordwestschweizer Regierungskonferenz ist ein Zusammenschluss 
der Kantone Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau 
und Jura die gemeinsam eine Bevölkerungszahl von rund 2.3 Mio. Ein-
wohnern aufweisen. Der Kanton Zürich ist assoziiertes Mitglied. Schwer-
punkte der Tätigkeit der NWRK sind die Stärkung des Wirtschaftsraumes 
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Nordwestschweiz, die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs, die 
Erarbeitung von Grundlagen zur Harmonisierung im Bereich des Um-
weltschutzes. Zudem arbeitet die NWRK in spezifischen Projekten zu-
sammen; eines davon betrifft den Fluss Birs. Die Birs ist ein typisches 
Beispiel dafür, dass gewisse Probleme nur noch grenzübergreifend ge-
löst werden können. So bedarf es eines Hochwasseralarmsystems, in 
welchem alle Kantone zusammenarbeiten. Oder, es bedarf eines Ge-
wässerschutzkonzeptes, welches alle Einzugsgebiete mit einbezieht. 
Diese letztere Kooperation im Rahmen des Gewässerschutzes wird im 
Folgenden detaillierter betrachtet.  

 

Artikel 4 der Gewässerschutzverordnung des Kantons Bern ist die ge-
setzliche Grundlage für das Projekt und für eine Aktion im Bereich des 
Entwicklungskonzeptes Birs auf der sachlichen Ebene. Somit richtet sich 
das Verfahren für den Erlass eines Entwässerungsplans nach den Vor-
schriften der Baugesetzgebung über die kommunalen Richtpläne. Ein 
Plan bedarf einer Genehmigung des Amtes für Wasser und Abfall 
(AWA), es kann aber bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Be-
schwerde eingereicht werden. Somit befindet sich das Geschäft rein 
rechtlich im Kompetenzbereich der Verwaltung, respektive der Regie-
rung. Im Kanton Bern war der Regionale Entwässerungsplan (REP) Birs 
zudem seit seiner Verabschiedung in der NWRK Gegenstand des kanto-
nalen Richtplans, respektive dessen Controlling oder Fortschreibungen 
und somit ein Regierungsratsbeschluss. Man hat ihn in den Richtplan 
integriert, damit eine Verbindlichkeit besteht (Interview Ochsenbein, 
19.9.2009).  

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation NWRK 

Die Frage der Entscheidmechanismen/Repräsentation innerhalb von 
Regierungskonferenzen, sei es regionaler oder sektorieller Natur kann 
für alle Konferenzen gleich beantwortet werden. Dem Föderalismusprin-
zip folgend haben alle Kantone in jeder regionalen oder Direktorenkonfe-
renz gleich viel Stimmengewicht. Gleichzeitig zahlen die Kantone jedoch 
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nicht paritätisch an die Kosten der jeweiligen Konferenzen, sondern als 
Bemessungsgrundlage der Beiträge gilt die Anzahl Einwohner in einem 
Kanton. Beschlüsse kommen zudem formell nach dem Mehrheitsprinzip 
zustande, in der Praxis jedoch oftmals im Konsensverfahren. 

 

Zur Frage der Repräsentativität der NWRK kann deshalb gesagt werden, 
dass alle Kantone das gleiche Stimmrecht haben, und der Kanton Bern 
somit im Vergleich zu den kleineren Partnerkantonen rein numerisch un-
terrepräsentiert ist. Gleichzeitig folgt die NWRK hier dem üblichen Föde-
ralismusprinzip, so wie es alle bestehenden interkantonalen Konferenzen 
tun. Auch die unterstellten Arbeits- und Fachgruppen sind paritätisch zu-
sammengesetzt. Es scheint hier müssig, das Föderalismusprinzip anzu-
zweifeln; es ist Teil der Kultur und des politischen Prozesses in der 
Schweiz. Gleichzeitig muss insbesondere für die grossen und bevölke-
rungsreichen Kantone betont werden, dass der Effekt des Föderalismus-
prinzips oftmals dadurch gebrochen wird, dass die Vorstände der inter-
kantonalen Konferenzen, welche oftmals einige Definitionsmacht auf sich 
vereinen, in der Regel aus Vertretern der drei grossen Kantone Bern, Zü-
rich und Waadt und wenigen anderen zusammengesetzt sind.  

 

Die interne Organisation der NWRK ist in der Vereinbarung über die 
NWRK vom 11. Juni 2004 geregelt. Die NWRK hat folgende Organe: ei-
ne Plenarversammlung, einen Arbeitsausschuss, eine ständige Arbeits-
gruppe auf technisch-administrativer Ebene, ein Sekretariat, und je nach 
Bedarf spezialisierte Arbeitsgruppen oder Projektorganisationen (zurzeit 
eine Umweltschutzkommission Nordwestschweiz und eine Arbeitsgruppe 
Wirtschaftspolitik). Die Plenarversammlung wählt das Präsidium alle 
zwei Jahre in einem bestimmten Turnus unter den beteiligten Kantonen. 
Die Aufgabe des Präsidiums ist es, die Leitlinien und die Schwerpunkte 
der Konferenzarbeit für die Dauer der Präsidentschaft zu definieren und 
dazu ein Arbeitsprogramm auszuarbeiten. Die Plenarversammlung der 
NWRK tritt jährlich einmal zusammen und behandelt Geschäfte von 
grundsätzlicher Bedeutung. Zudem dient das jährliche Treffen der Be-
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richterstattung aus den Fachdirektorenkonferenzen und dem Austausch 
über Zusammenarbeitsvorhaben sowie neuen Projekten. Teilnehmende 
sind alle Regierungsräte, die Staatsschreiberinnen sowie eine Delegati-
on von assoziierten Mitgliedkantonen.  

 

Der Arbeitsausschuss ist das operative Organ der NWRK. Er setzt sich 
durch je einen Vertreter pro Kanton zusammen. Er definiert mögliche 
Zusammenarbeitsprojekte und bearbeitet die laufenden Geschäfte. Zu 
seinen Aufgaben gehören zudem die Vorbereitung und Antragstellung an 
das Plenum, der Informationsaustausch zu wichtigen Vorhaben in den 
Kantonen, die Beziehungspflege mit den Bundesvertretern der Region 
und die Nomination von Vertretern der Nordwestschweiz in die KdK. Der 
Arbeitsausschuss wird unterstützt und beraten durch die ständige Ar-
beitsgruppe. Sie setzt sich aus je einer Vertreterin der kantonalen Ver-
waltungen und dem Sekretariat zusammen und ist Schnittstellen zu den 
kantonalen Verwaltungen. Das Sekretariat ist traditionell der Landes-
kanzlei des Kantons Basel-Landschaft angegliedert. Alle Kantone sind 
mit einem Betrag von 7‘000 CHF pro Jahr an der NWRK beteiligt, was im 
Vergleich zu anderen regionalen Konferenzen relativ wenig ist.  

 

Interkantonales Projekt: Regionaler Entwässerungsplan (REP) Birs 

Die Regierungsräte der fünf Kantone Bern, Jura, Solothurn, Basel-
Landschaft und Basel-Stadt haben an der Sitzung der NWRK vom 9. Ju-
ni 2000 die gemeinsame Erarbeitung des REP Birs beschlossen und in 
Auftrag gegeben. Bis ins Jahr 2003 wurde ein Entwicklungskonzept ent-
worfen, welches wiederum per Beschluss der NWRK im Februar dessel-
ben Jahres zur Umsetzung freigegeben wurde. Seit April 2006 liegt ein 
Katalog von konkreten Massnahmen für den Gewässerschutz vor. Die 
NWRK betrat damit insofern Neuland, als dass sie „mit dem REP Birs die 
erste interkantonale ganzheitliche Gewässerplanung der Schweiz erstellt 
hat“, die zudem den Leitlinien des Bundesamtes für Umwelt, Wald und 
Landschaft entspricht (Massnahmenkatalog REP Birs 2006, 1). Heute 
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geht es darum, den REP Birs in ein Integrales Einzugsgebietsmanage-
ment (IEM) zu überführen.  

 

Das Projekt ist geradezu symptomatisch für die Notwendigkeit einer in-
terkantonalen Zusammenarbeit. „Die Birs gehört heute zu den am stärks-
ten genutzten und beeinträchtigten Flüssen der Schweiz“ (NWRK 2004, 
1). Aus dem Birs-Einzugsgebiet beziehen etwa 220‘000 Einwohner der 
Nordwestschweiz ihr Trinkwasser. Etwa 170‘000 Einwohner nutzen die 
Birs und ihre Zuflüsse aber auch für die Abwasserentsorgung. Zudem ist 
das Birstal Nutzungsraum zum Wohnen, Wirtschaften oder als Verkehrs- 
und Versorgungsachse, wobei die Infrastruktur und deren Einflüsse in 
den Gewässerraum hineinreichen. Daraus ergeben sich Konflikte, wel-
che nicht von einem Kanton alleine gelöst werden können, weil das Ge-
wässer nicht an den Kantonsgrenzen halt macht. So hat die NWRK das 
Problem aufgenommen und in einem gemeinsamen Projekt angegan-
gen.  

 

Interkantonale Projektorganisation 

Unter der Leitung des Amtes für Umweltschutz und Energie des Kan-
tons Basel-Landschaft wurde eine Projektorganisation etabliert. Die 
NWRK war sozusagen der Auftraggeber für das Projekt, welche sich 
an die kantonalen zuständigen Ämter für Gewässerschutz gewandt hat. 
Diese haben einen Lenkungsausschuss etabliert, in welchen von je-
dem Kanton eine Person delegiert wurde, ausser vom Kanton Basel-
Landschaft, welcher neben der Projektleitungsfunktion und dem Vorsitz 
auch noch einen weiteren Delegierten entsandte. Dieser Lenkungsaus-
schuss war jeweils aus höheren Fachbeamten zusammengesetzt, aus 
Amtsdirektoren der Gewässerschutzämter oder den Leitern von Fach-
stellen, je nach kantonaler Organisation. Die Aufgabe des Lenkungs-
ausschusses war es, die Strategie für das gemeinsame Projekt festzu-
legen.  
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Für die operative Umsetzung der Projektschritte wurde eine Projektlei-
tung etabliert. Diese Projektleitung setzte sich zusammen aus einem 
Vertreter des Amtes für Umwelt und Energie des Kantons Basel-
Landschaft, sowie aus zwei Vertretern von externen Beratungsbüros, 
welche die operative Umsetzung des Projektes verantworteten (BG In-
genieure & Berater, Bern und Hintermann & Weber, Reinach). Zudem 
wurde eine verwaltungsinterne interdisziplinäre Arbeitsgruppe etabliert, 
in welcher die Kantone Bern und Basel-Landschaft mit vier Vertretern, 
im Gegensatz zu den Kantonen Solothurn, Jura und Baselstadt, mit je 
einem Vertreter, repräsentiert waren. Zudem wurden Themenkreisver-
antwortliche bestimmt, mindestens einen oder mehrere pro Kanton.  

 

Eine gewisse Übervertretung (gemessen am Föderalismusprinzip) des 
Kantons Basel-Landschaft in der Projektorganisation ist insofern ge-
rechtfertigt, als der grösste Abschnitt der Birs in diesem Kanton verläuft 
(Interview Ochsenbein, 19.9.2009). Die Übervertretung des Kantons 
Bern in den technischen Gremien ist so zu erklären, dass er durch sei-
ne Grösse ein relativ grosses Know-how mit vielen eigenen Fachleuten 
mitbringt. Am gesamten interdisziplinären Projekt waren insgesamt 70 
Fachpersonen aus allen fünf Kantonen beteiligt. 

 

Für die anstehende Umsetzung der ausgearbeiteten Massnahmen wird 
die Projektorganisation nun verändert werden: neu gibt es eine Inter-
kantonale Birskommission. Darin sind ein bis zwei Personen pro Kan-
ton vertreten, jeweils aus dem Wasserbau und dem Gewässerschutz. 
Ein externes Sekretariat wird mit der Projektorganisation beauftragt 
(Protokoll, Einladungen). Das Präsidium der Kommission soll zudem 
jährlich von Kanton zu Kanton wechseln. Es zeichnet sich ab, dass die 
gemeinsame Umsetzung nicht so ablaufen wird wie die Planung, wel-
che viel stärker gemeinsam verlaufen ist. Die Umsetzung muss die 
Randbedingungen in den Kantonen berücksichtigen (Interview Och-
senbein 19.9.2009) und wird auch durch die einzelnen Regierungen 
und nicht die NWRK gutgeheissen. So wird auch ein kantonaler Ge-
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wässerrichtplan (GRP) Birs ausgearbeitet, welcher die REP Birs Inhalte 
einbezieht, welcher aber für das Gebiet des Kantons Bern behörden-
verbindlich ist.  

 

Das Projekt wurde in verschiedenen (meistens jährlichen) Phasen 
durchgeführt (s. NWRK 2004, 1). Der Lenkungsausschuss hat nach je-
der Phase der NWRK einen Bericht erstattet und Vorschläge für das 
weitere Vorgehen gemacht. Der Arbeitsausschuss der NWRK nahm 
jeweils zustimmend Kenntnis von den jeweiligen Projektschritten (Inter-
view Ochsenbein, 19.9.2009). Es ist nicht klar, wie und ob hier eine 
Rückkoppelung an die Plenarversammlung oder an die Bernische Re-
gierung vorgenommen wurde.  

 

Die Projektkosten wurden zu je einem Drittel auf folgende Faktoren 
aufgeteilt: die Fläche des Einzugsgebietes, die Uferlänge der Birs und 
ihrer vier Hauptzuflüsse, und die Bevölkerungszahl. Für die fünf Anrai-
nerkantone ergab sich dadurch ein finanzieller Verteilschlüssel von 2 
Prozent Basel-Stadt, 14 Prozent Solothurn, 19 Prozent Bern, 30 Pro-
zent Jura und 35 Prozent Basel-Landschaft (GSA 2004, 4). Der Kos-
tenteiler hat sich so bewährt (Interview Ochsenbein 19.9.2009). 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Da wie oben ausgeführt das Projekt ein Verwaltungsprojekt ist, wurde 
der Grosse Rat nicht informiert, auch wenn neu im Rahmen des Ver-
fahrens zur Eruierung von interkantonalen Verträgen die OAK über das 
Vorhaben informiert ist. Gleichzeitig war wie oben ausgeführt das Pro-
jekt Teil des Richtplanes und somit dem Parlament bekannt. Eine In-
terpellation Anfang 2008 lässt zudem darauf schliessen, dass infor-
mierte Kreise im Parlament über das Projekt Bescheid wussten. Am 
29. Januar 2008 wurde eine Interpellation Leuzinger im Grossen Rat 
eingegeben (I 041/2008), welche zum Ziel hatte, dem gemeinsamen 



84 

Projekt mehr Gewicht beizumessen, es auch in der Umsetzungsphase 
als gemeinsames Projekt zu organisieren und eine gemeinsame Finan-
zierung zu finden. Der Regierungsrat hat die Fragen alle abschlägig 
beantwortet und insbesondere betont, dass die anderen Kantone nicht 
gezwungen werden könnten, bestimmte Massnahmen zu übernehmen 
und einzuführen. Der Interpellant hat sich mit den Angaben der Regie-
rung zufrieden gegeben (Tagblatt 3.9.08, 781).  

 

Der Grosse Rat des Kantons Bern gehört zudem der Interparlamentari-
schen Konferenz der Nordwestschweiz (IPK) an. Die IPK setzt sich aus 
den Ratspräsidien und –vizepräsidien, den auf Ende des vergangenen 
Amtsjahres abgetretenen Präsidien sowie je drei ständigen Mitgliedern 
der fünf Kantonsparlamente von Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-
Landschaft und Aargau zusammen. Die IPK existiert seit 1978 und tagt 
in der Regel einmal jährlich. Das Sekretariat wird von der Landeskanz-
lei Basel-Landschaft geführt. Es ist nicht bekannt, ob diese Kommissi-
on Kenntnis vom Projekt REP Birs hatte.  

 

Information/Transparenz 

Die Bevölkerung, insbesondere die betroffene Bevölkerung, wurde 
über das Projekt REP Birs gut informiert. Nach jeder Phase wurden 
gemeinsame Medienmitteilungen verschickt oder Medienkonferenzen 
abgehalten und es wurden verschiedene ansprechende Informations-
broschüren erstellt. Zudem wurden von Beginn an die betroffenen Ge-
meinden, Verbände und Ortsparteien informiert und einbezogen. Es 
wurde auch eine Wanderausstellung etabliert, sowie eine eigene Ho-
mepage, welche über das Projekt informiert, erstellt (www.labirse.ch). 

 

Für den Kanton Bern lässt sich sagen, dass diese Informationen insbe-
sondere im Berner Jura aufgenommen wurden und nicht so sehr in der 
Region Bern, oder den Berner Medien. Der Kanton Bern hat zum 
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Massnahmenkatalog keine eigentliche Vernehmlassung durchgeführt, 
sondern am 28. Oktober 2008 eine Information in Tramelan mit Regie-
rungsrätin Egger organisiert, wobei der Gewässerrichtplan vorgestellt 
und die Anwesenden zu ihrer Meinung befragt wurden. Diese Ver-
nehmlassung ist je nach Kanton unterschiedlich ausgestaltet worden. 
Der Kanton Basel-Landschaft hat bspw. die betroffenen Gemeinden 
direkt angeschrieben.  

 

Beurteilung der Demokratiequalität 

Wie im Kapitel zu den Kriterien beschrieben, kann eine Beurteilung in-
terkantonaler Gremien insbesondere aufgrund ihrer Repräsentativität 
und Zusammensetzung erfolgen und danach, wie der Kanton Bern sei-
ne Interessen einbringen kann. Die interkantonale Projektorganisation 
des REP Birs zeichnet sich durch die Bemühung aus, dem Föderalis-
musprinzip zu folgen. Dieses wird in diesem Projekt insofern durchbro-
chen, als dass der Kanton Basel-Landschaft als leitender Kanton ver-
schiedentlich übervertreten ist (bspw. 3 Vertreter im Lenkungsaus-
schuss). Interessant ist zudem, dass die operative Führung des Projek-
tes an zwei private Büros ausgelagert wurde. Nicht dem Föderalismus-
prinzip entspricht weiter die Verteilung der Projektkosten, dies im Ge-
gensatz zur Verteilung der Kosten der NWRK, welche paritätisch er-
folgt. Es kann abschliessend beurteilt werden, dass der Kanton Bern in 
der bestehenden Projektorganisation seine Interessen gut einbringen 
konnte. 

 

Eine Beurteilung der direktdemokratischen und parlamentarischen Mit-
wirkung im traditionellen Sinne macht hier wenig Sinn, da es sich um 
ein Verwaltungs- und Regierungsprojekt handelt. Diese Kompetenz-
ordnung ist insofern gerechtfertigt, da auch in innerkantonalen Ge-
schäften ein Entwässerungsplan ein Verwaltungsprojekt ist und es sich 
um eine technische, operative Angelegenheit handelt. Gleichzeitig 
muss erwähnt werden, dass der ‚aufmerksame‘ Parlamentarier über 
das Projekt informiert war, sei es durch die Erwähnung des Projektes 
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im kantonalen Richtplan, oder sei es durch die offensive Informations-
kampagne, welche durch die Projektorganisation betrieben wurde. 
Hierbei muss angemerkt werden, dass insbesondere die Bevölkerung 
sehr gut über das Projekt informiert wurde und in diesem Zusammen-
hang sicher nicht von einem Informationsdefizit gesprochen werden 
kann. Es kann also abschliessend gesagt werden, dass trotz der gerin-
gen formalen Mitsprache in diesem interkantonalen Projekt eine sehr 
grosse Transparenz vorhanden war.  

 

2.4.4 Entscheidverfahren Direktorenkonferenz: HarmoS-Konkordat 

Als ein Fallbeispiel zu den Entscheidungsmechanismen in den Direkto-
renkonferenzen steht nachfolgend die EDK und innerhalb der EDK das 
Beispiel HarmoS im Zentrum. Dabei soll zuerst auf die EDK und deren 
Organisation und Funktionieren eingegangen werden, und danach 
konkret auf die Entstehung des Konkordats innerhalb der EDK, die 
Vernehmlassung und danach die Ratifikation im Kanton Bern14. Das 
Referendum und die just gewonnene Abstimmung sind jedoch nicht 
Teil dieses Berichtes.  

 

Rechtliche Grundlage/Kompetenzverteilung 

Die Kantone koordinieren ihre Arbeit zu Bildung und Kultur auf nationa-
ler Ebene innerhalb der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK). Die EDK handelt als Behörde des Schul-
konkordates von 1970 (Artikel 5) und wird darin beauftragt, die Durch-
führung der im Konkordat festgelegten Aufgaben zu übernehmen. Das 
heisst, die EDK selbst stützt sich in ihrer Existenz auf ein Konkordat 
ab, resp. auf immer weitere Konkordate. So haben die Erziehungsdi-
rektoren am 18. Februar 1993 ein neues Konkordat, die ‘Interkantonale 

                                      
14

 Obwohl gemäss dem Forschungsdesign der Entstehungsprozess innerhalb der Direktorenkonfe-
renz im Vordergrund steht, wird auch auf die weitere Entwicklung innerhalb des Kantons Bern ein-
gegangen, da sich die Thematik für die vorliegende Fragestellung als sehr ergiebig und interessant 
erwiesen hat. 
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Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen’ 
verabschiedet. Auch darin ist die EDK diejenige Behörde, welche Aus-
bildungen von Lehrenden und Abschlüsse mitbestimmen kann. In Arti-
kel 48 BV sind die Kantone ausdrücklich dazu ermächtigt, solche Be-
hörden zu etablieren.  

 

Die Diskussion zur Frage der rechtlichen Grundlage der EDK war in den 
vergangenen Jahren immer wieder ein Thema. Ein Interview von 1996 
mit dem damaligen Erziehungsdirektor des Kantons Bern, Peter Schmid, 
Vorsteher der EDK zeigt dies.15 Er rechtfertigt die Stellung der EDK da-
mit, dass die Mitglieder vom Volk gewählt sind und dass die Kompeten-
zen auf „saubere demokratische Art übertragen worden sind, indem sich 
die EDK selbst auf ein Konkordat abstützt, über das in jedem Kanton ab-
gestimmt wurde.“ Gleichzeitig betont er, dass sich alle Kritiker vor Augen 
halten müssen, dass die Alternative zur EDK eine Bundeslösung wäre: 
„Dort würde sich wahrscheinlich niemand daran stören, dass derart ge-
wichtige Entscheide nicht durch gewählte Regierungsmitglieder getroffen 
würden, sondern durch Beamte eines Departementes, denen diese Legi-
timation wirklich abgehen würde.“  

 

Entscheidungsmechanismen/Organisation 

Die Organisation der EDK ist in ihrem Statut vom 3. März 2005 geregelt. 
Die EDK setzt sich aus den Vorsteherinnen der kantonalen Erziehungs-
departemente zusammen. Die Organe der EDK sind die Plenarver-
sammlung, der Vorstand, das Generalsekretariat und verschiedene 
Fachagenturen, Fach- und Koordinationsgremien und ein Dokumentati-
ons- und Informationszentrum. Das oberste Organ der EDK ist die Ple-
narversammlung, ihr obliegen alle wichtigen Konferenzgeschäfte mit 
Entscheid- oder Richtliniencharakter. Sie trifft sich dreimal im Jahr. Be-
schlüsse werden im einfachen Mehr gefasst, wenn mindestens 17 Per-

                                      
15 „Neue Zürcher Zeitung“ vom 12. Juni 1996. 
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sonen anwesend sind (Artikel 9 Statut EDK). Die Präsidentin hat den 
Stichentscheid.  

 

Der Vorstand besteht aus der Präsidentin, den Präsidenten der Regio-
nalkonferenzen und je einem weiteren Mitglied, der Erziehungsdirektorin 
des Kantons Tessin, der Präsidentin des Fachhochschulrats und dem 
Präsidium der Schweizerischen Universitätskonferenz. Der Vorstand be-
reitet die Geschäfte der Plenarversammlung vor, plant die Arbeit der 
Konferenz und überwacht die Durchführung der Beschlüsse. Vorstand-
sitzungen finden jeweils spätestens drei Wochen vor den Plenarver-
sammlungen statt. Beschlüsse werden im einfachen Mehr gefasst, und 
falls diese nicht nur geschäftsleitenden Charakter haben, bedarf es der 
Mehrheit aller Mitglieder (Artikel 13 Statut EDK).  

 

Das Generalsekretariat besorgt die laufenden Aufgaben der Konferenz 
und informiert die Kantone und die Öffentlichkeit über die Arbeit der Kon-
ferenz sowie über wichtige Entwicklungen im schweizerischen Bildungs-
wesen (Artikel 18 Statut EDK). Die EDK kann mit der Bearbeitung von 
Koordinationsaufgaben oder administrativen Fragen ständige Kommissi-
onen oder nicht-ständige Arbeitsgruppen beauftragen (Artikel 21). Die 
Kosten der Konkordatstätigkeit werden je nach Einwohnerzahl unter den 
Kantonen verteilt.  

 

Die parteipolitische Zusammensetzung der EDK ist nicht relevant (Inter-
view Ambühl 17.9.2009). Recherchen, welche die letzten Jahre mit ein-
beziehen zeigen, dass die GDK und die SODK weniger bürgerlich zu-
sammengesetzt sind als die EDK. In der EDK sind CVP und FDP stark 
vertreten, wobei sich in den vergangenen Jahren eine Stärkung der SVP 
abgezeichnet hat. Zudem gab es noch nie ein Präsidium aus der SP und 
das Präsidium ist für interne Entscheidmechanismen zentral (Interview 
Ambühl 17.9.2009).  
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Gestützt auf das Schulkonkordat von 1970 kann die Plenarversammlung 
der EDK Empfehlungen zur Harmonisierung des kantonalen Rechts ab-
geben. Diese Empfehlungen werden mittels Zweidrittels-Mehrheit der 
Plenarversammlung, de facto im Konsens (Interview Ambühl 17.9.2009), 
verabschiedet. Sie sind nicht rechtlich verpflichtend, haben aber als Pro-
dukte einer mehrjährigen Konsensarbeit einen nachweislich hohen Har-
monisierungseffekt. Mit der Verabschiedung der Empfehlungen in der 
EDK sind diese deshalb in den Kantonen oftmals schon bekannt. Der 
Präsident der OAK erwähnt in diesem Zusammenhang, dass diese Emp-
fehlungen teilweise auch in der kantonsinternen Machtpolitik missbraucht 
werden. Beispielsweise werden diese als „in Stein gemeisselt“ betrach-
tet, obwohl die rechtliche Stellung nicht geklärt ist. 

 

Das Konkordat HarmoS 

Die Harmonisierung der Grundschule ist ein Anliegen, welches sowohl 
auf Bundes16- als auch auf kantonaler Ebene seit einigen Jahren im 
Vordergrund steht. Wie aus einem Faktenblatt der EDK hervorgeht, ist 
die Harmonisierung der obligatorischen Schule seit 2001 ein strategi-
scher Schwerpunkt der EDK (EDK 2008, 1). Ziel ist es dabei, den obli-
gatorischen Schulunterricht der einzelnen Kantone landesweit in den 
verschiedensten Bereichen auf das gleiche Niveau zu bringen. Im Fol-
genden soll der Prozess nachgezeichnet werden, wie das Konkordat 
innerhalb der EDK ausgearbeitet wurde bis es zur Vernehmlassung bei 
den Kantonen kam und welche Einflussmöglichkeiten der Kanton Bern 
zu diesem Zeitpunkt hatte.  

                                      
16 Der im Mai 2006 in einer Volksabstimmung verabschiedete Bildungsartikel wird mit einem hohen 
Ja-Stimmen-Anteil von 86 Prozent angenommen. Dieser hängt nicht direkt mit den Harmonisierungs-
bestrebungen zusammen, bekräftigt diese jedoch klar. Zudem wird in Artikel 62 Absatz 4 festgehalten, 
dass der Bund eine Vereinheitlichung vornehmen kann, falls auf dem Koordinationsweg keine zustan-
de kommt: „Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich 
des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren 
Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen 
Vorschriften“. 
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Die Ausarbeitung des Konkordats HarmoS (2001-2006) 

Innerhalb der EDK werden unterschiedliche Strukturen für die Ausarbei-
tung von Konkordaten gewählt. Manchmal werden Expertengruppen ein-
gesetzt, manchmal erfolgt die Ausarbeitung innerhalb des Generalsekre-
tariates der EDK. Im Fall von HarmoS wurde der Text im Generalsekre-
tariat entwickelt. Dazu hat 2000/2001 eine Umfrage bei den Bildungsdi-
rektoren stattgefunden, wobei die Prioritäten für die Harmonisierung er-
fragt wurden. Die daraus entstandenen Entwürfe wurden in verschiede-
nen Gremien gespiegelt, bspw. der Departementssekretärenkonferenz 
oder mehrfach auch im Vorstand, in welchem wie oben erwähnt zwölf 
Kantone vertreten sind (Interview Ambühl 17.9.2009). Die Bestrebungen 
im Bereich der Harmonisierung waren zudem Teil einer umfassenden 
nationalen sowie europäischen Entwicklung im Bildungsbereich.  

 

Die Verwaltung war insofern an der Ausarbeitung beteiligt, als es einen 
Beirat HarmoS gab, welcher zusammengesetzt war aus Vertretern der 
Regionalkonferenzen der EDK. Die Aufgabe dieses Beirats war insbe-
sondere die Entwicklung von Bildungsstandards.17 

 

Während der Ausarbeitungsphase des Konkordatsentwurfs haben im 
Kanton Bern keine Parlamentarier Einfluss genommen. Das heisst, es 
wurde weder durch ein einfache Anfrage oder eine Interpellation nachge-
fragt, worum es sich bei diesem Geschäft handelt. Gleichzeitig wurde 
das Parlament auch nicht spezifisch über das Geschäft informiert, es 
wurde jedoch im Zusammenhang mit verschiedenen Geschäften er-
wähnt und aufgenommen. So wurde das Parlament in einer Antwort auf 
eine Interpellation bereits im Jahr 2004 auf das Projekt HarmoS auf-
merksam gemacht (I 284/2003 Wälchli-Lehmann). Im selben Jahr wurde 

                                      
17

 Die EDK hat einen Umsetzungsbeschluss erlassen, welcher die Umsetzung des Konkordats regelt. 
Darin wird die Fortsetzung des Beirates HarmoS als Koordinationsstab Kosta HarmoS festgelegt. 
Dieser ist paritätischer zusammengesetzt als der Beirat. Es gibt Vertretungen der verschiedenen Re-
gionen, aber auch der Grosskantone. Der Kanton Bern ist mit zwei Personen sehr gut vertreten. Ziel 
ist es, das Wissen der Kantone einzubinden. 
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das Parlament in zwei Motionen (M 070/2004 Stadler-Landolf, M 
005/2004 Guggisberg) indirekt über die Teilnahme des Kantons Bern am 
Projekt HarmoS informiert, wobei in letzterem: 

 

„Die EDK hat deshalb im Juni 2002 dem Projekt „Harmonisierung der ob-
ligatorischen Schule“ (HarmoS) zugestimmt. Das Projekt ist angelegt auf 
die Jahre 2003-2006. Projektstart war 2003. HarmoS umfasst die Ent-
wicklung von verbindlichen Kompetenzvorgaben in zentralen Bildungs-
bereichen: Sprachen (Erstsprache und Fremdsprachen), Mathematik 
und Naturwissenschaften. Auf nationaler Ebene ist vorerst eine Be-
schränkung auf diese vier Bereiche definiert worden. Ähnliche Entwick-
lungen in anderen Fachbereichen (Geschichte und Politik, Musik, Sport, 
...) sind aber ebenfalls vorgesehen.“ 

 

Auch in Parlamentsdebatten in den kommenden Jahren bis zur Behand-
lung des Konkordats in der Septembersession 2008 wurde von Parla-
mentarierinnen selbst oder als Antwort der Regierung immer wieder auf 
das Projekt HarmoS verwiesen (s. Tabelle 10).  

 

Tabelle 10: Erwähnung des Konkordats HarmoS während seiner Ausarbeitungs-
phase 

Zeitpunkt/Session Zusammenhang/Vorstoss  Anzahl Nen-
nungen 

Tagblatt 
(S.) 

Februarsession 
2005 

Interpellation Leseförderung 1 46 

Aprilsession 2005 Bildungsstrategie 6 308-334 

Novembersession 
2005 

2 Interpellationen 3 1034-
1035 

Märzsession 2006 Dringliche Motion zum Übertritts-
verfahren 

12 351-358 

Junisession 2006 div. Vorstösse zum Thema Bil-
dung 

8 688-697 
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Zeitpunkt/Session Zusammenhang/Vorstoss  Anzahl Nen-
nungen 

Tagblatt 
(S.) 

Junisession 2006 Interpellation Kompatibilität BI-
VOS-HarmoS 

18 705-706 

Januarsession 
2007 

Überbauung von-Roll-Areal 1 129 

Januarsession 
2007 

Mittelschulgesetz 4 218-221 

Märzsession 2007 Interkantonale Vereinbarungen 
Fremdsprachenunterricht 

3 475-476 

Märzsession 2007 Motion Pädagogische Hochschu-
len 

1 508 

Junisession 2007 Motion Lehrstellen 7 761-763 

Junisession 2007 Motion Realklassen 1 773 

Junisession 2007 div. Vorstösse zum Thema Bil-
dung 

7 781-817 

Septembersession 
2007 

div. Vorstösse zum Thema Bil-
dung 

11 1079-
1090 

Januarsession 
2008 

div. Vorstösse zum Thema Bil-
dung 

15 165-186 

Junisession 2008 div. Vorstösse zum Thema Bil-
dung 

11 619-631 

 

Weiter wurde in der Bildungsstrategie 2005 über HarmoS informiert (s. 
Bildungsstrategie 2005, 8), welche durch das Parlament zur Kenntnis 
genommen wurde. Die Strategie kann vom Parlament zwar nur zur 
Kenntnis genommen werden, aber es kann Planungserklärungen dazu 
abgeben, über welche im gesamten Grossen Rat abgestimmt wird. Da-
bei ist interessant, dass im Rahmen der Chancengleichheit eine Pla-
nungserklärung der FDP von gesamten Grossen Rat angenommen wor-
den ist, welche die frühere Einschulung zum Thema hatte. 
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Vernehmlassung des Konkordatsentwurfs HarmoS (2006-2007) 

Im Folgenden steht der Prozess von der Vernehmlassung des Konkor-
dats HarmoS bis zur Verabschiedung im Grossen Rat im Vordergrund. 
Zwischen Februar und November 2006 wurde der Entwurf des Konkor-
dats der EDK in die Kantone in die Vernehmlassung gegeben. Die 
Vernehmlassungsfrist wurde bewusst lange ausgestaltet (9 Monate), 
damit auch die kantonalen Parlamente in geeigneter Weise einbezogen 
werden konnten (Ambühl i.E., 3). Neben den kantonalen Vernehmlas-
sungen18, welche durch die jeweiligen Regierungen koordiniert wurden, 
hat die EDK selbst auf nationaler Ebene eine Vernehmlassung mit den 
relevanten Dachverbänden der Lehrer- und Elternschaft durchgeführt, 
wie bspw. dem Lehrerverband Schweiz (LCH), Schweizerischer Eltern-
rat (SER), dem Verband des Personals Öffentlicher Dienste (VPOD), 
dem Verein Schule und Elternhaus Schweiz (S&E), oder der Fédérati-
on des Associations de Parents d'Elèves de la Suisse Romande et du 
Tessin (FAPERT) durchgeführt. Die nationalen Parteien wurden nicht in 
die Vernehmlassung mit einbezogen; dies erwies sich im Nachhinein als 
Fehler. Der Vorstand der EDK hat sich zum gegebenen Zeitpunkt dage-
gen entschieden. Bei gesamtschweizerischen Konkordaten, in Ausfüh-
rung eines Verfassungsauftrages sollte dies jedoch nach Auffassung des 
Generalsekretärs der EDK gemacht werden (Interview Ambühl 
17.9.2009).  

 

Im Kanton Bern hat das Generalsekretariat der Erziehungsdirektion die 
Koordination der Vernehmlassung übernommen. Das Vernehmlas-
sungsverfahren der Regierung hat ein grosses Echo ausgelöst: Es ha-
ben sich 97 Institutionen oder Organisationen aus dem Kanton Bern dar-
an beteiligt. Von Seiten des Grossen Rates wurde damals die OAK für 
eine Vernehmlassungsantwort eingeladen. Die OAK hat sich jedoch als 
Kommission dagegen entschieden, eine Antwort zu formulieren, da der 

                                      
18 Die Vernehmlassung hat so weitgehend nicht auf nationaler Ebene stattgefunden, sondern insbe-
sondere in den Kantonen. Es scheint, als habe es sich dies nun im Nachhinein als problematisch er-
wiesen, da bspw. die nationalen Parteien nicht in die Vernehmlassung mit einbezogen wurden. 
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Vernehmlassungsprozess insbesondere in den einzelnen Parteien statt-
gefunden hat (Blaser 3.9.2009). Das bedeutet, dass auch die Mitglieder 
der OAK via parteipolitische Kanäle Einfluss genommen haben. Es sei 
nicht Aufgabe der OAK, parteipolitisch Einfluss zu nehmen. Aus der Er-
fahrung der EDK ist es zentral, die kantonalen Parlamente in die Ver-
nehmlassung mit einzubeziehen, da der politische Gehalt der Vorlage 
sehr gross war. In keinem der Parlamente ist die Ratifizierung der Vorla-
ge abgelehnt worden (Interview Ambühl 17.9.2009).  

 

Die EDK hat in einer Medienmitteilung vom 25. Januar 2007 über den 
Verlauf der Vernehmlassung informiert: „Der Vorstand der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren nimmt erfreut 
Kenntnis vom sehr positiven Ergebnis der Vernehmlassung zum Har-
moS-Konkordat. Sämtliche Inhalte dieses Entwurfs für einen neuen 
Staatsvertrag zwischen den Kantonen zur Harmonisierung der Ziele und 
Strukturen der obligatorischen Schule finden eine grossmehrheitliche 
Zustimmung.“ Laut der Mitteilung haben alle Vernehmlassungsadressa-
ten geantwortet: die 26 Kantonsregierungen, die eingeladenen Schwei-
zerischen Dachverbände der Lehrer- und Elternschaft  sowie weitere 21 
Organisationen. Die EDK schreibt in ihrer Medienmitteilung weiter, dass 
in der Regel in den kantonalen Vernehmlassungsprozessen auch weite-
re Kreise angehört wurden, „so die für Bildung zuständigen parlamenta-
rischen Kommissionen“ (EDK 2008, 2f). Wie oben erwähnt, trifft dies für 
den Kanton Bern nicht zu, es wurde jedoch die OAK für eine Stellung-
nahme angeschrieben. 

 

Während dem Zeitraum der Vernehmlassung wurde der Kanton Bern 
zudem durch das Kantonsparlament Waadt eingeladen, Delegierte in ei-
ne interparlamentarische Kommission zu den Konkordaten HarmoS und 
Schulkonkordat Westschweiz zu schicken (Einladungsschreiben vom 4. 
Juli 2006). Auch der Regierungsrat in der Folge am 30. August den 
Grossen Rat, Delegierte in diese Kommission zu bestellen (RRB 1628), 
was Mitte September erfolgte. Es wurden 7 Mitglieder in die Kommission 
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entsandt. Es scheint, als hätte es keine Rückkopplung dieser Interparla-
mentarischen Kommission mit der Spezialkommission HarmoS, welche 
das Geschäft für den Grossen Rat Bern behandelt hat, oder sogar dem 
Grossen Rat gegeben (Interview Blaser 3.9.2009). Die fehlende Rück-
kopplung der Kommissionen an die OAK wird von verschiedenen Perso-
nen als Problem angesehen. Die Schnittstelle ist schlecht organisiert und 
deshalb wurde auch die personelle Änderung der Zusammensetzung der 
Kommissionen im neuen GRG vorgesehen, welche am 1. Juni 2010 in 
Kraft treten wird.  

 

In der Frage der Ernennung und Delegation der Mitglieder ist festgehal-
ten, dass die Mitglieder in den Kontrollkommissionen die Interessen der 
Trägerschaft und auch des Kantons wahren müssen (nGRG Artikel 30a 
lit2). Dies ist nicht eigentlich eine neue Klausel, nur wurde sie zum ersten 
Mal schriftlich festgehalten. Zudem bestimmt das Ratsbüro die Leiterin-
nen und Leiter der Kommissionen, sowie deren Mitglieder (nGRG Artikel 
30b lit1). Zudem wird die Verbindung zur OAK generell gestärkt. In jeder 
Delegation sitzt mindestens ein Mitglied der OAK (nGRG Artikel 30b lit2) 
und die Delegationen informieren die OAK bei besonderen Beschlüssen 
und stehen dieser zur Beratung der Geschäfte zur Verfügung (Artikel 
30c). Inwiefern diese Regelung praxistauglich ist, wird sich zeigen. Sie 
muss vorerst noch den Test der Miliztauglichkeit bestehen, da diese Re-
gelung dazu führen könnte, dass es zu einer grossen Belastung der Mit-
glieder der OAK kommt.  

 

Die Vernehmlassungsantworten zu HarmoS aus dem Kanton Bern 
wurden gebündelt und in einer Synopse zusammengefasst. In der Fol-
ge wurde mit dem zuständigen Regierungsrat über die Aufnahme oder 
das Weglassen von entsprechenden Vernehmlassungsvorschlägen 
diskutiert und ein erster Entwurf einer Vernehmlassungsantwort er-
stellt. Dieser Entwurf wurde in der Geschäftsleitungssitzung der Erzie-
hungsdirektion erneut diskutiert und darauf wiederum überarbeitet. In 
einer dritten Überarbeitungsrunde wurde die Vernehmlassungsantwort 
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im Mitberichtsverfahren zudem an die weiteren kantonalen Direktionen 
geschickt. Darauf wurde in Absprache mit dem zuständigen Regie-
rungsrat die definitive Vernehmlassungsantwort des Kantons Bern for-
muliert, welche darauf problemlos durch die Gesamtregierung am 20. 
Dezember 2006 verabschiedet wurde. Der Regierungsrat nahm darin 
befürwortend Stellung: „Der Entwurf für ein neues Konkordat über die 
Harmonisierung der obligatorischen Schule schafft eine gute Basis, die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kantonen weiterzuführen 
und zu intensivieren“. 

 

Der Konkordatstext hat sich aufgrund der Vernehmlassung nicht stark 
verändert und es gab keine wesentlichen Änderungen (Interview Ambühl 
17.9.2009). Damals gab es noch nicht so viel Opposition und insbeson-
dere die Einschulung wurde nicht kritisiert. Diskussionen gab es hinge-
gen in vier anderen Bereichen: So bei der Frage, ob die Tagesstrukturen 
ins Konkordat aufgenommen werden sollen. Die Formulierung zu diesem 
Thema wurde in der Folge subsidiärer gestaltet und es wurde daraus ein 
eigener Abschnitt gemacht, da Tagesschulen nicht zur Schulstruktur-
harmonisierung im engeren Sinne gehören. Weiter wurde bei den Bil-
dungsstandards neben der Informatik auch die Technik aufgenommen, 
weil es sich gezeigt hat, dass die Schweiz hier im Rückstand ist. Drittens 
wurde auch aufgenommen, dass die verschiedenen Instrumente (Lehr-
pläne und Standards) aufeinander abgestimmt sein müssen. Weiter wur-
de, jedoch nicht unbedingt als Folge der Vernehmlassung, die organisa-
torische Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts für Migrationskin-
der aufgenommen. Dies zeigt, dass Fragen zur Diskussion standen, die 
das „wie“ der Harmonisierung betrafen und nicht das „ob“ – die grund-
sätzliche Opposition, welche sich während der Ratifikation gezeigt hat, 
war damals also noch nicht abzusehen. Die Gewichtung der Vernehm-
lassungsantworten ist eine qualitative. Die Antworten der kantonalen 
Regierungen und somit implizit der kantonalen Parlamente werden höher 
gewichtet als bspw. diejenigen von Verbänden, da die ersteren Ver-
tragspartner sind. Fraglich ist, inwieweit dies bei einer Bundeslösung 
auch der Fall wäre (Interview Ambühl 17.9.2009). 
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Am 16. Februar 2007 wurde der Konkordats-Entwurf in erster Lesung 
von der EDK einstimmig angenommen. Darauf wurde das Konkordat 
überarbeitet und am 14. Juni 2007 von der EDK verabschiedet und den 
Kantonen zur Ratifizierung unterbreitet. Es finden immer zwei Lesun-
gen statt. Das Konkordat wurde nicht einfach „durchgewunken“, son-
dern Artikel für Artikel durchdiskutiert (Interview Ambühl 17.9.2009).  

 

Parlamentarische Mitwirkung am Konkordat HarmoS (2008) 

Am 1. Juli 2008 wurden in der vorberatenden Spezialkommission die 
Konkordate HarmoS sowie die Westschweizer Schulvereinbarung bera-
ten. Dabei wurden von der Kommission verschiedene Vertreterinnen der 
Erziehungsdirektion, sowie der stellvertretende Generalsekretär der EDK 
eingeladen und angehört. Den jeweiligen Informationen folgten Frage-
runden. Die vorberatende Spezialkommission hat darauf das Konkordat 
mit 12:2 Stimmen gutgeheissen, wobei 2 Enthaltungen zu verzeichnen 
waren. Das heisst, dass das Konkordat in der Kommission weniger gut 
angenommen wurde als danach im Plenum. Es hat nur eine Kommissi-
onssitzung stattgefunden im Wissen, dass man am Konkordat nichts 
mehr ändern könnte (Interview Blaser 3.9.2009). Über die Zusammenar-
beit zwischen der interparlamentarischen Kommission, die während der 
Vernehmlassung zu HarmoS gearbeitet hat und der vorberatenden 
Kommission ist nichts bekannt. Vermutlich gab es keine Rückkoppelung 
bzw. bloss eine informelle, indem 3 der 6 Mitglieder der interparlamenta-
rischen Kommission auch Mitglieder der Spezialkommission HarmoS 
waren. 

 

Während der ausgedehnten Grossratsdebatte am 23. April 2008 war die 
Diskussion geprägt von der Präsidentin der Spezialkommission als auch 
vom Regierungsrat, welche das Konkordat stark unterstützten. Während 
der Parlamentsdebatte wurde unter anderem kritisiert, dass das Konkor-
dat nurmehr angenommen oder abgelehnt werden könne, was für die 
vorliegende Studie relevant ist. Darauf wurde jedoch durch die Präsiden-
tin der Spezialkommission HarmoS erwidert, dass „HarmoS in einer sehr 
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breiten Vernehmlassung war. Sehr sehr viele Leute nahmen dazu Stel-
lung, die Parteien äusserten sich, die Erziehungsdirektion bzw. der Kan-
ton Bern nahmen Einfluss. (…) Inhaltlich können wir jetzt nicht mehr 
Stellung nehmen, das ist vorher geschehen.“ (Votum Hänsenberger-
Zweifel, Tagblatt 8. September 2008, Nachmittag).  

 

Das Konkordat wurde nach einer langen Debatte vom Grossen Rat in 
einem Grossratsbeschluss angenommen. Das Konkordat wurde nicht als 
Beitrittsgesetz verabschiedet, weil die Kantone sechs Jahre Zeit haben, 
ihre Gesetzgebung anzupassen. Da im Kanton Bern eine Totalrevision 
des Volksschulgesetzes im Jahr 2012 erfolgt, werden die Änderungen zu 
diesem Zeitpunkt eingeführt. 

 

Öffentlichkeit/Transparenz 

Wie oben ausgeführt, ist das Generalsekretariat statuarisch damit beauf-
tragt, die Kantone und die Öffentlichkeit über die Arbeit der Konferenz 
sowie über wichtige Entwicklungen im schweizerischen Bildungswesen 
zu informieren. Keine andere interkantonale Konferenz hat sich dies so 
zum Ziel gesetzt. Damit hebt sich die ED hinsichtlich Öffentlichkeit und 
Transparenz stark von anderen Konferenzen ab.  

 

Bei einigen interkantonalen Vereinbarungen besteht ein Referendums-
recht, so dass auch das Volk in die Entscheidungen mit einbezogen wird. 
Wie oben ausgeführt, ist die Phase von der Ergreifung des Referendums 
bis zur Abstimmung nicht Teil dieses Berichtes. Im Folgenden soll aber 
beleuchtet werden, wie die Bevölkerung im Kanton Bern in der unter-
suchten Zeit über dieses Konkordat informiert wurde, über welches sie 
nun später abstimmen konnten.  
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Die EDK selbst hat im Oktober 2004 zum ersten Mal in einer Erklärung 
über den Stand und die Perspektiven der schweizerischen Schulkoordi-
nation informiert, also zwei Jahre vor der Vernehmlassung. Ab Februar 
2006 wurde danach regelmässig über die Vernehmlassung, die Ent-
scheide in der EDK, sowie den Stand der Ratifikation informiert. Seit der 
grossen öffentlichen Debatte um HarmoS in den verschiedenen Kanto-
nen wurde zudem sehr viel Presse- und Informationsmaterial aufbereitet 
und auch die Demokratiequalität der EDK wurde thematisiert. Für den 
Kanton Bern organisiert die Erziehungsdirektion eine jährliche Medien-
konferenz zur Bildungsstrategie, an welcher das Projekt HarmoS auch 
erwähnt wurde. Zudem wird ein Newsletter veröffentlicht, in welchem Be-
richte und Hintergründe über die laufenden Entwicklungen aufgenom-
men werden. Dieser geht an Schulen, Institutionen, Gemeinden und Par-
lamentarierinnen. 

 

Beurteilung der Demokratiequalität 

Generell kann beobachtet werden, dass das interkantonale Vertrags-
recht in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche verfassungsmässi-
ge Stärkung erfahren hat (Ambühl i.E., 1). Für Ambühl (Ambühl i.E., 1) 
ist deshalb klar, dass insbesondere im Bildungsbereich der Konkordats-
weg nach heutiger schweizerischer Verfassungsrechtslage in höchst ex-
pliziter Weise staatsrechtlich einwandfrei und demokratisch legitimiert ist. 
Dabei scheint zentral, dass es sich bei der Ausarbeitung von Konkorda-
ten um ein Verfahren sui generis handelt, welches nicht anhand der De-
mokratiequalität von rein kantonalen Verfahren verglichen werden kann, 
aber auch nicht mit den Verfahren auf Bundesebene. 

 

Die demokratische Qualität der Entscheidverfahren und der Organisation 
der EDK kann insbesondere anhand der Frage der Repräsentativität der 
Mitglieder sowie der Art und Weise der Mitsprache der einzelnen Kanto-
ne beurteilt werden. Die Mitglieder der EDK sind vom Volk gewählte Re-
gierungsvertreter, welche alle mit einer Stimme im Gremium vertreten 
sind. Somit wird auch hier wie generell in der interkantonalen Zusam-
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menarbeit das Föderalismusprinzip angewendet. Gleichzeitig beteiligen 
sich die Kantone je nach Einwohnerzahl an den Kosten der EDK. Für 
den Kanton Bern war dies 2008 fast eine Million Franken. Während den 
Verhandlungen zu HarmoS zeigte sich jedoch, dass es nicht einfach ist, 
einen so grossen Kanton wie den Kanton Bern zu übergehen. Zudem ist 
Bern auch als ständiges von zwölf Mitgliedern im Vorstand vertreten. 
Deshalb kann argumentiert werden, dass die Einflussmöglichkeit des 
Kantons Bern relativ gross ist, insbesondere im Vergleich mit anderen 
Kantonen, welche nicht ständig im Präsidium vertreten sind auch nicht 
so viele fachliche Ressourcen und Know-how mitbringen.  

 

Ein vermehrter Einbezug in die koordinativen Tätigkeiten der Konferenz 
EDK ausserhalb der Verträge scheint schwierig zu bewerkstelligen. So 
gehen die Direktoren grundsätzlich ohne Instruktionen von Parlament 
oder von ihren Amtskollegen an die Sitzungen. Der eigentliche Willens-
bildungsprozess findet innerhalb der Konferenzen und ausserhalb des 
Einflussbereichs des Parlamentes, aber auch der übrigen Exekutivmit-
glieder statt. Gleichzeitig werden als beratende Stimmen in erster Linie 
Verwaltungsorgane beigezogen (Beurret-Flück 1983, 32). Während der 
Ausarbeitung des Konkordats konnte der Kanton Bern durch seinen Re-
gierungsrat Einfluss nehmen. Der Kanton Bern hat einen ständigen Sitz 
im Vorstand und ist deshalb bereits besser vertreten als andere Kantone, 
welche nur im Plenum vertreten sind. Die Beurteilung der Demokratie-
qualität kann in dieser Phase insbesondere auch dadurch erfolgen, ob 
eine Rückkoppelung der Regierungen über die Geschäfte in der EDK an 
die übrige Gesamtregierung besteht. Gemäss den Erfahrungen des Ge-
neralsekretärs der EDK wird diese Rückkopplung sehr unterschiedlich 
gehandhabt und hängt vermutlich von der Zusammensetzung der Regie-
rung und der Stellung des Mitglieds innerhalb der Gesamtregierung ab 
(Interview Ambühl 17.9.2009). Umso zentraler scheint deshalb die Ver-
nehmlassung, welche bewusst nicht nur an die Bildungsdirektionen son-
dern die Gesamtregierungen gerichtet ist. 
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Wie auch der Präsident der OAK während des Interviews betonte (Inter-
view Blaser 3.9.2009) kann die Demokratiequalität während der Phase 
der Ausarbeitung eines Konkordats vor allem danach beurteilt werden, 
ob das Parlament über die Ausarbeitung des Konkordats informiert wur-
de: „Man kann nur Einfluss nehmen, wenn man das Dossier kennt“. Nur 
so könnte das Parlament allenfalls schon zu diesem Zeitpunkt Einfluss 
nehmen. Wie die Daten oben zeigen, war das Parlament über das Vor-
haben indirekt seit 2004 informiert, da die Harmonisierungsbestrebungen 
immer wieder Gegenstand der Diskussionen waren – wenn auch im Zu-
sammenhang mit anderen Themen19. Das Parlament hat jedoch in die-
ser Ausarbeitungsphase nicht mittels einer Richtlinienmotion an den Re-
gierungsrat Einfluss auf die Ausarbeitung innerhalb der EDK genommen.  

 

Einem Regierungsrat ein Verhandlungsmandat für eine Verhandlung in 
einer Direktorenkonferenz mittels einer Richtlinienmotion zu übertragen, 
sei theoretisch möglich (Interview Blaser 3.9.2009). Ob es praktisch und 
stufengerecht Sinn mache, sei aber eine andere Frage. In der EDK ist es 
schon vorgekommen, dass Mitglieder durch Motionen an die Vertretung 
einer bestimmten Position im Plenum gebunden waren (Diplomanerken-
nung Kanton Zug 1990er Jahre). Dies ist allerdings kaum im Sinne der 
Regierungsräte, da ihnen dadurch in den Verhandlungen die Hände ge-
bunden sind. Auch wenn ein Regierungsrat Anliegen seines Kantons 
einbringt, bedeutet dies jedoch noch nicht, dass diese dann im 26-
köpfigen Plenum eine Chance haben. Im Falle von HarmoS war es bei-
spielweise so, dass sich der zuständige Berner Regierungsrat bei der 
Frage der Einschulung im Alter von vier Jahren während den Verhand-
lungen in der EDK dafür ausgesprochen hat, die Klausel „grundsätzlich“ 
aufzunehmen. Er ist mit diesem Vorschlag jedoch nicht durchgekommen. 
Hier zeigt sich einmal mehr das Dilemma der Mitsprache und der Ver-
handlungsproblematik in Mehrebenen-Systemen.  

 

                                      
19 Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem DAB noch nicht in Kraft. 
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Im Normalfall hat die Regierung das Verhandlungsmandat und das Man-
dat für die Vorbereitung von Konkordaten. Bereits in diesem Schritt Par-
lamentarierinnen einzubeziehen ist schwierig, wird aber, von einigen 
Kantonen bereits so gehandhabt (s. Empfehlung S. 106). Der Kanton 
Bern hat sich in seinen bisherigen institutionellen Möglichkeiten nicht für 
eine vermehrte Mitsprache bei der Ausarbeitung ausgesprochen. Inwie-
fern man hier von einem Demokratiedefizit sprechen kann, muss offen 
bleiben. Es zeigt sich nämlich auch, dass die traditionellen Instrumente, 
welche dem Parlament zur Verfügung stehen, vom Parlament – obwohl 
es über das Konkordat informiert war – nicht genutzt wurden. Von einem 
Parlamentarier wird als Grund dafür genannt, dass das Parlament sich 
insbesondere mit dem Tagesgeschäft auseinandersetzen muss und kei-
ne Zeit hat, sich vorausschauend mit weiteren Geschäften zu befassen 
(Interview Messerli 3.9.2009).  

 

Im Falle von HarmoS kann konstatiert werden, dass eine sehr breite 
Vernehmlassung stattgefunden hat und es wurde den rechtsstaatlichen 
Erfordernissen und den demokratischen Spielregeln voll und ganz 
Rechnung getragen. Die Qualität dieser hängt nicht in erster Linie von 
der EDK ab, sondern von den kantonalen Koordinationsstellen. Gleich-
zeitig kann festgestellt werden, dass – wie in jedem Vernehmlassungs-
verfahren – ein Verdichtungsprozess stattfindet, welcher dazu führen 
kann, dass nicht alle Anmerkungen aufgenommen werden. Im Falle der 
interkantonalen Zusammenarbeit ist dies ein doppelter Verdichtungs-
prozess, da zum einen auf der kantonalen Ebene eine Auswahl der 
Antworten vorgenommen wird, und danach noch einmal auf der inter-
kantonalen Ebene. Hierbei kann es wie dargestellt vorkommen, dass 
die Wünsche des eigenen Kantons keine Beachtung finden. Deshalb 
von einem Demokratiedefizit zu sprechen wäre nicht sinnvoll. Im Ge-
genteil, die umfassende Vernehmlassung deutet darauf hin, dass hier 
eine breite Abstützung des Projektes angestrebt wurde. Weiter wurde 
die überarbeitete Fassung des Konkordates im Exekutivgremium noch 
einmal detailliert besprochen und um Artikel gerungen. 
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Erwähnt werden müssen zudem verschiedene Rollenkonflikte, welche 
innerhalb von Kommissionen generell und spezifisch interkantonalen 
Kommissionen bestehen. Wie oben ausgeführt hat sich die OAK dage-
gen entschieden, als Kommission Stellung zum Konkordat zu nehmen, 
weil sie keine parteipolitische Funktion habe. So stellt sich die Frage, 
welche Rolle eines Parlamentariers jeweils bei der interkantonalen Zu-
sammenarbeit im Vordergrund stehen soll. Seine Parteizugehörigkeit 
oder die Rolle als Aufsichtsperson gegenüber der Regierung. Ein wei-
terer Rollenkonflikt besteht auch bei interkantonalen Kommissionen: so 
stellt sich die Frage, ob auch hier die Rolle als Vertreter eines Kantons 
oder wiederum als Aufsichtsmitglied in einer interkantonalen Kommis-
sion im Vordergrund steht. 

 

Es hat sich gezeigt, dass Intransparenz von Abläufen innerhalb von Or-
ganisationen oftmals von Protestbewegungen oder Oppositionspartien 
ausgenutzt wird, was oftmals wegen fehlender Information überhaupt 
möglich ist (Seifert 2003). Dieser Kritik insbesondere im Bezug auf die 
EDK kann jedoch nicht gefolgt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit der EDK 
ist gerade in den vergangenen fünf Jahren und im Vergleich mit anderen 
Direktorenkonferenzen als umfassend zu bezeichnen. Es werden die re-
levanten Dokumente zur Verfügung gestellt, es wird über Daten und 
Personen informiert und es finden verschiedene Medienkonferenzen 
statt. Die Information im Kanton Bern scheint insbesondere das Fach-
publikum erreicht zu haben und wurde zumindest zu diesem Zeitpunkt 
nicht breit gestreut. Dabei ist zu beachten, dass ein Medienecho auch 
immer von den jeweiligen Prioritäten der Medien abhängt. 

Abschliessend kann für die Detailstudie HarmoS gesagt werden, dass 
das Parlament verschiedene Möglichkeiten zur Mitsprache hatte, dazu 
bereits sehr früh über das Projekt informiert gewesen wäre, und auch die 
Vernehmlassung sowie Information von Seiten der EDK grosszügig ges-
taltet war. Es kann als nicht von einem Demokratiedefizit ausgegangen 
werden.  
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2.4.5 Fachbeamtenkonferenz: Schweizerische Konferenz für Sozi-
alhilfe (SKOS) 

Wie oben ausgeführt, beteiligt sich der Kanton Bern auch an der verwal-
tungsinternen kantonsübergreifenden Zusammenarbeit. Dies äussert 
sich unter anderem in der Mitgliedschaft der Bernischen Verwaltung in 
den verschiedenen Fachbeamtenkonferenzen. Diese Kontakte sind für 
eine relativ ähnliche Handhabung und Reaktion der Verwaltung in der 
ganzen Schweiz zentral (Interview Jöhr 3.9.2009). Die SKOS ist ein sol-
cher Fachverband, der sich für die Ausgestaltung und Entwicklung der 
Sozialhilfe in der Schweiz engagiert. Im Folgenden sollen insbesondere 
die Organisation und die Entscheidungsverfahren dieser interkantonalen 
Institution, sowie deren Verabschiedung der Sozialhilfe-Richtlinien be-
leuchtet werden.  

 

Die SKOS ist eine der wichtigen und etablierten Fachbeamtenkonferen-
zen. Die Aufgaben der SKOS sind unter anderem: Entwicklung von Ar-
beitsinstrumenten für die Praxis, Stellungnahme bei Vernehmlassungen, 
Lobbyarbeit, Betreuung von Forschungsarbeiten zu sozialpolitischen 
Fragen und auch die Herausgabe von Richtlinien für die Ausgestaltung 
und Bemessung der Sozialhilfe. Die Richtlinien sind heute ein Eckpfeiler 
der Verbandstätigkeit und aufgrund dieser letztgenannten Aufgabe hat 
die SKOS relativ viel Macht, weil die Richtlinien die kantonalen Ausga-
ben in der Sozialhilfe stark beeinflussen.  

 

Gesetzliche Grundlage/Kompetenzverteilung 

Die SKOS ist bereits im Jahre 1905 als "Armenpflegekonferenz" ent-
standen, entwickelte sich zum Forum der "Schweizerischen Konferenz 
für öffentliche Fürsorge" (SKöF) und danach zur SKOS weiter, da auch 
die private Sozialhilfe in das Gremium aufgenommen wurde.  
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Die Konferenz ist als nationaler Fachverband im Sinne des Vereins-
rechts konstituiert, wobei diese Konstruktion als privatrechtlicher Verein 
zwar ungewöhnlich, aber äusserst hilfreich und notwendig ist (Interview 
Unteregger 9.9.2009). Der Verein hat eine sehr breite Trägerschaft 
(Kantone, Gemeinden, Hilfswerke, NGOs) und ist von grosser Wichtig-
keit: Im Bereich der Sozialhilfe gibt es keine Rahmengesetzgebung, 
sondern es besteht ein Flickenteppich aus 26 verschiedenen Sozialge-
setzgebungen und somit 26 völlig autonomen Unterstützungssystemen. 
Da in der SKOS zahlreiche Kantonsvertreter Einsitz haben, fliesst auch 
die politische Machbarkeit von Lösungen stark ein.  

 

Die Zusammenarbeit innerhalb der SKOS basiert nicht auf einem inter-
kantonalen Vertrag und ihre Tätigkeit als festsetzende Instanz der 
Richtlinien wird ihr auch nicht durch die SODK in Auftrag gegeben. Die 
SKOS hat sich als Institution historisch in ihrer Funktion entwickelt und 
stützt sich so insbesondere auf Gewohnheitsrecht. Grundsätzlich kann 
auch hier auf Artikel 48 BV als rechtliche Grundlage der Zusammenar-
beit verwiesen werden. Weiter stellt sich die Frage, ob es für die tech-
nische Aufgabe eine eigene gesetzliche Grundlage braucht, insbeson-
dere weil die Richtlinien nicht von alleine rechtswirksam werden kön-
nen. Aus diesem Grund kann hier nicht von einem Demokratiedefizit im 
Sinne einer fehlenden Bindung an das Recht gesprochen werden.  

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation SKOS 

Die rund 1000 Mitglieder der SKOS sind Kantone, Gemeinden und 
Städte, Organisationen der privaten Sozialhilfe und Bundesämter. Die 
Organe des Vereins sind der Vorstand, die Geschäftsleitung, die Ge-
schäftsstelle, und je nach Bedarf Arbeitsgruppen und Kommissionen. 
Der Vorstand setzt sich aus Delegierten aller Kantone sowie Beauftrag-
ten von Gemeinden, Regionen und privaten Organisationen zusam-
men. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 
für vier Jahre gewählt. Sie definieren die Verbandsstrategie und ent-
scheiden insbesondere über Änderungen der Richtlinien. Die Ge-
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schäftsleitung setzt sich aus zehn Personen zusammen, welche diese 
Strategie umsetzen. In der Geschäftsleitung sind kantonale Amts-
vorsteherinnen anzahlmässig stark vertreten, sechs der zehn Ge-
schäftsleitungsmitglieder sind Kantonsvertretungen. Die SKOS führt 
zudem in Bern eine Geschäftsstelle und ein Sekretariat. Die Finanzie-
rung des Verbandes erfolgt durch Mitgliederbeiträge, welche für Ge-
meinden und Kantone gemäss Einwohnerzahlen bemessen sind, und 
teilweise aus dem Ertrag von Dienstleistungen.  

 

Die SKOS ist zudem mit der SODK gut vernetzt, wobei ein reger Aus-
tausch besteht. Interessant ist, dass der Einfluss der SKOS von der 
Konsensfähigkeit innerhalb der SODK abhängig ist. Je mehr sich die 
Sozialdirektoren einig sind und neben sozialpolitischen Zielsetzungen 
auch Fachthemen aufgreifen, desto mehr stellt sich die Frage der Rol-
lenteilung zwischen SODK und SKOS. Wenn in der SODK jedoch kei-
ne Einigkeit herrscht, bekommt die SKOS „automatisch“ auch sozialpo-
litisch eine wichtige (Vermittler-)Rolle (Interview Unteregger 9.9.2009).  

 

Sowohl in der SODK als auch in der SKOS werden die Entscheide 
nach dem Mehrheitsprinzip gefällt (Interview Unteregger 9.9.2009). 
Dieser Entscheidmechanismus kann zu Schwierigkeiten führen. So hat 
die Teilnahme von Vertretern aus der Romandie in der SKOS abge-
nommen, obwohl sie theoretisch in der gesamtschweizerischen Orga-
nisation auch vertreten sind. Aufgrund dieses Mehrheitsprinzips fühlen 
sich die Romands jedoch als Minderheit. Dies hat dazu geführt, dass 
die Vertreter der Romandie jeweils eine eigene Stellungnahme zu ei-
nem Sachverhalt abgegeben haben. 

 

Richtlinien der SKOS zur Sozialhilfebemessung 

In den 60er Jahren wurden erstmals "Richtlinien zur Unterstützung in der 
Fürsorge" herausgegeben, welche rasch zu einer maßgeblichen Grösse 



107 

 

für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe wurden. Heute sind 
diese als „Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozial-
hilfe“ betitelt. Sie definieren, wie die Sozialhilfe berechnet wird und befin-
den sich somit in einem relativ technischen Bereich. Es handelt sich um 
Empfehlungen zuhanden des Bundes, der Kantone, der Gemeinden so-
wie der privaten Organisationen. Die Richtlinien haben sich zu einem 
wichtigen Arbeitsinstrument der Sozialdienste und Sozialbehörden ent-
wickelt und sie fördern de facto die gesamtschweizerische Rechtsgleich-
heit und –sicherheit. 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Wie oben ausgeführt treten die Empfehlungen der SKOS nicht ohne 
gesetzliche respektive „ver-ordnerische“ Grundlage in Kraft, so dass 
immer eine Rückkopplung an den Regierungsrat besteht. Im Kanton 
Bern hat die Regierung laut Sozialhilfegesetz die Kompetenz, die 
SKOS-Richtlinien per Verordnung integral oder teilweise zu überneh-
men. Es braucht also keinen Einbezug des Parlamentes. Eine Ausar-
beitung der Richtlinien unter Einbezug des Parlamentes wäre insbe-
sondere deshalb problematisch, weil es sich vor allem um eine fachli-
che und nicht in erster Linie um eine politische Materie handelt. Die 
unbedingt notwendige Betrachtung vom fachlichen Gesichtspunkt her 
wäre nicht mehr gewährleistet (Interview Unteregger 9.9.2009).  

 

Der Kanton Bern hat die neusten Richtlinien der SKOS auf Verord-
nungsebene als Regierungsratsbeschluss am 21. September 2005 
übernommen. So steht unter Artikel 8 der Sozialhilfeverordnung des 
Kantons Bern, Ausrichtung und Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe: 
„Die von der SKOS erlassenen Richtlinien für die Ausgestaltung und 
Bemessung der Sozialhilfe in der Fassung der vierten überarbeiteten 
Ausgabe vom April 2005 sind verbindlich, soweit das Sozialhilfegesetz 
und diese Verordnung keine andere Regelung vorsehen.“ Dieser Be-
schluss wurde in einer Medienmitteilung vom 23. September 2005 kom-
muniziert. Die Richtlinien müssen bei jeder Änderung von der Regierung 
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gutgeheissen werden, auch kleinere Änderungen können nicht still-
schweigend übernommen werden. 

 

Auch wenn die SKOS eigentlich ausserhalb des Einflussbereichs des 
Grossen Rats die Richtlinien der Sozialhilfe festlegt, so ist der Grosse 
Rat informiert über diese. So wurde beispielsweise in einer Motion im 
Juni 2003 gefordert, dass die laufenden Anpassungen in der Sozialhilfe 
zusammen mit den neuen SKOS-Richtlinien in einer einzigen Verord-
nung umzusetzen seien (M198/2008 Pauli) und eine andere Motion 
schlägt sogar vor, dass der Regierungsrat bezüglich der Anpassung 
der Richtlinien bei der SKOS vorstellig wird (M 060/2003 Schär-Egger). 

 

Generell darf hier konstatiert werden, dass sich dieser interkantonale 
Prozess nicht von einem kantonalen Vorgehen unterscheidet. Auch in-
nerhalb der bernischen Verwaltung werden technische Entscheidungen 
getroffen, welche aber die parlamentarische und demokratische Mit-
sprache nicht betreffen. Vielmehr darf hier von einer generellen Macht-
verschiebung zwischen Verwaltung und Politik gesprochen werden, 
welche aber eine allgemeine Tendenz ist, die sich nicht spezifisch im 
interkantonalen Bereich abspielt.  

 

Öffentlichkeit/Transparenz 

Die SKOS macht Öffentlichkeitsarbeit, verschickt Presse-
commmuniqués, veranstaltet eigene Pressekonferenzen – auch bei der 
Verabschiedung der Richtlinien – aber auch Tagungen. Die SKOS ist 
aber insbesondere auch ein Gefäss zur Information unter Kollegen, 
gewissermassen ein Frühwarnsystem, indem die Mitglieder einander 
über das Aufkommen von neuen Fragestellungen und Lösungen in ih-
ren Kantonen gegenseitig informieren (bspw. bei Missbrauchsfällen) 
(Interview Unteregger 9.9.2009). 
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Die breite Bevölkerung wird insbesondere durch Medienberichte auf 
die SKOS und deren Richtlinien aufmerksam. Für die Medien sind je-
doch Missbrauchs-Fälle interessanter, als die neuen Richtlinien über 
die Sozialhilfe. So ist die interkantonale Zusammenarbeit auch hier 
nicht im Rampenlicht. 

 

Beurteilung der Demokratiequalität 

Die Entscheidmechanismen innerhalb der Fachbeamtenkonferenz 
SKOS sind teilweise föderalistisch organisiert. Zwar können aus prakti-
schen Gründen in der Geschäftsleitung nicht alle Kantone oder Regio-
nen in der Geschäftsleitung vertreten sein. Usus ist hier, dass die gros-
sen Kantone Bern, Waadt und Zürich, sowie die beiden Stadtkantone 
Basel-Stadt und Genf in der Geschäftsleitung vertreten sind. Im SKOS-
Vorstand sind jedoch neben Gemeinden, NGOs und Bundesämtern 
auch alle Kantone vertreten. Da nicht die Geschäftsleitung, sondern 
der Vorstand die abschliessenden Entscheide fällt, wird dem Födera-
lismusgedanken daher durchaus Rechnung getragen. 

 

Eine offene Frage ist jene der Kompetenzverteilung. Es bestünde auch 
die Möglichkeit, die Richtlinien auf der Parlamentsebene zu verab-
schieden und nicht nur auf der Regierungsebene. Da auch im Falle ei-
ner Verabschiedung von Seiten des Grossen Rates die Möglichkeiten 
der Mitsprache nicht zunehmen würden, stellt sich hier die Frage, wie 
sinnvoll dies wäre. Zudem wird aufgrund der genutzten parlamentari-
schen Instrumente ersichtlich, dass Parlamentarierinnen in diesem Be-
reich ihre Möglichkeiten der Mitsprache bereits nutzen, auch wenn sie 
dies nicht als interkantonale sondern als innerkantonale Angelegenheit 
verstehen.  

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Demokratiequalität nicht 
beeinträchtigt ist, dass die Transparenz gegenüber dem Parlament ge-
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geben ist und dass Fachbeamtenkonferenzen für das gemeinsame 
Funktionieren interkantonaler Lösungen auf technischer Ebene zentral 
sind, da hier insbesondere die Fachkompetenz und nicht die politische 
Repräsentation im Vordergrund stehen.  

 

2.4.6 Interkantonaler Vertrag: Konkordat über Massnahmen gegen 
Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen 

Im Folgenden steht der Prozess der Ausarbeitung des Konkordats über 
Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen im 
Fokus. Dabei wird in einem ersten Schritt zuerst auf die KKJPD als in-
terkantonales Gremium eingegangen und in einem weiteren Schritt 
wird der Prozess der Etablierung des Konkordats von der ersten Idee 
bis zur Ratifizierung im Kanton Bern nachgezeichnet. Das Konkordat 
ist insofern ein Spezialfall, als dass seine zentralen Massnahmen zu-
erst aufgrund der Dringlichkeit während der Euro 08 auf Bundesebene 
eingeführt wurden.  

 

Rechtliche Grundlage/Kompetenzverteilung 

Die KKJPD ist eine der wenigen Konferenzen, welche sich explizit als 
Verein konstituiert (Statuten vom 9. November 1995). „Allerdings han-
delt es sich auch bei der KKJPD nicht um einen Verein des privaten 
Rechts. Die über 100jährige Konferenz ist vielmehr eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft, welche ihre Tätigkeit regelmässig, lange und 
ununterbrochen ausübt. Sie ist getragen von der ihr zugrunde liegen-
den Rechtsüberzeugung sowohl als rechtsanwendende Behörde wie 
auch seitens der von der Anwendung Betroffenen“ (Meyer 2006, 110). 
In diesem Sinne ist sie eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sui gene-
ris. Der öffentlich-rechtliche Charakter der KKJPD manifestiert sich 
insbesondere darin, dass die KKJPD sowohl Konkordate ausarbeitet 
als auch Verwaltungsvereinbarungen (mit Bundesstellen) schliesst. Ihr 
Zweck ist die Zusammenarbeit der Kantone unter sich, mit dem Bund 
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und mit anderen wichtigen Organisationen auf dem Gebiete des Justiz- 
und Polizeiwesens. 

 

Interessant bezüglich der Kompetenzordnung und gerade im Vergleich 
mit dem Bildungsbereich ist, dass es in der Polizei- und Militärdirektion 
(POM) sehr selten Beitrittsgesetze gibt. Der Grund dafür ist, dass wenn 
sich der Grosse Rat nicht einigen kann, „auch das Konkordat stirbt“ (In-
terview Jöhr, 3.9.2009). Deshalb werden im Normalfall Entscheidungen 
per Beitrittsbeschluss getroffen. Es gibt im Bereich der POM nur zwei 
Konkordate, welche mittels eines Beitrittsgesetzes eingeführt wurden, 
und eines davon ist das Konkordat zum Waffenhandel, welches nun 
auf Bundesebene gelöst wurde. 

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation KKJPD 

Die Organe der Konferenz sind die Plenarversammlung, der Vorstand, 
die ständigen Kommissionen und die Kontrollstelle. Ständige Kommis-
sionen sind die Kommission für Strafvollzug und Anstaltswesen, die 
Kommission für Gesamtschweizerische Verbrechensprävention, die 
Kommission für organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität und 
die Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr. Jeder Kanton 
hat in der Plenarversammlung zwei Stimmen. Die Abstimmungen erfol-
gen, wenn die Plenarversammlung nichts anderes beschliesst, mit ein-
fachem Mehr, ausser für die Änderung der Statuten, bei welchen eine 
Zwei-Drittels-Mehrheit erforderlich ist.  

 

Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern. Alle Geschäfte, welche 
von der Plenarversammlung (Frühjahrsversammlung und Herbstver-
sammlung) behandeln werden sollen, müssen zuerst vom Vorstand 
verabschiedet werden. Der Vorstand besteht aus sieben Regierungs-
mitgliedern aus den Kantonen ZH, SG, BE, TG, NW, VD und TI. An 
den Sitzungen des Vorstandes nimmt mit beratender Stimme auch der 
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Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der 
Schweiz KKPKS) teil. Es gibt jährlich 5 Vorstandssitzungen (Januar, 
März, Juni, August, Oktober). Der Vorstand hat relativ weitgehende 
Kompetenzen, so genehmigt er Tätigkeitsprogramme der Kommissio-
nen und verfasst Stellungnahmen im Namen der Konferenz oder er-
lässt Musterstellungnahmen für die Kantone. Die ständigen Kommissi-
onen informieren den Vorstand über ihre Tätigkeit; sie haben zudem 
eine eigene Rechnungsführung und können Mitarbeiter anstellen. Der 
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung so gewählt, dass die 
verschiedenen Landessprachen und  
-gegenden angemessen berücksichtigt sind. Die Finanzierung erfolgt 
durch Beiträge der Kantone, welche wie üblich an der Zahl der Kan-
tonseinwohner bemessen sind. Das Generalsekretariat besteht aus 
dem Generalsekretär (100 Prozent), einem wissenschaftlichen Mitar-
beiter (90 Prozent) und einer Sekretärin (90 Prozent). 

 

Die Beurteilung der Demokratiequalität der KKJPD unterscheidet sich 
nicht von derjenigen der EDK, oder der NWRK und kann somit mit die-
sen gleichgestellt werden. 

 

Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen auf 
Bundesebene 

Bis vor der Euro 08 bestand in der Schweiz kein einheitliches Gesetz 
zur Bekämpfung von Gewalt im Rahmen von Sportveranstaltungen. Die 
lokale und kantonale Polizei hat kriminelle Handlungen in diesem Be-
reich im Einzelfall geregelt. Für die Euro 08 war es jedoch zwingend, 
dass die Schweiz ihren Verpflichtungen gemäss dem „Europäischen 
Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zu-
schauern bei Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen“ das im 
Jahr 1990 in Kraft getreten ist, nachgekommen ist (Vögeli & Netzle 
2007, 221).  
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Schon vor der Euro 08 wurde insbesondere von verschiedenen Städ-
ten und deren Kantonen gefordert, dass eine Regelung zu Massnah-
men von Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen erarbeitet werden 
sollte. Erst mit dem Zuspruch für die Organisation der Euro 08 war je-
doch der nötige Druck zur Handlung vorhanden. Dieser Druck war da-
mals aber bereits so gross, dass sich die Kantone und der Bund darauf 
geeinigt haben, nicht den ‚unsicheren‘ Konkordats-Weg zu wählen, 
sondern eine Bundeslösung auszuarbeiten. Wie in der Botschaft zu 
den Änderungen des Bundesgesetz zur Wahrung der Inneren Sicher-
heit (BWIS) festgehalten, drängte sich dieses Vorgehen „nicht zuletzt in 
Anbetracht des knappen Zeitbudgets auf“ (Botschaft, S. 6467). So 
wurde das BWIS mit den sogenannten Massnahmen gegen Gewalt-
propaganda und gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen 
ergänzt (Artikel 24). Es wurden insbesondere vier Instrumente gesetz-
lich geregelt: ein Rayonverbot, eine Ausreisebeschränkung, eine Mel-
deauflage und der Polizeigewahrsam. Ebenso wurde eine Hooligan-
Datenbank (HOOGAN) eingeführt, in welcher getroffene Massnahmen 
registriert werden und gewaltbereite Personen aus der Hooligan-Szene 
möglichst rasch erkannt und konsequent von Sportanlässen ferngehal-
ten werden können (Vögeli & Netzle 2007, 222). Im Kanton Bern wur-
den die relevanten Stellen innerhalb der Verwaltung (Spezialfahndung 
2 der Kantonspolizei Bern) in die Ausarbeitung mit einbezogen (Inter-
view Lanzrein 11.9.2009). 

 

Diese Massnahmen wurden jedoch vom eidgenössischen Parlament 
während der Behandlung in der Sommersession 2008 bis zum 31. De-
zember 2009 befristet (nur die Ausreisebeschränkung sowie die Hooli-
gan-Datenbank verblieben im BWIS). Die Begründung für die Befris-
tung lag in der Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen. Der 
Bund hatte keine ausreichende verfassungsmässige Grundlage, da der 
Bund zwar für die innere Sicherheit, aber nicht für die Polizei zuständig 
ist. Dieses Problem war den politischen Behörden bewusst, da jedoch 
für die Euro 08 ein funktionierendes Gesetz vorhanden sein musste, 
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wurde wie bereits ausgeführt für die gesamtschweizerische Lösung 
vorerst der Bundesgesetzesweg beschritten.  

 

Der Bund hat nach der Verabschiedung der Ergänzungen des BWIS 
den Druck auf die Kantone aufrecht erhalten; er kommunizierte, dass 
er die Verfassungsänderung auf Bundesebene erst ad acta legen wür-
de, wenn ein kantonales Konkordat vorliege.20 Dabei kamen bei den 
Verhandlungen im Parlament die unterschiedlichen Präferenzen der 
beiden Kammern zum Tragen. Während in einer Motion im Ständerat 
gefordert wurde, „dass die beschlossenen Massnahmen auch nach Ab-
lauf der Befristung gestützt auf eine genügende Rechtsgrundlage [Her-
vorhebung A.I.] weitergeführt werden können“, forderten zwei parla-
mentarische Vorstösse aus dem Nationalrat die dauerhafte Regelung 
auf Bundes- und nicht auf kantonaler Ebene. Der Kommissionsprecher 
im Ständerat betonte denn auch, dass rund fünfzehn Kantone bereits 
zum Zeitpunkt der Parlamentsdebatte der Konkordatslösung, für die 
sich die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und 
–direktoren ausgesprochen habe, zugestimmt haben. Auch der Berni-
sche Polizei- und Militärdirektor sagte während der Grossratsdebatte, 
man habe sich auf Ebene der KKJPD bereits im Sommer 2006 in en-
gem Kontakt mit dem Vorsteher des EJPD dafür ausgesprochen, auf 
Ebene der KKJPD eine Konkordats- und nicht eine Bundeslösung zu 
finden (Tagblatt vom 4. Juni 2008, S. 553-554). 

 

Ausarbeitung der Konkordatslösung und Vernehmlassung auf kantona-
ler Ebene (2006-2007) 

Die folgenden Ausführungen basieren fast ausschliesslich auf einer 
schriftlichen Information des wissenschaftlichen Mitarbeiters des Gene-
ralsekratariats der KKJPD, Herrn Stefan Leutert vom 20. Oktober 2009. 
Im Juni 2006 befasste sich der Vorstand der KKJPD (7 Regierungsräte 

                                      
20 „Der Bund“ vom 12. April 2006. 
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aus allen Landesteilen) erstmals mit der Grundsatzfrage, ob die im 
BWIS bis Ende 2010 befristeten Massnahmen (welche in die Kompe-
tenz der Kantone fallen) nach Ablauf dieser Frist in ein Konkordat über-
führt werden sollen oder ob sie mittels Verfassungsänderung auf Bun-
desebene geregelt werden sollen. In der ersten Auslegeordnung haben 
die Vorstandsmitglieder geteilte Haltungen zu den beiden Varianten. 
Darauf diskutiert im September 2006 eine Delegation des Vorstandes 
die beiden Varianten und das weitere Vorgehen im Rahmen einer Sit-
zung des Kontaktorgans EJPD/KKJPD mit Bundesrat Christoph Blo-
cher. 

 

Im November 2006 stimmt die KKJPD dem geplanten Vorgehen zu und 
beauftragte den Vorstand, einen Entwurf für die Frühjahrsversammlung 
2007 auszuarbeiten. Dieser Entwurf wurde darauf vom Generalsekreta-
riat KKJPD ausgearbeitet und im Januar 2007 dem Vorstand vorgelegt. 
Es gab für die Ausarbeitung keinen Beirat aus Fachbeamten aus den 
Kantonen. Das Generalsekretariat hat sich auf fachlicher Ebene ausge-
tauscht, indem es telefonischen und schriftlichen Kontakt mit dem Bun-
desamt für Justiz hatte und am 2. August 2007 ein Treffen mit dem 
Bundesamt für Polizei stattfand. Ein eigentlicher Beirat aus Fachbeam-
ten war nicht nötig, weil die Aufgabe einzig darin bestand, bestehendes 
Bundesrecht in kantonales Recht überzuführen. Nur an zwei Orten (Ar-
tikel 2 Absatz 2 und Artikel 10) wurden schlussendlich inhaltliche Neue-
rungen eingeführt, ansonsten ging es um eine reine „copy-paste“-
Angelegenheit (schriftliche Information Leutert 20.10.2009). 

 

Der Entwurf setzte sich zusammen aus den befristeten Artikeln des 
BWIS und der Verordnung zur Wahrung Innerer Sicherheit (VWIS) und 
zusätzlich dazu aus einigen Schlussbestimmungen. Inhaltlich ent-
sprach dieser Entwurf 100-prozentig den befristeten Massnahmen des 
Bundes. Der Vorstand vertrat in dieser Sitzung einstimmig die Auffas-
sung, dass die Konkordatslösung die bessere Variante sei als die Ver-
fassungslösung. Deshalb wurde bei der Plenarversammlung beantragt, 
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die Konkordatslösung zu verfolgen und die offenen Fragen für mögli-
che Anpassungen des Konkordatstextes mit dem Bund zu klären. Es 
wurde zudem beschlossen, dass auch die Kantone in einer Vernehm-
lassung Stellung zum Konkordat nehmen können.  

 

Im August 2008 trafen sich Mitarbeiter des Bundesamtes für Polizei mit 
dem Generalsekretariat KKJPD zur Besprechung von gesetzestechni-
schen Fragen. In den Konkordatsentwurf wurde neu eine Regelung 
betreffend die Empfehlung für Stadionverbote bei Verfehlungen aus-
serhalb der Sportstätten aufgenommen (Artikel 10 Konkordat). Darauf 
folgte eine kurze Vernehmlassungsfrist vom 22.8.2007 bis zum 
18.9.2007. An der Vernehmlassung nahmen alle Kantone, das Bun-
desamt für Polizei (fedpol), das Bundesamt für Justiz (BJ), die Schwei-
zerische Zentralstelle Hooliganismus (SZH), die Konferenz der Kanto-
nalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) sowie die Konfe-
renz Städtischer Polizeidirektorinnen und -direktoren (KSPD) teil. Die 
Befragten stimmten den Konkordatsregeln im Allgemeinen zu. Es wur-
den zahlreiche Ergänzungs- und Abänderungsvorschläge geäussert, 
meist jedoch lediglich als Einzelanträge eines bestimmten Vernehm-
lassungsadressaten. Die Vernehmlassung ergab eine grosse Zustim-
mung zum Konzept, die befristeten BWIS-Bestimmungen unverändert 
ins kantonale Recht zu überführen und lediglich einen einzigen zusätz-
lichen Artikel (Artikel 10) einzufügen, der es ermöglichen sollte, auch 
dann ein Stadionverbot auszusprechen, wenn die Gewaltausübung 
ausserhalb des Stadions erfolgte. 

 

Der Vorstand der KKJPD nahm im Oktober 2007 Kenntnis von den 
Vernehmlassungsantworten und verabschiedete den Konkordatsent-
wurf zuhanden der Herbstversammlung 2007. Dabei berücksichtigte 
der Vorstand, dass das Konzept des Konkordats darauf beruht, die be-
fristeten Bestimmungen des BWIS möglichst unverändert in eine neue 
Form überzuführen und nur dort neue Regeln zu erlassen, wo dies un-
bedingt nötig erschien. Deshalb wurde einzig Artikel 10 des Konkordats 
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in der Vernehmlassung als inhaltlich neuer Bestandteil unterbreitet. 
Nebst redaktionellen Anpassungen beschloss der Vorstand zudem, ei-
ne weitere Lücke des BWIS zu schliessen: Als gewalttätiges Verhalten 
gemäss Artikel 2 Absatz 2 des Konkordatsentwurfs gilt nicht nur das 
Mitführen oder Verwenden von Waffen, Sprengmitteln, Schiesspulver 
oder pyrotechnischen Gegenständen an Sportstätten, sondern auch in 
deren Umgebung und auf dem An- und Rückreiseweg. Daraufhin ge-
nehmigte die Plenarversammlung das Konkordat mit 39 Stimmen und 
einer Enthaltung.  

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Über die Ausarbeitung dieses Konkordats wurde die OAK nicht infor-
miert. Es ist denkbar, dass das Parlament aufgrund der jährlichen Pla-
nung (Richtlinien) über das Projekt informiert gewesen war (Interview 
Jöhr, 3.9.2009). Es hat zu diesem Konkordat von Seiten des General-
sekretariats POM auch keine Vernehmlassung stattgefunden. Die Di-
rektionen und die STA konnten sich mitberichtweise äussern. Darauf-
folgend hat der Regierungsrat am 13. März 2009 dem Parlament emp-
fohlen, dem Konkordat beizutreten und dazu auch eine Medienmittei-
lung veröffentlicht.  

 

Es wurde zur Verabschiedung des Konkordats keine spezielle vorbera-
tende Kommission eingesetzt, wie bei HarmoS. Die OAK erklärte sich 
bereit, das Geschäft in ihrem Ausschuss POM am 29. April 2008 vor-
zuberaten. Seitens der POM waren der Direktor sowie der Komman-
dant-Stellvertreter der KAPO zugegen. Die Entscheidung in der Kom-
mission und das Verfahren waren dabei unproblematisch (Interview 
Messerli 3.9.2009).  

 

Der Grosse Rat hat darauf am 4. Juni 2008 beschlossen, dem Konkor-
dat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltun-
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gen beizutreten. Dieses wurde mit einem Stimmenverhältnis von 103 
zu 0 Stimmen gutgeheissen, wobei 6 Enthaltungen und 50 abwesende 
Ratsmitglieder zu zählen waren. Das Konkordat war deshalb nicht 
problematisch, weil während der Euro 08 bereits Erfahrungen mit den 
Massnahmen gesammelt werden konnten und die Folgen auch in der 
Umsetzung bekannt waren; so kam es bspw. nicht zu Massenverhaf-
tungen (Interview Jöhr 3.9.2009). Die klare Entscheidung im grossen 
Rat deutet einmal mehr auf das Dilemma der Parlamente hin, dass 
oftmals bereits vor der Vernehmlassung klar ist, dass gewisse Kantone 
einem Konkordat bereits zugestimmt haben. Dies macht ein Aussche-
ren aus interkantonalen Arrangements umso schwieriger (Interview 
Messerli 3.9.2009). Die Entscheidung wurde zudem mittels eines 
Grossratsbeschlusses gefasst.  

 

Öffentlichkeit/Transparenz 

Bereits auf Bundesebene unterstanden die Ergänzungen des BWIS 
dem fakultativen Referendum. Das Referendumskomitee wurde von 
einer Gruppe aus dem Dachverband der Muttenzerkurve des FC Basel 
angeführt. Nicht nur von Fussballfans, auch von anderer Seite (SP und 
Grüne) wurden die Massnahmen als völlig übertrieben dargestellt.21 
Das Referendum kam jedoch nicht zustande. Dabei spielten die Ereig-
nisse vom 13. Mai 2006 vermutlich eine entscheidende Rolle: Es kam 
anlässlich des Entscheidungsspiels zwischen dem FCZ und FCB zu 
aussergewöhnlich gewalttätigen Ausschreitungen. 

 

Für die Konkordatslösung wurde die Öffentlichkeit nurmehr spärlich in-
formiert. Die KKJPD hat am 16. November 2007 in den gesammelten 
Medienmitteilungen über das Konkordat informiert und auch das Doku-
ment auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Bereits damals wurde die 
Zentralstelle für Hooliganismus, die bis zu diesem Zeitpunkt als Arbeits-

                                      
21 „Der Bund vom 18. August 2005. 
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gruppe der KKJPD geführt wurde, institutionalisiert, da sie innerhalb des 
Konkordats klare Aufgaben zugewiesen erhalten hat. Die Bernische Be-
völkerung wurde insofern informiert, als dass es am 13. März 2008 die 
übliche Kurzmitteilung gab, der Regierungsrat empfehle dem Parlament 
das Konkordat zur Annahme. 

 

Beurteilung der Demokratiequalität 

Die Detailstudie ist insofern ein Spezialfall, als dass es sich beim Kon-
kordat sozusagen um eine Übernahme von Bundesrecht handelte. Auf-
grund der Dringlichkeit wurde zuerst ein Bundesbeschluss eingeführt, 
welcher jedoch später wieder in ein Konkordat überführt wurde. Die vor-
gängige Lösung auf Bundesebene hat dazu geführt, dass für die Kanto-
ne nur die Möglichkeit bestand „zu fressen oder zu sterben“ (Interview 
Jöhr 3.9.2009). Dies ist auch daran zu sehen, dass der Bund ‚seine‘ Lö-
sung nach wie vor weiterverfolgt hat. Das gesamte folgende Verfahren 
auf kantonaler Ebene war stark geprägt von dieser Druckmöglichkeit des 
Bundes und deshalb hat auch die Demokratiequalität stark gelitten.  

 

So wird von allen Exponenten betont, dass der grössere Teil der Ge-
setzgebungsarbeiten für das Konkordat bereits auf Bundesebene statt-
fand, nämlich als die befristeten Regeln ins BWIS aufgenommen wur-
den. Somit war es eigentlich keine kantonale Vorlage mehr. Es zeigt sich 
aber auch während des folgenden Verfahrens, dass die verschiedenen 
Akteure in den Kantonen kaum Möglichkeiten zur Mitsprache erhielten. 
Insbesondere im Vergleich zum HarmoS Konkordat fällt auf, dass die 
Vernehmlassungsfrist sehr kurz war. Sie betrug kaum 16 Arbeitstage. 
Damit war bereits vorgegeben, dass eine Vernehmlassung bei weiteren 
Stellen, geschweige denn beim Parlament nicht möglich war. Das Kon-
kordat hat sich möglicherweise auch deshalb in der Vernehmlassung 
kaum verändert. Dieses Vorgehen war zudem gekoppelt an politische 
Zielsetzungen: Für die KKJPD war klar, dass das geltende Recht (auf 
Bundesebene) weiter gelten sollte (auf kantonaler Ebene). Da die Rege-
lungen bei gewaltgeneigten Sportfans auf Ablehnung stossen, wollte 
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man das Paket inhaltlich nicht überladen, weil sonst die Gefahr bestan-
den hätte, dass das Projekt Schiffbruch erlitten hätte. 

 

Bei der Beurteilung der Demokratiequalität muss im Falle dieses Kon-
kordats zwar die spezielle Situation bezüglich der Möglichkeit einer 
Bundeslösung berücksichtigt werden. Gleichzeitig kann aber festge-
stellt werden, dass zwei Elemente problematisch erscheinen: Zum ei-
nen ist das die klare Übernahme von Bundesrecht in kantonales Recht, 
ohne dass eine längere Vernehmlassung vorgenommen wurde. Weder 
die OAK als Kommission noch die Parteien konnten sich zum Vor-
schlag äussern. Zum anderen wurde auch die Bevölkerung insbeson-
dere auf kantonaler Ebene nicht mehr informiert; was hingegen Me-
dienecho auslöste, war die Frage der Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Kantonen und die Frage, auf welcher föderalen Ebene die 
Regelung eingeführt werden sollte. Insbesondere auch im Vergleich 
zur EDK zeigt sich im Bezug auf die Öffentlichkeit und Transparenz, 
dass die KKJPD viel weniger Öffentlichkeitsarbeit betreibt und auch 
viel weniger Informationen zu sich und ihren Entscheiden zur Verfü-
gung stellt. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die EDK auch 
über reichlich mehr personelle und finanzielle Ressourcen verfügt als 
die KKJPD. Gleichwohl scheint das gesamte Verfahren von der politi-
schen Zielsetzung geprägt zu sein, das kantonale Projekt ja nicht durch 
zu grosse Partizipation oder Information zu gefährden, weil es sonst 
eine Bundeslösung gegeben hätte.  

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich hier die Problematik der 
fehlenden parlamentarischen und demokratischen Mitsprache stellt. 
Gleichzeitig ist die Detailstudie insofern ein Spezialfall, als dass es ei-
nen grossen Zeitdruck gab und dass bereits eine Bundesregelung be-
stand, welche sich bewährt hatte und somit als ‚legitim‘ angesehen 
wurde.  
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2.4.7 Interkantonale Rahmenvereinbarung: Interkantonale Verein-
barung für soziale Einrichtungen (IVSE) 

Die IVSE ist ein Konkordat, das die Situation von Personen regelt, die 
ausserhalb ihres Kantons besondere Pflege oder institutionelle Betreu-
ung in Anspruch nehmen müssen. Es werden in der Vereinbarung die 
Qualität des Angebotes sowie die Leistungsabgeltung und Kostenrech-
nung geregelt. Eine Datenbank fasst alle dem Konkordat unterstellten 
sozialen Einrichtungen zusammen. Zudem werden darin Empfehlungen 
zur Unterstellung von Einrichtungen erlassen.  

 

Ziel der Detailstudie ist es, den interkantonalen Prozess bei der Etab-
lierung der IVSE nachzuzeichnen. Im Gegensatz zu HarmoS und zum 
Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportver-
anstaltungen handelt es sich bei der IVSE jedoch ‚nur‘ um eine Verwal-
tungsvereinbarung, welche durch den Regierungsrat unterzeichnet 
wurde.  

 

Rechtliche Grundlage/Kompetenzverteilung 

Die rechtlichen Grundlagen der SODK wurden bereits oben im Kapitel 
zur Fachbeamtenkonferenz SKOS etabliert. Bezüglich der Kompetenz-
verteilung im Kanton Bern ist zu sagen, dass keine einzige Regelung aus 
der IVSE die festgelegte Kompetenzordnung im Kanton Bern aushebelt. 
Die Regelungen der IVSE befinden sich alle in der Kompetenz des Re-
gierungsrates. Der entsprechende Amtsleiter würde reagieren, falls IV-
SE-Beschlüsse Bereiche tangieren würden, welche durch das Bernische 
Recht bereits geregelt sind (Interview Loosli 16.9.2009). 

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Da nicht alle Kantone gleichzeitig der IVSE beigetreten sind, musste eine 
Parallelstruktur zur SODK etabliert werden, welche sich mit der IVSE be-
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fasste. So wurden die politischen Fragen von der Vereinbarungskonfe-
renz (VK) und vom Vorstand VK behandelt. Die Versammlung all jener 
Mitglieder der SODK deren Kanton der IVSE beigetreten war, bildete die 
VK. Der Vorstand VK entsprach den Vorstandsmitgliedern SODK, soweit 
deren Kanton der IVSE beigetreten war. Der Vorstand VK konnte und 
kann mit Hilfe von Empfehlungen den Prozess gesamtschweizerisch ko-
ordinieren. Mittels dieser Richtlinien sollen die Harmonisierung und die 
Vergleichbarkeit der Kosten für die einzelnen Leistungen ermöglicht 
werden. Seitdem alle Kantone der IVSE beigetreten sind, können diese 
Parallel-Strukturen wieder aufgehoben werden.  

 

Die SODK führt das Sekretariat der IVSE und leitet verschiedene ad hoc 
Arbeitsgruppen. Die SODK fördert den Dialog zwischen den Gremien der 
IVSE, den spezialisierten Verbänden auf nationaler Ebene (u.a. Insos, 
Curaviva, Integras, Integration Handicap), den anderen kantonalen Kon-
ferenzen (EDK, GDK, KKJPD), wie auch mit den Bundesstellen. Mit dem 
Ziel, den Informationsaustausch zu fördern, organisiert sie regelmässig 
Treffen zwischen den verschiedenen Partnerorganisationen. Zurzeit liegt 
der Schwerpunkt der Arbeiten in der Umsetzung der NFA. 

 

Ansprechpartner der kantonalen sozialen Einrichtungen sind die kanto-
nalen Verbindungsstellen. Die Schweizerische Konferenz der Verbin-
dungsstellen (SKV) war für den Erfolg des Konkordats massgebend, ins-
besondere deren ehemaliger Präsident. Innerhalb der SKV IVSE gibt es 
Arbeitsgruppen, die sich mit konkreten technischen Problemen befassen. 
In der SKV IVSE sind die Regionalkonferenzen durch Kantonsvertreter 
mit unterschiedlichem Fachwissen und ganz unterschiedlicher Entschei-
dungskompetenz vertreten, wobei die grossen Kantone Zürich, Bern und 
Waadt in der SKV IVSE stets mit beratender Stimme vertreten sind. Dem 
SODK-Vorstand ist eine beratende Kommission zur Seite gestellt, wel-
che die Geschäfte vorbereitet. In der Regel werden Geschäfte zur IVSE 
in den Regionalkonferenzen respektive im Generalsekretariat SODK 
vorab geklärt und durch die SKV IVSE anschliessend verabschiedet. 
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Ausarbeitung des Konkordats 

Eine Arbeitsgruppe der SODK hat einen Entwurf der IVSE formuliert, 
welcher in der Folge in die Vernehmlassung ging. Dieser Gruppe ge-
hörten Fachpersonen der Kantone aus der ganzen Schweiz an. Zusätz-
lich zur Vernehmlassung in den Kantonen wurde ein Gutachten bei 
Prof. Dr. Kurt Nuspliger unter den Gesichtspunkten der Demokratie-
problematik in Auftrag gegeben, das zum Ergebnis kam, dass es den 
Kantonen möglich wäre, die Parlamente stärker einzubeziehen respek-
tive sie stärker am Zustandekommen der IVSE zu beteiligen (Zürcher 
2006, 9). Die IVSE wurde am 20. September 2002 von der Plenarver-
sammlung der SODK verabschiedet. 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Der Regierungsrat hat am 10. Dezember 2003 beschlossen, der IVSE 
beizutreten. Da es sich bei der Vereinbarung um die Zusammenarbeit 
im Bereich von Heimplätzen handelt, muss die IVSE im kantonalen 
Recht abgestützt sein, weil eine interkantonale Vereinbarung keine In-
stitutionen verpflichten kann (Zürcher 2006, 7). Im Gegensatz zur Vor-
gängerin der Vereinbarung hat die neue Vereinbarung den Charakter 
eines Recht setzenden Konkordats, da die Möglichkeit besteht, ver-
bindliche Bestimmungen und bindende Richtlinien zu erlassen. 

 

Im Kanton Bern befassen sich mehrere Personen mit unterschiedlicher 
Ausrichtung neben ihrer Hauptaufgabe mit den Prozessen der IVSE. Die 
Regelungen innerhalb der IVSE sind meist technische Fragen, die das 
entsprechende (finanz-)technische Wissen erfordern. Es geht um Fra-
gen, wie welcher Kanton bei einem Wohnungswechsel zahlungspflichtig 
ist oder welche Kostenstelle abzubuchen ist. Diese technischen Ent-
scheidungen haben jedoch grosse finanzielle Auswirkungen. Da die kan-
tonsübergreifende Zusammenarbeit rasche Handlungen verlangt, ist die 
Kompetenzordnung innerhalb der kantonalen Verbindungsstelle sinnvoll 
und notwendig.  
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Ein Einbezug des Parlaments in der IVSE ist bei einer Neuregelung der 
Vereinbarung möglich, oder aber das Parlament könnte den Auftrag ge-
ben, das Konkordat zu kündigen. Daneben stehen dem Parlament 
selbstverständlich die üblichen Instrumente und Informationskanäle zur 
Verfügung. 

 

Öffentlichkeit/Transparenz 

Generell wird von Seiten der Behörden, welche die IVSE implementie-
ren, der Kontakt mit den relevanten öffentlichen Gremien gesucht. Von 
Seiten der Direktion wird versucht, immer „mit der gleichen Stimme“ zu 
sprechen, so wurde eine einzige Person mit der Kommunikation nach 
aussen, sei es mit dem Parlament oder mit der Öffentlichkeit betraut. Die 
Einheitlichkeit der Kommunikation fördert auch das Verständnis für die 
Materie.  

 

Beurteilung der Demokratiequalität 

Das Beispiel der IVSE zeigt, dass die Verwaltung und nicht mehr die po-
litischen Behörden bei sehr technischen Vereinbarungen das Wissen auf 
sich vereint. Die Direktorenkonferenz muss Wissen durch Vertrauen er-
setzen und kann viele der sehr technischen Entscheide nicht wirklich 
nachvollziehen und prüfen. Das Gutachten des Bernischen Staats-
schreibers scheint diese Einschätzung zu unterstützen; er war insbeson-
dere bei der Ausarbeitung der Vereinbarung der Meinung, dass ein ver-
mehrter Einbezug der Parlamente möglich gewesen wäre. Es fehlt also 
eine Kontrolle über die Weiterentwicklung der IVSE und auch über das 
zentrale verwaltungsinterne Gremium der SKV IVSE. Eine Möglichkeit 
wäre die politische Wahl der SKV-Mitglieder durch die SODK, welche 
neben der Stufengerechtigkeit auch die Legitimation der Mitglieder in-
nerhalb dieser Konferenz erhöhen würde.  
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2.4.8 Interkantonales Organ: Interkantonale Geschäftsprüfungs-
kommission Polizeischule Hitzkirch 

Der Grosse Rat des Kantons Bern ist heute in fünf verschiedenen in-
terkantonalen Gremien vertreten, wie sie oben bei den Formen der in-
terkantanalen Zusammenarbeit diskutiert werden (s. Kapitel 3.2): der 
interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkanto-
nalen Polizeischule Hitzkirch (IGPK IPH), der interparlamentarische 
Kommission Fachhochschule Westschweiz (FH-WCH) und West-
schweizer Fachhochschule für Gesundheit und Soziale Arbeit (FHGS) 
(IPK FH WCH), der interparlamentarischen Kommission Hochschule 
ARC Bern-Jura-Neuenburg (HS-ARC) (IPK HS-ARC), der interparla-
mentarische Kommission der Westschweizer Schulvereinbarung und 
der interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz.  

 

Basierend auf einer Interpellation von GR Gagnebin (I 157/2008 STA) 
hat die OAK einen ausführlichen Bericht zur Frage dieser interparla-
mentarischen Kommissionen vorgelegt (s. Bericht OAK 2009). Dabei 
werden drei verschiedene Arten von interkantonalen Gremien unterteilt: 
Kontrollkommissionen, Legislativkommissionen und Koordinations-
kommissionen. Die ersten vier der oben genannten Gremien gehören 
in die erste Kategorie, die Kommission zur Westschweizer Schulver-
einbarung gehörte bei der Ausarbeitung auch zur zweiten und diejenige 
die die NWRK begleitet gehört zur dritten Kategorie. Die Kommissionen 
konstituieren sich durch interkantonale Rechtserlasse. Die Interpellati-
ons-Antwort diskutiert ausführlich die Frage der Kompetenzen und die 
Frage der Delegation innerhalb dieser Kommissionen. Es soll deshalb 
im Rahmen dieses Berichts nicht noch einmal ausführlich darauf ein-
gegangen werden.  

 

Rechtliche Grundlage/Kompetenzverteilung 

Die rechtliche Grundlage der IGPK ist das ‚Konkordat über Einrichtung 
und Betrieb einer interkantonalen Polizeischule Hitzkirch‘ vom 25. Juni 
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2003, welches von den teilnehmenden Kantonen und Städten ausge-
arbeitet wurde. Die IGPK wird dort in Abschnitt E, Artikel 14-16 etab-
liert.  

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

In den interkantonalen Gremien des Kantons Bern vertreten Delegatio-
nen für Aussenbeziehungen den Grossen Rat und informieren die Ober-
aufsichtskommission über ihre Tätigkeit; die Oberaufsichtskommission 
wiederum klärt in geeigneter Weise das Plenum auf. Sie sind damit be-
auftragt, zu Verhandlungen Stellung zu nehmen (Artikel 30a GRG). Es 
ist das Büro des Grossen Rates, das die Mitglieder der Delegationen 
festlegt. Diese Mitglieder erstatten der OAK regelmässig Bericht und 
können ihr Anträge stellen. Um die Rückkopplung zwischen diesen Gre-
mien und der OAK besser sicherzustellen, wurden zudem einige Ände-
rungen im GRG vorgenommen, welche am 1. Juni 2010 in Kraft treten 
werden (s. oben S. 90 HarmoS).  

 

Die Aufgaben der Legislativkommissionen umfassen die Prüfung der 
Richt- und Leitlinien für das Verhandlungsmandat des Kantons und des 
ausgearbeiteten Entwurfs eines Konkordats. Der Kanton Bern ist de 
facto an keiner Legislativkommission ausser der Westschweizer Schul-
vereinbarung beteiligt gewesen und war auch nicht der Convention des 
conventions beigetreten. Im Kanton Bern hat man bis heute keine Le-
gislativkommissionen eingesetzt. Die Aufgaben der Koordinations-
kommission umfassen die gegenseitige Information der Parlamente 
und die rechtzeitige Vorbereitung der parlamentarischen Beratungen. 
Die Aufgaben der Kontrollkommissionen umfassen idealtypisch u.a. die 
Prüfung der Zielsetzungen und Finanzen, die Kenntnisnahme von Eva-
luationen, die Durchführung von Sonderabklärungen. Bezüglich der 
Kompetenzen haben die Kontrollkommissionen die ausführlichsten 
Kompetenzen. Sie können Empfehlungen und Stellungnahmen zuhan-
den der Parlamente abgehen, sie haben Akteneinsichtsrecht, Anhö-
rungsrecht und auch das Recht, Anträge an die OAK zu stellen. Im 
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Folgenden wird als ein Beispiel einer Kontrollkommission die IGPK der 
Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch vertieft untersucht.  

 

Konkordat zur Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch 

Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch ist das Aus- und Weiterbil-
dungszentrum der elf Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, 
OW, SZ, SO, UR, ZG und der Stadt Luzern22. Sie ist eine interkantona-
le öffentlich-rechtliche Anstalt, an welcher jährlich 300 bis 400 Absol-
ventinnen und Absolventen auf ihre künftigen Aufgaben als Polizistin 
und Polizist vorbereitet werden. Die ersten Bestrebungen für die Etab-
lierung dieser Schule wurden Ende 2002 getätigt. Die KKJPD hat da-
mals eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, die Polizistenausbildung im 
Rahmen des Nordwestschweizer Konkordats zu reorganisieren, zu 
zentralisieren und zu harmonisieren. Diese Arbeitsgruppe prüfte insbe-
sondere die Möglichkeit, in Hitzkirch eine gemeinsame Polizeischule zu 
eröffnen.  

 

Ausarbeitung des Konkordats IPH 

Während der Ausarbeitung dieses Konkordats hat der Kanton Bern 
durch seine Vertretung innerhalb der KKJPD Einfluss genommen. Für 
den Kanton Bern stand damals insbesondere auch im Vordergrund, ob 
er als Standortkanton für diese interkantonale Schule in Frage käme. In 
diesem Zusammenhang kam es im Jahr 2003 zu einer Interpellation (I 
225/2003), die die Zukunft der Polizeischule Ittigen zum Thema hatte. 
Dabei wurden insbesondere Antworten auf Fragen verlangt, welche 
darauf zielten, dass es keinen Sinn macht, die Ausbildung zu zentrali-
sieren, obwohl die Schule in Ittigen gerade erst umgebaut wurde. Wei-
ter wurden andere Fragen im Bezug auf die Rekrutierung oder die 

                                      
22 Der Kanton und die Stadt Luzern haben beschlossen, ihre Polizeicorps auf das Jahr 2010 zusam-
menzuführen.  
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französischsprachigen Aspirantinnen23 und die Zweckmässigkeit einer 
Zentralisierung gestellt. Weiter wurde informell diskutiert, ob eine Moti-
on eingereicht werden sollte, welche sich mit dem Standort befasste. 
Da diese jedoch das Zustandekommen des gesamten Konkordats 
möglicherweise in Frage gestellt hätte, hat man sich in Absprache mit 
dem Regierungsrat dagegen entschieden. 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Der Kanton Bern ist dem Konkordat am 19. Februar 2004 durch einen 
Grossratsbeschluss beigetreten. Interessanterweise kam es zu keiner 
Detailberatung, Eintreten wurde stillschweigend beschlossen und die 
Annahme erfolgte mit 0 Gegenstimmen und nur 5 Enthaltungen. Eine 
Detailberatung wäre laut dem Präsidenten der IGPK auch nicht sinnvoll 
gewesen. Man hätte höchstens sagen können, dass der Regierungsrat 
gut oder schlecht verhandelt habe, aber sonst konnte man am Konkor-
dat nichts ändern. Wie oben bereits festgehalten, haben jedoch auf in-
formeller Ebene verschiedene Besprechungen stattgefunden. Im 
Grossratsbeschluss ist weiter festgelegt, dass Änderungen, welche ge-
ringfügig sind, nämlich Organisation und Verfahren betreffen, durch 
den Regierungsrat getätigt werden können. Der Beschluss unterlag 
zudem dem fakultativen Referendum und wurde in die Bernische Amt-
liche Gesetzessammlung aufgenommen. Dem Grossen Rat obliegt 
auch die Möglichkeit, das Konkordat zu kündigen. 

 

Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission IPH 

Die Organe der Schule sind die Konkordatsbehörde, der Schulrat, die 
Direktion, die Rekurskommission, sowie die IPGK. Die strategische 
Ausrichtung der Schule wird von der Konkordatsbehörde beschlossen. 
Diese besteht aus je einem Mitglied der Exekutiven der Konkordatsmit-
                                      
23 Hierbei suchte der Kanton Bern eine Lösung zusammen mit dem Kanton Freiburg, wobei im Aus-
tausch Aspirierende in dessen französischsprachiger Schule der Westschweiz und wiederum Deut-
schweizer in der Hitzkircher Schule ausgebildet werden.  
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glieder. Die Konkordatsmitglieder wählen zudem die externe Buchprü-
fungsstelle und die Mitglieder der Rekurskommission. Die Konkordats-
behörde, vorbreitet durch den Leitenden Ausschuss, hält in der Regel 
zwei Sitzungen ab, in welchen der Geschäftsbericht, der Jahresab-
schluss, der Leistungsauftrag und das Budget diskutiert werden, sowie 
Kenntnis von den Planungen genommen wird. Der Schulrat bereitet die 
statuarischen Geschäfte der Konkordatbehörde vor und konzentriert 
sich auf strategische Fragen wie beispielsweise die Planung der Wei-
terbildung, das Ausbildungskonzept, das Expertenwesen. Die operati-
ven Geschäfte werden von der Direktion der Schule geführt.  

 

Die IGPK IPH wird wie oben bereits kurz eingeführt, im Konkordat in 
den Artikeln 14-16, Abschnitt E etabliert. Die Aufgabe der IGPK ist es, 
die Ziele und deren Verwirklichung, die mehrjährige Finanzplanung, die 
Kosten- und Leistungsrechnung und den Bericht der externen Buchprü-
fungsstelle zu prüfen. Sie besitzt Akteneinsichtsrecht und kann Organe, 
Mitarbeitende, Ausbildende und Auszubildende der IPH anhören. Sie 
kann zudem der Konkordatsbehörde Empfehlungen abgeben und er-
stellt zuhanden der Parlamente einen Bericht. Sie setzt sich aus je 
zwei Parlamentsmitgliedern der Mitgliedskantone zusammen. Die Par-
lamente entscheiden selbst, wie diese bestellt werden. Im Folgenden 
werden insbesondere Fragen zur Organisation der IGPK IPH, der 
Kompetenzen und Mitsprache, der Delegation und Rückkopplung ans 
Parlament sowie der Zusammensetzung und Kontinuität behandelt.  

 

Organisation/Information 

Zu Beginn war die Organisation der IGPK IPH wenig professionalisiert 
(Interview Meyer 1.9.2009). So bestand bspw. kein professionelles 
Sekretariat, sondern dem Präsidenten der IGPK wurde eine kaufmän-
nische Fachkraft zur Seite gestellt, welche für die Protokolle sowie für 
die Einladungen zu den Sitzungen verantwortlich war. Für die anste-
hende Arbeit genügte dies jedoch nicht, so dass beispielsweise das 
Geschäftsreglement durch den Präsident der IGPK selbst erstellt wer-
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den musste. Als Konsequenz wurde deshalb ein professionelles Sekre-
tariat eingeführt. 

 

Die Kommission ist laut dem Geschäftsreglement aus folgenden Orga-
nen zusammengesetzt: Dem Plenum, dem Präsidenten, der Vizepräsi-
dentin, zwei ständigen (und möglichen nicht-ständigen) Ausschüssen, 
sowie dem Sekretariat. Es bestehen ein Unternehmens- und ein Aus-
bildungsausschuss, welche aus je 7 Personen zusammengesetzt sind. 
Die Ausschüsse arbeiten im Auftrag des Kommissionsplenums, und 
erstatten bei Bedarf Bericht. Als das Geschäftsreglement erstellt wur-
de, hat man sich eine Frist von 2 Jahren gegeben, um die Organisation 
der Kommission zu überprüfen. Dieser Zeitpunkt ist Ende 2009 er-
reicht. Die Organisation hat sich bewährt und ist zufriedenstellend, ins-
besondere die Arbeit in den zwei Ausschüssen.  

 

Die Kommission besitzt zur Erfüllung ihrer Aufsichtsfunktion ein Akti-
eneinsichtsrecht, sie kann zudem Organe, Mitarbeitende, Ausbildende 
und Auszubildende anhören (Interview Moser 1.9.2009). Sie besitzt 
zudem das Recht auf Einsicht in Protokolle, Vereinbarungen, Leis-
tungsberichte, Finanzpläne und Rechnungen. Zudem kann sie ergän-
zende Berichte und Unterlagen anfordern, Sachbearbeiter zum Ge-
schäft befragen und Besichtigungen vornehmen. Es hat sich in diesen 
ersten zwei Jahren gezeigt, dass Informationen für die Ausübung der 
Aufsichtsfunktion zentral sind (Interview Moser 1.9.2009).  

 

Rückkopplung ans Parlament und Delegation 

Bis anhin war keine zwingende Rückkopplung ans Parlament oder an 
die OAK, welche mit den Aussenbeziehungen betraut ist, vorhanden. 
Ein Austausch hat mehr auf Zufälligkeiten beruht, als auf klar definier-
ten Abläufen. Mit der neuen Legislaturperiode wird wie oben ausgeführt 
diese Rückkopplung neu sichergestellt. So muss die Leiterin der Dele-
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gation zwingend in der OAK vertreten sein. Dadurch wird auch die 
Kommunikation zwischen den Delegationen und der OAK resp. dem 
Grossen Rat besser gewährleistet (Interview Moser 1.9.2009). 

 

Generell liegt die konkrete Art und Weise der Wahrnehmung der Inte-
ressen des Kantons im Ermessen der Delegationen. Es scheint kein 
Bedarf für eine besondere Mandatierung vorhanden zu sein und es gä-
be dafür bis anhin auch keine rechtliche Grundlage. Im Bericht der 
OAK wird zudem ausgeführt, dass die Kommissionen „einen gewissen, 
aufgrund ihrer besonderen fachlichen Kenntnisse selber zu definieren-
den Handlungsspielraum beanspruchen dürfen“ (s. Antwort Interpellati-
on 157/2008 Gagnebin). Gleichzeitig wird festgehalten, dass der Inter-
pretationsspielraum der Rolle der Kommissionen durch die Beschaf-
fenheit der Kontrollgegenstände beschränkt ist. Dies insbesondere bei 
der IGPK IPH, deren Aufgabenbereich klar abgegrenzt werden kann. 

 

Kompetenzen/Mitsprache 

Wie oben bereits angetönt, hat die IGPK IPH nicht die Möglichkeit, 
Vorstösse direkt an die Konkordatsbehörde zu richten. Falls etwas be-
wirkt werden soll, bedarf es dazu dem traditionellen Weg via Motion im 
Heimatparlament. Wenn der Grosse Rat konkreten Einfluss auf die Ar-
beiten in der IGPK IPH nehmen will, dann kann er via Motion den Re-
gierungsrat beauftragen, in ihrem Sinne in der Konkordatsbehörde vor-
stellig zu werden oder die OAK oder die Delegation des Grossen Rates 
beauftragen, Abklärungen vorzunehmen oder eine gewisse Haltung 
einzunehmen. Dieser traditionelle Weg wurde bis anhin nicht genutzt, 
es wurde jedoch eine Interpellation im Grossen Rat eingegeben, wel-
che die Qualität der Ausbildung an der IPH zum Thema hatte (I 
205/2008 POM). Dabei standen unter anderem Fragen zur Qualität der 
Ausbildung, der Ausbildungsziele, und der längerfristigen Evaluation im 
Zentrum. Der Regierungsrat vertrat in seiner Antwort die Ansicht, dass 
obschon die IPH sich im Aufbau befinde und mit erwarteten Anfangs-
schwierigkeiten im ersten Ausbildungsjahr zu kämpfen gehabt habe, 
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die Qualität gewährleistet sei. Die Interpellantin gab sich mit der Ant-
wort des Regierungsrates zufrieden und die Sache wurde bilateral er-
ledigt (Tagblatt 20.1.2009, 28).  

 

Zusammensetzung/Kontinuität  

Die Bestellung der Mitglieder der IGPK IPH obliegt den Kantonen. Im 
Kanton Bern wird diese nach dem Nationalratsproporz festgelegt, so 
dass bei zwei Sitzen die zwei stärksten Fraktionen je ein Mitglied ent-
senden können.  

 

Wie oben ausgeführt, gibt es einen Unternehmens- und einen Ausbil-
dungsausschuss mit je sieben Mitgliedern. Es ist im Vergleich zu ande-
ren Kommissionen ungewöhnlich, dass nicht alle 24 Mitglieder in glei-
chem Masse einbezogen sind, und so 10 Personen verbleiben, welche 
nur im Plenum mitwirken. Bei der Bestellung dieser Ausschüsse wur-
den weder die parteiliche noch die kantonale Repräsentativität beach-
tet, sondern vielmehr, wer Interesse zeigte und das nötige Wissen mit-
brachte. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man mit Delegierten für 
eine bestimmte Aufgabe arbeitet. Dies hat jedoch für diese Kommissi-
on keinen Sinn gemacht (Interview Meyer 1.9.2009).  

 

Die Kontinuität innerhalb der interkantonalen Gremien wird als Problem 
gesehen. Die Zusammensetzung der Kommissionen wechselt bis zu 
drei Mal während den vier Jahren einer Legislaturperiode, so dass viel 
Know-how verloren geht. Um trotzdem Kontinuität sicherzustellen, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, wobei jene des professionellen Sekre-
tariats im Vordergrund steht. Die Sekretäre sind insbesondere zentral, 
um eine „Erinnerung“ sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist 
das Sekretariat der IGPK IPH auch dabei, eine elektronische Plattform 
zu erstellen, auf welcher alle erstellten Dokumente und relevanten In-
formationen zusammengetragen werden. 
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Beurteilung der Demokratiequalität 

Bei der Ausarbeitung des Konkordats zeigte sich, dass eine Kritik be-
züglich des Standorts der neuen Polizeischule ein Zustandekommen 
des Vertrags verunmöglicht hätte. Hier zeigt sich das oben genannte 
Dilemma in der interkantonalen Zusammenarbeit generell und insbe-
sondere auch bezüglich der parlamentarischen Mitsprache. Ein Parla-
ment muss sich immer überlegen, ob eine gewisse Intervention das 
gesamte Konkordat zu Fall bringen könnte, und ob dies gewünscht wä-
re. Oder ob man einer Einigung zuliebe auf die eigenen demokrati-
schen Rechte verzichtet. Dieses Problem zeigt sich auch bei der Be-
handlung des Geschäfts im Grossen Rat, wo es zu keiner einzigen 
Wortmeldung kam. Es war bereits informell klar und auch im Parlament 
kommuniziert, dass eine Veränderung nicht möglich war; dies hat sich 
bereits während der Ausarbeitung abgezeichnet. Weiter zeigt sich, ins-
besondere bezüglich der Ausarbeitung des Konkordats, dass je nach 
Kontakt des Regierungsrates oder der Regierungsrätin mit dem Parla-
ment, dieses bereits zu einem frühen Zeitpunkt informell in die inter-
kantonale Zusammenarbeit einbezogen und informiert werden kann.  

 

Generell ist zu den interkantonalen Gremien im Kanton Bern zu sagen, 
dass sie so, wie sie bis anhin konzipiert wurden, keine abschliessen-
den Beschlusskompetenzen weder in Bezug auf Rechtsetzung noch in 
Bezug auf Ressourcenallokation haben. Der Handlungsspielraum der 
Delegation ist also eng und führt für sich genommen auch nicht zu ver-
stärkten parlamentarischen Partizipationsrechten (Behrend 2007, 15). 
Die fehlenden Kompetenzen stellten für die IGPK IPH eine besondere 
Herausforderung dar; sie hat eine retrospektive Aufsichtsfunktion und 
kann nicht direkt mitgestalten oder mitentscheiden.  

 

Im Grossen Rat wird durch die IGPK IPH über ein Geschäftsjahr der 
IPH Bericht erstattet. Bis anhin hat diese keine grossen Wellen ge-
schlagen – dies jedoch auch nach dem Grundsatz, dass Dinge, welche 
gut laufen, oftmals nicht zum Thema gemacht werden. Gleichzeitig 
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spielen auch hier informelle Kontakte: So wurde der Präsident der 
IGPK IPH mehrfach auch von Kollegen angefragt, ob denn alles im 
Jahresbericht stehe, oder ob es Dinge zwischen den Zeilen gäbe, wel-
che nicht ausformuliert wurden. Es besteht also über die Fachgruppen 
oder deren Sprecher eine gewisse Überprüfung und informelle Kennt-
nisnahme der Arbeiten der IGPK IPH (Interview Meyer 1.9.2009). 

 

Man musste zuerst herausfinden, welches Organ von wem zu welcher 
Zeit welche Informationen in welcher Qualität braucht (Interview Moser 
1.9.2009). Information bedeutet in diesem Falle der Aufsicht eine Hol- 
und eine Bringschuld. Gerade auch deshalb war die Etablierung eines 
professionellen Sekretariats wichtig. Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
ob gewisse Informationspflichten von Seiten der Direktion oder einem 
anderen Organ besser definiert werden müssten.  

 

2.4.9 Fazit: Beurteilung der Demokratiequalität interkantonaler Zu-
sammenarbeit im Kanton Bern 

Wie einleitend ausgeführt wird in der wissenschaftlichen Literatur zur 
Demokratiequalität zwischen Input- und Output-Legitimation (Scharpf 
1999) unterschieden. Die Input-Legitimation beruht auf dem traditionellen 
Prinzip der Politikgenerierung durch die Zustimmung des Volkes, reprä-
sentiert durch ein gewähltes Parlament (government by the people). Die 
Output-Legitimation beruht auf dem funktionalen Prinzip der Nützlichkeit 
(government for the people), wobei die Akteure nicht unbedingt demo-
kratisch gewählt oder legitimiert sein müssen, sondern eine effiziente 
Aufgabenerfüllung im Vordergrund steht. Obwohl der vorliegende Bericht 
insbesondere die fehlende Input-Legitimität von unterschiedlichen inter-
kantonalen Zusammenarbeitsformen thematisierte, dürfen bei einer ab-
schliessenden Beurteilung der interkantonalen Zusammenarbeit Überle-
gungen der Output-Legitimation nicht fehlen. 
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Zudem stellt sich für eine abschliessende Beurteilung der Demokratie-
qualität auch die Frage, woran die Verfahren der interkantonalen Zu-
sammenarbeit gemessen werden und welche Alternativen es gibt. So 
scheint es wichtig festzustellen, dass die wichtigste Alternative zur inter-
kantonalen Zusammenarbeit meist nicht eine kantonale Einzellösung, 
sondern vielmehr die Etablierung einer Bundeslösung ist. Verglichen mit 
dem Verfahren auf Bundesebene zeichnen sich die Verfahren auf kanto-
naler Ebene insbesondere durch einen stärker gewichteten Einbezug der 
Kantone aus. Dies im Vergleich zur Bundesebene auf welcher insbeson-
dere Interessenorganisationen sehr viel Gewicht erhalten und die Kanto-
ne ein Vernehmlassungspartner unter vielen sind. Ambühl (i.E., 4) 
scheint deshalb die dem Konkordatsrecht eigene Subsidiarität wichtiger 
als die vordergründige Vergleichbarkeit einzelner Verfahrensschritte; er 
sieht darin das wichtigste Kriterium für die staats- und demokratierechtli-
che Bonität des interkantonalen Rechts.  

 

Die folgende Tabelle 11 fasst die Probleme hinsichtlich der interkanto-
nalen Zusammenarbeit im Kanton Bern zusammen.  

 

Tabelle 11: Demokratiequalität der interkantonalen Zusammenarbeit im Kanton 
Bern 

Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

Rechtliche Grund-
lage/ Kompetenz-
ordnung 

� Der Kanton Bern hat sich 
dagegen entschieden, eine ei-
gene Kommission mit den Aus-
senbeziehungen zu betrauen. 
Dies hat dazu geführt, dass die 
OAK eine Zwitterfunktion aus-
üben muss, wobei sie sowohl 
prospektiv als auch retrospektiv 
arbeiten muss.  

 Der Kanton Bern hat sich in 
der Verfassung mit der Dele-
gation/ der Kompetenzord-
nung zwischen Regierung 
und Parlament befasst.  

 Der Kanton Bern hat einen 
pragmatischen Mechanismus 
zur Verbesserung der Infor-
mation über die interkantona-
le Zusammenarbeit etabliert. 
So kann der Regierungsrat 
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Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

seiner Informationspflicht – 
der wichtigsten Vorausset-
zung der Mitsprache – nach-
kommen.  

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

� Der Kanton Bern ist als gros-
ser und vielzahlender Kanton in 
den Direktorenkonferenzen 
oder Regionalen Regierungs-
konferenzen nur einer unter 26 
gleichberechtigten Partnern. 

� Es zeigt sich bei einigen ver-
waltungsinternen kantonsüber-
greifenden Projekten (abhängig 
vom gängigen Ablauf im jewei-
ligen Policy-Bereich), dass die 
Koordination unter den Kanto-
nen an eine verwaltungsexter-
ne Stelle gegeben wird. Ob-
wohl diese den politischen Be-
hörden untersteht, vereint sie 
viel Definitionsmacht auf sich.  

� Verschiedene der Detailstu-
dien zeigen, dass Konkordate 
oftmals innerhalb von General-
sekretariaten der Direktoren-
konferenzen ausgearbeitet 
werden. Hier besteht von Sei-
ten der Generalsekretariate 
sehr viel Definitionsmacht bzgl. 
der Konkordatsmaterie. Auf der 
anderen Seite ist es schwierig, 
hier eine Alternative vorzu-
schlagen. 

� Fachbeamtenkonferenzen 
vereinen oftmals sehr viel tech-
nisches Wissen auf sich; dies 
kann dazu führen, dass keine 
politische Kontrolle durch die 

 Im Gegensatz zu anderen 
kleineren Kantonen ist der 
Kanton Bern in den interkan-
tonalen Gremien sehr gut 
vertreten. Dies deshalb, weil 
er zumeist auch in den vorbe-
ratenden Präsidien oder Vor-
ständen vertreten ist und dort 
viel informelle Macht vorhan-
den ist.  

 Der Kanton Bern ist nicht 
nur auf der politischen Ebe-
ne, sondern auch in den 
technischen Gremien sehr 
gut vertreten. Dies deshalb, 
weil der Kanton Bern auf-
grund seiner Grösse auch ein 
grosses Fachwissen und ent-
sprechen fähige Verwal-
tungsangestellte in diese 
Konferenzen delegieren 
kann.  
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Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

Direktorenkonferenzen mehr 
erfolgen kann. Dies führt zu 
einem Demokratiedefizit.  

Parlamentarische 
Mitwirkung  

� Der Kanton Bern hat mit der 
OAK zwar eine eigene Kom-
mission für die interkantonale 
Zusammenarbeit etabliert, doch 
sie ist zum einen ein Zwitter 
und zum anderen mit weniger 
Rechten ausgestattet als ver-
gleichbare Kommissionen in 
anderen Kantonen (s. Kanton 
Fribourg, Kanton Zug). 

� In der Regel sind es die Di-
rektionen in Zusammenarbeit 
mit den Konferenzen, welche 
beschliessen, ob ein Konkordat 
mittels Beitrittsbeschluss (un-
veränderbar) oder Beitrittsge-
setz (Übernahme in kantonales 
Recht) verabschiedet wird. 

� Es zeigt sich, dass die De-
mokratiequalität insbesondere 
dann beeinträchtigt wird, wenn 
ein interkantonales Verfahren 
unter Zeitdruck steht. 

� In interparlamentarischen 
Gremien stellt sich die Proble-
matik der Kontinuität da auf-
grund von unterschiedlichen 
Legislaturperioden die Mitglie-
der dieser ständig wechseln. 
So ist eine gute Aufsicht prob-
lematisch.  

 Die Detailstudien zeigen, 
dass das Parlament in fast 
allen Fällen (ob Regierungs-
kompetenz oder Parlaments-
kompetenz) bereits einige 
Jahre im Voraus über inter-
kantonale Verträge informiert 
wird. Es fehlt hier vielmehr an 
den personellen und finan-
ziellen Ressourcen um darauf 
detailliert eingehen zu kön-
nen.  

 

Information/ Trans-
parenz 

� Der Kanton Bern kennt keine 
Rückkopplungsmechanismen 
innerhalb von sektoralen Direk-

 Die Detailstudien zeigen, 
dass insbesondere bei tech-
nischen Vorhaben eine sehr 
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Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

torenkonferenzen an die Berner 
Regierung. Somit ist die Infor-
mation aus diesen spezialisier-
ten Gremien an die kantonale 
Exekutive nicht gewährleistet. 

� Nicht alle Direktorenkonfe-
renzen investieren gleich viel 
Geld in die Information und 
Transparenz über ihre Ent-
scheidungsmechanismen. Hier 
zeigt sich klar eine Differenzie-
rung nach Policy-Bereichen. 
Die EDK, als auch die GDK 
scheinen unter einem grösse-
ren Druck zu stehen, über ihre 
Konferenz zu informieren als 
die KKJPD. Dies hängt sicher-
lich auch damit zusammen, wie 
umstritten gewisse Konkordate 
in der Öffentlichkeit sind.  

gute Information der Öffent-
lichkeit ungefragt vorgenom-
men wird.  

 

Rechtliche Grundlagen/Kompetenzverteilung 

Bezüglich der rechtlichen Grundlagen ist der Kanton Bern insbesonde-
re in der Frage der Kompetenzverteilung zwischen Regierung und Par-
lament mit seiner Verfassungsbestimmung sehr fortschrittlich und die 
Frage der Delegation wird durch Regierung und Verwaltung sensibel 
gehandhabt und kontrolliert. 

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Es zeigt sich, dass der Kanton Bern generell in den interkantonalen 
Gremien auf Exekutivebene sehr gut vertreten ist. So ist er insbeson-
dere in den Vorständen der wichtigen Direktorenkonferenzen ständig 
vertreten, im Gegensatz zu anderen kleineren ländlichen Kantonen. 
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Auch auf der Verwaltungsebene ist der Kanton Bern stark vertreten, da 
er aufgrund seiner Grösse oftmals als ein wichtiger Partner beim Wis-
sensaustausch angesehen wird. Somit wird das Föderalismusprinzip 
wieder ein wenig aufgehoben.  

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Obwohl mit dem ‚Mechano‘ zur Information über interkantonale Ge-
schäfte ein sehr gutes Instrument geschaffen wurde (Interview Dähler, 
16.10.2009), sind die Möglichkeiten der Mitwirkung des Parlaments an 
der interkantonalen Zusammenarbeit im Kanton Bern noch nicht aus-
geschöpft. Der Kommission, welche für die Aussenbeziehungen zu-
ständig wäre, könnten insbesondere mehr Rechte bei der Ausarbeitung 
eines Konkordats sowie weitergehende Rechte bezüglich der Weisun-
gen eingeräumt werden (s. Empfehlungen). Auch die interkantonalen 
Kommissionen könnten mit weiteren Kompetenzen ausgestattet wer-
den, die es ihnen erlauben würden, sich direkt an das Exekutivgremium 
zu wenden. Zentral scheint hier auch, dass sich bei den Fachbeamten-
konferenzen kein Unterschied zur kantonalen Zusammenarbeit ergibt.  

 

Es ist interessant, dass das Parlament über die meisten Vorhaben der 
interkantonalen Zusammenarbeit implizit informiert ist. D.h. ein aufmerk-
samer Parlamentarier würde Aktivitäten in der interkantonalen Zusam-
menarbeit früh erkennen können, da sich zumindest Konkordate auf ge-
samtschweizerischer Ebene in den jeweiligen Departementen schon früh 
abzeichnen. Hierbei scheint jedoch zentral, dass das Parlament wie 
oben ausgeführt, auf das Tagesgeschäft konzentriert ist und die Informa-
tionen, welche im Parlament veröffentlicht werden, nicht nach deren in-
terkantonalem Gehalt ‚filtern‘.  
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Öffentlichkeit/Transparenz 

Ausser den Direktorenkonferenzen fühlt sich niemand wirklich verant-
wortlich, über Konkordate zu informieren.  

 

2.5 Vorschläge zur Verbesserung der Demokratiequalität der 
interkantonalen Zusammenarbeit 

Basierend auf obigen Detailstudien zur interkantonalen Zusammenar-
beit werden nun Vorschläge zur Verbesserung der Demokratiequalität 
erarbeitet. Dabei muss beachtet werden, dass die Wirksamkeit der Mit-
sprache des Parlamentes massgeblich vom Kooperationsverhältnis 
zwischen Parlament und Regierung beeinflusst ist (s. auch Zimmerli & 
Lienhard 1997, 183). Dies bedeutet, Massnahmen sollten es vermei-
den, an den Schnittstellen unnötige Reibungsflächen zu etablieren, und 
Ziel sollte es sein, pragmatische und machbare Lösungen zu finden. 
Ein zentrales Kriterium hierfür ist die Miliztauglichkeit. Gleichzeitig 
muss erkannt werden, dass Regierungen und Parlament, aber auch die 
Regierungskonferenzen selbst nicht darum herum kommen, ihre Struk-
turen und Arbeitsweise an die mit der interkantonalen Zusammenarbeit 
verbundenen demokratischen Anforderungen anzupassen.  

 

Die Darstellung der Vorschläge ist so aufgebaut, dass zuerst die Vor-
schläge an und für sich diskutiert werden, und danach die Vor- und 
Nachteile einer möglichen Einführung. Sie sind unterteilt in Optimie-
rungsvorschläge (O) und Neuerungsvorschläge (N). Weiter können 
Massnahmen auf gesamtschweizerischer Ebene sowie auf kantonaler 
Ebene unterschieden werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
Vorschläge auf gesamtschweizerischer Ebene nicht vom Kanton Bern 
alleine verfolgt werden können, zumindest aber von ihm „angerissen“ 
werden könnten. Die Organisation interkantonaler Kommissionen wird 
hier summarisch abgehandelt. Es besteht eine sehr grosse Bandbreite 
von Optionen und eine Reihe spannender Möglichkeiten (s. Kantone 
ZG, BS, BL, OW), welche einer spezifischen Auswertung bedürfen. 
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Zudem wurde zu diesem Thema bereits ein ausführlicher Bericht durch 
die OAK verfasst (s. Antwort Interpellation 157/2008 Gagnebin). 

 

2.5.1 Gesamtschweizerische Ebene 

Etablierung eines schweizerischen interkantonalen Parlamentes 
(N). Die Aufgabe dieses Parlamentes wäre es, insbesondere die Kon-
kordate und weitere Geschäfte der interkantonalen Zusammenarbeit zu 
beraten. Eine Möglichkeit wäre, dass pro Kanton sieben Mitglieder in ein 
solches Parlament gewählt würden, nach dem Wahlverfahren des Dop-
pelten Pukelsheim24 (182 Mitglieder). Somit wäre gewährleistet, dass 
nicht in erster Linie die kantonale Vertretung, sondern die Vertretung der 
Parteien im Vordergrund steht. 

• Vorteil: Die Anzahl Personen, welche in einer Institution teilneh-
men, ist ein wichtiges Kriterium für die Möglichkeit der Mitsprache. 
Mit dieser Lösung wären alle Kantone gleich vertreten, und zudem 
wäre die zentrale Aufgabe des Parlamentes, die Repräsentation 
der Bevölkerung mittels Parteien durch das Wahlverfahren sicher-
gestellt.  

• Nachteil: Es wird eine vierte Staatsebene geschaffen. Könnte der 
Ständerat ein paralleles Gremium akzeptieren, welche sich mit der 
kantonalen Gesetzgebung befasst? Es gibt bereits ein Gremium, 
welches sich den Austausch unter den Parlamenten pragmatischer 
zum Ziel gesetzt hat; die Interessengemeinschaft der Kantonspar-
lamente. Diese gibt den Parlamenten die Möglichkeit, sich gegen-
seitig auf einer geschützten Internetplattform über Konkordate zu 
informieren, welche in Aussicht stehen. Weiter stellt sich hier die 
Frage der Miliztauglichkeit.  

                                      
24 Der Doppelte Pukelsheim ist ein Verfahren, welches nicht in erster Linie die Wahlkreise, hier die 
Kantone, bei der Verteilung von Mandaten berücksichtigt, sondern die Parteien. Dies bedeutet, bei der 
Oberzuteilung wird die Anzahl Sitze berechnet, welche eine Partei insgesamt zugute hat, nach dem 
gesamtschweizerischen Stimmenanteil der Partei. Die weniger zentrale Unterzuteilung der Mandate 
der einzelnen Parteien erfolgt dann anhand des Stimmenanteils einer Partei im Kanton. Dies bedeutet 
im Endeffekt, dass eine doppelte Proportionalität gewährleistet wird, eine der Partei, und eine des 
Kantons; deshalb auch der Name. 
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ hoch eingeschätzt 
werden, sowohl die Praktikabilität als auch die politische Umsetzbarkeit 
lassen jedoch an einer Implementierung zweifeln.  

 

Etablierung von interkantonalen parlamentarischen Begleitgrup-
pen für Direktorenkonferenzen (N). Den Direktorenkonferenzen wird 
je Konkordat ein „Miniparlament“ von je 2 Mitgliedern pro Kanton zur 
Seite gestellt.  

• Vorteil: Bei einer genügenden Rückkoppelung der Begleitgruppen 
an ihre kantonalen Parlamente hätten diese automatisch vertiefte 
Kenntnisse über ein Konkordat.  

• Nachteil: Es wäre schwierig, die parteipolitische Zusammenset-
zung dieser Begleitgruppe sowie deren Mandatierung zu deter-
minieren. Auch hier stellt sich die Frage der Miliztauglichkeit und 
der Belastung der Parlamentarierinnen, sowie ein Problem der 
Unübersichtlichkeit; wie soll eine Koordination erfolgen? 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden, 
zudem bestehen grosse Fragezeichen bei der Umsetzung einer sol-
chen Massnahme, wie sie in den Nachteilen aufgezeigt sind.  

 

Gründung eines interparlamentarischen Koordinationsbüros (N): 
Es gibt ein interparlamentarisches Koordinationsbüro das mit einem 
ständigen Sekretariat ausgestattet werden kann. Seine Aufgabe ist es, 
den Informationsaustausch und die Koordination von Geschäften si-
cherzustellen. Dieses Büro ist auch Ansprechpartner für die West-
schweizer Regierungskonferenz und die Direktorenkonferenzen 
(Commission Interparlamentaire pour la convention sur la participation 
des parlements 2009). 
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• Vorteil: Der Vorteil hierbei ist, dass damit die Nachteile der inter-
kantonalen Zusammenarbeit aufgewogen werden könnten.  

• Nachteil: Es stellt sich hier einmal mehr die Frage der Machtver-
teilung hin zu professionalisierten Einheiten und auch eine Frage 
der Kontrolle.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Ein Demokratiedefizit ergibt sich mitunter aufgrund der fehlenden In-
formation. Eine Koordinationsstelle würde es erlauben, einen Überblick 
über die gesamtschweizerischen Geschäfte, sowie die Entwicklungen 
in den Parlamenten zu erhalten.  

 

Plenarversammlungen von Direktorenkonferenzen öffentlich ma-
chen (N). „Weil die Regierungskonferenzen nicht öffentlich tagen, fehlt 
die ansonsten durch die Parlamentsdebatte gewährleistete öffentliche 
Beratung der Rechtssätze Punkt für Punkt, Artikel für Artikel, was na-
mentlich bei gesellschaftspolitisch besonders sensiblen Fragen für die 
demokratische Transparenz, für die politische Nachvollziehbarkeit we-
sentlich scheint.“ (Ambühl i.E., 4). Deshalb kann die Beratung von 
Konkordatstexten öffentlich gemacht werden.  

• Vorteil: Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheide der 
Regierungskonferenzen.  

• Nachteil: Politisierung einer umsichtigen und ausgewogenen Dis-
kussion, in welcher Parteiinteressen bis anhin keine Rolle spie-
len.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Durch die Öffentlichkeit von Sitzungen zu Konkordaten etablieren die 
Direktorenkonferenzen die gleichen Standards wie ein Parlament, 
wenn Gesetze verabschiedet werden.  
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Wahl von Mitgliedern von Fachbeamtenkonferenzen, welche 
rechtsetzende Richtlinien beschliessen können, durch Direktoren-
konferenzen (N). Oftmals differieren die Mitglieder von Fachbeamten-
konferenzen hinsichtlich ihrer Stellung innerhalb des Kantons. Dabei ist 
nicht klar, welche politische Entscheidungsmacht diese haben, und 
dies führt zu einem Ungleichgewicht auch bezüglich der angenomme-
nen Kompetenzen. Indem die Vertreter der Kantone durch den Vor-
stand von Direktorenkonferenzen vorgeschlagen würden, und durch 
die Plenarversammlungen bestätigt wurden, wäre zum einen die Rück-
kopplung zwischen dem Regierungsrat und dem kantonalen Vertreter 
gesichert, zum anderen wäre auch eine bessere Legitimation vorhan-
den, da rechtsetzende Erlasse von Verwaltungsbeamten beschlossen 
werden.  

• Vorteil: Es würde eine bessere Legitimation der kantonalen Ver-
treter erreicht.  

• Nachteil: Die Regelung führt zu zusätzlicher Administration und 
würde an den schlussendlichen Resultaten des Prozesses nichts 
ändern.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. 
Durch die Massnahme würde jedoch anerkannt, dass es sich bei den 
Entscheiden von diesen Gremien auch um politische Entscheide han-
delt, die deshalb auch einer Wahl unterliegen dürften.  

 

Etablierung einer offiziellen Sammlung der Schweizerischen Kon-
kordate (O). Seit der Bund die Kantone nicht mehr dazu verpflichtet, 
interkantonale Vereinbarungen zu veröffentlichen (aber auch schon 
davor), besteht keine einheitliche Regelung zur Veröffentlichung dieser 
Art des Rechts. Die Kantone handhaben dies sehr unterschiedlich. In-
dem alle Konkordate an einem zentralen Ort gesammelt und veröffent-
licht würden, könnte das Kriterium der Transparenz besser gewährleis-
tet werden. Es wäre möglich, eine Übersicht über die interkantonale 
Zusammenarbeit zu etablieren. Beim Institut für Föderalismus in Fri-
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bourg besteht ein Projekt, eine gemeinsame Plattform aller Kantone zu 
erstellen, auf welcher alle interkantonalen Verträge gesammelt werden. 

• Vorteil: Mit der Veröffentlichung aller Konkordate und der Etablie-
rung einer sauberen Sammlung wäre Transparenz und Rechtssi-
cherheit hergestellt.  

• Nachteil: Eine Etablierung einer solchen Datenbank ist aufwändig 
und kostet Geld, zudem bedarf sie vermutlich selbst einer inter-
kantonalen Vereinbarung als Grundlage. Weiter stellt sich hier 
auch die Frage der Verhältnismässigkeit.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. Mit 
einer kleinen Massnahme würde ein wichtiger Aspekt von Demokratie, 
nämlich Öffentlichkeit und somit auch ein gewisses Mass an Rechtssi-
cherheit, etabliert.  

 

Gleiches Datum für alle kantonalen Wahlen (N). Um die interkanto-
nale Zusammenarbeit in Kommissionen zu erleichtern, und die Fluktua-
tion in diesen Gremien gering zu halten, werden die Wahldaten in allen 
Kantonen gleichgeschaltet.  

• Vorteil: Dadurch, dass die Legislaturperioden der Parlamentarie-
rinnen übereinstimmen würden, käme es nicht zu personellen 
Wechseln innerhalb von interkantonalen Gremien. Diese machen 
heute das Funktionieren und die effiziente und vor allem fach-
kundige Arbeitsweise teilweise unmöglich.  

• Nachteil: Eine Gleichschaltung der kantonalen Wahlen könnte zu 
einer zusätzlichen Nationalisierung der Politik führen und dazu, 
dass die nationalen Parteien die kantonalen Wahlen dominieren.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden. 
Abgesehen davon, dass die Implementierung eher unrealistisch ist, 
würde sie insbesondere dazu führen, dass die Fluktuation in den Gre-
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mien nicht mehr vorhanden wäre. Alle anderen Probleme wären jedoch 
noch nicht gelöst.  

 

Gleiches Sitzungsdatum für die Behandlung eines Konkordats (N). 
Wie dies die beiden Basel untereinander machen, könnte für die Be-
handlung eines Konkordats für alle kantonalen Parlamente das gleiche 
Sitzungsdatum festgelegt werden. So könnte die Opposition oder auch 
die Unterstützung für das Konkordat gebündelt werden und es wäre für 
die Direktorenkonferenzen einfacher, das weitere Vorgehen in einem 
Prozess zu bestimmen.  

• Vorteil: Die gleichzeitige Behandlung eines Konkordats in allen 
Kantonen würde die Debatte unter den Parlamenten fördern, und 
auch eine schweizweite öffentliche Diskussion dazu auslösen.  

• Nachteil: Es ist fast unmöglich, einen solchen Prozess mit 26 
Partnern gesamtschweizerisch zu koordinieren und die jeweiligen 
kantonalen Planungsprozesse zu beeinflussen.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden; 
die Auswirkung einer solchen Forderung wären eine vermehrte Infor-
mation der und eventuell auch Diskussion in der Bevölkerung, möglich 
wäre aber auch ein vermehrter Austausch der Parlamente unter sich; 
allein dies würde das Demokratiedefizit erheblich mindern. Gleichzeitig 
behandelt diese Massnahme nicht die Frage der Mitsprache während 
der Ausarbeitung.  

 

Richtlinien zur parlamentarischen Mitwirkung in der interkantona-
len Zusammenarbeit (N). Eine weitere generelle Möglichkeit des Ein-
bezugs des Parlaments, welche auch auf EU-Ebene eingeführt wurde, 
ist die Formulierung von generellen Prinzipien, unter welchen Aussen-
beziehungen durch kantonale Regierungen (und das Parlament) getä-
tigt werden sollen (Bieber 1990, 157ff). Dies kann zum einen die Kom-
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petenzordnung betreffen; heute hängt es stark von den Partikularinte-
ressen einer Partei oder den Medienschaffenden ab, auf welcher Ebe-
ne eine interkantonale Vereinbarung diskutiert wird. Aber auch Fragen 
des Prozesses, bspw. die Länge der Vernehmlassung. Diese ist heute 
in interkantonalen Belangen oftmals sehr kurz angesetzt, 2-3 Monate 
(Sager & Steffen 2006). Es könnte verbindlich geregelt werden, dass 
hier genügend lange Fristen eingeräumt werden, damit Parlamente 
auch mitwirken können.  

• Vorteil: Mit einer klaren Regelung der Kompetenzebene macht 
man sich unabhängiger vom Ränkespiel der politischen Parteien 
und dem Medieninteresse.  

• Nachteil: Es stellt sich die Frage, inwiefern Formulierungen ge-
funden werden können, die eine klarere Reglung der Kompe-
tenzordnung ermöglichen würden.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als hoch eingestuft werden. Es 
bestehen auf Ebene der Direktorenkonferenzen unterschiedliche Prob-
lemwahrnehmungen betreffend der Mitsprache des Parlamentes; durch 
die Etablierung von generellen Regeln könnten hier Massnahmen ge-
troffen werden, die den Kantonen eine gewisse Garantie der Mitspra-
che ermöglichen könnten.  

 

Richtlinien über die Rückkopplung der Direktorenkonferenzen an 
die kantonalen Regierungen (N): Die Art und Weise, wie Regierungs-
vertreter über die Geschäfte innerhalb von Direktorenkonferenzen in 
ihrem Kollegialgremium im Heimkanton informieren, ist sehr unter-
schiedlich und kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Gleichzei-
tig ist dies eine der wichtigen Schnittstellen, wie die Regierungen und 
danach die kantonalen Parlamente über Konkordate informiert werden 
können. Es werden deshalb in jeder Direktorenkonferenz Richtlinien 
über die Information der jeweiligen Gesamtregierung erstellt.  
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• Vorteil: Regierung, Verwaltung und Parlament wären zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt über Bestrebungen der interkantonalen Zu-
sammenarbeit informiert. Was heute informell bereits oftmals ge-
schieht, hätte damit einen quasi-rechtlichen Rahmen und wäre 
verpflichtend.  

• Nachteil: Jegliche Ausweitung des Adressatenkreises kann die 
Verhandlungen für ein Konkordat erschweren. Bereits die Aus-
handlung unter 26 Teilnehmenden ist teilweise schwierig, so dass 
eine weitere Vergrösserung der Verhandlungsrunde problema-
tisch sein kann.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden. 
Auch hier handelt es sich um ein Teilproblem des übergeordneten De-
mokratiedefizites, welches vor allem aufzeigen kann, welches die Ein-
flussfaktoren auf Informationswegen sein können.  

 

2.5.2 Kantonale Ebene 

Auf der kantonalen Ebene können die Empfehlungen in verschiedene 
Kategorien eingeteilt werden: Empfehlungen, welche die Kommissi-
onsstruktur innerhalb des Parlamentes, die Kompetenz/Delegation in-
nerhalb von interkantonalen Gremien, die konkrete Arbeitsweise dieser 
interkantonalen Kommissionen und schlussendlich neue parlamentari-
sche und demokratische Instrumente betreffen.  
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2.5.2.1  Kommissionsstruktur innerhalb des Parlamentes  

Gründung einer Kommission für Aussenbeziehungen oder Kon-
kordatskommission (N). Wie oben ausgeführt (Kapitel 2.2.4.1), be-
stehen zwei Möglichkeiten, wie Kommissionen an der interkantonalen 
Zusammenarbeit teilnehmen können: durch einen Einbezug der jewei-
ligen Sachkommissionen, oder durch eine eigene Kommission für Aus-
senbeziehungen. Die OAK hat heute eine Zwitterfunktion inne. Sie hat 
zum einen Aufsichtspflichten, welche rückwärtsgewandt sind, und zum 
anderen muss sie mit den Aussenbeziehungen Aufgaben übernehmen, 
welche prospektiv und legiferierend sein sollten. 

• Vorteil: Die OAK könnte sich wieder auf die Oberaufsicht kon-
zentrieren und eine neue Kommission für Aussenbeziehungen 
könnte die Aufgaben in den Aussenbeziehungen gezielt wahr-
nehmen und so eventuell schon auf den laufenden Prozess der 
Ausarbeitung eines Konkordats Einfluss nehmen und nicht erst, 
wenn dieses schon beschlossen ist. Eine eigene Konkordats-
kommission wäre mit den spezifischen Problemen, welche nur in 
der interkantonalen Zusammenarbeit auftauchen, bestens ver-
traut und es bestünde eine Übersicht über die bestehende Zu-
sammenarbeit. 

• Nachteil: Eine neue Kommission bindet personelle und finanzielle 
Ressourcen. Da die Lösung einer eigenen Kommission für Aus-
senbeziehungen bereits vor wenigen Jahren im Parlament keine 
Mehrheit gefunden hat, ist es vermutlich zu früh, diese Frage be-
reits wieder zu diskutieren.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Die Fallstudien haben gezeigt, dass der Kanton Bern ein pragmati-
sches aber funktionierendes System eingeführt hat, gleichzeitig würde 
die Etablierung einer eigenen Kommission es dem Grossen Rat erlau-
ben, den Anforderungen, die aus diesem Bereich erwachsen, auch et-
was entgegen zu halten.  
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Übergabe der Kommissionsarbeit zu interkantonalen Verträgen an 
Sachkommissionen (N): Als Alternative zur Etablierung einer neuen 
Kommission für Aussenbeziehungen, wäre es möglich, die Arbeit in-
nerhalb von ständigen Sachkommissionen zu verteilen. Zurzeit gibt es 
im Grossen Rat nur drei ständige Kommissionen, die OAK, die Justiz- 
und die Steuerungskommission. Es wäre eine Möglichkeit, mehr Sach-
kommissionen zu schaffen, welche sich dann auch vertieft mit einem ge-
samten Bereich (Bildung oder Polizei) befassen würden. 

• Vorteil: Die Fachkommissionen hätten das Know-how, auf die 
spezialisierten interkantonalen Vereinbarungen einzugehen und 
eine aktive Steuerung eines Konkordatsprozesses an die Hand 
zu nehmen. Der OAK fehlt dieses Know-how, es ist eher zufällig, 
wenn Spezialisten des jeweils behandelten Politikfelds in der 
Kommission sitzen.  

• Nachteil: Problematisch hierbei kann sein, dass in inhaltlich ähnli-
chen Kommissionen unterschiedliche Personen sitzen und dies 
deshalb zu Inkonsistenzen führen könnte.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden, ana-
log zur Etablierung einer Kommission für Aussenbeziehungen (s.o.).  

 

Beitritt zur Convention parlementaire (O): Der Kanton Bern ist bei den 
Westschweizer Entwicklungen der interkantonalen Zusammenarbeiten 
nicht sehr stark integriert. Die Westschweizer Kantone (FR, GE, JU, NE, 
VD und VS) haben im März 2001 eine Vereinbarung über die Aushand-
lung, Ratifikation, Ausführung und Änderung von interkantonalen Verträ-
gen erlassen. Bern hat sich damals entschieden, dieser Vereinbarung 
nicht beizutreten. Nun wurde diese Vereinbarung überarbeitet, weil sich 
verschiedene Regelungen als nicht praxistauglich erwiesen haben. Auch 
hier wird zwischen Anhörungskommissionen (Legislativkommissionen) 
und Kontrollkommissionen (Aufsichtskommissionen) unterschieden.  
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• Vorteil: Die Convention parlementaire bietet die Möglichkeit einer 
Einflussnahme zu einem frühen Zeitpunkt. Der Kanton Bern könnte 
eigene Erfahrungen mit dieser Art der Zusammenarbeit machen 
und auswerten, um dann im eigenen Kanton evtl. ein neues Gesetz 
dazu einzuführen (s. Kanton Fribourg „Gesetz über die interkanto-
nalen Verträge“).  

• Nachteil: Es besteht von Seiten des Grossen Rats bis anhin kein 
Interesse, sich vertieft mit diesen Lösungen zu befassen. Es 
scheint zentral, dass keine neue Staatsebene auf legislativer Ebe-
ne eingeführt wird. Es gibt keine Verfassungs- oder Gesetzes-
grundlage, welche den interparlamentarischen Kommissionen 
Kompetenzen einräumt, insbesondere wenn diese nicht nur dem 
Meinungsaustausch und der Information untereinander dienen. 
Zudem wird der Kanton Bern, obwohl er der Convention des con-
ventions nicht beigetreten ist, jeweils in die interkantonalen Gre-
mien eingeladen.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität für die Konkordate, die die West-
schweiz betreffen, als gross eingestuft werden. Die Kinderkrankheiten 
der ‚Convention des conventions’ wurden ausgemerzt und sowohl Par-
lamentarierinnen als auch Regierungsräte äussern sich positiv zu den 
Neuerungen.  

 

2.5.2.2  Kompetenzen/Delegation (interkantonaler) Kommissionen 

Im Folgenden wird zwischen Legislativkommissionen und Aufsichts-
kommissionen unterschieden. Generell kann gesagt werden, dass der 
Kanton Bern bis heute keiner Vereinbarung beigetreten ist, an welcher 
der Grosse Rat (direkt oder durch Kommissionen) an der Ausarbeitung 
mit beteiligt gewesen wäre. 
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Formelle Konsultation der Legislativkommission durch Regie-
rungsrat (O): Heute muss der Bernische Regierungsrat die OAK nicht 
konsultieren, wenn er einen interkantonalen Vertrag ausarbeitet, son-
dern es besteht ‚nur‘ die Pflicht zur Information. Hier könnte eine recht-
lich verbindlichere Regelung eingeführt werden, welche es der OAK 
erlaubt, zu allen interkantonalen Verträgen – falls nötig – Stellung zu 
nehmen (s. Verfahren im Kanton Obwalden Kantonsratsgesetz Artikel 
32 Absatz 2).  

• Vorteil: Der Grosse Rat wird über alle interkantonalen Verträge 
informiert und vor deren Abschluss auch konsultiert. Nur so kann 
er seine Aufsichtspflichten wahrnehmen. Es wäre ein frühes Ein-
greifen möglich. Zudem liegt die Informationspflicht beim Regie-
rungsrat als „Bringschuld“ und nicht beim Grossen Rat als „Hol-
schuld“.  

• Nachteil: Je nach Verhalten des Grossen Rates könnte die Regie-
rung und somit der ganze Kanton in seiner Stellung im Kantons-
gefüge geschwächt werden, falls der Grosse Rat Fortschritte in 
der interkantonalen Zusammenarbeit bremst.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Dies ist eine jener Massnahmen, die dem Parlament wirkliche Mitspra-
che erlauben würden.  

 

Begleitung und Beratung des Regierungsrates durch Legislativ-
kommission (O): Die so organisierte Legislativkommission wirkt beim 
interkantonalen Vertragsrecht mit. Die Mitwirkung betrifft Informations-
rechte über den Gang der Verhandlungen, zudem ist sie vor wichtigen 
Entscheidungen anzuhören und sie kann dem Regierungsrat Empfeh-
lungen erteilen. (Die Konkordatskommission Zug funktioniert nach die-
sem Beispiel und auch die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
haben eine solche Lösung eingeführt).  
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• Vorteil: Obwohl der Regierungsrat nicht an die Empfehlungen der 
Konkordatskommission gebunden ist, gewährleistet die Beglei-
tung von Beginn weg einen transparenten und offenen Einbezug 
des Parlamentes in das Geschäft. Dies ist nicht zu unterschätzen: 
Abderhalden (2006, 14) sieht die regelmässige und umfassende 
gegenseitige Information als wesentliches Element und wichtigste 
Grundlage aller Zusammenarbeit zwischen Regierung und Par-
lament. 

• Nachteil: Aufgrund der knappen Fristen in der interkantonalen 
Zusammenarbeit kann diese ständige Beratung und Begleitung 
zu einer Verzögerung und einer Verlangsamung der Arbeiten füh-
ren, welche nicht effizient ist.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Dies ist eine jener Massnahmen, die dem Parlament eine klar definierte 
und bewusste Mitsprache erlauben würden.  

 

Interkantonale Aufsichtskommission kann direkt zuhanden der 
Konkordatsbehörde Vorstösse einreichen (O): Die Westschweizer 
Kantone haben in ihrem Konkordat zu interkantonalen Verträgen, der 
CoParl, die Möglichkeit etabliert, dass eine IGPK direkt zuhanden einer 
Konkordatsbehörde Vorstösse (Interpellationen, Resolutionen, Postula-
te und Motionen) einreichen kann, falls eine Kommissionsmehrheit die-
se unterstützt.  

• Vorteil: Dies wäre eine Möglichkeit, wie die Mitsprache der IGPK 
IPH und generell solcher Kommissionen erhöht werden könnte. 
Zudem würde es zu einer konsolidierten Haltung aller Mitglied-
kantone führen, die mehr Gewicht hat und direkt beim Exekutiv-
organ deponiert werden kann. 

• Nachteil: Es stellt sich die Frage des Majorzproblems; eine Moti-
on braucht 2/3 der Kommissionsmitglieder. So stellt sich die Fra-
ge nach der Zusammensetzung und Repräsentativität der inter-
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parlamentarischen Aufsichtskommission. Zudem können die in-
terparlamentarischen Aufsichtskommissionen im Kanton Bern be-
reits jetzt der Exekutivbehörde Empfehlungen abgeben. Es ist 
anzunehmen, dass sich diese Behörde nicht über diese Empfeh-
lung hinwegsetzen würde, insbesondere, wenn diese mit einem 
klaren Mehr überwiesen würde.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden, 
obwohl eine abschliessende Beurteilung der Demokratiequalität davon 
abhängen würde, wie die Rückkopplung an den Grossen Rat gewähr-
leistet wird.  

 

Rückkopplung der Kommissionsmitglieder an den Grossen Rat 
(O): Durch die Neuerung im GRG wird in Zukunft nun rein personell 
eine Rückkopplung von Kommissionsmitgliedern zumindest an die 
OAK gewährleistet sein. In der Antwort auf die Interpellation Gagnebin 
(I 157/2008) hält die OAK zudem fest, dass eine Mandatierung von 
Mitgliedern der verschiedenen Arten von Kommissionen keine Berech-
tigung habe. Es sei die freie Meinungsäusserung der Kommissionsmit-
glieder zu respektieren, die Interessen des Kantons in Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen festzulegen, eine Strategie der gesamten Delegati-
on festzulegen und die Rückkopplung ans Parlament rechtlich zu defi-
nieren. 

• Vorteil: Falls eine Rückkopplung an den Grossen Rat und nicht 
nur an die OAK gewünscht ist, wäre dies eine zentrale Optimie-
rung. Es hat sich insbesondere bei HarmoS gezeigt, dass die 
Spezialkommission HarmoS und die interkantonale Kommission 
HarmoS nicht gekoppelt waren, und auch die interkantonale 
Kommission keine Rechenschaft gegenüber dem Grossen Rat 
ablegen musste und auch nicht über die Ergebnisse informierte. 

• Nachteil: Eine Rückkopplung an den Grossen Rat ist zeitintensiv 
und es stellt sich die Frage, ob eine Berichterstattung im Tages-
geschäft überhaupt die nötige Aufmerksamkeit geniessen würde.  
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Falls der exklusive Kreis der Eingeweihten nicht einfach nur um ein 
paar Parlamentarier vergrössert werden soll, kann durch eine effektive 
Rückkopplung die Demokratiequalität erhöht werden.  

 

Delegationszusammensetzung – amtierender Präsident, Vorgän-
gerin und Nachfolger (O): In interparlamentarischen Kommissionen 
stellt sich das Problem der Kontinuität. Aus diesem Grund wäre es eine 
Möglichkeit, dass man jeweils Vorgänger und Nachfolger bereits in die 
laufende Arbeit mit einbezieht. 

• Vorteil: Es besteht die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben und 
Kontinuität zu gewährleisten. 

• Nachteil: Ein solches Vorgehen würde die Grösse der interparla-
mentarischen Kommissionen sprengen. Was geschieht mit abge-
wählten oder zurücktretenden Präsidenten, wären diese noch legi-
timiert, diesen Posten zu übernehmen?  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. 
Dies ist eine Massnahme welche insbesondere die ‚praktischen Stol-
persteine’ in der interkantonalen Zusammenarbeit aus dem Weg räu-
men würde.   

 

Fach- und interessenbasierte Delegation von Mitgliedern in Kom-
missionen (N): Wie das Beispiel des Kantons Basel-Stadt zeigt, gäbe 
es auch andere Möglichkeiten, Mitglieder in Kommissionen zu bestel-
len. Dort werden die Delegierten so ausgewählt, dass sie insbesondere 
ihre fachlichen Interessen und ihr Wissen einbringen können und nicht 
nach dem Parteienproporz. 

• Vorteil: Durch eine fach- und interessenbasierte Delegation kann 
sichergestellt werden, dass Fachpersonen mit dem nötigen 



156 

Know-how und Wissen in den jeweiligen Kommissionen mitarbei-
ten und so auch die Interessen des Kantons vertreten können.  

• Nachteil: Bei dieser Art der Delegation steht einmal mehr die 
Kantonszugehörigkeit im Vordergrund, und nicht die Funktion des 
Parlamentes mittels Parteien die Bevölkerung zu repräsentieren. 
Es würde die Tendenz hin zu einer Expertendemokratie unter-
stützt und nicht die traditionelle Funktion, welche Parlamentarie-
rinnen eigentlich zu erfüllen haben. Dies ist zudem schwierig, weil 
Parlamentarier eine politische Repräsentationsfunktion zu über-
nehmen haben.  

Auch unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile bleibt der Effekt 
dieser Massnahme auf die Demokratiequalität als schwierig einzustu-
fen, da sie normativer Aussagen bedarf. Je nachdem, ob Repräsentati-
on von Parteien oder Repräsentation von Fachpersonen gewünscht ist, 
fällt die Beurteilung unterschiedlich aus.  

 

2.5.2.3  Arbeitsweise interkantonaler Kommissionen 

Unterstützung der Kommissionen durch wissenschaftliche Stäbe 
(O): Es ist eine Tatsache, dass die interkantonale Zusammenarbeit 
immer mehr zunimmt. Dies bedeutet jedoch auch eine weitere Zunah-
me der Arbeit innerhalb der Kommissionen und komplexere Themen. 
Dies kann durch die Milizparlamentarier nicht mehr bewältigt werden. 
Anstelle von neuen Kommissionsstrukturen könnte eine eigene Abtei-
lung zur Unterstützung der OAK in der interkantonalen Zusammenar-
beit etabliert werden. 

• Vorteil: Es müssen keine neuen Kommissionsstrukturen geschaf-
fen werden; die OAK wird in ihrer „Zwitterfunktion“ durch weiteres 
Personal unterstützt, das sich nur um die interkantonale Zusam-
menarbeit kümmert.  

• Nachteil: Hier stellt sich wiederum die Problematik der Experten-
demokratie. Anstatt eine Beurteilung durch die Parlamentarierin-
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nen selbst vorzunehmen, werden diese durch wissenschaftliches 
Personal vorbereitet und mitbestimmt.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile ist es schwierig, den 
Effekt dieser Massnahme auf die Demokratiequalität zu beurteilen. Je 
nachdem, wie das neu gewonnene Wissen von der OAK ins Parlament 
weitergetragen würde, fällt die Beurteilung unterschiedlich aus. Unter 
Berücksichtigung der empirischen Ergebnisse, welche gezeigt haben, 
dass das Parlament über die Zusammenarbeit informiert war, jedoch 
nur auf Tagesgeschäfte reagieren kann, wäre der Effekt im vorliegen-
den Fall jedoch vermutlich gross.  

 

Interkantonale Zusammenarbeit als Standardtraktandum mit Di-
rektionen (O): Das Verhältnis zwischen Parlament und Verwaltung hat 
sich in den vergangenen Jahren gewandelt und die beiden Institutionen 
sind näher zusammengerückt. Nachdem früher die Parlamentarier oft-
mals nur mit dem Regierungsrat Kontakt aufgenommen haben, beste-
hen heute zwischen Verwaltungsangestellten und Grossratsmitgliedern 
keine Berührungsängste mehr. Die Verwaltung ist sogar froh, wenn sie 
von den Parlamentarierinnen kontaktiert wird, so dass bspw. mehr In-
formation im Vorfeld eines Vorstosses abgegeben werden kann. Diese 
Veränderung kann auch für die interkantonale Zusammenarbeit genutzt 
werden. Bei den regelmässigen Treffen der OAK mit den Direktionen 
sollte diese deshalb ein Standardtraktandum sein.  

• Vorteil: Die OAK wird zu einem frühen Zeitpunkt über den Stand 
von Geschäften der interkantonalen Zusammenarbeit informiert.  

• Nachteil: Es stellt sich die Frage, ob eine Einflussnahme der OAK 
auf die Geschäfte zu diesem Zeitpunkt nicht schon zu spät ist. 
Wenn die Generalsekretariate von Geschäften erfahren, ist dies 
oftmals dann, wenn bereits Vernehmlassungen oder Mitberichts-
verfahren laufen. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch die Verhandlung 
in den Direktorenkonferenzen bereits gelaufen. 
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden; 
auch hier geht es wiederum um die Frage des Informationsflusses, 
welcher verbessert werden könnte.  

 

2.5.2.4  Parlamentarische und demokratische Instrumente 

Einführung einer Staatsvertragsmotion (N): Die Fristen in der inter-
kantonalen Zusammenarbeit sind heute oft so kurz, dass es für die kan-
tonalen Parlamente problematisch ist, hier durch die traditionellen In-
strumente einzugreifen, weil keine zeitgerechte Wirkung erzielt werden 
kann (Vernehmlassungsfristen von 2-3 Monaten). Eine Möglichkeit ist 
hier, eine spezielle neuartige Motion einzuführen, welche der Dringlich-
keit interkantonaler Geschäfte Rechnung trägt.  

• Vorteil: Eine Staatsvertragsmotion gäbe dem Parlament als Gan-
zes ein Instrument in die Hand, auf die Entwicklungen in der inter-
kantonalen Zusammenarbeit einzuwirken. Somit wäre es auch un-
abhängig von der Meinung und Zusammensetzung einer allfälligen 
Kommission für Aussenbeziehungen, welche diesbezüglich in den 
bisherigen Modellen alle Einflussmöglichkeiten auf sich vereint.  

• Nachteil: Ein solches Instrument würde das Dilemma der interkan-
tonalen Zusammenarbeit generell steigern. Die bernische Regie-
rung wäre unter Umständen in einem bestimmten Politikbereich 
nicht mehr handlungsfähig.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden; es 
gibt dem Parlament ein wirksames Mittel in die Hand, um trotz kurzer 
Fristen auf die interkantonale Zusammenarbeit einzuwirken.  
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Einführung einer inhaltlichen kantonalen Staatsvertragsinitiative 
(N): Im Rahmen eines möglichen Gesetzes über die interkantonale Zu-
sammenarbeit wäre es möglich, dem Volk nicht nur eine „Brems“-
Möglichkeit mittels des Referendums zu geben, sondern auch die Mög-
lichkeit, konkrete Vorschläge für eine Zusammenarbeit in der interkanto-
nalen Zusammenarbeit vorzubringen.  

• Vorteil: Durch eine aktive Möglichkeit der Mitgestaltung durch das 
Volk bekäme die interkantonale Zusammenarbeit auch in der Öf-
fentlichkeit mehr Gewicht und es würde dadurch möglicherweise 
auch transparenter. Zudem gäbe man dem Volk die Möglichkeit, in 
den Bereichen der Erziehung, der inneren Sicherheit aber auch der 
Gesundheit Harmonisierungsbestrebungen mitzugestalten und 
darauf Einfluss zu nehmen. Eine Möglichkeit, die dem Volk und 
verschiedenen Verbänden bis anhin verwehrt blieb.  

• Nachteil: Aufgrund der komplizierten Materie könnte es zu „unmög-
lichen“ Vorschlägen seitens des Volkes kommen, welche dazu füh-
ren würden die Arbeitslast der Regierung und Verwaltung nur zu 
erhöhen.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden, 
da bereits die formale Möglichkeit besteht, und es eher unwahrschein-
lich scheint, eine Zusammenarbeit bereits durch konkrete Ausformulie-
rungen zu erreichen.  

 

Etablierung einer Informationsplattform zur interkantonalen Zu-
sammenarbeit (N). Der Kanton Bern könnte der fehlenden Transpa-
renz/Öffentlichkeit bezüglich der interkantonalen Zusammenarbeit Ab-
hilfe schaffen, indem er ein eigenes Portal dazu etablieren würde.  

• Vorteil: Eine Strategie, welche Relevanz der interkantonalen Zu-
sammenarbeit aufgrund von politischen Überlegungen nicht zu 
stark publik machen will, scheint hier nicht angebracht. Im Ge-
genteil, Information und Transparenz über Mechanismen und 
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Entscheidfindung der interkantonalen Zusammenarbeit können 
diese nur unterstützen. 

• Nachteil: Ein solches Projekt bindet finanzielle und personelle 
Ressourcen. Dies gilt nicht nur für den Aufbau, sondern auch für 
die regelmässige Aktualisierung des Informationsportals.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Dies ist eine jener konkreten kleineren Massnahmen, die der für die 
Bevölkerung ‚undurchsichtigen’ interkantonalen Zusammenarbeit mehr 
Öffentlichkeit bieten könnte (s. Beispiel ZRK).  
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3. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 

 

3.1 Problemstellung 

Wie die interkantonale Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren auch 
die interkommunale Zusammenarbeit25 stetig zugenommen; in über 60 
Prozent aller Gemeinden wurde die Zusammenarbeit in den vergange-
nen zehn Jahren intensiviert. Entscheide von wirtschaftlichen Unterneh-
men und politischen Behörden wirken sich auf Nachbargemeinden aus 
(Friedrich 2002, 1), insbesondere weil die Schweizer Gemeinden sehr 
klein sind und durchschnittlich etwas weniger als 900 Einwohner zählen 
(Daten von 2001). Die Zusammenarbeit unter Gemeinden wurde in den 
vergangenen Jahren zudem fast in allen Kantonen gefördert und es wur-
den Anreize zu Gemeindefusionen oder zur Gemeindezusammenarbeit 
erlassen (Steiner 2002, 15). Es wurden dabei insbesondere die ökono-
mischen Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit in den Vorder-
grund gerückt: Ein grösseres Einzugsgebiet ermöglicht administrative 
Grössenvorteile und erhöhte Professionalität. Zudem kann die Infrastruk-
tur besser dem Angebot und der Nachfrage angepasst werden, Doppel-
spurigkeiten umgangen und Spill-over-Effekte klein gehalten werden.  

 

Gleichzeitig sind mit der vermehrten interkommunalen Zusammenarbeit, 
analog zur interkantonalen Zusammenarbeit, demokratietheoretische 
Probleme verbunden. Mit der Kompetenzübertragung an interkommuna-
le Gremien wird den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Wahl 
der Verantwortlichen oder der Absegnung der Leistungen durch direkt-
demokratische Beteiligung verwehrt, obwohl diese nicht selten normie-
renden und planenden Charakter sowie entscheidende finanzielle Kon-
sequenzen haben (Kübler 2003). In vielen Fällen können Bürgerinnen 
und Bürger also weder auf die Delegation von Gemeindevertretenden 
noch auf die Beschlüsse innerhalb von leitenden Gremien Einfluss neh-
men. Weiter ist oftmals nicht oder unklar geregelt, ob Delegierte an Wei-
                                      
25 Die interkommunale und überkommunale Zusammenarbeit wird hier als Synonym verwendet. 
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sungen gebunden sind, oder ob sie in ihren Verhandlungen und Ent-
schlüssen frei sind.  

 

Ein Grundproblem der fehlenden demokratischen Kontrolle ist insbeson-
dere, dass weniger als 20 Prozent aller Gemeinden in der Schweiz über 
ein Parlament verfügen, welches die Kontrolle und Aufsicht über die Zu-
sammenarbeit übernehmen könnte. Aufgrund dieses strukturellen Merk-
mals sind die professionellen Mitwirkungsmöglichkeiten in vielen Ge-
meinden beschränkt und erschwert. Zudem fehlt der Öffentlichkeit oft-
mals das Wissen über die interkommunale Zusammenarbeit. Der Grund 
dafür ist oftmals, dass es eine Vielzahl von verschiedensten Kooperati-
onsformen gibt und es für den „Otto-Normalbürger“ schwer ist, den 
Überblick über diese verschiedenen Verbände, Vereine und Anstalten, 
geschweige denn über die jeweiligen Vertretungen der Gemeinde zu be-
halten. Falls es nicht zu einer obligatorischen direktdemokratischen Be-
teiligung kommt, befassen sich deshalb oftmals weder politische Partei-
en noch die Bevölkerung oder die Medien mit der vermehrten interkom-
munalen Zusammenarbeit26. 

 

Zur direktdemokratischen und parlamentarischen Mitsprache muss vor-
ausgeschickt werden, dass es kantonal unterschiedliche Regelungen 
gibt: „Durch die verhältnismässig grosse Autonomie können die Gemein-
den ihre Zusammenarbeitsformen im Rahmen des kantonalen Rechts 
frei regeln“ (Thom & Steiner 2001, 8). So bestehen gesamtschweizerisch 
verschiedene Regelungen bezüglich der Einflussnahme des Volkes auf 
die interkantonale Zusammenarbeit sowie der Delegation durch Parla-

                                      
26 In einer Befragung für den Kanton Aargau stellen Bieri et al. (2006, 20ff) fest, dass es zwischen 
Praktikern und Theoretikern in der Frage des Demokratiedefizits Unterschiede gibt. Nur wenige Prak-
tiker betonen in den durchgeführten Interviews das Demokratiedefizit, vielmehr sind sie der Ansicht, 
dass die interkommunale Zusammenarbeit im Kanton Aargau noch nicht dasjenige Gewicht hat, das 
sie haben könnte. Die Theoretiker sehen insbesondere die Abkopplung von demokratietheoretischen 
Entscheidprozessen, wie sie sonst auf Gemeindeebene üblich sind, als problematisch. Eine andere 
Befragung im Kanton Zürich im Jahr 2002 ergab, dass 40 Prozent aller Gemeindebehörden der An-
sicht waren, dass die Einflussmöglichkeiten der Stimmbürgerschaft und der Gemeindeexekutive sowie 
die Möglichkeiten zur Kontrolle der Zweckverbände gering sind (Ladner & Meuli 2002, 27). 
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mente oder Exekutiven in die entsprechenden Organe. Unabhängig da-
von scheint sich jedoch zu bestätigen, dass Verhandlungen für inter-
kommunale Zusammenarbeitsprojekte oftmals durch die Exekutive und 
die Verwaltung gesteuert werden, so dass dem Gemeindeparlament 
oder dem Volk oft nur noch die nachträgliche Absegnung oder Ratifizie-
rung erreichter Vertragslösungen bleibt (Geser 1998, vgl. auch ältere 
Studien von Linder 1973, 1980). Zudem hat sich in den vergangenen 
Jahren in allen Kantonen eine solche Vielfalt von Zusammenarbeitspro-
jekten etabliert, sodass sich die Öffentlichkeit kaum mehr eine Übersicht 
darüber verschaffen kann. 

 

Die direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache wird insbe-
sondere entlang der Aspekte der demokratischen Mitsprache der Bür-
gerschaft durch Grundsatzentscheide, oder Initiativen und Referenden, 
der Wahl oder Berufung von Delegierten in Organe sowie das Stimmen-
verhältnis der beteiligten Gemeinden betrachtet. Zusätzlich wird, wo 
nicht durch den Staat geregelt, auch der Aspekt der Aufsicht (meistens 
durch Kommissionen) thematisiert. In einigen Kantonen wurden zudem 
im Zusammenhang mit der direktdemokratischen Mitsprache auch die 
Möglichkeit der Anhörung oder Information durch die Bevölkerung auf-
geworfen, dies wurde bis heute jedoch nicht eingeführt.  

 

Es zeigt sich, dass die Art und Weise der demokratischen Mitsprache 
nicht so sehr von der Art und Weise der Zusammenarbeit abhängt, son-
dern dass diese losgelöst und möglicherweise eher aufgrund der Ge-
pflogenheiten und historischen Entwicklungen in den jeweiligen Politikbe-
reichen und geographischen Regionen unterschiedlich gehandhabt wird. 
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Die Ausführungen beruhen auf der bestehenden akademischen und 
grauen Literatur sowie auf einem Interview mit Herrn Daniel Arn und 
Frau Mirjam Strecker vom Advokaturbüro Arn Friedrich Strecker, Bern 
sowie einem Telefoninterview mit Herrn Fritz Zollinger, Stadtentwick-
lung Winterthur. 

 

3.2 Formen interkommunaler Zusammenarbeit 

Interkommunale Zusammenarbeit wird definiert als die Erfüllung von 
Aufgaben, die eigentlich in die Beschlusses- oder Umsetzungskompe-
tenzen der Gemeinden fallen, aber in Form von aufgabenbezogenen Zu-
sammenschlüssen von mehreren Gemeinden gemeinsam wahrgenom-
men werden (Steiner 2003, 44). Analog zur interkantonalen Zusammen-
arbeit zeichnet sich auch die interkommunale Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden durch einen grossen Formenreichtum aus, einen „Koopera-
tions- Dschungel“ wie Wanner (2006, 14) festgehalten hat. Dieser kann 
sogar innerhalb einer einzigen Gemeinde beobachtet werden, die für un-
terschiedliche Bereiche im Sinne der variablen Geometrie an verschie-
denen Kooperationsprojekten beteiligt sein kann. So reicht die Zusam-
menarbeit von unverbindlichem Meinungsaustausch und informellen Ab-
sprachen bis hin zur extremsten Form der Zusammenarbeit, der Ge-
meindefusion und Eingemeindung. In den beiden letzten Fällen stellt sich 
die Frage nach dem Verlust parlamentarischer und demokratischer Sub-
stanz jedoch nicht mehr, da funktionale und politische Räume wieder 
überlappen. 

 

Es können verschiedene Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 
unterschieden werden: (1) die Zusammenarbeit innerhalb von Vertrags-
modellen, wobei keine neue Rechtspersönlichkeit geschaffen wird. Hier 
können wiederum (1a) die gemeinsame Aufgabenerfüllung und (1b) das 
Sitzgemeindemodell unterschieden werden. (2) Als zweite übergeordne-
te Form kann der Zusammenschluss von Gemeinden in einer neuen ju-
ristischen Person genannt werden, wobei zwischen (2a) privatrechtlichen 
und (2b) öffentlich-rechtlichen Formen des Zusammenschlusses unter-
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schieden wird. Hierunter fallen auch die Gemeindeverbände oder 
Zweckverbände, wie sie oft genannt werden, die meistgewählte Form 
der interkommunalen Zusammenarbeit (Ladner & Meuli 2002, 2; Steiner 
2002, 34). (3) Als dritte und neuste Form der interkommunalen Zusam-
menarbeit können die Regional- oder Interkommunalkonferenzen ge-
nannt werden. In diesen wird versucht, die Demokratiedefizite, welche in 
den ersten zwei Formen der Zusammenarbeit auftreten, zu beheben und 
eigene politische Strukturen auf einer übergeordneten Ebene zu schaf-
fen. Zudem gibt es auch Zusammenarbeitsprojekte, welche die ver-
schiedenen Formen kombinieren. 

 

Abbildung 8: Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 

Quelle: Basierend auf Friedrich (2002, 11) mit eigenen Ergänzungen. 
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3.2.1 Vertragsmodelle  

Die Vertragsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass keine eigenen 
neuen Strukturen für die Zusammenarbeit geschaffen werden, sondern 
dass innerhalb der bestehenden Strukturen die Zusammenarbeit zwi-
schen den Gemeinden gesucht wird. Vertragslösungen werden insbe-
sondere in den Bereichen eingesetzt, welche die Verwaltung und Behör-
den betreffen, so beispielsweise gemeindepolizeiliche Aufgaben, die In-
formatik, das Rechnungswesen, die Feuerwehr oder das Personalmana-
gement (Thom & Steiner 2002, 10). Dabei kann zum einen die Erfüllung 
gemeinsamer Aufgaben im engeren Sinne und zum anderen das Sitz-
gemeindemodell unterschieden werden.  

 

3.2.1.1  Gemeinsame Aufgabenerfüllung 

Als gemeinsame Aufgabenerfüllung im engeren Sinne werden Zusam-
menarbeitsprojekte bezeichnet, in welchen die Gemeinden innerhalb ih-
rer bestehenden Strukturen auf einem bestimmten Aufgabengebiet zu-
sammenarbeiten. Zwei oder mehrere Gemeinden sind auf vertraglicher 
Ebene verbunden und erfüllen eine Aufgabe gleichberechtigt. Diese Zu-
sammenarbeit hat oftmals die Rechtsform einer einfachen Gesellschaft, 
welche aber keine eigene Rechtspersönlichkeit ist und deshalb nicht un-
ter die Zusammenarbeitsform der juristischen Personen gezählt werden 
kann. Diese Form der Zusammenarbeit wird insbesondere dann gesucht, 
wenn es darum geht, verschiedene wenig kapitalintensive Bereiche zu 
koordinieren oder zu kontrollieren (Friedrich 2002, 4).  

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache 

Die Details der Zusammenarbeit werden in einem vertraglichen Abkom-
men festgelegt. In diesem werden Zweck, Organisationsform, und Auf-
gaben der verschiedenen Organe sowie Beschlussfassungsquoren fest-
gehalten. Es wird eine gleichberechtigte Beteiligung der Gemeinden an-
gestrebt und die gemeindeinternen Zuständigkeiten bleiben, wie oben 
erwähnt, erhalten. Die spezifische Beurteilung der direktdemokratischen 
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und parlamentarischen Mitsprache kann nur anhand einzelner Beispiele 
vorgenommen werden, da die Verträge unterschiedlich ausgestaltet sein 
können. Es scheint, dass die Zusammenarbeit, insbesondere weil sie 
sich innerhalb bereits bestehender Strukturen abspielt, selten vom Volk 
demokratisch legitimiert wird. Bei dieser Form der Zusammenarbeit wer-
den auch keine Delegierten in gemeinsame Gremien entsandt. Gleich-
zeitig kann aufgrund der angestrebten Gleichbehandlung der Gemeinden 
eine gewisse gegenseitige demokratische Kontrolle erfolgen, die aber 
auch zu zeitintensiven Verhandlungen für die gemeinsame Ausführung 
von Aufgaben führen kann (Ladner & Steiner 2000, 51). 

 

Beispiel: Zivilschutzorganisation Gemeinden Baden und Ennetbaden 
(AG) 

Die beiden Gemeinden Baden und Ennetbaden im Kanton Aargau tei-
len eine Zivilschutzorganisation. Die Zivilschutzstelle, gleichzeitig das 
Sekretariat, befindet sich im Amtshaus Baden. Der Ortsleitungsstab 
und das Personal führen die gemeinsame Zivilschutzorganisation. Die 
Gemeinden legen die Entschädigungen für Funktionäre und die Sit-
zungsgelder gemeinsam fest. Jede Gemeinde prüft die Rechnungen, 
soweit sich Anlagen und Material auf dem eigenen Gemeindegebiet 
befinden. Der Partnergemeinde steht jeweils ein Einsichts- und Prü-
fungsrecht zu. Für die Erstellung gemeinsamer Anlagen sind die Ge-
meinden zusammen verantwortlich. Sie tragen die Kosten für Anlagen 
und Material im Verhältnis der Anzahl zugeteilter Einwohner. Der Orts-
leitungsstab und das Personal werden im gegenseitigen Einvernehmen 
der beiden Gemeinden gewählt. 
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3.2.1.2  Sitzgemeinde 

Im Gegensatz zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung im engeren Sinne 
besteht beim Modell der Sitzgemeinde eine Hierarchie zwischen der 
Sitzgemeinde und ihren Anschlussgemeinden. Die Sitzgemeinde ist eine 
einzelne Gemeinde, die eigene Leistungen verschiedenen Anschluss-
gemeinden auf einer vertraglichen Basis anbietet. Die Leistungen wer-
den durch die Gemeinde selbst oder durch Dritte - die im Besitz der Ge-
meinde sind - erbracht. Meist kommt das Sitzgemeindemodell in der Zu-
sammenarbeit von Nachbargemeinden zum Zug, insbesondere bei ope-
rativen und exekutiven Tätigkeiten im Rahmen eines klaren Leistungs-
auftrags (Friedrich 2002, 3). 

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache 

Eine allgemeingültige Beurteilung der parlamentarischen und demokrati-
schen Substanz kann wiederum nicht vorgenommen werden und muss 
anhand der jeweiligen Verträge einzeln beurteilt werden. Grundsätzlich 
lässt sich jedoch sagen, dass die Mitsprache- und Kontrollrechte der An-
schlussgemeinden oftmals sehr schwach ausgeprägt sind (Ladner & 
Steiner 2000, 51) und sich diese Form für Aufgaben mit einer ausgewo-
genen politischen Willensbildung weniger eignet. Meistens entschliesst 
die Exekutive einer Anschlussgemeinde über einen Leistungseinkauf, 
welcher nur selten, je nach finanziellem Aufwand, durch das Volk oder 
das Gemeindeparlament abgesegnet wird. Das Beispiel der gemeinsa-
men Oberstufenabteilungen von Seengen und Boniswil im Kanton Aar-
gau (s. folgenden Kasten) zeigt aber, dass auch hier Möglichkeiten be-
stehen, um eine ‚demokratische‘ Kontrolle oder Mitsprache der An-
schlussgemeinde zu ermöglichen, nämlich mit einer gemeinsamen inter-
kommunalen paritätisch zusammengesetzten Kommission.  
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Beispiel: Gemeinsame Oberstufenabteilungen in Seengen und Boniswil 
(AG)  

Basierend auf dem Schulgesetz (Artikel 56) können die Gemeinden ei-
ne gemeinsame Führung von Real-, Sekundar-, Bezirksschule und 
Kleinklasse vorsehen. Dies haben die zwei Gemeinden im Jahr 2000 
umgesetzt. Die Einwohnergemeinde Seengen führt als Sitzgemeinde 
alle Oberstufenabteilungen der Einwohnergemeinde Boniswil. Die Sitz-
gemeinde wählt die Lehrkräfte für die von ihr geführten Abteilungen 
und stellt die benötigten Anlagen und Einrichtungen zur Verfügung. Für 
deren Errichtung und Unterhalt ist sie allein zuständig. Die Sitzgemein-
de erhält von der anderen Vertragspartei für jeden von ihr gestellten 
Schüler jährlich ein Schulgeld. Dieses wird vom Gemeinderat Seengen 
nach Rücksprache mit dem Gemeinderat Boniswil gemäss der jeweils 
geltenden Verordnung über das Schulgeld jährlich festgesetzt. Der An-
satz wird rechtzeitig vor der Budgetierung mitgeteilt. Für die Oberstufe 
der Schule Seengen besteht zum Zweck der gegenseitigen Information 
eine Kreisschulkommission mit beratender Funktion. Sie setzt sich aus 
je einem Mitglied pro Vertragsgemeinde zusammen. Die Wahl des Mit-
gliedes erfolgt durch den Gemeinderat der jeweiligen Vertragsgemein-
de. Die Kreisschulkommission konstituiert sich selbst. Ihre Amtsdauer 
entspricht derjenigen der Schulpflege Seengen, welche die Kommissi-
on rechtzeitig mit den nötigen Informationen bedient. Diese Zusam-
menarbeit wurde durch die Einwohnergemeindeversammlungen ge-
nehmigt. Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag nach fünf-
jähriger Dauer unter Beachtung einer zweijährigen Kündigungsfrist auf 
das Auslaufen eines Schuljahres zu beenden. Die Kündigung bedarf 
wiederum der Zustimmung der Gemeindeversammlung der Vertrags-
partei. Wird der Vertrag nicht gekündigt, erneuert er sich stillschwei-
gend um jeweils weitere zwei Jahre. 
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3.2.2 Etablierung einer gemeinsamen juristischen Person 

Beim zweiten übergeordneten Modell der interkommunalen Zusammen-
arbeit wird ein neues eigenes Rechtssubjekt im Sinne einer juristischen 
Person geschaffen. Dieser Zusammenschluss der Gemeinden kreiert ein 
„neues Rechtssubjekt mit eigenem Willen, eigenen Rechten und eigenen 
Pflichten“ (Friedrich 2002, 5). Die Gemeinde ist somit nur noch mittelbar 
durch Delegierte in den interkommunalen Organen vertreten (Ladner & 
Steiner 2000, 51). Laut Friedrich (2002, 4) lassen sich durch die Etablie-
rung einer gemeinsamen juristischen Person politische, technische und 
operative Aufgaben trennen, so dass die Organisationsform klaren recht-
lichen Vorgaben folgt. Genau dies wird jedoch von Kritikern bestritten, da 
davon ausgegangen wird, dass die politische Steuerung aufgrund der 
steigenden Komplexität nicht mehr vom Volk und den Parlamenten, son-
dern von den jeweiligen Exekutivorganen der interkommunalen Organe 
vorgenommen wird.  

 

Es wird bei der Etablierung einer eigenen juristischen Person zwischen 
privaten und öffentlich-rechtlichen Formen unterschieden. Erstere kom-
men meist in Form von Aktiengesellschaften, Vereinen, Genossenschaf-
ten oder privatrechtlichen Stiftungen vor, letzere in Form von Stiftungen, 
aber insbesondere in Form von Zweckverbänden, der häufigsten Form 
der interkommunalen Zusammenarbeit in der Schweiz.  

 

3.2.2.1  Privatrechtliche Formen  

Der Vorteil interkommunaler Zusammenarbeit in der Form des privaten 
Rechts liegt in der Möglichkeit, die Zusammenarbeit problemlos auch auf 
Gemeinden anderer Kantone auszudehnen (Christen 2004, 2). In öffent-
lich-rechtlichen Gemeindeverbänden sind keine Mitgliedschaften von 
Privatpersonen, privaten Unternehmen oder anderen Organisationen 
möglich. Weiter zeichnen sich die Formen privaten Rechts durch die be-
triebliche Gestaltungsfreiheit aus (Walker Späh 2003). Die privatrechtli-
che Organisationsform der Zusammenarbeit ist so insbesondere in den 
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Bereichen Energieversorgung, medizinische Versorgung und Alters-
betreuung vorherrschend, Aufgaben, welche auch für Private einen An-
reiz für Investitionen bieten.  

 

Beispiel: Gemeindeverband Kanton St. Gallen 

In einem Referat für seine österreichischen Kollegen bemängelt der 
ehemalige Stadtpräsident von St. Gallen (Christen 2004), dass der öf-
fentlich-rechtliche Gemeindeverband kein gutes Instrument für die Be-
dürfnisse des Kantons St. Gallen ist, weil er nur auf politische Gemein-
den des Kantons selbst beschränkt bleibt: Das St. Gallische Recht kennt 
den Gemeindeverband. Diese 1979 mit dem Gemeindegesetz geschaf-
fene Zusammenarbeitsform ist aber bis heute toter Buchstabe geblieben. 
„Dies insbesondere deshalb, weil das kantonale Recht nur Gemeinden 
des Kantons die Mitgliedschaft erlaubt und die Zusammenarbeit mit dem 
Kanton oder mit Privaten oder mit Gemeinden anderer Kantone durch 
Vereinbarungen sichergestellt werden müsste. Das hat eine erhebliche 
Komplizierung des Willensbildungsprozesses zur Folge“ (Christen 2004, 
2). 

 

Es können vier verschiedene Formen privatrechtlicher Zusammenarbeit 
unterschieden werden (Ladner & Steiner 2001, 51):  

• Die Aktiengesellschaft, welche sich dadurch auszeichnet, dass sie 
auf den Markt ausgerichtet ist, Gewinn anstrebt, auf einem Grund-
kapital basiert und in Aktien aufgeteilt ist. Die Organisation von Ak-
tiengesellschaften ist gesetzlich umfangreich geregelt. In der inter-
kommunalen Zusammenarbeit wird diese Form insbesondere dann 
gewählt, wenn Dritte an dieser beteiligt werden sollen und techni-
sche Aufgaben erfüllt werden müssen.  

• Der Verein, eine Verbindung von natürlichen oder juristischen Per-
sonen zur Erfüllung eines (ideellen) Zwecks. Im Gegensatz zur AG 
werden insbesondere interkommunale Aufgaben in Vereinen be-
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werkstelligt, welche nicht kapitalintensiv oder gewinnbringend sind, 
beispielsweise die variable Zusammenarbeit in Mehrzweckverbin-
dungen. Diese Art der Zusammenarbeit basiert auf Freiwilligkeit 
und deshalb auf einem minimalen Konsens.  

• Die Genossenschaft, die wirtschaftliche Interessen in gemeinsamer 
Selbsthilfe verfolgt. Bei dieser Form stehen einzelne Personen, 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Vordergrund.  

• Die Stiftung, die weitgehende Freiheit bezüglich ihrer Organisation 
geniesst, sich aber ihrem statuarischen Zweck unterordnen muss 
und vom Staat beaufsichtigt wird. Sie wird insbesondere bei lang-
fristigen und grundsätzlichen Projekten als Zusammenarbeitsform 
gewählt. 

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache 

In privatrechtlichen Assoziierungen sind die Demokratieprobleme oftmals 
stärker ausgeprägt als in öffentlich-rechtlichen juristischen Personen 
(Geser 1998, Christen 2004). Alle Formen zeichnen sich durch eine 
oben bereits genannte Kaskade der Delegation aus, die sich je nach Or-
ganisationsform in ihrer jeweiligen Ausprägung unterscheidet: (a) Alle 
privatrechtlichen Formen verfügen über eine Geschäftsleitung, welche im 
Endeffekt für das Management der interkommunalen Organisation ver-
antwortlich ist. (b) Diese Geschäftsleitung wird entweder durch einen 
Verwaltungsrat (Aktiengesellschaft), einen Vorstand (Verein), eine Ver-
waltung (Genossenschaft) oder einen Stiftungsrat (Stiftung) bestimmt. 
Diese Gremien bestehen meistens aus der Gemeindeexekutive oder 
weiteren Personen, die durch die Exekutiven bestimmt werden. (c) Je 
nach Rechtsform bestehen weitere Organe, an welchen Delegierte der 
Gemeinden beteiligt werden können: bei der Aktiengesellschaft ist dies 
die Generalversammlung, wobei die Stimmkraft hier durch die Beteili-
gungen gegeben ist. Es können so AGs mit einer Mehrheits- oder Min-
derheitsbeteiligung der öffentlichen Hand geschaffen werden. Für den 
Verein existiert die Delegiertenversammlung, wobei spezifische Stim-
menverhältnisse festgeschrieben werden können. Die Genossenschaft 
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etabliert eine Generalversammlung oder ab 300 Mitgliedern eine Dele-
giertenversammlung, die Beschlüsse normalerweise mit einem einfachen 
Mehr fasst. In der Zusammenarbeitsform der Stiftung wiederum können 
verschiedene interne oder externe Organe geschaffen werden, wobei 
auch hier Stimmenverhältnisse festgeschrieben werden können (Müller 
2009). Das Volk hat bei allen diesen privatrechtlichen Formen höchstens 
bei der Grundsatzentscheidung mitzureden und ist demnach von jegli-
cher direktdemokratischen Mitsprache ausgeschlossen.  

 
Es kann also keine Beurteilung der direktdemokratischen und parla-
mentarischen Mitsprache von privatrechtlichen Formen generell vorge-
nommen werden, da die Mandatsverhältnisse und die Stimmkraft in 
den jeweiligen Regelungen oder Statuten spezifisch festgeschrieben 
werden kann. Es scheint jedoch von der jeweiligen Organisationsform 
her gegeben, dass diese mehr oder weniger demokratische Rückkop-
pelungsmöglichkeiten bieten. So ist eine Aktiengesellschaft üblicher-
weise in einer Weise ausgestaltet, dass sie eine gewisse betriebliche 
Freiheit geniesst und selten direkt an die Gemeinden rückgekoppelt ist. 
Der Verein wiederum hat selten eine Mandatierung von Delegierten 
zum Ziel, da er so oder so auf Freiwilligkeit basiert. Die Stiftungen sind 
ihrerseits bereits durch den Staat beaufsichtigt, so dass eine gemein-
deinterne Beaufsichtigung entfällt.  
 

Beispiele privatrechtlicher Zusammenarbeitsformen 

Aktiengesellschaft: Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) (SO) 

Der BOGG wurde durch eine Fusion der Busunternehmungen des öf-
fentlichen Verkehrs der Region Olten Gösgen Gäu, der Automobilgesell-
schaft Gösgeramt und der Stadtomnibus Olten AG gegründet. Die Aktio-
näre der BOGG sind der Kanton Solothurn, die Gemeinden Aarburg, 
Dulliken, Egerkingen, Gunzgen, Hägendorf, Härkingen, Hauenstein-
Ifenthal, Kappel, Kestenholz, Lostorf, Neuendorf, Niederbuchsiten, Nie-
dergösgen, Niedererlinsbach, Obergösgen, Olten, Rickenbach, Rohr, 
Starrkirch-Will, Stüssligen, Trimbach, Wangen b.O., Winznau und Wisen. 
Der BOGG betreibt 12 Linien des öffentlichen Verkehrs in der Region 
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Olten - Gösgen – Gäu auf einer Betriebslänge von 141 Kilometern. Im 
Verwaltungsrat sind nicht alle Gemeinden durch eine Person vertreten, 
sondern eine Person vertritt mehrere, bis zu vier Gemeinden. Meistens 
ist es eine Gemeindepräsidentin oder ein Gemeindepräsident von einer 
der Gemeinden, die im Verwaltungsrat sitzen, sehr selten sind es Ge-
meindeverwalter.  

 
Verein: Verein Region Thal (SO) 
Der Verein Region Thal vertritt seit über 30 Jahren die Gemeinden und 
die Wirtschaft der Region Thal im Solothurner Jura. Dabei verfolgt der 
Verein Region Thal die gesamtheitliche Entwicklung der Region. Im 
Zentrum stehen die Wohn- und Lebensqualität, die Bedürfnisse der 
Wirtschaft und eine intakte Natur und Landschaft. Der Verein wird Ge-
führt durch den Vorstand, die Geschäftsleitung und –stelle. Unterstützt 
wird die Arbeit durch vier Arbeitsgruppen zu Kultur, Verkehr, Jugendar-
beit und zum landwirtschaftlichen Betriebsverein. Die Delegiertenver-
sammlung ist zusammengesetzt aus den Gemeinden, dem Kanton, 
den Wirtschaftsverbänden und den Wirtschaftssektionen. Die Öffent-
lichkeit wird auf der Webseite des Vereins Region Thal über Stellung-
nahmen, Vernehmlassungen, Medienmitteilungen, Jahresberichte, und 
über die Protokolle der Delegiertenversammlung informiert, die letzten 
Informationen datieren jedoch vom Jahr 2007.   

Genossenschaft: Schulheim Sunneschyn (BE) 

Das Schulheim Sunneschyn ist ein Sonderschulheim für geistig- und 
lernbehinderte Kinder und Jugendliche. Der Genossenschaft gehören 
die 80 Gemeinden des Berner Oberlandes, die Burgergemeinde Thun 
und die Schulgemeinde Zwischenflüh an. Die operativen Aufgaben fal-
len unter die Kompetenz der Gesamtleitung, die sich an die Statuten 
des Heimes zu halten hat, der Verwaltungsrat trägt die Gesamtverant-
wortung. Er ist für alle strategischen Fragen und Probleme zuständig 
und vertritt die Genossenschaft gegenüber den politischen Behörden 
und Gemeinden sowie gegenüber Fachbehörden. Die Revision der 
Statuten (mindestens alle 4 Jahre) wird durch den Verwaltungsrat und 
die Gesamtleitung für die Abgeordnetenversammlung erarbeitet. Er 
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übernimmt weitere Führungsaufgaben und bereitet die Geschäfte für 
die Abgeordnetenversammlung gemäss den Statuten vor und ist für die 
Ausführung deren Beschlüsse verantwortlich. Angaben über die Vertre-
tung der Gemeinden im Vorstand sind nicht vorhanden.  

 

Stiftung: Stiftung UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch 
(BE/VS) 

Der Zweck der Stiftung ist die nachhaltige Entwicklung des Welterbes. 
Mitglieder sind 26 Berner und Walliser Gemeinden. Der Stiftungsrat be-
steht aus neun Mitgliedern, welcher von einem siebenköpfigen Patro-
natskomitee unterstützt wird. Die Aufgabe des Komitees ist es insbeson-
dere, als Welterbe-Botschafter mit nationaler und internationaler Aus-
strahlung mitzuhelfen, die Werte und Ziele des UNESCO Welterbes 
Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch zu vermitteln. Beide Kantone delegie-
ren je 24 Mitglieder, wobei jede Gemeinde durch mindestens eine Per-
son repräsentiert ist. Angaben über die Auswahl der Delegierten sind 
nicht vorhanden.  

 

3.2.2.2  Öffentlich-rechtliche Formen  

Im Folgenden wird auf die zwei Zusammenarbeitsformen im öffentlichen 
Recht je einzeln eingegangen. Zuerst wird die am häufigsten verbreitete 
Form der Zusammenarbeit in der Schweiz, die Gemeindeverbände be-
trachtet, danach die öffentlich-rechtliche Anstalt. Da der Verband eine so 
wichtige Stellung einnimmt, wird er ausführlicher behandelt als die ande-
ren Zusammenarbeitsformen.  

 

Die Gemeindeverbände sind für das Ausmass der Zusammenarbeit von 
„überragender Bedeutung“ (Ladner & Meuli 2002, 8). Viele Vereine wur-
den vor Jahrzehnten oder sogar bis zu einem Jahrhundert gegründet. 
Eine Studie im Kanton Zürich im Jahr 2002 ergab, dass eine Zürcher 
Gemeinde im Durchschnitt bei 7 Zweckverbänden mitarbeitet (Ladner & 
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Meuli 2002, 17). Gemäss einer Gemeindebefragung bei allen Schweizer 
Gemeinden aus dem Jahr 2000 wird diese Form der Zusammenarbeit 
am meisten gewählt in den Bereichen Abwasser, Fürsorge, Abfallentsor-
gung, Zivilschutz und Schulen, alles ressourcenintensive Aufgaben, wel-
che jedoch selten gewinnbringend sind (Thom & Steiner 2002, 10). 

 

Die Gemeindeverbände, (Ein- oder Mehrzweckverbände27) sind öffent-
lich-rechtliche Vereinigungen von zwei oder mehr Gemeinden. Sie sind 
nach dem Vorbild der politischen Gemeinden organisieret und können 
wie diese hoheitlich auftreten. Zudem unterstehen sie wie die Stiftung 
einer staatlichen Aufsicht und die Organisationsform ist jeweils kantons-
spezifisch geregelt (Ladner & Steiner 2000, 51). Gemeindeverbände 
werden oft für politisch sensible und hoheitliche Aufgaben verwendet, 
auch weil keine privaten Akteure einbezogen werden. 

 

Beispiel: Kanton Aargau 

Im Kanton Aargau ist es beispielsweise den Gemeindeverbänden über-
lassen, Abgeordnetenversammlungen, Referendums- sowie Initiativrech-
te vorzusehen (Artikel 77 und 78 Gesetz über die Einwohnergemeinden). 
So ist im Gesetz festgehalten, dass die Satzungen Bestimmungen über 
ein obligatorisches oder fakultatives Referendum der Stimmberechtigten 
und der Verbandsgemeinden gegen Beschlüsse der Abgeordnetenver-
sammlung sowie ein Initiativrecht vorsehen können. Zudem ist es auch 
den Gemeinden freigestellt, ob sie ein qualifiziertes oder doppeltes Mehr 
von Stimmen oder Gemeinden in den Regelungen festhalten möchten. 
Im Vordergrund steht lediglich, dass sie dem Zweck des Verbandes 
dienlich sind.  

 

                                      
27 Dazu gezählt wird auch der Agglomerationsverbund, der sich aus einer Kernstadt und den umlie-
genden Gemeinden zusammenschliesst (Ladner & Steiner 2000, 52). 
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Zweckverband: Organisationsform 

Die Organisation eines Zweckverbandes ist stark von seiner Grösse ab-
hängig. So verfügen bspw. im Kanton Zürich die Zweckverbände in Auf-
gabenbereichen mit durchschnittlich mehr als zehn Mitgliedgemeinden 
zum grossen Teil sowohl über einen Vorstand oder eine Kommission, 
eine Delegiertenversammlung und eine Rechtsprüfungskommission. Im 
Fürsorgebereich existiert zusätzlich in beinahe allen Zweckverbänden 
noch eine Geschäftsführung. In sehr kleinen Zweckverbänden sind Ge-
schäftsführung und Delegiertenversammlung hingegen eher selten. In 
der Regel werden diese nur durch einen Vorstand und eine Rechtsprü-
fungskommission geführt (Ladner & Meuli 2002, 22).  

 

Zweckverband: Direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache 

Gerade der Gemeindeverband wurde in den vergangenen Jahren ver-
mehrt wegen der fehlenden demokratischen Mitsprache kritisiert. Dabei 
geht es um die bereits oben erwähnten Elemente der Mandatierung von 
Gemeindevertretern, der Art und Weise der Mitsprache des Volkes, aber 
auch der Stimmkraft der einzelnen Gemeinden. 

 

Analog zu den privatrechtlichen Zusammenarbeitsformen wird die demo-
kratische Mitsprache auch in den meisten Gemeindeverbänden durch 
eine Kaskade der Delegation etabliert. So bestimmt die Gemeindeexeku-
tive die Gemeindevertreter für die Delegiertenversammlung. Diese wie-
derum wählt den Verbandsvorstand, welcher schliesslich einen Ge-
schäftsführer wählt, der die laufenden Geschäfte des Zweckverbands 
führt. Oftmals vertreten die Exekutivmitglieder der Gemeinden ihre Be-
völkerung im Vorstand, und weitere Personen werden von diesem als 
Delegierte bestimmt. Die oben genannte Studie zum Kanton Zürich er-
gab, dass eine Gemeinde im Durchschnitt über mindestens zehn Manda-
te in Vorständen von Zweckverbänden verfügt, wobei rund sieben davon 
von Exekutivmitgliedern ausgeübt werden. Die Anzahl Delegiertenman-
date pro Zweckverband variiert je nach Aufgabenbereich stark. Insbe-
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sondere in Zweckverbänden der Regionalplanung, Abfallentsorgung, 
Fürsorge, Vormundschaft und Schule sind die Delegiertenmandate rela-
tiv hoch, bis zu 40 Mandate pro Zweckverband (Ladner & Meuli 2002, 
19).  

 

Die Vorstände (und oftmals auch die Geschäftsleitung) der Gemeinde-
verbände beschliessen über Geschäfte mit finanziell erheblichen Folgen, 
die von den Gemeindeversammlungen beziehungsweise Parlamenten 
der Verbandsgemeinden nur zur Kenntnis genommen werden können. 
Die Finanzierung der Verbände in den einzelnen Gemeinden ist oft durch 
gebundene Ausgaben gegeben, die sich dem Einflussbereich der Parla-
mente und des Volkes weitgehend entziehen. Als Mitglied müssen sich 
die Gemeinden so finanziell an den durch den Verband verursachten 
Kosten beteiligen, ohne im Gegenzug über eine erhebliche Entschei-
dungsbefugnis innerhalb des betreffenden Verbands zu verfügen. 

 

Die Delegierten sind oftmals kaum in der Lage, Vorstand und Geschäfts-
führung zu kontrollieren, insbesondere je grösser und bedeutender der 
Verband ist (Eichenberger 1998, 39). Da die Delegierten oft auch Inte-
ressenvertreterinnen und -vertreter in der jeweiligen Aufgabe sind, kön-
nen sie zudem den Blick für das Gesamtwohl der Gemeinde verlieren. 
„Dies kann dazu führen, dass in den verschiedenen Bereichen ein hoher 
Leistungsstandard mit entsprechenden Kostenfolgen erreicht wird“ (Re-
gierungsrat Kanton Bern 2004). Den Gemeinden steht gegenüber ihren 
Vertreterinnen und Vertretern in den Organen der Verbände zwar je 
nach Regelung ein Weisungsrecht zu, davon wird jedoch unterschiedlich 
Gebrauch gemacht.  

 

Der Einfluss der Bevölkerung ist praktisch auf die Verbandsgründung 
und grössere Ausgabenerhöhungen beschränkt. Darüber hinaus haben 
sie selten wirkungsvolle demokratische Mitspracherechte, auch wenn 
dies immer als Vorzug dieser Zusammenarbeitsform genannt wird. Der 
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Einfluss der Bürgerinnen nimmt mit jedem Delegationsschritt ab. Wegen 
der geringen Anzahl der Entscheidungsträger ist eine Verminderung der 
politischen Rückkoppelung zwischen Entscheidungsträgern und Bürgern 
auch in dieser Organisationsform immanent (Schmidt 2005, 12). „Auf-
grund der Kaskade von Delegationen weiss das Volk oft nicht mehr, wer 
sie in welchem Gemeindeverband wie vertritt“ (Eichenberger 1998, 42). 
So haben wenige Gemeinden eine Aufstellung der verschiedenen For-
men ihrer Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden erarbeitet. Eine die-
ser wenigen ist die Stadt Uster, welche aufgrund einer Interpellation im 
Stadtparlament im April 2008 diese Zusammenarbeit aufgearbeitet und 
eine Auflistung der jeweiligen Einflussnahme durch die Stadtbehörden 
oder die Stadtregierung vorgenommen hat (s. Kasten unten).  

 

Beispiel: Demokratiedefizit von Zweckverbänden Stadt Uster 

Der Kanton Zürich hat eine Klausel in der Kantonsverfassung (Artikel 93) 
aufgenommen: "Zweckverbände sind demokratisch zu organisieren. Die 
Volksrechte gelten sinngemäss auch für Zweckverbände. Das Initiativ-
recht und das Referendumsrecht stehen den Stimmberechtigten im ge-
samten Verbandsgebiet zu." Wie aus einer Antwort der Stadtregierung 
Uster auf eine Interpellation im April 2008 hervorgeht, beinhalteten die 
vier Zweckverbände28, an welchen die Stadt damals beteiligt war, noch 
keine den Anforderungen der Kantonsverfassung genügende Regelung 
bezüglich des Initiativ- und Referendumsrechts. Weiter wurde damals 
festgehalten: „In allen vier Zweckverbänden werden aber entsprechende 
Statutenrevisionen erarbeitet bzw. sind teilweise durch die zweckver-
bandsinternen Organe bereits beschlossen worden. Sie werden im Jahr 
2009 in Kraft treten.“  

 

                                      
28 Die Stadt Uster ist Mitglieder der Zweckverbände Planungsgruppe Zürcher Oberland (PZO), 
Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Zweckverband Spital Uster, Schulge-
sundheitspflege Uster-Greifensee. 
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Neben der fehlenden Aufsicht und Kontrolle besteht ein weiteres demo-
kratietheoretisches Problem: Wie werden die Machtgewichte der beteilig-
ten Gemeinden innerhalb des Verbandes festgelegt? Wie in anderen po-
litischen Gemeinwesen konkurrenzieren sich insbesondere zwei Prinzi-
pien: im Bereich der Gemeinden „one community – one vote“ und „one 
person – one vote“; entweder erhalten also alle Gemeinden dasselbe 
Gewicht, oder es erfolgt eine Gewichtung anhand der Einwohnerzahl. Im 
Gegensatz zur kantonalen Ebene, auf welcher es ein ungeschriebenes 
Gesetz ist, dass alle Kantone in interkantonalen Gremien gleichgestellt 
sind, ist dies auf Gemeindeebene nicht so. Oftmals wird deshalb ein „re-
lativ labiles und dauernd kontroverses“ (Geser 1998) Mischsystem insti-
tutionalisiert, das sich an beiden Prinzipien orientiert.  

 

Für eine erhöhte Einflussnahme auf die Zweckverbände stehen dem 
Volk und den Parteien der Gemeinden verschiedene Optionen offen: 
eine stärkere Steuerung über Leistungsaufträge, bindende Delegier-
tenmandate, die Einführung einer Geschäftsprüfungskommission, die 
Einführung von Initiative und Referendum, der Ausbau des Vetorechts 
sowie die Delegiertenwahl an der Urne (Ladner & Meuli 2002, 36). Von 
diesen Möglichkeiten wurden bei einer Befragung im Kanton Zürich im 
Jahr 2002 insbesondere die ersten drei als positiv beurteilt. Bei allen 
anderen war man zurückhaltender, insbesondere beim Vetorecht und 
der Volkswahl der Delegierten. 
 

Beispiel: Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
(RWU) (ZH) 

Neben der Stadt Winterthur sind rund 23 weitere Gemeinden an der 
RWU beteiligt. Der Zweckverband fördert die geordnete räumliche 
Entwicklung im Verbandsgebiet. Er arbeitet die dafür notwendigen re-
gionalen Pläne (Siedlungs- und Landschaftsplan, Verkehrspläne) aus 
und hilft mit, die Planungen der Mitgliedgemeinden unter sich zu koor-
dinieren und auf die regionalen Ziele auszurichten. Die Rechtsgrundla-
gen für die Tätigkeiten des Zweckverbandes sind das Planungs- und 
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Baugesetz (PBG) sowie das Gemeindegesetz des Kantons Zürich. Der 
Ausschuss besteht aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten der De-
legiertenversammlung und dessen Stellvertreter als Vorsitzende sowie 
fünf Mitglieder, die nicht gleichzeitig Teil der Delegiertenversammlung 
sein dürfen. Davon haben mindestens vier Vertreter einer Gemeinde-
exekutive anzugehören. Die Mitglieder des Ausschusses werden von 
der Delegiertenversammlung gewählt. Die Amtsdauer der Delegierten, 
des Ausschusses und einer Rechnungsprüfungskommission beträgt 
vier Jahre und fällt mit derjenigen der Gemeindebehörden zusammen. 
Die Delegiertenversammlung besteht aus den Delegierten der Ver-
bandsgemeinden. Jede Gemeinde hat Anrecht auf zwei Sitze, die Stadt 
Winterthur auf deren vier. Ein Delegierter jeder Gemeinde muss der 
Exekutive angehören (in der Regel Gemeindepräsident beziehungs-
weise Bau- oder Werkvorstand). Die Verbandsgemeinden wählen ihre 
Vertreter in die Delegiertenversammlung sowie zwei Ersatzleute. Die 
Wahl wird durch die Gemeindeordnung geregelt. Die in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigten Einwohnenden aller Verbandsge-
meinden sind die Stimmberechtigten der RWU. Wichtige Beschlüsse 
sind dem Volk vorzulegen, wenn dies 1000 Betroffene verlangen, ein 
Drittel der Delegierten dazu auffordern oder die Delegiertenversamm-
lung dies beschliesst. Jede stimmberechtigte Person hat die Möglich-
keit, beim Präsidenten des Ausschusses eine Initiative betreffend einen 
referendumsfähigen Gegenstand einzureichen, über welchen die Dele-
giertenversammlung befindet. Die vom Verband ausgehenden Be-
kanntmachungen sind in den amtlichen Publikationsorganen der Ver-
bandsgemeinden sowie im Amtsblatt des Kantons Zürich zu veröffentli-
chen. Die Mitteilungen an die Verbandsgemeinden erfolgen schriftlich.  

 

Öffentlich-rechtliche Anstalt: Organisationsform 

Die öffentlich-rechtliche Anstalt ist juristisch selbständig und hat ihre 
Rechtsgrundlage in einem kommunalen Reglement. Sie übernimmt für 
die Gemeinde bestimmte rechtlich selbständige und öffentliche Aufga-
ben, die durch diese bezahlt werden. Im Reglement werden die Grund-
züge der Organisation, die Art und der Umfang der zu erbringenden 
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Leistung, die betriebswirtschaftlichen Führungsgrundsätze sowie das fi-
nanzielle Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Anstalt festgehal-
ten. Oftmals wird die Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt für Aufgaben 
etabliert, welche dauerhaft sind und sachliche Mittel erfordern (Friedrich 
2002, 10). 

 

Öffentlich-rechtliche Anstalt: Direktdemokratische und parlamentarische 
Mitsprache 

Auch hier wird der konkrete Einbezug des Gemeindeparlaments oder der 
-versammlung im jeweiligen Vertrag definiert. Wiederum scheint die Ge-
meindeexekutive in der strategischen und operativen Ausführung der 
Aufgaben zentral zu sein und den Parlamenten und dem Volk obliegt nur 
die Verabschiedung von Grundsatzentscheiden. 

 

Beispiel: energia alpina (GR) 

Die energia alpina versorgt die Ortschaften und Weiler der Gemeinde 
Tujetsch, namentlich Tschamut, Selva, Milez, Dieni, Rueras, Zarcuns, 
Camischolas, Gionda, Salins, Sedrun, Bugnei, Surrein, Cavorgia und 
die Skigebiete Cuolm Val und Val Val mit elektrischer Energie. Der 
Zweck der Anstalt ist in den Statuten wie folgt festgehalten: „Zweck der 
Unternehmung ist die dauernde, sichere und wirtschaftliche Versor-
gung der Einwohnerschaft mit elektrischer Energie“ (energia alpina 
2009). Die Unternehmung finanziert sich selbst durch den Gewinn aus 
dem Verkauf von Energie. Dazu kommen Kredite, die sie vom Geld-
markt oder von der Gemeinde aufnimmt oder aus Beiträgen der Ge-
meinde für die Mitfinanzierung bedeutender Investitionsprojekte. Die 
Direktion und Geschäftsleitung besteht aus einer Person. Sie ist dem 
Verwaltungsrat unterstellt und nimmt an den Sitzungen dieses Gremi-
ums mit beratender Stimme und Antragsrecht teil. Sie informiert den 
Verwaltungsrat über wichtige und wesentliche Vorkommnisse. Die Ge-
schäftsleitung ist verantwortlich für die operative Führung der Unter-
nehmung gemäss Organisationsreglement und setzt die Verwaltungs-
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ratsentscheide um. Zudem vertritt sie die Unternehmung nach aussen, 
entscheidet über Anstellungen und Entlassungen und ist verantwortlich 
für die Führung des Personals. Ausserdem ist die Geschäftsleitung 
verantwortlich für Vertragsabschlüsse, die nicht in den Kompetenzbe-
reich des Verwaltungsrates fallen. Der sich selbst konstituierende Ver-
waltungsrat besteht aus drei bis fünf Mitgliedern und ist das oberste 
Organ der Anstalt. Der Gemeindevorstand hat das Recht auf einen 
Verwaltungsratssitz. Die Amtsdauer der Verwaltungsräte fällt mit derje-
nigen der Behörden der Ortsgemeinde Tujetsch zusammen. Eine Wie-
derwahl ist zulässig. 

 

Als weitere öffentlich-rechtliche Form der Kooperation steht den Ge-
meinden des Kantons Zürich aufgrund einer Änderung des Gemeinde-
gesetzes aus dem Jahr 2005 zudem die interkommunale Anstalt zur Ver-
fügung. „Sie ist zwar immer noch an kommunale Rechtsgrundlagen ge-
bunden, jedoch ist bei ihr die demokratische Mitwirkung der Stimmbe-
rechtigten ausgeschaltet (Referendum, Initiativrecht)“ (Glättli 2007, 37). 
Die Gründergemeinden übertragen die gemeinschaftliche Aufgabe durch 
Vertrag an eine Anstalt, die diese unter eigener Leitung, aber in Verbin-
dung mit den Trägergemeinden erfüllt. Die Anstalt kann sehr frei organi-
siert und sogar weitgehend der AG angenähert werden. Die Mitsprache 
der Mitgliedgemeinden kann durch Vertretung aller Gemeinden in den 
Anstaltsorganen gesichert werden. „Die Anstalt ist vor allem für die Leis-
tungsverwaltung geeignet (Versorgungsbetriebe) beziehungsweise dort, 
wo die direkten Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimmberechtigten ver-
zichtbar sind.“ (Glättli 2007, 37). Es schien zuerst, dass diese neue Mög-
lichkeit im Kanton Zürich toter Buchstabe bliebe, doch sie wurde in den 
vergangenen zehn Jahren bereits verschiedentlich gewählt, wie die fol-
genden Beispiele zeigen. 
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Beispiel: Krankenheimverband Zürcher Unterland  

Der Gemeinderat von Nürensdorf (ZH) schreibt in einer Orientierung vom 
4. Mai 2009, dass der Krankenheimverband Zürcher Unterland (KZU) zu 
einer interkommunalen Anstalt wird: „Im Rahmen der Vernehmlassung 
spricht sich der Gemeinderat für die von der Delegiertenversammlung in 
Aussicht genommene interkommunale Anstalt als neue Rechtsform des 
KZU aus. Die Kompetenzen, unternehmerischen Handlungsspielräume 
und Aufsichtsmöglichkeiten sind zweckmässig und angemessen im An-
staltsvertrag geregelt. Die Anpassung ist nötig, weil der Zweckverband 
als Rechtsform für solche Betriebe zu umständlich und unpraktikabel 
geworden ist.“  

 

Beispiel: Abwasserreinigung Kloten Opfikon 

Die gemeinsame betriebene Abwasserreinigungsanlage der Städte Klo-
ten und Opfikon soll gemäss Stadtanzeiger Kloten vom 9. Mai 2009 in 
eine interkommunale Anstalt überführt werden: „Die ARA Kommission 
kam zum Schluss, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen des 
Zweckverbandes den betrieblichen Anforderungen nicht mehr genügen. 
Deshalb haben die Exekutiven von Kloten und Opfikon sowie der mit ei-
nem Anschlussvertrag ausgestattete Flughafen beschlossen, als neue 
Organisationsform das Instrument der „Interkommunalen Anstalt (KA)“ 
zu wählen. (…) Die Anstalt wird von eigenen Organen geführt und kann, 
im Gegensatz zum Zweckverband, Eigenkapital bilden und somit die von 
ihr erzeilten Gewinne selber ausschöpfen und wieder investieren. Wie 
bei der AG lassen sich politisch-strategisch und operative Betriebsfüh-
rung entflechten. (…) Das letzte Wort werden in Kloten und Opfikon die 
Stimmberechtigten an der Urne haben“.  

 

Gleichzeitig zeigen die öffentlichen Diskussionen um die Einführung sol-
cher neuer interkommunaler Anstalten, dass diese demokratietheore-
tisch umstritten sind. So argumentiert ein Gemeindevertreter der Ge-
meinde Oetwil bezüglich der Gründung einer Interkommunalen Anstalt 
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"AlbaVinea – Betreutes Wohnen im Alter rechtes Limmattal" im Jahr 
2008, dass trotz der grossen Investitionen in das Projekt keine direkte 
Einflussnahme durch das Volk auf die Strategie, Mietzinsgestaltung, 
Entschädigungen oder weitere Investitionen vorhanden sind. Die Kontrol-
le erfolgte nur noch indirekt über zwei Gemeindevertreter (SVP Oetwil 
2008).  

 

3.2.2.3  Regional- oder Interkommunalkonferenz 

Neben den Vertragslösungen und der Etablierung einer juristischen Per-
son hat sich in den vergangenen Jahren die Regional- oder Interkommu-
nalkonferenz als dritte übergeordnete Form der Zusammenarbeit etab-
liert. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, bestehen heute in allen 
Gemeinden der Schweiz verschiedenste Zusammenarbeitsformen, wel-
che zwar oftmals gut funktionieren, aber relativ komplizierte Strukturen 
zur Folge haben. Diese politikbereichsübergreifenden Zusammenar-
beitsgremien haben bis heute den Nachteil, dass sie kaum über Ent-
scheidkompetenzen verfügen und verschiedenste Politikbereiche mit 
möglicherweise variabler Geometrie und vielen Schnittstellen koordinie-
ren müssen.  

 

So wurden in verschiedenen Kantonen Vorschläge gemacht und teilwei-
se auch umgesetzt, wie die immer verstricktere interkommunale Zu-
sammenarbeit durch das Konzept der Region ersetzt und eine kohärente 
Führung der verschiedenen Aufgabenbereiche mittels einer Regional- 
oder Interkommunalkonferenz erreicht werden könnte. Ziel dieser ist es, 
die Vielzahl verschiedenster Formen der Zusammenarbeit mit teilweise 
gleichem oder auch unterschiedlichem Perimeter zu optimieren. Dabei 
geht es insbesondere um eine bessere Koordination zwischen den Poli-
tikbereichen. So sollen sich nicht mehrere regionale oder interkommuna-
le Organisationen mit der Koordination von regionalen Aufgaben befas-
sen, sondern diese sollen in einer Regionalkonferenz zusammengeführt 
und integriert werden.  
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Reformvorschläge wurden bis heute insbesondere im Kanton Bern ent-
wickelt. Am 17. Juni 2007 wurden Änderungen der Kantonsverfassung 
und des Gemeindegesetzes vom Volk angenommen und damit die regi-
onale Zusammenarbeit rechtlich verankert. Die neuen Bestimmungen 
bilden auch die Grundlage für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland, 
welche am 17. Mai 2009 in einer regionalen Volksabstimmung gutge-
heissen wurde. Auch die Region Winterthur hat einen Vorschlag für eine 
Interkommunalkonferenz erarbeitet, welche jedoch bis heute gescheitert 
ist (s. Kasten). Zudem bestehen insbesondere in der Agglomerationszu-
sammenarbeit verschiedene Projekte, welche auch von der Tripartiten 
Agglomerationskonferenz (TAK) durch Modellvorschläge unterstützt 
wurden (siehe zur Thematik Sager 2002).  

 

Beispiel: Interkommunalkonferenz (IKK) Winterthur (ZH) 

Im Jahr 2007 hat die Regionalplanung Winterthur und Umgebung ein 
Projekt angedacht, welches die Stadt Winterthur und die Gemeinden in 
einer Interkommunalkonferenz vereint hätte. Das Projekt war bereits weit 
entwickelt und hat insbesondere auch die Frage der demokratischen 
Mitwirkung geklärt, ist dann jedoch am fehlenden politischen Willen der 
umliegenden Gemeinden gescheitert (Interview Fritz Zollinger, Stadtent-
wicklung Winterthur). Gleichwohl soll hier als Beispiel die Regelung der 
demokratischen Mitsprache sowie der Mandatierung der Exekutivmit-
glieder aufgeführt werden.  

 

Die IKK wäre als öffentlich-rechtliche Körperschaft für die verbindliche 
regionale Zusammenarbeit und als strategische Entscheidungsplattform 
über eine regionale Urabstimmung konstituiert worden. Die vom Volk 
gewählten Stadt- und Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten hätten 
(ev. mandatiert) die Gemeinden im IKK-Rat vertreten und dort die strate-
gischen Entscheide gefällt. Im IKK-Rat hätte je nach Regelung eine ab-
gestufte Stimmkraft gegolten (1 Stimme plus 1 Stimme pro 5'000 Ein-
wohner). Auch die Finanzierung hätte sich – neben kantonalen Beiträgen 
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– nach diesem Schlüssel zusammengesetzt. Innerhalb der IKK wären 
Teilkonferenzen für bestimmte Aufgaben gebildet worden, d.h. dass ge-
wisse Gemeinden zusammen Aufgaben erfüllt und finanziert hätten, die 
nicht für die ganze Region von Bedeutung gewesen wären. Die IKK-
Geschäfte wären in fachspezifischen Kommissionen, zusammengesetzt 
aus den Ressortvorstehern und Fachleuten aus den Verwaltungen, vor-
bereitet worden. In wichtigen Fragen wären zudem Referenden und Initi-
ativen möglich gewesen, welche die Stimmberechtigten oder die Ge-
meinden hätten veranlassen können. Die operative Umsetzung der be-
schlossenen Aufgaben wäre wie bisher über öffentlich- oder privat-
rechtliche Institutionen und Organisationen (Gemeinden, Zweckverbän-
de, Anstalten, Vereine, etc.) geschehen (Regionalplanung Winterthur 
und Umgebung 2007). 

 

Direktdemokratische und parlamentarische Mitsprache  

Im Gegensatz zu den obigen Zusammenarbeitsformen zeichnet sich die-
se neue Form der Zusammenarbeit, respektive diejenigen Projekte, die 
sich bis anhin durchgesetzt haben, durch eine formalisierte und klar ge-
regelte demokratische Mitsprache aus. Diese ist nicht in allen bisher 
ausgearbeiteten Projekten gleich gestaltet. Teilweise wird jeweils eine 
Person pro Gemeinde (meistens das Gemeindepräsidium) in die Konfe-
renz oder einen Rat delegiert, in welcher oder welchem strategische 
Entscheide gefällt werden. Gleichzeitig ist eine Gewichtung der Stimm-
kraft nach kleinen und grossen Gemeinden vorgesehen. Auch das Volk 
kann Einfluss auf diese Zusammenarbeitsform nehmen, zum einen in 
einer Urabstimmung, zum anderen durch gezielte Referenden zu Be-
schlüssen der jeweiligen Gremien sowie Initiativen für neue oder andere 
Zusammenarbeitsprojekte. 

 

Das Beispiel der regiun surselva zeigt, dass diese Art der Zusammenar-
beit auch als Verband konzeptualisiert werden kann, welcher sich von 
den üblichen Verbänden jedoch dadurch abhebt, dass er über ein eige-
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nes Parlament und somit eine klare demokratische Legitimation und Auf-
sicht verfügt.  

 

Beispiel: regiun surselva 

Die regiun surselva ist ein öffentlich-rechtlicher Verband mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Region Surselva umfasst das Gebiet des Vor-
derrheintales zwischen dem Flimser Wald und dem Quellgebiet des 
Rheines am Piz Badus mit den Seitentälern Lumnezia, Safien und Me-
del. Sie umfasst 44 Gemeinden. Sie ist Trägerin der Musikschule und 
des logopädischen Dienstes, führt die regionale Spitex-
Koordinationsstelle und besorgt in ihren Gemeinden die Abfallbewirt-
schaftung. Neben diesen Kernaufgaben vertritt die region surselva auch 
regionale Anliegen nach aussen, initiiert und betreut eigene regionale 
Projekte, nimmt die Interessen der Region wahr und sorgt als regionales 
Kompetenzzentrum für einen funktionierenden Informationsaustausch 
innerhalb der Region. Die Organe der Region sind die Gesamtheit der 
Stimmberechtigten, das Regionalparlament (25 Parlamentarier), der Re-
gionalvorstand (bestehend aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und drei weiteren Mitgliedern) und der Geschäftsprüfungskommission. 
Die Leistungen der Gemeinden werden alljährlich von den Delegierten 
im Rahmen des Budgets beschlossen. Die Beiträge der Gemeinde wer-
den aufgrund der Einwohnerzahl und der Steuerkraft festgelegt. Die 
Wahl in das Regionalparlament erfolgt entlang den Wahlkreisen, wobei 
Flims und Trin einen Wahlkreis bilden. Jedem Wahlkreis ist mindestens 
ein Sitz zugesprochen.  

 

Da diese Art der Zusammenarbeit in den Augen mancher Beobachter 
eine vierte, neue Staatsebene schafft, ist diese umstritten. Zudem haben 
insbesondere die kleinen Gemeinden Angst, dass sie in diesen Struktu-
ren von den grösseren regionalen Zentren überstimmt werden und die-
sen auch thematisch nicht gewachsen sind, weil sie nicht über die glei-
chen Ressourcen verfügen. Diese Stimmen werden insbesondere dann 
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laut, wenn diese Zusammenarbeit im kantonalen Gesetz wie im Kanton 
Bern verankert werden und auch formalisierte Strukturen erhalten soll. 
So hat im Gegensatz dazu der Verein LuzernPlus bis anhin keinen gros-
sen Widerstand erfahren, er basiert jedoch auch auf freiwilliger Zusam-
menarbeit innerhalb eines Vereins, welcher sich bis heute nicht weiter-
entwickelt hat, aber eigentlich das Fernziel einer Regional- oder Agglo-
merationskonferenz hätte. 

 

Beispiel: LuzernPlus (LU) 

13 Gemeinden der Region Luzern gründeten zusammen mit weiteren 
Interessierten im Februar 2006 den Netzwerkverein LuzernPlus. Haupt-
anliegen des Vereins sind gemäss Statuten die gemeindeübergreifenden 
Interessen zu bündeln und die Anliegen der Agglomeration Luzern ge-
meinsam zu vertreten sowie auch die Zusammenarbeit aller am Wohler-
gehen der Agglomeration Luzern Interessierten zu verbessern, zu stär-
ken und zu festigen. 

 

Alle interessierten Personen und Organisationen können dem Verein 
beitreten. Die Vereinsmitglieder bilden dabei die Generalversammlung 
von Luzern Plus. Die Stimmkraft ist dabei so geregelt, dass Gemeinden 
pro angebrochene 500 Einwohner eine Stimme, Gemeindeverbände und 
Zweckverbände drei Stimmen, Kantone je 5000 Einwohnerinnen zwei 
Stimmen, juristische Personen je nach Jahresbeitragskategorie eine bis 
fünf Stimmen und natürliche Personen eine Stimme haben. Weitere Or-
gane sind die Geschäftsstelle sowie der Vorstand und Arbeitsgruppen. 
Der Vorstand wird aus der Generalversammlung gewählt, dessen Zu-
sammensetzung ist jedoch sonst nicht weiter festgelegt (Statuten Verein 
Luzern Plus 2006).  
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3.2.3 Zwischenfazit: Modelle interkommunaler Zusammenarbeit 

Gesamtschweizerisch können folgende Beobachtungen bezüglich der 
direktdemokratischen und parlamentarischen Mitsprache der inter-
kommunalen Zusammenarbeit gemacht werden:  

• Im Gegensatz zur kantonalen Ebene zeichnet sich die kommuna-
le Ebene dadurch aus, dass nur in seltenen Fällen ein Gemein-
deparlament die spezialisierten Funktionen der demokratischen 
Kontrolle und Aufsicht übernehmen kann. Dies Erschwert auch 
die Legitimation auf dem Gebiet der interkommunalen Zusam-
menarbeit.  

• Es zeigt sich, dass viele Entscheide, die die interkommunale Zu-
sammenarbeit betreffen, dem Zuständigkeitsbereich der Exekuti-
ve zugesprochen werden und die Mitsprache der Parlamente und 
des Volkes selten thematisiert werden.  

• Die meisten Modelle der interkommunalen Zusammenarbeit sind 
bezüglich der Organe der Exekutive, der parlamentarischen und 
der demokratischen Substanz abhängig von den gesetzlichen 
Grundlagen. Diese sind im Obligationenrecht oder im jeweiligen 
kantonalen Gemeindegesetz vorgeschrieben. Bezüglich der kon-
kreten Entscheidmechanismen kennen nur die Aktiengemein-
schaft und die privat-rechtliche Stiftung klare rechtliche Vorga-
ben. Die anderen Modelle verlangen eine eigene Regelung in-
nerhalb ihrer Organisationsform.  

• Gleichwohl lässt sich eine Hierarchie bezüglich der unterschiedli-
chen Formen der Zusammenarbeit ausmachen, wobei bestimmte 
Formen es eher zulassen, dass eine Mitsprache möglich ist und 
andere dazu eher ungeeignet sind. Die Form der Sitzgemeinde 
ist für eine Mitsprache der Anschlussgemeinden ungeachtet auf 
welcher Ebene problematisch. Weiter sind alle privatrechtlichen 
Formen, in welchen auch private Akteure Entscheidungsbefug-
nisse haben, nicht prädestiniert für eine parlamentarische oder 
gar demokratische Mitsprache, welche über einen Grundsatzent-
scheid hinausgeht, da sie effizient handeln und oftmals rasch re-
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agieren müssen. Für alle hoheitlichen Aufgaben innerhalb von öf-
fentlich-rechtlichen Formen scheint sich eine Mitsprache jedoch 
anzubieten, welche auch stärker ausgebaut werden könnte. 

• Insbesondere in den vergangenen fünf Jahren finden Bestrebun-
gen statt, eine bereichsübergreifende Koordination vorzunehmen. 
Dies erfolgt insbesondere innerhalb sogenannter Regional- oder 
Interkommunalkonferenzen, welche jedoch nicht überall in der 
Schweiz Anklang finden.  

•  

Tabelle 12: Zusammenfassung der Modelle interkommunaler Zusammenarbeit 

Zusammen-
arbeitsform 

Gesetz-
liche 
Grund-
lage 

Vertretung im 
Exekutiv-
organ durch 
Gemeinde-
exekutive  

Delegation von Ge-
meindevertretern 

Direkt-
demokra-
tische 
Mitbe-
stimmung 

Vertragsmodelle  Vertrag (kein Exekutiv-
organ) 

(kein Delegationsor-
gan)  

Selten 

Juristische Per-
son 

    

AG Art. 620 
ff. OR 

Entsenden 
von Gemein-
dever-tretern 
in Verwal-
tungs-rat Ge-
schäfts-leitung 
zu regeln, evtl. 
Mandatsver-
hältnis  

 

In General-
versammlung und 
Revisionsstelle mög-
lich, Einzelheiten, 
insbesondere Manda-
tierung zu regeln.  

Urabstim-
mung 
möglich  

Verein Art. 60 
ff. ZGB 

Entsenden 
von Gemein-
dever-tretern 
in Vorstand, 
Geschäfts-
leitung zu re-
geln 

In General-
versammlung und 
Revisionsstelle mög-
lich, Einzelheiten zu 
regeln. 

Urabstim-
mung 
möglich 
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Zusammen-
arbeitsform 

Gesetz-
liche 
Grund-
lage 

Vertretung im 
Exekutiv-
organ durch 
Gemeinde-
exekutive  

Delegation von Ge-
meindevertretern 

Direkt-
demokra-
tische 
Mitbe-
stimmung 

Genossenschaft Art. 828 
bis 926 
OR 

Exekutivmit-
glieder als 
Genossen-
schafter mög-
lich  

In Delegiertenver-
sammlung und  Revi-
sionsstelle möglich, 
Einzelheiten zu re-
geln. 

Urabstim-
mung 
möglich 

Privat-rechtliche 
Stiftung 

Art. 80 
ff. ZGB 

Entsenden 
von Gemein-
dever-tretern 
in Stiftungsrat, 
Geschäftslei-
tung zu re-
geln, evtl. 
Mandatsver-
hältnis  

In Delegiertenver-
sammlung und Revi-
sionsstelle möglich, 
Einzelheiten zu re-
geln, öffentliche Auf-
sicht 

Keine Mit-
bestim-
mung, Stif-
ter-willen 
zählt 

Gemeindever-
band/ Zweckver-
band 

Art. 130 
ff. Ge-
mein-
dege-
setz 
vom 16. 
März 
1998 

Entsenden 
von Gemein-
dever-tretern 
in Vorstand, 
Geschäfts-
leitung zu re-
geln, evtl. 
Mandatsver-
hältnis  

Gemeinderäte in Ver-
bandsver-sammlung, 
am Grundsatzent-
scheid beteiligt, ev. 
Kommissionen 

Urabstim-
mung, fa-
kulta-tives 
Referen-
dum/ Initia-
tive mög-
lich 

Öffentlich-
rechtliche Anstalt 

Werden 
durch 
kanto-
nales 
Recht 
erst 
gegrün-
det 
(keine 
Rechts-
form im 
streng-

In den Statu-
ten zu regeln 

Mitwirkung in den 
Statuten zu regeln.  

Urabstim-
mung 
möglich 
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Zusammen-
arbeitsform 

Gesetz-
liche 
Grund-
lage 

Vertretung im 
Exekutiv-
organ durch 
Gemeinde-
exekutive  

Delegation von Ge-
meindevertretern 

Direkt-
demokra-
tische 
Mitbe-
stimmung 

en Sin-
ne) 

Regional- oder 
Interkommunale 
Konferenz 

Werden 
durch 
kanto-
nales 
Recht 
erst 
gegrün-
det 

Entschei-
dungsträger 
sind oftmals 
die versam-
melten Ge-
meinde-
präsidien oder 
ein Regional-
parlament  

In den bestehenden 
Modellen ist ein Ein-
bezug mittels Dele-
gierten nicht geplant, 
sondern die Wahl von 
Parlamentariern oder 
die Mandatierung der 
Exekutiven 

Urabstim-
mung not-
wendig, 
fakulta-
tives Refe-
ren-dum/ 
Initiative 
möglich 

 

3.3 Kriterien der Demokratiequalität und Fallauswahl  

Die Kriterien der Demokratiequalität orientieren sich stark an den in Kapi-
tel 2.4.9 etablierten Kriterien für die interkantonale Zusammenarbeit. Im 
Folgenden werden diese noch einmal kurz anhand der interkommunalen 
Zusammenarbeit diskutiert und danach wird auf die Fallauswahl und de-
ren Kriterien eingegangen. 

 

3.3.1 Einzelne Kriterien der Demokratiequalität 

Analog wie bei der interkantonalen Zusammenarbeit ist auch bei der in-
terkommunalen Zusammenarbeit die Exekutivlastigkeit ein Problem. Es 
zeigt sich, dass allgemein viele Entscheide, welche die interkommunale 
Zusammenarbeit betreffen, dem Zuständigkeitsbereich der Exekutive 
zugesprochen und die Mitsprache der Parlamente und der Bevölkerung 
nicht, oder nur gering einbezogen werden. Zusätzlich dazu ergeben sich 
jedoch insbesondere auf der kommunalen Ebene Fragen bezüglich der 
Kompetenzübertragung auf interkommunale Gremien. Es stellt sich die 
Frage, ob und wie hier den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der 
Wahl der Verantwortlichen oder der Absegnung der Leistungen gegeben 
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wird. Weiter stellt sich die Frage, ob Delegierte an Weisungen gebunden 
sind, oder ob sie in ihren Verhandlungen und Entschlüssen frei sind. Im 
Folgenden wird noch einmal kurz auf die spezifische Ausgestaltung der 
Kriterien der Rechtsgrundlagen, Entscheidmechanimsen/Repräsentation, 
parlamentarischen und demokratischen Mitwirkung sowie der Informati-
on/Transparenz eingegangen. Die normativen Grundlagen wurden be-
reits im Kapitel 2.3 zur interkantonalen Zusammenarbeit spezifiziert und 
werden nicht noch einmal aufgenommen.  

 

Rechtsgrundlagen 

Wie in Kapitel 2.3 bereits diskutiert, bedeutet Demokratiequalität, dass 
jegliches Handeln von politischen und administrativen Behörden eine 
rechtliche Grundlage hat, so auch die interkommunale Zusammenarbeit. 
Hierbei steht insbesondere im Vordergrund, welche der verschiedenen 
Formen der interkommunalen Zusammenarbeit gewählt wurde, da diese 
auch einen Einfluss auf die Möglichkeiten der direktdemokratischen und 
parlamentarischen Mitsprache hat.  

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Interkommunale Gremien können neben der Rechtsgrundlage insbeson-
dere nach ihrer Zusammensetzung und Repräsentativität beurteilt wer-
den. Hierbei stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Gemeinden in 
einem möglichen Exekutivgremium repräsentiert sind, und welches 
Stimmengewicht sie haben. Zentral ist dabei, dass alle ihre Sicht der 
Probleme einbringen können und Gewähr haben, dass diese berücksich-
tigt werden. Ein weiteres Element dieses Kriteriums ist, dass Entscheid-
mechanismen im Voraus festgelegt und statuarisch definiert werden, 
damit keine Gruppe oder Einzelne ungehört bleiben. Wie bereits im Kapi-
tel 2.3.1 zur interkantonalen Zusammenarbeit formuliert wurde, sind 
Mehrheitsentscheide nicht per se undemokratisch, sie entsprechen nur 
nicht der normativen Theorie des Einbezugs aller relevanten Gruppen in 
den Schlussentscheid. Ein zusätzliches zentrales Element bei der inter-
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kommunalen Zusammenarbeit ist die Frage der Delegation. Es stellen 
sich zwei Problempunkte: Zum einen, wie werden Delegierte bestimmt? 
Werden sie durch den Gemeinderat berufen oder werden sie von der 
Gemeindeversammlung gewählt? Zum anderen, sind diese Delegierten 
durch ein Mandat gebunden, oder in ihrer Entscheidung frei? Normativ 
betrachtet muss festgestellt werden, dass sowohl die Wahl als auch die 
Rückkopplung, d.h. ein gebundenes Mandat, demokratiefreundlicher ist; 
dies deshalb, weil so der Wille der Bürgerinnen und Bürger direkt abge-
bildet ist. Inwiefern dieses normativ wünschbare Modell auch wirklich-
keitstauglich ist, wird sich aufgrund der empirischen Untersuchung zei-
gen müssen.  

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Wie auf interkantonaler Ebene ist die Legislative verantwortlich für die 
Kontrolle und Oberaufsicht über die interkommunale Zusammenarbeit. 
Sie vertritt formell im Rahmen der Verfassung die Bevölkerung und ist 
zuständig für die Gesetzgebung, wobei die Präferenzen der Einwohne-
rinnen und Einwohner artikuliert, in die Legislatur eingebracht und bei 
deren Ausführung überwacht werden sollten. Als Gremien der Oberauf-
sicht werden auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit, wenn 
überhaupt, Kommissionen eingesetzt (dies teilweise auch bei Gemein-
den ohne Parlamente). Oftmals ist jedoch auch das Parlament als Gan-
zes für die Aufsicht verantwortlich. Es hat dabei verschiedene Instrumen-
te zur Verfügung, um an der interkommunalen Zusammenarbeit teilzu-
nehmen, je nachdem in welcher Phase sich ein Projekt befindet.  

 

Direktdemokratische Mitwirkung 

Im Gegensatz zur interkantonalen Zusammenarbeit spielt die direktde-
mokratische Mitwirkung auf interkommunaler Ebene eine grössere Rolle. 
Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass nur gerade 20 Prozent 
aller Gemeinden ein Parlament haben. In allen restlichen Gemeinden 
obliegt deshalb die Kontrolle der Aufsicht über die interkommunale Zu-
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sammenarbeit sozusagen der Bevölkerung. Ein Mittel zur Sicherung der 
Demokratiequalität ist somit die direkte Demokratie, welche bei der inter-
kommunalen Zusammenarbeit die Möglichkeit der Urabstimmung wäh-
rend einer Gemeindeversammlung, oder aber auch Referendum- und 
Initiativrechte beinhaltet. 

 

Information/Transparenz 

Damit die Bevölkerung oder ein Parlament Mit- oder Einsprache aus-
üben kann, muss über abgeschlossene Verträge mit anderen Gemein-
den informiert werden. Dieser Informationsaustausch muss sowohl zwi-
schen der Exekutive und einer eventuell vorhandenen Legislative wie 
auch zwischen der Exekutive und dem Volk funktionieren.  

 

Tabelle 13: Zusammenfassung der Kriterien der Demokratiequalität 

Kriterien der Demokratiequalität 

Rechtliche Grundlage Welche rechtliche Grundlage besteht für 
die interkommunale Zusammenarbeit?  

Entscheidmechanismen/ Rep-
räsentation 

Wie werden interkommunale Exekutivor-
gane oder Kommissionen bestellt? Wie 
werden Entscheidungen in diesen getrof-
fen? Sind diese Regeln statuarisch fest-
gelegt? Können Mitglieder in diesen 
Gremien mandatiert werden?  

Parlamentarische Mitwirkung  Wie wird die parlamentarische Mitwirkung 
organisiert? Zu welchem Zeitpunkt kann 
die Mitsprache erfolgen?  

Direktdemokratische Mitwir-
kung 

Wie kann die Bevölkerung an der inter-
kommunalen Zusammenarbeit teilneh-
men?  

Information/ Transparenz Wann werden die Parlamente und die 
Öffentlichkeit über eine Zusammenarbeit 
informiert? Sind die Strukturen von Gre-
mien und die Mandatierungen öffentlich? 
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Wie bereits in Kapitel 2.3 für die interkantonale Zusammenarbeit darge-
stellt wurde, hängt die demokratische Mitsprache insbesondere auch von 
den Ressourcen und der Bereitschaft der Bevölkerung und des Parla-
mentes ab. Dies ist umso stärker auf der kommunalen Ebene der Fall, 
da es sich hier um komplizierte Geschäfte handelt, welche oft von Miliz-
personen behandelt werden. Ressourcen und Bereitschaft scheinen 
deshalb problematischer zu sein als auf der stärker professionalisierten 
Ebene des Kantons.  

 

Nachdem die Kriterien der Demokratiequalität noch einmal kurz zusam-
mengefasst wurden, soll im Folgenden auf die Auswahl der beiden Ge-
meinden eingegangen werden, in welchen die Detailstudien zu den ver-
schiedenen Formen der Zusammenarbeit vorgenommen wurden. 

 

3.3.2 Fallauswahl  

Für die Detailstudien werden zwei Gemeinden untersucht, welche sich 
aufgrund ihrer strukturellen direkt- und repräsentativdemokratischen 
Merkmale unterscheiden. Eine Agglomerationsgemeinde mit einem Par-
lament und eine Landgemeinde mit einer Gemeindeversammlung: die 
Gemeinde Zollikofen und die Gemeinde Albligen. Für die beiden Ge-
meinden werden verschiedene Formen der Zusammenarbeit detaillierter 
untersucht und bezüglich ihrer direktdemokratischen und/oder parlamen-
tarischen Mitsprache beschrieben. Dabei soll insbesondere auch darauf 
eingegangen werden, wie sich der strukturelle Unterschied auf die De-
mokratiequalität auswirkt.  

 

Die Auswahl erfolgte auch deshalb, weil sich die Gemeinden in ihrer so-
ziostrukturellen Zusammensetzung unterscheiden; bei beiden ist der 
Druck zur Zusammenarbeit hoch, wenn auch aufgrund unterschiedlicher 
Gründe. In Landgemeinden ist es eher eine Frage der sinnvollen Nut-
zung von Ressourcen, während in den Agglomerationsgemeinden die 
mehrfach diskutierte Problematik der fehlenden Überlappung funktiona-
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ler und politischer Räume vordergründig ist. In Agglomerationsgemein-
den sind heute die meisten Menschen wohnhaft (Reist 2009, 1); sie 
zeichnen sich aus durch die „Pendlerverflechtung, den baulichen Zu-
sammenhang, ihre Arbeitsplatzdichte, ihre Wirtschaftsstruktur und ihre 
Bevölkerungsentwicklung“ (Reist 2009, 4). Die Mehrheit der Berner Ge-
meinden sind ländliche Gemeinden; sie machen einen Anteil von 96.7 
Prozent aus.  

 

3.4 Empirische Analyse der interkommunalen Zusammenar-
beit im Kanton Bern 

Basierend auf obiger Literaturstudie wird in diesem Kapitel die Situati-
on für den Kanton Bern empirisch untersucht. In einem ersten Schritt 
wird eine Übersicht über die bestehende interkommunale Zusammen-
arbeit erstellt. Für diese Bestandsaufnahme der existierenden Zusam-
menarbeit auf Gemeindeebene wird auf Daten der Gemeinde-
schreiberbefragung aus dem Jahr 2005 zurück gegriffen (Steiner 
2006), welche von Pascal Reist ausgewertet und publiziert wird. Ziel 
der Analyse ist, eine Bestandsaufnahme über die bestehende Zusam-
menarbeit zu machen und dabei zum einen die beiden ausgewählten 
Gemeinden zu verorten. Danach wird auf einer übergeordneten Ebene 
die Demokratiequalität beurteilt, indem die bestehenden Gesetzes-
grundlagen auf kantonaler Ebene diskutiert werden. In einem dritten 
Schritt wird nach einer kurzen Einführung der beiden Gemeinden, de-
ren interkommunale Zusammenarbeit anhand der definierten Kriterien 
geprüft und beurteilt. 

 

3.4.1 Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit im Kan-
ton Bern 

Der Kanton Bern dient als Gefäss für 392 Gemeinden, in welchem die 
interkommunale Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Es sind im kantonalen Vergleich vor allem die Agglomerationsgemein-
den Burgdorf, Thun, Biel und Interlaken, die überdurchschnittlich in die 
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interkommunale Zusammenarbeit involviert sind. Nur ein sehr kleiner 
Prozentsatz (weniger als zwei Prozent) der Gemeinden gibt an, sich 
nicht an interkommunaler Zusammenarbeit zu beteiligen. Die folgenden 
Statistiken basieren auf fünf Fragen, die zur interkommunalen Zusam-
menarbeit in der Gemeindeschreiberbefragung zu diesem Thema auf-
genommen wurden. Es handelt sich nur um eine kleine Anzahl Fragen, 
weil die gesamte schweizweite Befragung weiter ausgerichtet ist als 
nur auf die Zusammenarbeit. Dennoch geben diese Zahlen einen ers-
ten Überblick über die Verhältnisse im Kanton Bern. 

 

Betrachtet man neben der interkommunalen Zusammenarbeit auch 
noch weitere Formen der Aufgabenerfüllung in Gemeinden, so wird er-
sichtlich, dass diese mit Abstand die wichtigste Rolle bei der Verände-
rung zwischen 2000 und 2005 spielte (s. Abbildung 9).  

 
Abbildung 9: Formen der Aufgabenerfüllung zwischen und in Gemeinden 
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Eine klare Aussage lässt sich bezüglich der Zunahme der interkommu-
nalen Zusammenarbeit machen; sie hat sich zumindest zwischen 2000 
und 2005 stark intensiviert (s. Abbildung 10).  

 

Abbildung 10: Veränderung der interkommunalen Zusammenarbeit in den letzten 5 
Jahren 

 

Betrachten wir die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit, 
dann fällt auf (s. Abbildung 11), dass die Zunahme innerhalb dieses 
Zeitraums insbesondere aufgrund einer vermehrten Übertragung von 
Aufgaben an andere Gemeinden und aufgrund der Erfüllung von Auf-
gaben für andere Gemeinden stattgefunden hat. Ein etwas weniger 
grosser Anteil der Zunahme ist durch die gemeinsame Erbringung von 
Aufgaben zustande gekommen.  

 

Bei der Zusammenarbeit innerhalb des Kantons zeigt sich (s. Abbil-
dung 12), dass in diesem Zeitraum neben den Kontakten zu den Nach-
barsgemeinden insbesondere die Kontakte innerhalb des Bezirks zu-
genommen haben. Daraus kann geschlossen werden, dass neben der 
bereits seit Jahrzehnten bestehenden Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinden nun die Zusammenarbeit in der Region oder mit mehreren 
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Gemeinden innerhalb eines Bezirks an Bedeutung gewinnen wird. Be-
weis hierfür ist im Kanton Bern auch die Annahme der Regionalkonfe-
renzen. 

 

Abbildung 11: Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 
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Abbildung 12: Zusammenarbeit innerhalb des Kantons 

 

Die Abbildung 13 schliesslich zeigt auf, was die Auswirkungen der in-
terkommunalen Zusammenarbeiten auf die Gemeinden sind. Interes-
santerweise wird hier angegeben, dass sowohl der Einfluss der Exeku-
tive als auch der Einfluss des Parlamentes durch die Zusammenarbeit 
zunimmt. Ob sich dies auch für die Zusammenarbeit in den beiden 
Gemeinden bestätigen lässt, zeigen die empirischen Studien auf der 
kommunalen Ebene. Gleichzeitig scheint eine gewisse Rechtsunsi-
cherheit in diesem Gebiet zu herrschen, respektive eine Inkompatibili-
tät mit der bestehenden Rechtsordnung.  
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Abbildung 13: Auswirkungen der interkommunalen Zusammenarbeit 

 

3.4.2 Interkommunale Zusammenarbeit in den Gemeinden Zolliko-
fen und Albligen 

Im Folgenden werden die oben aufgeführten Kriterien der Demokratie-
qualität anhand der Situation in Zollikofen und Albligen beurteilt. Dabei 
wird so vorgegangen, dass in einem ersten Unterkapitel für beide Ge-
meinden die Rechtsgrundlage diskutiert wird, da diese gemeinsam kan-
tonal geregelt ist. Danach werden in zwei weiteren Unterkapiteln die bei-
den Gemeinden analysiert. Zuerst werden diese von sozio-strukturellen 
und politischen Merkmalen eingeführt, danach erfolgt eine tabellarische 
Zusammenstellung der jeweiligen Zusammenarbeitsformen anhand der 
Kriterien Entscheidmechanismen/Repräsentation, parlamentarische und 
demokratische Mitwirkung und Information/Transparenz. Die Erkenntnis-
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se daraus werden in einem abschliessenden Kapitel zur Demokratiequa-
lität zusammengefasst.  

 

3.4.2.1  Rechtsgrundlage der interkommunalen Zusammenarbeit im Kan-
ton Bern 

Im Kanton Bern ist die Zusammenarbeit unter den Gemeinden in Ab-
schnitt 2 des Gemeindegesetzes geregelt. Als erstes erwähnt wird hier-
bei der Grundsatz der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit unter Gemein-
den. Weiter wird festgesetzt (Artikel 5), dass bei einer Zusammenarbeit 
in Regionen oder Agglomerationen ein Vertrag geschlossen werden 
muss. Dieser zählt zum einen alle Gemeinden auf, welche an der Zu-
sammenarbeit beteiligt sind, zum anderen die einzelnen Bereiche der 
Zusammenarbeit und deren Rechtsform. Weiter wird auch vorgegeben, 
dass in diesem Vertrag die Organisation, sowie die Art und der Umfang 
der eingesetzten Mittel festgeschrieben sein müssen. Die Zusammenar-
beit wird personell und finanziell vom Kanton unterstützt; die zuständigen 
kantonalen Stellen stehen den Gemeinden zur Verfügung und der Kan-
ton kann sich finanziell an der Zusammenarbeit beteiligen. Zudem sind 
die Verträge dem Regierungsrat zu unterbreiten. Im Bernischen Ge-
meindegesetz sind folgende Formen der Zusammenarbeit aufgezählt: 
Gemeindeverband, Vertragsverhältnis, öffentlich-rechtliches Unterneh-
men (Anstalt) und juristische Person des Privatrechts. 

 

Gleichzeitig besteht jedoch im Kanton Bern auch die Möglichkeit, dass 
der Kanton Gemeinden zur Zusammenarbeit verpflichtet (Artikel 8). Die-
se Verpflichtung folgt einem vorgegebenen Prozess: Falls eine wirksame 
und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung dies erfordert, kann der Regie-
rungsrat den Gemeinden einer Region oder Agglomeration eine Frist zur 
Ausarbeitung eines Zusammenarbeitsvertrages ansetzen. Falls innert 
dieser Frist kein tauglicher Zusammenarbeitsvertrag vorgelegt wird, kann 
der Grosse Rat die Gemeinden durch Gesetz oder Beschluss zur Zu-
sammenarbeit verpflichten. In diesem Gesetz oder Beschluss definiert 
der Grosse Rat diejenigen Elemente, welche normalerweise auch im Zu-
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sammenarbeitsvertrag stehen würden (Perimeter, Bereiche, Rechtsform, 
Grundzüge der Organisation, Art und Umfang der Mittel). 

 

Weiter wurde am 17.06.2007 die Regionalkonferenz in das Gemeinde-
gesetz (s. Artikel 137ff.) aufgenommen. Die Einzelheiten zu den Regio-
nalkonferenzen werden in diesem Kapitel nicht abgehandelt, da diese als 
eigene Form in Kapitel 3.2 spezifisch behandelt wird. 

 

Abschliessend kann hierzu gesagt werden, dass für die Zusammenarbeit 
eine rechtliche Grundlage besteht, dass für die Gemeinden in der Aus-
gestaltung sowie Art und Weise jedoch sehr viel Spielraum besteht. Was 
im Gesetz (ausser für die Regionalkonferenzen) nicht erwähnt wird, ist 
die Frage der parlamentarischen oder direktdemokratischen Mitsprache 
der Bevölkerung an der Zusammenarbeit. Die Verantwortung für und 
Kontrolle über die Demokratiequalität liegt deshalb bei den einzelnen 
Gemeinden. Gleichzeitig ist die Organisation der jeweiligen Formen der 
interkommunalen Zusammenarbeit bis zu einem gewissen Grad auch in 
den jeweiligen Gesetzen des öffentlichen oder privaten Rechts geregelt. 
Zudem bestehen auch bestimmte Gemeindespezifische Kulturen, wie in 
den empirischen Studien ersichtlich wird.  

 

3.4.3 Interkommunale Zusammenarbeit in der Gemeinde Albligen 

 

3.4.3.1  Soziostrukturelle und politische Merkmale 

Albligen befindet sich an der Berner Kantonsgrenze zu Freiburg und hat 
471 Einwohner (Stand 2008). Die Gemeinde Albligen hat insbesondere 
mit den beiden Nachbarsgemeinden Wahlern (südlich) und Überstorf 
(nördlich) eine intensivere Zusammenarbeit etabliert. Ueberstorf ist eine 
relativ grosse Gemeinde mit über 2200 Einwohnern (Stand 2006), wel-
che einzelne KMU-Betriebe beheimatet. Wahlern ist das regionale Zent-
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rum im Amtsbezirk Schwarzenburg und hat über 6200 Einwohner (Stand 
2009); sie ist damit eine der grösseren Gemeinden im Kanton Bern. Wie 
aus Tabelle 14 ersichtlich, bestehen mehr Zusammenarbeitsprojekte mit 
der Gemeinde Wahlern als mit Ueberstorf und zudem einzelne Projekte 
mit den Gemeinden und Bezirken Laupen, Schwarzenburg, Köniz und 
Heitenried.  

 

Die Behörden von Albligen setzen sich aus verschiedenen Gremien zu-
sammen. Die Exekutive hat fünf Mitglieder, welche alle drei Wochen or-
dentliche Sitzungen abhalten. Neben dem Gemeinderat gibt es soge-
nannte selbständige Kommissionen, die Rechnungsprüfungskommission 
mit drei Mitgliedern, die Schulkommission mit zwei Mitgliedern sowie die 
Sozialkommission Wahlern-Albligen-Schwarzenburg, in welche von Alb-
ligen ein Kommissionsmitglied entsandt wird. Weiter bestehen soge-
nannte ‚Funktionäre im Nebenamt – Gemeindedelegierte‘, welche für 
technische Belange (bspw. Feuerwehrkommandant oder Fischereiauf-
seher) zuständig sind.  

 

Die Gemeindeverwaltung beschäftigt drei Personen, welche Teilzeit ar-
beiten. Die Aufgabe der Gemeindeschreiberin wird im Jobsharing er-
bracht, wobei eine der beiden Gemeindeschreiberinnen dieses Amt auch 
für andere Gemeinden in der Region übernimmt. Die dritte Person ist die 
Stellvertreterin, aber auch die administrative Angestellte. Die Gemeinde-
verwaltung ist Arbeitsamt, Gemeindeschreiberei, Gemeindekasse, Bau-
amt, Einwohnerkontrolle und Steueramt in einem.  

 

Zusätzlich zur interkommunalen Zusammenarbeit sind zurzeit in Albligen 
Abklärungen für eine Gemeindefusion mit der Gemeinde Wahlern im 
Gange. In einer Abstimmung vom 18. September 2008 hat sich die Ge-
meindebevölkerung entschieden, Fusionsverhandlungen aufzunehmen. 
Die bisherigen Arbeiten haben nun dazu geführt, dass am kommenden 
13. Juni 2010 eine Abstimmung über eine Fusion der Gemeinden Albli-
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gen und Wahlern stattfindet. Die Fusion wird bei positivem Ausgang am 
1. Januar 2011 vollzogen. Während einer Übergangsfrist von zwei Jah-
ren ist der Gemeinde Albligen ein Gemeinderatssitz zugesprochen, wel-
cher die knapp 500 Einwohnerinnen und Einwohner repräsentiert. 7 wei-
tere Exekutivmitglieder vertreten die Gemeinde Wahlern mit ihren über 
6200 Einwohnern.  

 

3.4.3.2  Interkommunale Zusammenarbeit  

Die interkommunale Zusammenarbeit ist für die kleine Gemeinde Albli-
gen unabdingbar (Interviews Ammann 8.9.2009 und Mäder 11.9.2009) 
sind. Alle Kooperationen betreffen grundlegende Infrastruktur oder 
Dienstleistungen eines Gemeinwesens. Auch die Einstellung der Bevöl-
kerung gegenüber der interkommunalen Zusammenarbeit habe sich in 
den letzten 5 Jahren verändert. Es werde erkannt, dass externe Lösun-
gen für anstehende Probleme von Nöten sind und daher ist auch die Be-
reitschaft für eine Annahme und Einführung grösser. Bei den verschie-
denen Formen der Zusammenarbeit hat sich gezeigt, dass das Sitzge-
meindemodell zugenommen hat (Interview Ammann 8.9.2009).  

 

Tabelle 14: Interkommunale Zusammenarbeit in der Gemeinde Albligen 

Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

Spiel-
gruppe 

Wahlern, 
Uebers-
torf 

Informell - - 

Kinder-
garten 

Uebers-
torf 

informell - - 

Oberstufe Schwar-
zenburg 

Zusam-
menabeits-
vertrag 

Nach Abschluss des 
Vertrages durch die 
Exekutive wird die Aus-
führung durch Schwar-
zenburg organisiert. Alb-
ligen hat keine Ent-

Die Gemeindebe-
völkerung geneh-
migt den Vertrag 
sowie das Budget 
formell, es besteht 
keine Möglichkeit 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

scheid- und Mitwir-
kungskompetenz 

zur inhaltlichen 
Mitsprache. 

AHV-
Zweigstelle 

Wahlern Zusam-
menarbeits
vertrag 

Nach Abschluss des 
Vertrages durch die 
Exekutive wird die Aus-
führung durch Wahlern 
organisiert. Albligen hat 
keine Entscheid- und 
Mitwirkungskompetenz 

Die Gemeindebe-
völkerung geneh-
migt den Vertrag 
sowie das Budget 
formell, es besteht 
keine Möglichkeit 
zur inhaltlichen 
Mitsprache. 

Finanzver-
waltung 

Wahlern Zusam-
menarbeits
vertrag 

Die Exekutive fällt die 
Entscheide betreffend 
Tagesgeschäft und 
Budget. Die Administra-
tion ist an Wahlern aus-
gelagert.  

Die Gemeindebe-
völkerung geneh-
migt den Vertrag 
sowie das Budget 
formell, es besteht 
keine Möglichkeit 
zur inhaltlichen 
Mitsprache. 

Sozial-
dienst 

Wahlern Sitzge-
meinde 

Ein Anschlussvertrag 
mit Übertragungsregle-
ment organisiert die 
Auslagerung der Aufga-
benumsetzung an Wah-
lern.  

Die Partnergemeinden 
übernehmen die Auf-
sicht durch die Sozial-
kommission, die aus 
sieben Mitgliedern zu-
sammengesetzt ist. Ein 
Sitz geht reglementa-
risch an Albligen. Dieser 
Delegierte ist der Ge-
meinderat Ressort So-
ziales von Amtes we-
gen. Der Delegierte fällt 
selbst Entscheidungen, 
es gibt keine Mandatie-

Der Anschlussver-
trag wird von den 
Albliger/innen ver-
abschiedet und 
delegiert die Ver-
tragsverhandlun-
gen an die Exeku-
tive. Die Gemein-
debevölkerung 
von Wählern und 
Albligen bestellt 
die übrigen sechs 
Sitze (neben dem 
präsidialen und 
Albliger Sitz) der 
Sozialkommission. 
Zusätzliche Ab-
stimmungen sind 
möglich, falls die 
exekutive Finanz-
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

rung in Albligen. Auch 
Vertragsänderungen 
werden von der Exeku-
tive entschieden. Aus-
nahmen sind Geschäfte 
von grösserer Tragwei-
te, wo es zu Rückfragen 
von Delegierten kom-
men kann. 

Entscheide werden 
nach einfachem Mehr 
gefällt. 

 

kompetenz über-
stiegen wird.  

Die Information 
der Gemeindebe-
völkerung erfolgt 
via den Gemein-
derat, die Ge-
meindeversamm-
lung oder das 
Gemeindeinfoblatt 
„dr Albliger“. Bei 
der Sozialkommis-
sion unterstehen 
viele Informatio-
nen der Geheim-
haltungspflicht. 
Die Möglichkeit 
der Kommunikati-
on ist hier deshalb 
sehr beschränkt. 

Feuerwehr Wahlern Sitzge-
meinde 

Die Gemeinde Albligen 
hat die gesamte Feuer-
wehr an Wahlern ausge-
lagert. Der Anschluss-
vertrag mit Übertra-
gungsreglement hält die 
Aufgabenübertragung 
fest. Das Kantonale 
Feuerwehrgesetz sowie 
die -verordnung geben 
die Vorgaben für das 
Feuerwehrreglement. 
Wahlern hat eine Si-
cherheitskommission, in 
der jedoch niemand von 
Albligen vertreten ist. 
Entscheide werden 
nach einfachem Mehr 
gefällt.  

Der Anschlussver-
trag wird von der 
Gemeindebevölke-
rung verabschie-
det.  
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

Kehricht-
abfuhr 

Uebers-
torf 

informell - - 

Wasserlie-
ferung, 
Trink- und 
Löschwas-
serversor-
gung 

Uebers-
torf, Hei-
ten-ried 

Zusam-
menarbeits
vertrag 

Nach Abschluss des 
Vertrages durch die 
Exekutive wird die Aus-
führung durch Ue-
berstorf/ Heitenried or-
ganisiert. Albligen hat 
keine Entscheid- / und 
Mitwirkungskompetenz 

Die Gemeindebe-
völkerung geneh-
migt den Vertrag 
sowie das Budget 
formell, es besteht 
keine Möglichkeit 
zur inhaltlichen 
Mitsprache. 

Zivil-
schutzor-
ganisation 

Uebers-
torf 

Zusam-
menarbeits
vertrag 

Nach Abschluss des 
Vertrages durch die 
Exekutive wird die Aus-
führung durch Ue-
berstorf organisiert. Alb-
ligen hat keine Ent-
scheid- / und Mitwir-
kungskompetenz 

Die Gemeindebe-
völkerung geneh-
migt den Vertrag 
sowie das Budget 
formell, es besteht 
keine Möglichkeit 
zur inhaltlichen 
Mitsprache. 

ARA Laupen, 
Sensetal 

Gemein-
deverband 

Ein Delegierter wird vom 
Gemeinderat nach Fä-
higkeit und Interessen 
angefragt bzw. be-
stimmt. Die Verbands-
gemeinden können den 
Delegierten für ein be-
stimmtes oder für meh-
rere bestimmte Ge-
schäfte Weisungen, 
namentlich zum Ab-
stimmungsverhalten, 
erteilen. (Art. 16, OgR 
ARA). Albligen hat je-
doch keine Mandatie-
rung. Bei Geschäften 
von grösserer Tragweite 
kann es jedoch zu 
Rückfragen von Dele-
gierten kommen. 

Der Protokollführer 
informiert die Ge-
meinderäte der 
Verbandsgemein-
den über Be-
schlüsse betref-
fend Änderungen 
des Organisations-
reglementes (Be-
schluss, Hinweis 
auf die Referen-
dums-möglichkeit, 
Referendumsfrist 
und Einreichungs-
stelle). (Art.13, 
OgR ARA), Damit 
ein Referendum 
zu Stande kommt, 
muss es durch 
Gemeinderatsbe-
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

Die Erarbeitung des 
Oranisationsreglemen-
tes wird durch eine der 
grösseren Gemeinde 
oder allenfalls durch 
einen Drittauftrag erar-
beitet. Heutige Regle-
mentsänderungen wer-
den von der Betriebslei-
tung ARA vorgeschla-
gen. 

schlüsse mindes-
tens dreier Ver-
bandsgemeinden 
verlangt werden. 
(Art. 15, OgR 
ARA) 

Regional-
konferenz 
Bern-
Mittelland 

99 Part-
nerge-
meinden 

Regional-
konferenz 

Die Gemeinde-
versammlung (GV) be-
steht aus den Präsi-
dent/innen von 100 Ber-
ner Gemeinden. Die GV 
wählt die Geschäftslei-
tung (11 Mitglieder aus 
GV), die Kommission 
und das Kontrollorgan. 
Der Gemeindepräsident 
von Albligen vertritt sei-
ne Gemeinde in der Re-
gionalkonferenz. Der 
Gemeinderat von Albli-
gen kann dem Präsiden-
ten verbindliche Wei-
sungen erteilen (Art. 
145, Abs. 2 GG).  

Die Stimmkraft der Ge-
meinden ist gewichtet 
nach der Einwohner-
zahl. Albligen verfügt 
über eine Stimmkraft 
von einer Stimme. 

Die Kommissionen wer-
den durch Vertre-
ter/innen der Gemein-
den bestellt. Albligen 

Die Regional-
bevölkerung hat in 
einer Grundsatz-
abstimmung über 
die Bildung der 
Regionalkonferenz 
entschieden.  

Die Bevölkerung 
verfügt über ein 
Initiativ- und Refe-
rendums-recht. 
Die Regionalkon-
ferenz ist verpflich-
tet, die Öffentlich-
keit zu informie-
ren. 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form Entscheidmechanis-
men/ Repräsentation 

Demokratische 
Mitsprache 

kann Vorschläge für 
Vertreter/innen unter-
breiten. Nach Bedarf 
kann der Kanton und 
Dritte beigezogen wer-
den. Die Verteilung der 
Kommissionssitze ent-
spricht den Regionen 
(Nord, Süd, West, Ost, 
Mitte).  

 

3.4.3.3  Beurteilung der Demokratiequalität  

Rechtliche Grundlagen 

Oben (s. Kapitel 3.4.2.1) wurde erwähnt, dass bei der Frage der rechtli-
chen Grundlage auch gemeindespezifische ‚Kulturen‘ eine Rolle spielen. 
So wird bei Albligen ersichtlich, dass bei der interkommunalen Zusam-
menarbeit neben der rechtlichen Absicherung vor allem auch die prag-
matische Durchführung eine Rolle spielt. Verschiedene Zusammenar-
beitsprojekte basieren deshalb nicht auf schriftlichen Vereinbarungen, 
sondern mündlichen Absprachen, bspw. Kindergarten (Interview Am-
mann 8.9.2009). Insbesondere mit kleineren Gemeinden (Ueberstorf) 
wurden in den vergangenen Jahren mündliche Absprachen getätigt. Das 
Ziel war, unkomplizierte Strukturen zu etablieren, welche die Aufgabe 
effizient erfüllen. Generell hat die formelle Zusammenarbeit jedoch zu-
genommen, insbesondere bei Zusammenarbeitsprojekten mit grösseren 
Gemeinden (Wahlern).  

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Der Gemeinderat ist in der Planung und Durchführung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit neben der Gemeindeverwaltung die wichtigste 
Instanz. Bereits vor 12 Jahren wurde das Gemeindegesetz revidiert und 
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der Gemeinderat hat sich mehr Rechte gegeben, um rascher auf Gege-
benheiten Einfluss nehmen zu können. Falls Exekutivmitglieder in inter-
kommunale Gremien entsandt werden, entscheidet dies der Gemeinde-
rat. Falls weitere Gemeindemitglieder in interkommunale Gremien ent-
sandt werden, entscheidet dies der Gemeinderat in Absprache mit der 
Gemeindeverwaltung. Die Aufgaben und Kompetenzen von diesen De-
legierten sind nicht sehr eng definiert. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese Funktion nach Bestem Wissen und Gewissen ausgeführt wird. Der 
Vertreter von Albligen in die interkommunale Schulkomission wird durch 
die Exekutive angefragt bzw. bestimmt. Die Kommissionen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit werden im Falle eines Sitzgemeindemo-
dells meist kontrolliert von den Geschäftsprüfungskommissionen. Eine 
kleine Gemeinde wie Albligen hat jedoch nicht genügend Ressourcen, 
um in diesen eine Rolle einzunehmen. Generell kann also von einer 
grossen Exekutivlastigkeit innerhalb der interkommunalen Zusammenar-
beit gesprochen werden. Die Rückkopplung bzw. die Kontrolle von Drit-
ten in Kommissionen oder interkommunalen Gremien ist ein Problem. In 
Albligen werden keine Mandate vergeben. Rückfragen von Delegierten 
erfolgen bei Geschäften von grösserer Tragweite.  

 

Direktdemokratische Mitsprache 

Es darf vorausgeschickt werden, dass durchschnittlich von den 250 
Stimmberechtigten 30 Personen die Gemeindeversammlung besuchen 
(bei Wahlen mehr), an welchen die direktdemokratischen Entscheide ge-
troffen werden. Bis heute hat die Albliger Bevölkerung noch nie einen 
Vorstoss betreffend die interkommunale Zusammenarbeit eingereicht. 
Bei Urabstimmungen zur interkommunalen Zusammenarbeit ist auch 
noch nie eine Ablehnung erfolgt. Einmal getroffene Entscheidungen der 
interkommunalen Zusammenarbeit (insbesondere im Sitzgemeindemo-
dell und Zusammenarbeitsvertrag) lassen für das Volk wenig Mitsprache 
zu. Meistens übernimmt die ausführende Gemeinde auch gleich die Ent-
scheidkompetenzen. So kann die Bevölkerung nur einmal einen Ent-
scheid über die Annahme oder die Ablehnung treffen.  
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Nach Aussage von Gemeindeschreiberin und Gemeindepräsident ist es 
den Einwohnerinnen und Einwohnern von Albligen recht, wenn jemand 
die Entscheide fällt. Entscheide über die Köpfe hinweg werden demnach 
eher als erlösend als beängstigend empfunden (Interview Mäder 
11.9.2009). Vielmehr ist es für die Gemeindebevölkerung von Bedeutung 
zu wissen, wer was macht. Da die Gemeinde klein und überschaubar ist, 
ist der Gemeindebevölkerung bekannt, wer welche Aufgabe in der Ge-
meinde übernimmt. Nicht die Frage wie etwas geschieht ist wichtig, son-
dern dass etwas funktioniert (Interview Ammann 8.9.2009). Die demo-
kratische Mitsprache der Gemeindebevölkerung spielt sich in Albligen oft 
als informeller Akt ab. Abschliessend kann also gesagt werden, dass 
formell sehr wenig Mitsprache vorhanden ist, dass die Bevölkerung je-
doch vor allem an pragmatischen und funktionierenden Lösungen inte-
ressiert ist.  

 

Information/Transparenz 

Hauptinformationsquelle der Albligerinnen und Albliger in Sachen Ge-
meindeneuigkeiten ist die Zeitschrift „dr Albliger“. Dazu erscheinen zu-
sätzliche Informationsblätter bei allfälligen speziellen Anlässen. Im „Albli-
ger“ werden die Hintergründe und Begründungen des Gemeinderates 
näher erläutert. Im Amtsanzeiger finden sich die Resultate der gefällten 
Beschlüsse, denen bei speziellen Anlässen ein Flugblatt beigelegt wird 
(Interview Ammann 8.9.2009). Durch das Medium „dr Albliger“ wird die 
Gemeindestrategie in Form von Mittel, Zielen und Möglichkeiten erfasst. 
Dies trifft vor allem auf die Bereiche zu, in denen die Bevölkerung stark 
involviert ist. Über Themen der technischen interkommunalen Zusam-
menarbeit wird jedoch weniger stark informiert. Die Gemeinde Albligen 
macht zudem auf ihrer Internetseite Angaben darüber, welche Personen 
in welchen Kommissionen oder interkommunalen Gremien tätig sind. Es 
entsteht so eine gewisse Transparenz und auch die Möglichkeit, im klei-
nen Raum direkt mit den jeweiligen Delegierten Kontakt aufzunehmen.  
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Ressourcen und Bereitschaft 

Viel zentraler als auf kantonaler Ebene erscheinen bei der kommunalen 
Zusammenarbeit die beiden Voraussetzungen für eine direktdemokrati-
sche Mitsprache und Aufsicht. Aus Sicht der Exekutive und Verwaltung 
wird die geleistete Arbeit der Gemeindebehörden kaum von den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern hinterfragt; von Initiativen und Referenden 
macht die Gemeindebevölkerung nur seltenen Gebrauch. Gleichzeitig 
haben aufgrund der Miliztätigkeiten die Delegierten oftmals wenig Zeit, 
um eine Ausführung ihres Amtes aufgrund normativer Demokratiekrite-
rien auszuführen.  

 

Abschliessende Beurteilung 

Neben der rechtlichen Grundlage basiert die interkommunale Zusam-
menarbeit der Gemeinde Albligen auf pragmatischer Durchführung. Ent-
scheidmechansimen werden durch die Exekutive bestimmt, was auch 
auf die Auswahl von Delegierten, generell ohne Mandatierung, in inter-
kommunale Gremien zutrifft. Demgegenüber steht in der Gemeindever-
sammlung die direktdemokratische Mitsprache. Die Bevölkerung stimmt 
über die Annahme der interkommunalen Verträge ab. Sind die Verträge 
verabschiedet, wird die Ausführung von der Partnergemeinde übernom-
men. Über Beschlüsse und Neuigkeiten informiert das Medium „dr Albli-
ger“. Die interkommunale Zusammenarbeit von Albligen wird definiert 
durch die knappen Ressourcen der Gemeinde und der geringen Mitspra-
che der Bevölkerung. Die Inputlegitimation wird somit der Outputlegitima-
tion untergeordnet. 
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3.4.4 Interkommunale Zusammenarbeit in der Gemeinde Zollikofen 

 

3.4.4.1  Soziostrukturelle und politische Merkmale 

Zollikofen liegt nördlich der Stadt Bern und hat 9934 Einwohner (Stand 
2009). Die Gemeinde Zollikofen pflegt insbesondere mit der Nachbars-
gemeinde Münchenbuchsee eine intensive Zusammenarbeit. München-
buchsee liegt nördlich von Zollikofen und hat praktisch gleich viele Ein-
wohner. Wie aus Tabelle 14 ersichtlich, bestehen neben den Zusam-
menarbeitsprojekten mit Münchenbuchsee ein Projekt mit Bremgarten, 
sowie einzelne multilaterale Projekte. 

 

Die Exekutive von Zollikofen, der Gemeinderat, umfasst sieben Mitglie-
der, welche alle zwei Wochen eine Sitzung abhalten. Mit Ausnahme des 
Gemeindepräsidenten arbeiten die Gemeinderäte nebenamtlich. Der 
Gemeinderat wird alle vier Jahre im Proporzsystem gewählt, der Ge-
meindepräsident wird im Majorzverfahren gewählt. Zollikofen gehört zu 
den knapp zwei Dutzend Gemeinden im Kanton Bern, welche ein Parla-
ment besitzen. In Zollikofen wird dieses Grosser Gemeinderat genannt 
und besteht aus 40 Mitgliedern, welche jeweils gleichzeitig mit der Exe-
kutive im Proporzsystem gewählt werden. Das Parlament hält rund zehn 
Sitzungen im Jahr ab. 

 

Zusätzlich bestehen zahlreiche ständige Kommissionen, so eine Ge-
schäftsprüfungskommission, eine Finanzkommission, eine Kulturkom-
mission etc. Diese Kommissionen haben in der Regel sieben Mitglieder 
und werden vom verantwortlichen Gemeinderatsmitglied präsidiert. Je 
nach Bedarf sind auch Spezialkommissionen vorgesehen. 

 

Die Gemeindeverwaltung gliedert sich in vier Abteilungen: Bauverwal-
tung, Finanzverwaltung, Sozialdienste und Präsidialabteilung. In der 
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Präsidialabteilung sind die zentralen Dienste der Gemeindeschreiberei 
sowie die Einwohnerkontrolle und Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz ange-
siedelt. Die Gemeindeverwaltung Zollikofens beschäftigt über 40 Mitar-
beitende, von denen rund die Hälfte Teilzeit arbeiten. 

 

3.4.4.2  Interkommunale Zusammenarbeit 

Die interkommunale Zusammenarbeit ist für Zollikofen von grosser Be-
deutung und gewinnt immer mehr an Gewicht (Interview Funk 
31.8.2009 und Rhyn 11.9.2009). In den letzten Jahren hat sich die in-
terkommunale Kooperation insbesondere in Form von Zusammenar-
beitsverträgen mit Münchenbuchsee vermehrt. Dabei gibt häufig eine 
funktionale Notwendigkeit den Ausschlag für eine Zusammenarbeit. Ein 
anderer Aspekt, der für eine Kooperation erfordern kann, ist die politi-
sche Durchsetzungskraft, wenn es darum geht, sich als Agglomerati-
onsgemeinde zusammen mit anderen Gemeinden gegenüber der Stadt 
Bern zu behaupten (Interview Funk 31.8.2009). 

 

Tabelle 15: Interkommunale Zusammenarbeit in der Gemeinde Zollikofen 

Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form 
der 
IKZ 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

Parlamen-
tarische Mit-
sprache 

Demokrati-
sche Mit-
sprache 

Bahnhof München
buchsee 

Zusam
menar-
beits-
vertrag 

Die Zusammen-
arbeit basiert 
auf Gremien 
aus Exekutiv-
vertretern. Kei-
ne genauen An-
gaben werden 
gemacht zur 
Grösse, Zu-
sammensetzung 
und zu den Ent-
scheid-

Die Mitspra-
che-
möglichkeit 
des Parla-
ments ist im 
Zusammen-
arbeitsvertrag 
nicht vorgese-
hen. Das Par-
lament kann 
sich via parla-
menta-rische 

Die Mitspra-
che-
möglichkeit 
der Gemein-
debevölke-
rung ist im 
Zusammen-
arbeitsvertrag 
nicht vorge-
sehen. Sie 
kann sich via 
die ausge-

Zivil-
schutz 

München
buchsee 

Zusam
menar-
beits-
vertrag 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form 
der 
IKZ 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

Parlamen-
tarische Mit-
sprache 

Demokrati-
sche Mit-
sprache 

Polizei München
buchsee 

Zusam
menar-
beits-
vertrag 

mechanismen.  Instrumente 
einbringen und 
allfällige Ände-
rungen der 
Zusammen-
arbeit fordern 
bzw. durchset-
zen. 

Die Legislative 
hat die Zu-
sammenarbeit 
in den Berei-
chen Polizei 
und Feuerwehr 
beschlossen. 

prägten di-
rektdemo-
kratischen 
Instrumente 
einbringen 
(Initiative, 
Volksvor-
schlag, Peti-
tion, Volkspe-
tition, Volks-
motion). 

Feuer-
wehr 

München
buchsee 

Zusam
menar-
beits-
vertrag 

Musik-
schule 

Bremgar-
ten 

Verein Das Exekutiv-
gremium wird 
durch die bei-
den Gemeinden 
paritätisch zu-
sammengesetzt. 
Einsitz haben je 
ein Gemeinde-
ratsmitglied, 
weitere Vertre-
ter der Gemein-
den sowie Ver-
treter der Mu-
sikschule. 

Die Mitsprache 
des Parla-
ments ist nicht 
vorgesehen. 

Die Mitspra-
che der 
Stimmbe-
völkerung ist 
nicht vorge-
sehen. 

G8 Bremgar-
ten, 
Kirchlin-
dach, 
Meikirch, 
München
chen-
buchsee, 
Mossee-

Infor-
mell 

Der G8-Gipfel 
ist ein informel-
les Treffen von 
Exekutivvertre-
tern, welches 
dem Austausch 
von Informatio-
nen dient. Es 
werden keine 

- - 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form 
der 
IKZ 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

Parlamen-
tarische Mit-
sprache 

Demokrati-
sche Mit-
sprache 

dorf, 
Frau-
brunnen 
und Ra-
del-fingen 

Entscheide ge-
troffen oder Be-
schlüsse ge-
fasst. 

Verein 
Region 
Bern 
(VRB) 

46 Part-
nerge-
meinden 
der Regi-
on Bern 

Verein Der Vorstand 
besteht aus den 
Exekutivvertre-
tern der 19 
Kerngemeinden, 
von denen Zolli-
kofen eine ist. 
Der Verein kann 
behördenver-
bindliche 
Raumplanungs-
entscheide tref-
fen. 

 

Es besteht 
keine Mitspra-
che-
möglichkeit für 
die Parlamente 
der Mitglieds-
gemeinden. 

 

 

Es besteht 
keine Mit-
sprache-
möglichkeit 
für die 
Stimmbür-
gerschaft der 
Mitgliedsge-
meinden. 

 

 

Regio-
nale Ver-
kehrsko
nferenz 
4 (RVK4) 

85 Part-
nerge-
meinden 

Regio-
nale 
Ver-
kehrs-
konfe-
renz 

Der geschäfts-
führende Aus-
schuss besteht 
aus neun Mit-
gliedern, vor-
wiegend Exeku-
tivvertretern aus 
grösseren Ge-
meinden. Eines 
der neun Mit-
glieder ist zur 
Zeit der Ge-
meinde-
präsident von 
Zollikofen. 

Die Delegierten-
versammlung, in 
der alle Mit-

Auch hier be-
steht für das 
Gemeinde-
parlament kei-
ne direkte Mit-
sprache-
möglichkeit. 

Auch hier 
besteht für 
das Stimm-
volk der Ge-
meinde keine 
direkte Mit-
sprache-
möglichkeit. 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form 
der 
IKZ 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

Parlamen-
tarische Mit-
sprache 

Demokrati-
sche Mit-
sprache 

glieds-
gemeinden mit 
mindestens ei-
ner Stimme ver-
treten sind 
(Stimmenge-
wicht nach Ein-
wohnerzahl) 
genehmigt Bud-
get und Rech-
nung und somit 
die Schwer-
punkte der künf-
tigen und ver-
gangenen Ar-
beit. 

Regio-
nalkon-
fer-enz 
Bern-
Mittel-
land 

99 Part-
nerge-
meinden 

Regi-
onal-
kon-
ferenz 

Die Präsidentin-
nen und Präsi-
denten der 100 
Mitgliedsge-
meinden kom-
men in der Re-
gionalver-
sammlung zu-
sammen, wel-
che die Rolle 
des Entscheid-
organs über-
nimmt. Sie wählt 
die Geschäfts-
leitung, die 
Kommission 
und das Kon-
trollorgan. 

Die Stimmkraft 
der Gemeinden 
in der Regional-
ver-sammlung 

Dem Gemein-
depar-lament 
von Zollikofen 
stehen neben 
dem Behör-
den-
referendum 
und der Be-
hördenini-
tiative die übli-
chen parla-
mentarischen 
Instrumente 
zur Verfügung.  

Jede Gemein-
de bestimmt 
ihre Regeln 
bezüglich der 
Teilnahme an 
der Regional-
konferenz und 
der Bestim-

Die Regio-
nalbe-
völkerung hat 
in einer 
Grundsatz-
abstimmung 
über die Bil-
dung der Re-
gional-
konferenz 
entschieden.  

Die Bevölke-
rung verfügt 
über ein Initi-
ativ- und Re-
ferendums-
recht.  

Die Regio-
nalkonferenz 
ist verpflich-
tet, die Öf-
fentlichkeit zu 
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Gegen-
stand 

Gemein-
den 

Form 
der 
IKZ 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

Parlamen-
tarische Mit-
sprache 

Demokrati-
sche Mit-
sprache 

ist gewichtet 
und richtet sich 
nach der Ein-
wohnerzahl. Der 
Gemeinderat 
kann dem Ge-
meindevertreter 
verbindliche 
Weisungen er-
teilen (Art. 145, 
Abs. 2 GG). Zol-
likofen verfügt 
über eine 
Stimmkraft von 
4 Stimmen 
(Bern 42).  

mung ihrer 
Delegationen 
selber. 

Das Gemein-
de-parlament 
erhält den Ge-
schäftsbericht 
der Regional-
konferenz di-
rekt unterbrei-
tet. 

informieren. 

 

3.4.4.3  Beurteilung der Demokratiequalität  

Rechtliche Grundlagen 

Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ist in der 
Gemeindeverfassung ausdrücklich erwähnt (Artikel 8). Die Zusammen-
arbeit soll der Optimierung von Wirksamkeit und Kosten dienen. Der 
Grossteil der interkommunalen Zusammenarbeit Zollikofens basiert auf 
Zusammenarbeitsverträgen. Nichtsdestotrotz bestehen aber auch infor-
melle Kooperationsformen wie das G8-Treffen, welche gewachsen sind, 
ohne dass ein Regelungsbedarf entstanden wäre. 

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

Auch in Zollikofen ist im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit 
die Exekutive federführend. Der Gemeinderat ist zuständig für die Er-
nennung der Delegierten, welche die Gemeinde in den regionalen Gre-
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mien vertreten. Häufig ist das für den jeweiligen Bereich zuständige Ge-
meinderatsmitglied selber Mitglied in den entsprechenden Gremien. Das 
Parlament ist nicht in die Prozesse der interkommunalen Zusammenar-
beit eingebunden und es existiert auch kein automatischer  Informati-
onsaustausch zwischen Exekutive und Legislative. 

 

Parlamentarische Mitsprache 

Der Grosse Gemeinderat hat zumindest einen Teil der interkommunalen 
Zusammenarbeitsprojekte vor dem Zustandekommen genehmigt. In den 
Kooperationsvereinbarungen selber ist aber keine Mitsprache des Par-
laments vorgesehen. Hier müsste sich das Parlament mittels seiner par-
lamentarischen Instrumente einbringen und etwa per Motion eine Ände-
rung eines Zusammenarbeitsprojekts verlangen. Dies ist bisher noch nie 
geschehen und es bleibt offen, wie ein solcher Fall in der Praxis ausse-
hen würde. So könnte das Parlament die Exekutive entweder damit be-
auftragen, eine Vereinbarung zu kündigen, oder aber spezifische Ände-
rungen verlangen, in der Hoffnung, dass der oder die Kooperationspart-
ner diese akzeptiert. 

 

Direktdemokratische Mitsprache 

Für die Stimmberechtigten gilt Ähnliches wie für die Legislative. Je nach 
Zusammenarbeitsform hat das Volk die Möglichkeit, eine Kooperation 
per Referendum zu verhindern. Ist eine Vereinbarung aber einmal zu-
stande gekommen, hat das Stimmvolk keine Gestaltungsmöglichkeiten. 
Den Zollikofnerinnen und Zollikofnern stehen aber diverse direktdemo-
kratische Instrumente zur Verfügung, welche sie – analog zum Parla-
ment – etwa dazu benützen könnten, die Beendigung einer Kooperation 
zu verlangen. 
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Information/Transparenz 

Wie oben angedeutet, erfolgt die Information der Legislative durch die 
Exekutive in Belangen der interkommunalen Zusammenarbeit nicht au-
tomatisch. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung dieses Themenfeldes 
wächst aber der Wunsch des Parlaments nach einer umfangreicheren 
Information. Diesbezüglich wurden im Jahr 2008 im Grossen Gemeinde-
rat von Hans-Jörg Rhyn (SP) zwei Motionen eingereicht, welche beide 
zum Ziel haben, die Information des Parlaments über interkommunale 
Projekte zu institutionalisieren. Konkret geht es beim ersten Vorstoss um 
die Forderung, dass der Gemeinderat wichtige, die Gemeinde betreffen-
de Geschäfte der in der Entstehung begriffenen Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland von sich aus dem Grossen Gemeinderat zur konsultati-
ven Beratung und Abstimmung vorlegen soll. Der zweite Vorstoss von 
Rhyn fordert die Schaffung einer ständigen parlamentarischen Kommis-
sion zur Behandlung von Geschäften im Bereich der regionalen und 
überregionalen Zusammenarbeit. Beide Motionen wurden gegen den in 
der jeweiligen Antwort geäusserten Willen der Exekutive vom Parlament 
überwiesen. Die entsprechenden Vorlagen zur Beratung im Grossen 
Gemeinderat stehen noch aus. Das Volk wird in Zollikofen durch das 
wöchentlich erscheinende „Mitteilungsblatt Zollikofen“ informiert. Dieses 
dient der Gemeinde als Publikationsorgan. 

 

Ressourcen und Bereitschaft 

Im Vergleich zu Albligen sind in Zollikofen insofern mehr Ressourcen 
vorhanden, als ein Parlament besteht, in dem sich zumindest einige 
„Spezialisten“ etwas eingehender mit der Politik regionaler Zusammen-
arbeit beschäftigen können. Allerdings sind selbstverständlich auch die 
Mitglieder des Grossen Gemeinderats Milizpolitiker und haben somit nur 
beschränkte Ressourcen zur Verfügung. Der Zollikofner Gemeindepräsi-
dent arbeitet im Vollamt, auch in der Exekutive sind also etwas mehr 
Ressourcen vorhanden. Wie viel davon allerdings für Themen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit zur Verfügung steht, ist nicht genau zu 
beziffern. Immerhin ist der Gemeindepräsident in diversen interkommu-
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nalen Gremien selber vertreten. Die Volksrechte werden auch hier be-
züglich interkommunaler Zusammenarbeit kaum genutzt.  

 

Abschliessende Beurteilung 

Abschliessend lässt sich sagen, dass im Bereich der interkommunalen 
Zusammenarbeit auch in Zollikofen eine gewisse Exekutivlastigkeit zu 
beobachten ist. Das Parlament ist bisher in einzelne Grundsatzentschei-
de eingebunden worden, hat aber keinen eigentlichen Informationsan-
spruch und keine institutionalisierte Mitsprache. Im Parlament beginnt 
sich aber offenbar ein Bewusstsein dafür einzustellen, dass man als Le-
gislative selber aktiv werden muss, will man in Fragen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit nicht völlig im Abseits stehen. Damit lassen sich 
jedenfalls die Bestrebungen erklären, die Information durch die Exekuti-
ve und die parlamentarische Mitsprache zu institutionalisieren und auf 
eine geregelte Basis zu stellen. 

 

3.4.5 Fazit: Demokratiequalität der interkommunalen Zusammenar-
beit im Kanton Bern  

Anschliessend an das Fazit des interkantonalen Teils soll auch hier 
nochmals daran erinnert werden, dass in der wissenschaftlichen Literatur 
zur Demokratiequalität zwei Arten der Legitimation von Entscheidungen 
unterschieden werden: Input- und Output-Legitimation (Scharpf 1999). 
Während der vorliegende Bericht sich auf die Input-Legitimation konzent-
riert und also untersucht, in welchem Masse das Volk direkt oder indirekt 
an der Politikgenerierung beteiligt ist, soll im Rahmen der abschliessen-
den Beurteilung auch die Output-Legitimation, beruhend auf dem funkti-
onalen Prinzip der Nützlichkeit, nicht ausser Acht gelassen werden. Ge-
rade im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit spielt die Output-
Legitimation eine wichtige Rolle, ist doch zu beobachten, dass für viele 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in den Gemeinden das Politiker-
gebnis (der Output) entscheidend ist. So stört sich häufig niemand dar-
an, dass die Bevölkerung nicht einbezogen wird und "über deren Kopf 
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hinweg" entschieden wird, solange das Problem aus der eigenen Optik 
als gelöst betrachtet wird. 

 

In den Gemeinden stellt sich die Situation sehr häufig so dar, dass eine 
Zusammenarbeit als einfache, effiziente und pragmatische Lösung er-
scheint, zu der praktisch keine Alternative vorhanden ist. Wahlmöglich-
keiten bestehen höchstens in der Ausgestaltung der Kooperation. Der 
Verzicht auf ein gemeinsames Herangehen an ein Problem wäre in ge-
wissen Fällen gleichbedeutend mit der Abgabe von Kompetenzen an 
den Kanton, da dieser dann möglicherweise die Koordination überneh-
men müsste.  

 

Es ist in diesem Fazit unabdingbar, zu erwähnen, dass die vorliegende 
Studie sich nur mit zwei Gemeinden eingehend befasst hat, sodass Ten-
denzen erkannt, nicht aber allgemeine Schlüsse abgeleitet werden kön-
nen. Tabelle 16 fasst die Erkenntnisse hinsichtlich der interkommunalen 
Zusammenarbeit zusammen. 

 

Tabelle 16: Demokratiequalität der interkommunalen Zusammenarbeit im Kanton 
Bern 

Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

Rechtliche Grund-
lage/ Kompetenz-
ordnung 

� Die rechtlichen Grundlagen 
für die interkommunale Zu-
sammenarbeit sind beschei-
den. Es gibt keine klaren Be-
stimmungen, welche die Pro-
zesse und Kompetenzen regeln 
würden. 

 Viele Kooperationen zwi-
schen Gemeinden sind in-
formell gewachsen und bie-
ten pragmatische Lösungen, 
ohne dass explizite rechtliche 
Grundlagen notwendig wä-
ren. 
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Demokratie-
qualität 

Ausgestaltung im Kanton Bern 

Entscheid-
mechanismen/ 
Repräsentation 

� Entscheidmechanismen und 
Repräsentation in interkommu-
nalen Gremien bleiben oft im 
Dunkeln. Dies wirft auch Fra-
gen in Bezug auf Öffentlichkeit 
und Transparenz auf. 

 In den Regionalkonferen-
zen wird den Gemeinden das 
Stimmrecht nach klaren Krite-
rien zugeteilt. Dabei wird 
meist nach Einwohnerzahl 
gewichtet. 

Parlamentarische 
Mitwirkung  

� In viele Entscheide zur inter-
kommunalen Zusammenarbeit 
ist das Gemeindeparlament 
nicht involviert. Die teilweise 
bestehenden Konsultations- 
und Informationspflichten wer-
den von der Exekutive nicht 
konsequent umgesetzt 

 Das Bewusstsein im Par-
lament steigt, dass die Infor-
mationen bei der Regierung 
aktiv eingefordert werden 
müssen. Dabei stehen die 
parlamentarischen Instru-
mente zur Verfügung. 

Direktdemokra-
tische Mitwirkung  

� Die direktdemokratische Mit-
wirkung ist in den allermeisten 
Fällen nicht vorgesehen. Der 
Einbezug der Bevölkerung in 
Entscheide, welche die inter-
kommunale Zusammenarbeit 
betreffen, ist meist praktisch 
inexistent. 

 Die Stimmbevölkerung hat 
die Möglichkeit, sich oftmals 
gut ausgebauter direktdemo-
kratischer Instrumente zu 
bedienen. Sie kann so zu-
mindest versuchen, Projekte 
als Ganze anzuregen oder zu 
verhindern. 

Information/ Trans-
parenz 

� Die Exekutive vernachlässigt 
es oftmals, Parlament und Be-
völkerung kontinuierlich und 
umfassend über interkommu-
nale Vorhaben zu informieren. 

 Publikationsorgane und 
Internetseiten, aber auch die 
Verwaltung stehen Interes-
sierten als Informationsquel-
len zur Verfügung. 

 

Rechtliche Grundlagen/Kompetenzverteilung 

Am Stand der rechtlichen Grundlagen in den Gemeinden ist abzulesen, 
dass die interkommunale Zusammenarbeit im Vergleich mit der inter-
kantonalen Zusammenarbeit noch in den Kinderschuhen steckt. Die 
rechtlichen Grundlagen sind bescheiden, in den Gemeindeverfassun-
gen ist teilweise nur der Zweck skizziert, welchen Kooperationen erfül-
len sollen. Allerdings muss doch auch beachtet werden, dass die ge-
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ringe Regelungsdichte nicht nur negativ sein muss, da in vielen Fällen 
die Zusammenarbeit über die Zeit gewachsen ist und funktioniert, ohne 
dass eine umfassende Regelungsbasis erforderlich wäre. 

 

Entscheidmechanismen/Repräsentation 

So vielfältig die Typen von Gemeindekooperationen sind, so unter-
schiedlich sind auch die Entscheidmechanismen. Bei grösseren, "pro-
fessionelleren" Zusammenkünften wie den Regionalkonferenzen sind 
Mechanismen und Stimmengewichte teilweise klar ausgewiesen. Be-
trachtet man Kooperationen von nur einigen wenigen Gemeinden, ist 
nicht immer klar, wie genau entschieden wird, was aber nicht heissen 
soll, dass die getroffenen Entscheide fragwürdig wären. 

 

Parlamentarische Mitwirkung 

Die Parlamente werden, wenn es um die interkommunale Zusammenar-
beit geht, nur selten einbezogen. Über einzelne Projekte können sie ab-
stimmen, über andere werden sie umfassender oder weniger umfassend 
informiert und wieder andere werden fast oder ganz ohne ihr Wissen ab-
geschlossen. Die Parlamentsmitglieder beginnen sich aber bewusst zu 
werden, dass sie aktiver werden müssen, wenn sie von der Regierung 
über laufende Zusammenarbeitsprojekte informiert werden möchten, und 
beginnen ihr Recht auf die entsprechende Information nach und nach 
einzufordern. 

 

Direktdemokratische Mitwirkung 

Die Mitsprache der Bevölkerung bei interkommunalen Geschäften ist 
grösstenteils inexistent. Einerseits ist der Einbezug der Bevölkerung for-
mal kaum vorgesehen, andererseits wird diese auch kaum selber aktiv. 
Zumindest bestünde eigentlich die Möglichkeit, dass die Bevölkerung 
sich mit Initiativen oder Referenden in die interkommunale Politik ein-
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schalten könnte. Dass diese Möglichkeit kaum genutzt wird, hängt wohl 
weniger mit den nicht praktikablen Bedingungen zusammen (die Anfor-
derungen an die Ausgestaltung von Initiativen und Referenden sind im 
Berner Gemeindegesetz geregelt), als mit fehlender Information, fehlen-
dem Interesse und fehlender Betroffenheit der Stimmbürgerschaft. 

 

Öffentlichkeit/Transparenz 

Kanäle, um Parlament und Bevölkerung zu informieren, bestehen in 
vielen Gemeinden ausreichend. Inwiefern sie im Bereich der interkom-
munalen Zusammenarbeit auch wirklich genutzt werden, ist eine ande-
re Frage. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass die Exekutive zu-
rückhaltend informiert. 

 

3.5 Vorschläge zur Verbesserung der Demokratiequalität der 
interkommunalen Zusammenarbeit  

Basierend auf obigen Detailstudien werden im Folgenden – analog zur 
interkantonalen Zusammenarbeit – Vorschläge zu einer Verbesserung 
der interkommunalen Zusammenarbeit erarbeitet. Auch hier ist voraus-
zuschicken, dass jede in Betracht gezogene Massnahme auf ihre 
Machbarkeit geprüft werden muss. Die Darstellung der Vorschläge ist 
so aufgebaut, dass zuerst die Vorschläge an und für sich diskutiert 
werden und danach die Vor- und Nachteile einer möglichen Einfüh-
rung. Wiederum sind sie nach Optimierungsvorschlägen (O) und Neue-
rungsvorschlägen (N) unterteilt. Nach der Diskussion der strukturver-
ändernden Option von Gemeindefusionen werden Reformen vorge-
schlagen, die im Rahmen der bestehenden Strukturen möglich sind. 

 

3.5.1 Deckungsgleichheit von funktionalem und politischem Raum 

Fusion von Gemeinden mit enger Zusammenarbeit (N). Stehen zwei 
oder mehrere Gemeinden in sehr enger Zusammenarbeit, kann die Mög-
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lichkeit einer Fusion in Betracht gezogen werden. Statt nur gewisse Auf-
gaben gemeinsam zu erfüllen, aber getrennte Institutionen aufrecht zu 
erhalten, schliessen sich die Gemeinden zusammen und bilden unter zu 
bestimmendem Namen eine einzige „neue“ Gemeinde (vgl. Steiner 
2002).29 

• Vorteil: Die Fusion führt bereits eng kooperierende Gemeinden 
zusammen und sorgt für eine Deckungsgleichheit von funktionalem 
Raum und dem Raum der Entscheidungsfindung. Das bedeutet, 
dass die Stimmbürgerschaft vermehrt in Entscheidungen 
einbezogen wird, respektive einbezogen werden kann, die sie 
betreffen.  

• Nachteil: Auch eine Gemeindefusion löst das Problem nur zum 
Teil. Auch nach der Fusion wird die neue Gemeinde nicht 
abgeschottet von den Nachbargemeinden funktionieren, sondern in 
grösserem oder geringerem Masse weiterhin interkommunale 
Kooperationen eingehen müssen. Zudem ändert eine Fusion auch 
nichts daran, dass die Bevölkerung nicht in alle anfallenden 
Entscheidungen einbezogen wird oder werden kann. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingeschätzt werden. 
Die Fusion löst zwar ein wichtiges, aber bei weitem nicht alle Probleme. 

 

3.5.2 Empfehlungen zu Gunsten des Gemeindeparlaments 

Einführung eines Gemeindeparlaments in bevölkerungsreichen 
Gemeinden (N). In grossen Gemeinden könnte die Einführung eines 
Parlaments geprüft werden. 

• Vorteil: Die Einführung eines Parlaments kann Linderung 
verschaffen bei den Problemen, welche sich aufgrund der 
Grenzen des Milizsystems stellen. Die Besetzung von 

                                      
29 Es werden hier nicht Argumente für oder gegen Gemeindefusionen angeführt, sondern die Vor- und 
Nachteile einer Fusion im Bereich parlamentarische und direktdemokratische Mitsprache erläutert. 
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Kommissionen kann erleichtert werden. Weiter ist auch ein 
strukturierter Informationsaustausch zwischen Regierung und 
Parlament einfacher zu erreichen als zwischen Regierung und 
Bevölkerung.   

• Nachteil: Auch die Rekrutierung von Kandidaten für ein 
Gemeindeparlament kann problematisch sein. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass sich in der Bevölkerung genug Leute 
finden, welche über die entsprechenden Kompetenzen und über 
zeitliche Ressourcen verfügen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Auch wenn die Parlamentsmitglieder immer noch auf die 
Zusammenarbeit der Regierung angewiesen sind, haben sie doch einen 
klar besseren Zugang zu Informationen und bessere Instrumente zur 
Verfügung, um in die Politik einzugreifen. 

 

Vermehrter informeller Austausch unter den Gemeindelegislativen 
(O). Die Legislativen könnten sich nach dem Vorbild des informellen G8-
Gipfels der Exekutiven um die Gemeinde Zollikofen zu einem informellen 
Austausch treffen, um über anstehende Probleme zu reden. Bezüglich 
Institutionalisierungsgrad einer solchen Zusammenkunft ist von einer lo-
sen Organisation über eine jährliche Konferenz bis hin zu einer festen 
Institution alles denkbar. 

• Vorteil: In anderen Gemeinden bereits erprobte Lösungen für 
ähnliche Probleme können genutzt und aufwendige 
Lösungsfindungsphasen verhindert werden. Eine derartige 
gegenseitige Unterstützung kann zu einer Stärkung der 
Legislativen führen.  

• Nachteil: Wie stark sich ein solcher Körper institutionalisiert, ist 
abhängig von den Ressourcen und dem Willen der Beteiligten. 
Zudem könnte eine fixierte Institution zu einer weiteren 
Staatsebene führen, was unter demokratietheoretischen 
Gesichtspunkten wiederum problematisch ist. 
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden, 
wobei der Nutzen sehr stark von der Ausgestaltung dieses Austauschs 
abhängt. 

 

Vermehrte Benutzung der parlamentarischen Instrumente (O). Die 
zur Verfügung stehenden Instrumente (Anfrage, Motion, Postulat und In-
terpellation) könnten in interkommunalen Angelegenheiten vermehrt ein-
gesetzt werden. Nach Möglichkeit sollten die Anfragen von der Verwal-
tung und der Exekutive innert möglichst kurzer Frist bearbeitet werden, 
damit ein Geschäft entsprechend beeinflusst werden kann.  

• Vorteil: Der Informationsaustausch zwischen der Exekutive und der 
Legislative kann verbessert und die interkommunalen Geschäfte 
transparenter gemacht werden. Das Parlament kann somit nicht 
nur reagieren, sondern eine aktive Funktion übernehmen, 
Eigeninitiative zeigen und Geschäfte im Rahmen seiner 
Möglichkeiten mitgestalten. 

• Nachteil: Werden die parlamentarischen Instrumente vermehrt 
eingesetzt, bedeutet das für die Exekutive und insbesondere für 
die Verwaltung einen erheblichen Mehraufwand. Es kann nicht 
damit gerechnet werden, dass die oftmals schon heute stark 
ausgelasteten Verwaltungen diesen mit den bestehenden 
Ressourcen bewältigen könnten. Zusätzlich müsste auch das 
Parlament selber für die Behandlung parlamentarischer Vorstösse 
mehr Zeit einrechnen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingeschätzt werden. 
Durch einen gezielten Einsatz der parlamentarischen Instrumente kann 
das Parlament die Regierung bis zu einem gewissen Grad dazu bringen, 
in interkommunalen Geschäften Transparenz zu schaffen. 
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Vermehrter informeller Informationsaustausch mit der Verwaltung 
(O). Um einen besseren Informationsaustausch zu gewährleisten, könn-
ten Mitglieder des Gemeindeparlaments mehr im Rahmen informeller 
Anfragen zu den benötigten Informationen kommen. 

• Vorteil: Direkte informelle Anfragen verhindern, dass lange 
Verfahren die Beantwortung einfacher Fragen in die Länge ziehen. 

• Nachteil: Auch hier gilt, dass die Verwaltung durch die grösser 
werdende Menge an Anfragen  überlastet werden könnte. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Die Massnahme ist alles andere als einschneidend und die Verwaltung 
wird nicht daran gehindert, Informationen nur selektiv zur Verfügung zu 
stellen. 

 

Einführung der Fragestunde (N). Ein Mittel, um einen flüssigeren In-
formationsaustausch zu institutionalisieren, wäre die Einführung einer 
Fragestunde, wie sie im Nationalrat und in diversen Kantonsparlamenten 
besteht. Diese könnte durch die Eintragung im Gemeindereglement auf 
eine Rechtsgrundlage gestellt werden. Die Legislative würde während 
der Session die Gelegenheit erhalten, der Exekutive Fragen zu stellen, 
welche diese beantwortet. Fragen und Antworten können nach diversen 
Kriterien (Form, Umfang etc.) geregelt werden.30 

• Vorteil: Die Fragestunde eignet sich für den pragmatischen 
Informationsaustausch zwischen Regierung und Parlament. Die 
Parlamentsmitglieder gelangen auf einfache und direkte Art und 
Weise zu kompakten Antworten auf gezielte Fragen. 

                                      
30 Für eine Auswahl möglicher Kriterien vergleiche die Auswertung einer von der Staatskanzlei des 
Kantons Zürich durchgeführten Umfrage bei den Kantonen zum Thema „parlamentarische Fragestun-
de“. Die Auswertung ist publiziert in Parlament, Parlement, Parlamento 3/08. 
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• Nachteil: Für eine vertiefte Beantwortung von komplexeren Fragen 
eignet sich die Fragestunde nicht. Zudem muss auch hier der 
zusätzliche Zeitaufwand für das Parlament selber bedacht werden. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Das Parlament kann auch auf weniger institutionalisiertem Weg 
Informationen erfragen. Zudem ist die Regierung auch im Rahmen der 
Fragestunde nicht dazu gezwungen, Informationen abzugeben, die sie 
nicht abgeben möchte. 

 

Einführung respektive konsequente Umsetzung der Konsultati-
onspflicht (N/O). Vielerorts hat die Regierung in grösserem oder ge-
ringerem Masse die Pflicht, das Parlament in Angelegenheiten der in-
terkommunalen Zusammenarbeit zu konsultieren. Wo dies der Fall ist, 
könnte die konsequente Umsetzung dazu führen, die Legislative bes-
ser in die politischen Prozesse einzubinden; wo dies noch nicht der Fall 
ist, gilt dasselbe für die Einführung einer entsprechenden Pflicht. Die 
Exekutive wäre so verpflichtet, ein interkommunales Geschäft zumin-
dest im Parlament vorzustellen und sich die Meinungen der Volksver-
treter anzuhören. 

• Vorteil: Die Legislative kann ihre Anliegen zumindest in einem 
konsultativen Verfahren in den interkommunalen Prozess 
einbringen. Die Regierung erhält für die Verhandlungen auf 
interkommunaler Ebene ein Stimmungsbild aus dem Parlament. 
Dies kann die demokratische Legitimität der Verhandlungsposition 
der Gemeinde erhöhen. 

• Nachteil: Die Ergebnisse der konsultativen Behandlung im 
Parlament sind für die Exekutive nicht bindend. Es ist weiterhin der 
Regierung überlassen, wie stark sie die Anliegen aus dem 
Parlament in ihre Verhandlungsstrategie für das interkantonale 
Verfahren einfliessen lassen würde. 
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Eine vollständige Information ist Voraussetzung dafür, dass das 
Parlament die ihm zur Verfügung stehenden Mitsprachemöglichkeiten 
überhaupt nutzen kann. Bei einer konsequent angewandten 
Konsultationspflicht muss das Parlament auf dem Laufenden gehalten 
werden. 

 

Mitentscheidungsverfahren (N). Das Parlament könnte in Form eines 
Mitentscheidungsverfahrens in interkommunale Geschäfte einbezogen 
werden. Dabei bringt die Regierung eine Vorlage ins Parlament, welches 
zustimmen oder ablehnen kann. Wird die Vorlage abgelehnt, geht zur 
Revision sie zurück in die Regierung. Ist das Parlament auch mit dem 
zweiten Vorschlag nicht einverstanden, wird ein Vermittlungsausschuss 
eingesetzt, welcher eine konsensfähige Lösung finden soll. Dieser Neue-
rungsvorschlag ist angelehnt an das System, welches in der Europäi-
schen Union zwischen dem Europäischen Parlament und dem Minister-
rat angewendet wird. Die Ausgestaltung eines solchen Verfahrens ist 
sehr unterschiedlich denkbar (Anzahl Vermittlungsrunden, Zusammen-
setzung Vermittlungsausschuss etc.). Entscheidendes Element ist das 
Veto der Legislative, welches die Exekutive dazu zwingt, deren Anliegen 
zu berücksichtigen. 

• Vorteil: Die Legislative kann ihr Veto einlegen und erhält dadurch 
Verhandlungsmacht. Die Regierung ist gezwungen, auf die 
Anliegen des Parlaments einzugehen. Wenn dies bereits zu 
Beginn des Verfahrens geschieht und nicht ein Kräftemessen 
zwischen Regierung und Parlament entsteht, können Entscheide 
relativ rasch und effizient getroffen werden. 

• Nachteil: Geschäfte sind der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt. 
Findet sich in den Vermittlungsgremien keine konsensfähige 
Lösung für ein Problem, kann es sein, dass ein Problem nicht 
behoben wird. Besteht zwischen den beiden Gewalten keine 
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Konsensbereitschaft, kann das Verfahren viel Zeit in Anspruch 
nehmen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ gross eingeschätzt 
werden, allerdings sind Realisierbarkeit und Praktikabilität einer solchen 
Lösung fraglich. 

 

3.5.3 Empfehlungen zu Gunsten des Stimmvolkes 

Vereinfachung der Benutzung direktdemokratischer Instrumente im 
Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit (O). Die der Gemein-
debevölkerung zur Verfügung stehenden Instrumente (Initiative, Refe-
rendum, Volksmotion etc.) können im Bereich der interkommunalen Zu-
sammenarbeit attraktiver gemacht werden. Im Vordergrund steht dabei 
die Herabsetzung der erforderlichen Zahl an Unterschriften. 

• Vorteil: Engagierte Gemeindebewohnerinnen und 
Gemeindebewohner können vereinfacht im interkommunalen 
Prozess mitwirken. Die Vereinfachung kann aber auch als 
allgemeine Motivation zur vermehrten Partizipation dienen, wenn 
sie dazu führt, dass nicht nur die bereits aktive 
Gemeindebevölkerung an der interkommunalen Zusammenarbeit 
teilnimmt, sondern sich auch Leute mit wenig zeitlichen 
Ressourcen und nur punktuellen politischen Interessen in den 
Prozess der interkommunalen Zusammenarbeit einbringen. 

• Nachteil: Die vorgeschlagene Vereinfachung ändert nichts an der 
Tatsache, dass sich viele Gemeindebewohnerinnen und 
Gemeindebewohner nur in Belangen einbringen, die sie praktisch 
respektive persönlich betreffen, und dass sich die Bevölkerung von 
komplexen oder eher (verwaltungs)technischen Fragen überfordert 
fühlt und deshalb nicht partizipiert. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Hier ist speziell zu erwähnen, was in der Gemeindepolitik immer wieder 
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zu beobachten ist: Die Bevölkerung stört sich nicht an möglichen 
Demokratiedefiziten von Abläufen, solange sie mit dem Ergebnis 
zufrieden ist. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass der Gebrauch der 
direktdemokratischen Instrumente aufgrund einer erleichterten 
Benutzung stark zunehmen würde. 

 

Einführung eines interkommunalen Referendums oder einer inter-
kommunalen Initiative (N). Nach Kübler (2006: 282) könnte die Mög-
lichkeit eines interkommunalen Referendums oder einer interkommuna-
len Initiative die Gemeindekooperation demokratischer ablaufen lassen. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der kooperierenden Gemeinden 
könnten gemeinsame Referenden oder Initiativen zu ergreifen, wobei die 
erforderliche Anzahl Unterschriften für beide Gemeinden zusammen gel-
ten würde. Entsprechende Instrumente sind in der Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland vorgesehen. 

• Vorteil: Die innerkommunale direkte Demokratie wird auf den 
interkommunalen Bereich ausgeweitet. Die Stimmbürgerschaft 
kann nicht nur die Position der eigenen Gemeinde in einem 
Kooperationsprojekt mitbestimmen, sondern sich – zusammen mit 
dem Stimmvolk der Partnergemeinde – zum Projekt als Ganzem 
Gehör verschaffen. Zudem werden mit einer solchen Möglichkeit 
Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Partnergemeinden gefördert. 

• Nachteil: Damit diese demokratischen Instrumente nicht toter 
Buchstabe bleiben, sondern tatsächlich genutzt werden können, 
sind Information und Transparenz sowohl innerhalb der 
Gemeinden als auch zwischen den kooperierenden Gemeinden 
unabdingbar. Ebenso wird ein hohes Engagement der 
Dorfbevölkerung vorausgesetzt. Des Weiteren stellt sich die 
Umsetzung der Idee komplex dar: Eine Gemeinde muss mit allen 
ihren Kooperationspartnern eine Vereinbarung über diese 
interkommunalen direktdemokratischen Instrumente aushandeln. 
Dies wird einerseits  aufgrund der unterschiedlichen 
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Kontextbedingungen in den Gemeinden nicht ganz einfach sein. 
Andererseits stellt sich hier wiederum die Frage, auf welcher Stufe 
eine solche Vereinbarung verankert werden müsste und ob also 
Volk und/oder Parlament in den Entscheidungsprozess 
eingebunden werden könnten. Zuletzt  ist zu bedenken, dass der 
„Umweg“ über eine Volksabstimmung den Entscheidungsprozess 
eines Geschäfts erheblich in die Länge ziehen kann. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Es gelten hier analog die Einschätzungen zur vorherigen Empfehlung. 
Die interkommunalen Instrumente würden kaum erheblich anders 
genutzt als die innerkommunalen. 

 

Einsprachemöglichkeit der Gemeindebevölkerung bei Auslagerun-
gen an andere Gemeinden (N). Auslagerungen von Aufgaben an eine 
andere Gemeinde sind schon heute gang und gäbe. Um das demokrati-
sche Element zu stärken, kann der Bevölkerung die Möglichkeit einer 
Einsprache  eröffnet werden. Die Regelung von Details wie Anforderun-
gen und Frist für eine solche Einsprache ist in verschiedensten Ausprä-
gungen denkbar.  

• Vorteil: Auslagerungsentscheide können nicht „am Stimmvolk 
vorbei“ getroffen werden, die Bevölkerung kann ihr Veto geltend 
machen, wenn sie mit der Auslagerung nicht einverstanden ist. 
Dadurch wird die demokratische Mitsprache gestärkt. Als Folge 
davon bezieht die Exekutive Anliegen aus der Bevölkerung auch 
eher bereits in ihren Entscheid mit ein, um eine Einsprache zu 
verhindern. 

• Nachteil: Auch hier gilt, dass die Bevölkerung transparent informiert 
werden muss und dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
sich selber informieren müssen, wenn die Einsprachemöglichkeit 
nicht bloss theoretisch bestehen soll. Zudem birgt auch dieses In-
strument die Gefahr der Verzögerung von Entscheidungsprozes-
sen. Und schliesslich stellt sich hier auch die Frage der Stufenge-
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rechtigkeit: Für welche Art von Entscheiden ist die Stimmbürger-
schaft überhaupt die geeignete, die „richtige“ Instanz? 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Auch hier ist nicht mit einer massiven Mitsprache der Bevölkerung zu 
rechnen. Dazu kommt, dass eine einzelne verhinderte Auslagerung wohl 
kaum grosse Auswirkungen hätte. 

 

3.5.4 Empfehlungen zu Gunsten von Gemeindeparlament und 
Stimmvolk 

Schulungen und Weiterbildungen (O). Ein weiteres Mittel um ein Ge-
meindeparlament zu stärken, sind Schulungen und Weiterbildungen für 
die Parlamentsmitglieder. Dabei können sich die Milizparlamentarier ein 
besseres Know-how, vertiefte Rahmenkenntnisse und die Fähigkeit, 
verwaltungstechnische Abläufe besser einzuschätzen, aneignen. Dies 
kann ihnen erlauben, sich stärker und effizienter in die Dossiers einzu-
bringen. Selbstverständlich gilt Analoges auch für Nicht-Parlamentarier 
in Gemeinden ohne Parlament. Verschiedene Bildungsinstitute in der 
Schweiz bieten Lehrgänge zur Gemeindepolitik an31. Denkbar ist aber 
auch, dass die Gemeinden selber – allein oder in Zusammenarbeit mit 
Nachbargemeinden – Weiterbildungen anbieten. 

• Vorteil: Das Parlament wird gestärkt, wenn in seinen Reihen mehr 
Kompetenz zu den Dossiers, aber auch zu den Prozessen 
vorhanden ist. Dies gilt analog etwa auch für 
Gemeindeversammlungen. Daneben könnten auch die 
Verwaltungen und Parlamentssekretariate entlastet werden, da sie 
weniger Unterstützungsarbeit leisten müssten. 

                                      
31 Ein Beispiel stellt der neue Diplomlehrgang für Gemeindepolitikerinnen und Gemeindepolitiker dar, 
welcher ab Mai 2010 als einjähriger Kurs vom Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung 
(BWD) angeboten wird. Daneben gibt es weitere Anbieter wie das Stapferhaus in Lenzburg, welches 
den Kurs Kommunalpolitik anbietet. Spezifische Weiterbildungen in den Bereichen Management und 
Wirtschaft bietet beispielsweise die Migros-Klubschule an. 
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• Nachteil: Fraglich ist, ob die Gemeinden die Ressourcen haben, 
Weiterbildungen zu organisieren. Ebenso bleibt offen, wie gross 
die Nachfrage nach solchen Kursen unter den häufig sehr 
ausgelasteten und oft auch anderweitig engagierten 
Parlamentsmitgliedern und interessierten Stimmbürgerinnen wäre. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Der Besuch einer solchen Ausbildung hängt vom Interesse und der 
Initiative der einzelnen Personen ab, weshalb nicht davon auszugehen 
ist, dass sich grosse Änderungen resp. Fortschritte für die gesamte 
Gemeinde ergeben würden. 

 

Vermehrte Bildung von Spezialkommissionen (O). Die vermehrte 
Einsetzung von Spezialkommissionen für die interkommunale Zusam-
menarbeit kann eine Stärkung der Legislative bewirken (vgl. Lienhard 
2008: 10). Eine solche Kommission kann einerseits die Regierung bei 
der Ausarbeitung von Kooperationsgeschäften begleiten und anderer-
seits als Verbindung zwischen Regierung und Parlament dienen. Die Bil-
dung einer Spezialkommission ist selbstverständlich auch in Gemeinden 
ohne Parlament denkbar. Eine Alternative ist, bereits bestehende Kom-
missionen (etwa Geschäftsprüfungskommissionen) mit interkommunalen 
Dossiers zu betrauen. 

• Vorteil: Die Kommission kann in die Ausarbeitung interkommunaler 
Geschäfte involviert oder zumindest darüber informiert werden. 
Dies bedeutet, dass das Parlament respektive die Bevölkerung 
intervenieren können oder aber zumindest kontinuierlich informiert 
werden. Dies kann den Umstand entschärfen, dass das Parlament 
respektive die Bevölkerung am Ende meist nur noch die Wahl 
zwischen Annahme und Ablehnung eines Geschäfts haben. 

• Nachteil: Wiederum stellt sich das Problem der Ressourcen. Es 
müssen Parlamentarier respektive Stimmbürgerinnen gefunden 
werden, welche sich für die Kommissionsaufgabe zur Verfügung 
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stellen. Gelingt dies nicht, ist allenfalls eine Auslagerung an Dritte 
zu erwägen; diese Lösung brächte allerdings beträchtliche 
finanzielle Folgen mit sich. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Eine entsprechende Kommission hätte vertieften Einblick in laufende 
Geschäfte und könnte eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen 
Regierung und Parlament resp. Bevölkerung wahrnehmen. 

 

Gemeindezeitschrift und Internetauftritt (O). Wie bereits mehrere Ma-
le erwähnt wurde, spielt der Informationsfluss zwischen den verschiede-
nen Instanzen eine entscheidende Rolle für den Einbezug von Parlament 
und Bevölkerung in die Entscheide bezüglich interkommunaler Zusam-
menarbeit. Es geht dabei einerseits um den Informationsaustausch zwi-
schen Exekutive, Legislative, Verwaltung und Kommissionen, anderer-
seits um die Information der Gemeindebevölkerung. Mögliche Instrumen-
te, um die Idee von Öffentlichkeit und Transparenz umzusetzen, sind ei-
ne regelmässig erscheinende Gemeindezeitschrift und eine gut betreute 
Webseite. 

• Vorteil: Gemeindezeitschrift und Webseite stellen sicher, dass die 
interessierten Kreise die Möglichkeit haben, sich zu informieren. 
Die Zeitschrift kann als Publikationsorgan von Regierung und 
Parlament dienen, Parteien und andere Gruppierungen zu Wort 
kommen lassen und im Dorf herrschende Diskussionen 
aufnehmen. Die Gemeindebevölkerung kann über diesen Kanal 
auch laufend und wiederholt über die gesetzlichen Grundlagen 
informiert und auf allfällige Änderungen aufmerksam gemacht 
werden. Analoges gilt für die Internetseite, über diese kann noch 
aktueller informiert werden und die Einwohnerinnen und Einwohner 
sollten hier alle für sie relevanten Informationen und Dokumente 
finden. 

• Nachteil: Diese Lösungen erfordern personelle und finanzielle 
Ressourcen. Es muss eine Redaktion für den Inhalt der 
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Gemeindezeitschrift verantwortlich sein und die Gemeinde-
Homepage muss auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. 
Damit entsteht ein neuer oder ausgebauter Aufgabenbereich in der 
Verwaltung oder aber diese Arbeiten werden an Dritte vergeben. 
So oder so werden für die Gemeinde Kosten verursacht, was 
insbesondere für kleinere Gemeinden problematisch sein kann. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ gering eingeschätzt 
werden. In den Gemeinden bestehen Informationskanäle in 
unterschiedlichen Formen bereits, das Optimierungspotenzial ist zwar 
vorhanden, aber nicht riesig. Zudem gilt auch für diese Massnahme, 
dass sie alleine keinen grossen Effekt haben kann. 
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4. SCHLUSSFAZIT 

Der vorliegende Bericht untersucht die Beeinträchtigung direkt- und re-
präsentativdemokratischer Einflussnahme auf politische Entscheide 
durch interkommunale und interkantonale Zusammenarbeitsformen. Der 
Arbeit liegt die demokratietheoretische Unterscheidung Input- und Out-
put-Legitimation (Scharpf 1999) zugrunde. Die Input-Legitimation beruht 
auf dem traditionellen Prinzip der Politikgenerierung durch die Zustim-
mung des Volkes, repräsentiert durch ein gewähltes Parlament (govern-
ment by the people). Die Output-Legitimation beruht auf dem funktiona-
len Prinzip der Nützlichkeit (government for the people), wobei die Akteu-
re nicht unbedingt demokratisch gewählt oder legitimiert sein müssen, 
sondern eine effiziente Aufgabenerfüllung im Vordergrund steht. Wäh-
rend der Fokus der Untersuchung auf der Input-Legitimation liegt, wer-
den bei der folgenden gesamthaften Beurteilung der Demokratiequalität 
intergouvernementaler Zusammenarbeit auch Aspekte der Output-
Legitimität berücksichtigt. Die Aufarbeitung der bestehenden Literatur zu 
diesem Thema sowie die durchgeführten Fallstudien zum Kanton Bern 
sowie zu zwei ausgewählten Gemeinden führen zu folgenden zusam-
menfassenden Erkenntnissen: 

 

Erstens stellt sich das Problem der Demokratiequalität intergouverne-
mentaler Zusammenarbeit nicht gleichermassen auf Kantons- und Ge-
meindeebene. Während auf der Kantonsebene die demokratiepolitische 
Frage der Input-Legitimität von Exekutiventscheiden als zentral wahrge-
nommen wird, erweist sich das Interesse auf der kommunalen Ebene als 
geringer. Die Güte der Zusammenarbeit unter Gemeinden wird primär 
über die Bereitstellung der öffentlichen Leistungen beurteilt. Neben utili-
taristischen Gründen wie eben dem Interesse an einem funktionierenden 
Service public und an einer hohen Qualität der erwarteten Leistungen 
spielt hierbei auch handfester Pragmatismus eine zentrale Rolle: das Mi-
lizsystem krankt in der Gemeinde an Rekrutierungsproblemen und de-
mokratische Kontrolle bedarf besetzter Kontrollinstanzen, welche wie-
derum personelle und finanzielle Ressourcen binden. 
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Zweitens zeigt sich auch ein Unterschied hinsichtlich Theorie und Praxis. 
Während auf beiden Ebenen eindeutige formale Defizite bestehen, er-
weist sich das Problem in der politischen Realität als weniger virulent 
denn erwartet. Das Parlament ist auf kantonaler Ebene in praktisch allen 
untersuchten Fällen sehr gut informiert gewesen und die Entscheidun-
gen liefen transparent ab. Das demokratiepolitische Unbehagen an der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit konnte in den untersuchten Fäl-
len nur teilweise empirisch festgemacht werden. Dieser Befund negiert 
nicht das Problem, relativiert aber zu einem gewissen Teil seine Dring-
lichkeit. 

 

Drittens ergeben sich für Gemeinden weitergehende Lösungsansätze als 
für die kantonale Ebene. Da wie oben dargestellt die Output-Legitimität 
höher gewichtet wird als die Input-Legitimität, ist die Frage nach der ge-
eigneten räumlichen Organisationsform für die Leistungserbringung ge-
rechtfertigt. Die Option der Gemeindefusion hat hierbei den Vorteil, dass 
die Deckungsgleichheit von politischem und funktionalem Raum zumin-
dest verbessert wird und damit sowohl Output- als auch Input-
Legitimation gesteigert werden kann. Allerdings sind nicht alle funktiona-
len Räume gleich gross und auch fusionierte Gemeinden werden weiter-
hin zusammen kooperieren. Die Grössenzunahme kann aber zu einer 
Professionalisierung der Politik führen und damit das demokratische 
Kontrollpotenzial erhöhen. 

 

Schliesslich muss auf kantonaler Ebene im Hinblick auf Reformen die 
Feststellung vorangestellt werden, dass die wichtigste Alternative zur in-
terkantonalen Zusammenarbeit meist nicht eine kantonale Einzellösung, 
sondern komplexe interkantonale Strukturen demokratischer Mitsprache 
oder die Etablierung einer Bundeslösung sind. Verglichen mit dem Ver-
fahren auf Bundesebene zeichnen sich die Verfahren auf kantonaler 
Ebene insbesondere durch einen stärker gewichteten Einbezug der Kan-
tone aus. Dieser Einfluss steht im Gegensatz zur Bundesebene, auf wel-
cher insbesondere Interessenorganisationen sehr viel Gewicht erhalten 
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und die Kantone ein Vernehmlassungspartner unter vielen sind. Bei der 
Formulierung sowohl des Problems als auch der Lösungsvorschläge gilt 
es deshalb Augenmass zu halten und die politischen Möglichkeiten mit 
einzubeziehen. 

 

Entsprechend zeichnen sich die formulierten Empfehlungen durch einen 
weitgehenden Pragmatismus aus, der sich stärker an den festgestellten 
realpolitischen Verhältnissen orientiert als an demokratietheoretischen 
Idealbildern. Die Empfehlungen finden sich in Kurzform im Anhang. 
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ANHANG: ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN 

Vorschläge zur Verbesserung der Demokratiequalität der interkan-
tonalen Zusammenarbeit 

Gesamtschweizerische Ebene 

Etablierung eines schweizerischen interkantonalen Parlamentes 
(N). Die Aufgabe dieses Parlamentes wäre es, insbesondere die Kon-
kordate und weitere Geschäfte der interkantonalen Zusammenarbeit zu 
beraten. Eine Möglichkeit wäre, dass pro Kanton sieben Mitglieder in ein 
solches Parlament gewählt würden, nach dem Wahlverfahren des Dop-
pelten Pukelsheim32 (182 Mitglieder). Somit wäre gewährleistet, dass 
nicht in erster Linie die kantonale Vertretung, sondern die Vertretung der 
Parteien im Vordergrund steht. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ hoch eingeschätzt 
werden, sowohl die Praktikabilität als auch die politische Umsetzbarkeit 
lassen jedoch an einer Implementierung zweifeln.  

 

Etablierung von interkantonalen parlamentarischen Begleitgrup-
pen für Direktorenkonferenzen (N). Den Direktorenkonferenzen wird 
je Konkordat ein „Miniparlament“ von je 2 Mitgliedern pro Kanton zur 
Seite gestellt.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden, 
zudem bestehen grosse Fragezeichen bei der Umsetzung einer sol-
chen Massnahme, wie sie in den Nachteilen aufgezeigt sind.  

                                      
32 Der Doppelte Pukelsheim ist ein Verfahren, welches nicht in erster Linie die Wahlkreise, hier die 
Kantone, bei der Verteilung von Mandaten berücksichtigt, sondern die Parteien. Dies bedeutet, bei der 
Oberzuteilung wird die Anzahl Sitze berechnet, welche eine Partei insgesamt zugute hat, nach dem 
gesamtschweizerischen Stimmenanteil der Partei. Die weniger zentrale Unterzuteilung der Mandate 
der einzelnen Parteien erfolgt dann anhand des Stimmenanteils einer Partei im Kanton. Dies bedeutet 
im Endeffekt, dass eine doppelte Proportionalität gewährleistet wird, eine der Partei, und eine des 
Kantons; deshalb auch der Name. 
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Gründung eines interparlamentarischen Koordinationsbüros (N): 
Es gibt ein interparlamentarisches Koordinationsbüro das mit einem 
ständigen Sekretariat ausgestattet werden kann. Seine Aufgabe ist es, 
den Informationsaustausch und die Koordination von Geschäften si-
cherzustellen. Dieses Büro ist auch Ansprechpartner für die West-
schweizer Regierungskonferenz und die Direktorenkonferenzen 
(Commission Interparlamentaire pour la convention sur la participation 
des parlements 2009). 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Ein Demokratiedefizit ergibt sich mitunter aufgrund der fehlenden In-
formation. Eine Koordinationsstelle würde es erlauben, einen Überblick 
über die gesamtschweizerischen Geschäfte, sowie die Entwicklungen 
in den Parlamenten zu erhalten.  

 

Plenarversammlungen von Direktorenkonferenzen öffentlich ma-
chen (N). „Weil die Regierungskonferenzen nicht öffentlich tagen, fehlt 
die ansonsten durch die Parlamentsdebatte gewährleistete öffentliche 
Beratung der Rechtssätze Punkt für Punkt, Artikel für Artikel, was na-
mentlich bei gesellschaftspolitisch besonders sensiblen Fragen für die 
demokratische Transparenz, für die politische Nachvollziehbarkeit we-
sentlich scheint.“ (Ambühl i.E., 4). Deshalb kann die Beratung von 
Konkordatstexten öffentlich gemacht werden.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Durch die Öffentlichkeit von Sitzungen zu Konkordaten etablieren die 
Direktorenkonferenzen die gleichen Standards wie ein Parlament, 
wenn Gesetze verabschiedet werden.  
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Wahl von Mitgliedern von Fachbeamtenkonferenzen, welche 
rechtsetzende Richtlinien beschliessen können, durch Direktoren-
konferenzen (N). Oftmals differieren die Mitglieder von Fachbeamten-
konferenzen hinsichtlich ihrer Stellung innerhalb des Kantons. Dabei ist 
nicht klar, welche politische Entscheidungsmacht diese haben, und 
dies führt zu einem Ungleichgewicht auch bezüglich der angenomme-
nen Kompetenzen. Indem die Vertreter der Kantone durch den Vor-
stand von Direktorenkonferenzen vorgeschlagen würden, und durch 
die Plenarversammlungen bestätigt wurden, wäre zum einen die Rück-
kopplung zwischen dem Regierungsrat und dem kantonalen Vertreter 
gesichert, zum anderen wäre auch eine bessere Legitimation vorhan-
den, da rechtsetzende Erlasse von Verwaltungsbeamten beschlossen 
werden.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. 
Durch die Massnahme würde jedoch anerkannt, dass es sich bei den 
Entscheiden von diesen Gremien auch um politische Entscheide han-
delt, die deshalb auch einer Wahl unterliegen dürften.  

 

Etablierung einer offiziellen Sammlung der Schweizerischen Kon-
kordate (O). Seit der Bund die Kantone nicht mehr dazu verpflichtet, 
interkantonale Vereinbarungen zu veröffentlichen (aber auch schon 
davor), besteht keine einheitliche Regelung zur Veröffentlichung dieser 
Art des Rechts. Die Kantone handhaben dies sehr unterschiedlich. In-
dem alle Konkordate an einem zentralen Ort gesammelt und veröffent-
licht würden, könnte das Kriterium der Transparenz besser gewährleis-
tet werden. Es wäre möglich, eine Übersicht über die interkantonale 
Zusammenarbeit zu etablieren. Beim Institut für Föderalismus in Fri-
bourg besteht ein Projekt, eine gemeinsame Plattform aller Kantone zu 
erstellen, auf welcher alle interkantonalen Verträge gesammelt werden. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. Mit 
einer kleinen Massnahme würde ein wichtiger Aspekt von Demokratie, 
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nämlich Öffentlichkeit und somit auch ein gewisses Mass an Rechtssi-
cherheit, etabliert.  

 

Gleiches Datum für alle kantonalen Wahlen (N). Um die interkanto-
nale Zusammenarbeit in Kommissionen zu erleichtern, und die Fluktua-
tion in diesen Gremien gering zu halten, werden die Wahldaten in allen 
Kantonen gleichgeschaltet.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden. 
Abgesehen davon, dass die Implementierung eher unrealistisch ist, 
würde sie insbesondere dazu führen, dass die Fluktuation in den Gre-
mien nicht mehr vorhanden wäre. Alle anderen Probleme wären jedoch 
noch nicht gelöst.  

 

Gleiches Sitzungsdatum für die Behandlung eines Konkordats (N). 
Wie dies die beiden Basel untereinander machen, könnte für die Be-
handlung eines Konkordats für alle kantonalen Parlamente das gleiche 
Sitzungsdatum festgelegt werden. So könnte die Opposition oder auch 
die Unterstützung für das Konkordat gebündelt werden und es wäre für 
die Direktorenkonferenzen einfacher, das weitere Vorgehen in einem 
Prozess zu bestimmen.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden; 
die Auswirkung einer solchen Forderung wären eine vermehrte Infor-
mation der und eventuell auch Diskussion in der Bevölkerung, möglich 
wäre aber auch ein vermehrter Austausch der Parlamente unter sich; 
allein dies würde das Demokratiedefizit erheblich mindern. Gleichzeitig 
behandelt diese Massnahme nicht die Frage der Mitsprache während 
der Ausarbeitung.  
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Richtlinien zur parlamentarischen Mitwirkung in der interkantona-
len Zusammenarbeit (N). Eine weitere generelle Möglichkeit des Ein-
bezugs des Parlaments, welche auch auf EU-Ebene eingeführt wurde, 
ist die Formulierung von generellen Prinzipien, unter welchen Aussen-
beziehungen durch kantonale Regierungen (und das Parlament) getä-
tigt werden sollen (Bieber 1990, 157ff). Dies kann zum einen die Kom-
petenzordnung betreffen; heute hängt es stark von den Partikularinte-
ressen einer Partei oder den Medienschaffenden ab, auf welcher Ebe-
ne eine interkantonale Vereinbarung diskutiert wird. Aber auch Fragen 
des Prozesses, bspw. die Länge der Vernehmlassung. Diese ist heute 
in interkantonalen Belangen oftmals sehr kurz angesetzt, 2-3 Monate 
(Sager & Steffen 2006). Es könnte verbindlich geregelt werden, dass 
hier genügend lange Fristen eingeräumt werden, damit Parlamente 
auch mitwirken können.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als hoch eingestuft werden. Es 
bestehen auf Ebene der Direktorenkonferenzen unterschiedliche Prob-
lemwahrnehmungen betreffend der Mitsprache des Parlamentes; durch 
die Etablierung von generellen Regeln könnten hier Massnahmen ge-
troffen werden, die den Kantonen eine gewisse Garantie der Mitspra-
che ermöglichen könnten.  

 

Richtlinien über die Rückkopplung der Direktorenkonferenzen an 
die kantonalen Regierungen (N): Die Art und Weise, wie Regierungs-
vertreter über die Geschäfte innerhalb von Direktorenkonferenzen in 
ihrem Kollegialgremium im Heimkanton informieren, ist sehr unter-
schiedlich und kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Gleichzei-
tig ist dies eine der wichtigen Schnittstellen, wie die Regierungen und 
danach die kantonalen Parlamente über Konkordate informiert werden 
können. Es werden deshalb in jeder Direktorenkonferenz Richtlinien 
über die Information der jeweiligen Gesamtregierung erstellt.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden. 
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Auch hier handelt es sich um ein Teilproblem des übergeordneten De-
mokratiedefizites, welches vor allem aufzeigen kann, welches die Ein-
flussfaktoren auf Informationswegen sein können.  

 

Kantonale Ebene 

Auf der kantonalen Ebene können die Empfehlungen in verschiedene 
Kategorien eingeteilt werden: Empfehlungen, welche die Kommissi-
onsstruktur innerhalb des Parlamentes, die Kompetenz/Delegation in-
nerhalb von interkantonalen Gremien, die konkrete Arbeitsweise dieser 
interkantonalen Kommissionen und schlussendlich neue parlamentari-
sche und demokratische Instrumente betreffen.  

 

Kommissionstruktur innerhalb des Parlaments 

Gründung einer Kommission für Aussenbeziehungen oder Kon-
kordatskommission (N). Wie oben ausgeführt (Kapitel 2.2.4.1), be-
stehen zwei Möglichkeiten, wie Kommissionen an der interkantonalen 
Zusammenarbeit teilnehmen können: durch einen Einbezug der jewei-
ligen Sachkommissionen, oder durch eine eigene Kommission für Aus-
senbeziehungen. Die OAK hat heute eine Zwitterfunktion inne. Sie hat 
zum einen Aufsichtspflichten, welche rückwärtsgewandt sind, und zum 
anderen muss sie mit den Aussenbeziehungen Aufgaben übernehmen, 
welche prospektiv und legiferierend sein sollten. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Die Fallstudien haben gezeigt, dass der Kanton Bern ein pragmati-
sches aber funktionierendes System eingeführt hat, gleichzeitig würde 
die Etablierung einer eigenen Kommission es dem Grossen Rat erlau-
ben, den Anforderungen, die aus diesem Bereich erwachsen, auch et-
was entgegen zu halten.  
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Übergabe der Kommissionsarbeit zu interkantonalen Verträgen an 
Sachkommissionen (N): Als Alternative zur Etablierung einer neuen 
Kommission für Aussenbeziehungen, wäre es möglich, die Arbeit in-
nerhalb von ständigen Sachkommissionen zu verteilen. Zurzeit gibt es 
im Grossen Rat nur drei ständige Kommissionen, die OAK, die Justiz- 
und die Steuerungskommission. Es wäre eine Möglichkeit, mehr Sach-
kommissionen zu schaffen, welche sich dann auch vertieft mit einem ge-
samten Bereich (Bildung oder Polizei) befassen würden. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden, ana-
log zur Etablierung einer Kommission für Aussenbeziehungen (s.o.).  

 

Beitritt zur Convention parlementaire (O): Der Kanton Bern ist bei den 
Westschweizer Entwicklungen der interkantonalen Zusammenarbeiten 
nicht sehr stark integriert. Die Westschweizer Kantone (FR, GE, JU, NE, 
VD und VS) haben im März 2001 eine Vereinbarung über die Aushand-
lung, Ratifikation, Ausführung und Änderung von interkantonalen Verträ-
gen erlassen. Bern hat sich damals entschieden, dieser Vereinbarung 
nicht beizutreten. Nun wurde diese Vereinbarung überarbeitet, weil sich 
verschiedene Regelungen als nicht praxistauglich erwiesen haben. Auch 
hier wird zwischen Anhörungskommissionen (Legislativkommissionen) 
und Kontrollkommissionen (Aufsichtskommissionen) unterschieden.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität für die Konkordate, die die West-
schweiz betreffen, als gross eingestuft werden. Die Kinderkrankheiten 
der ‚Convention des conventions’ wurden ausgemerzt und sowohl Par-
lamentarierinnen als auch Regierungsräte äussern sich positiv zu den 
Neuerungen.  
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Kompetenzen/Delegation (interkantonaler) Kommissionen 

Im Folgenden wird zwischen Legislativkommissionen und Aufsichts-
kommissionen unterschieden. Generell kann gesagt werden, dass der 
Kanton Bern bis heute keiner Vereinbarung beigetreten ist, an welcher 
der Grosse Rat (direkt oder durch Kommissionen) an der Ausarbeitung 
mit beteiligt gewesen wäre. 

 

Formelle Konsultation der Legislativkommission durch Regie-
rungsrat (O): Heute muss der Bernische Regierungsrat die OAK nicht 
konsultieren, wenn er einen interkantonalen Vertrag ausarbeitet, son-
dern es besteht ‚nur‘ die Pflicht zur Information. Hier könnte eine recht-
lich verbindlichere Regelung eingeführt werden, welche es der OAK 
erlaubt, zu allen interkantonalen Verträgen – falls nötig – Stellung zu 
nehmen (s. Verfahren im Kanton Obwalden Kantonsratsgesetz Artikel 
32 Absatz 2).  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Dies ist eine jener Massnahmen, die dem Parlament wirkliche Mitspra-
che erlauben würden.  

 

Begleitung und Beratung des Regierungsrates durch Legislativ-
kommission (O): Die so organisierte Legislativkommission wirkt beim 
interkantonalen Vertragsrecht mit. Die Mitwirkung betrifft Informations-
rechte über den Gang der Verhandlungen, zudem ist sie vor wichtigen 
Entscheidungen anzuhören und sie kann dem Regierungsrat Empfeh-
lungen erteilen. (Die Konkordatskommission Zug funktioniert nach die-
sem Beispiel und auch die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
haben eine solche Lösung eingeführt).  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
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Dies ist eine jener Massnahmen, die dem Parlament eine klar definierte 
und bewusste Mitsprache erlauben würden.  

 

Interkantonale Aufsichtskommission kann direkt zuhanden der 
Konkordatsbehörde Vorstösse einreichen (O): Die Westschweizer 
Kantone haben in ihrem Konkordat zu interkantonalen Verträgen, der 
CoParl, die Möglichkeit etabliert, dass eine IGPK direkt zuhanden einer 
Konkordatsbehörde Vorstösse (Interpellationen, Resolutionen, Postula-
te und Motionen) einreichen kann, falls eine Kommissionsmehrheit die-
se unterstützt.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden, 
obwohl eine abschliessende Beurteilung der Demokratiequalität davon 
abhängen würde, wie die Rückkopplung an den Grossen Rat gewähr-
leistet wird.  

 

Rückkopplung der Kommissionsmitglieder an den Grossen Rat 
(O): Durch die Neuerung im GRG wird in Zukunft nun rein personell 
eine Rückkopplung von Kommissionsmitgliedern zumindest an die 
OAK gewährleistet sein. In der Antwort auf die Interpellation Gagnebin 
(I 157/2008) hält die OAK zudem fest, dass eine Mandatierung von 
Mitgliedern der verschiedenen Arten von Kommissionen keine Berech-
tigung habe. Es sei die freie Meinungsäusserung der Kommissionsmit-
glieder zu respektieren, die Interessen des Kantons in Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen festzulegen, eine Strategie der gesamten Delegati-
on festzulegen und die Rückkopplung ans Parlament rechtlich zu defi-
nieren. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Falls der exklusive Kreis der Eingeweihten nicht einfach nur um ein 
paar Parlamentarier vergrössert werden soll, kann durch eine effektive 
Rückkopplung die Demokratiequalität erhöht werden.  
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Delegationszusammensetzung – amtierender Präsident, Vorgän-
gerin und Nachfolger (O): In interparlamentarischen Kommissionen 
stellt sich das Problem der Kontinuität. Aus diesem Grund wäre es eine 
Möglichkeit, dass man jeweils Vorgänger und Nachfolger bereits in die 
laufende Arbeit mit einbezieht. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden. 
Dies ist eine Massnahme welche insbesondere die ‚praktischen Stol-
persteine’ in der interkantonalen Zusammenarbeit aus dem Weg räu-
men würde.   

 

Fach- und interessenbasierte Delegation von Mitgliedern in Kom-
missionen (N): Wie das Beispiel des Kantons Basel-Stadt zeigt, gäbe 
es auch andere Möglichkeiten, Mitglieder in Kommissionen zu bestel-
len. Dort werden die Delegierten so ausgewählt, dass sie insbesondere 
ihre fachlichen Interessen und ihr Wissen einbringen können und nicht 
nach dem Parteienproporz. 

Auch unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile bleibt der Effekt 
dieser Massnahme auf die Demokratiequalität als schwierig einzustu-
fen, da sie normativer Aussagen bedarf. Je nachdem, ob Repräsentati-
on von Parteien oder Repräsentation von Fachpersonen gewünscht ist, 
fällt die Beurteilung unterschiedlich aus.  

 

Arbeitsweise interkantonaler Kommissionen 

Unterstützung der Kommissionen durch wissenschaftliche Stäbe 
(O): Es ist eine Tatsache, dass die interkantonale Zusammenarbeit 
immer mehr zunimmt. Dies bedeutet jedoch auch eine weitere Zunah-
me der Arbeit innerhalb der Kommissionen und komplexere Themen. 
Dies kann durch die Milizparlamentarier nicht mehr bewältigt werden. 
Anstelle von neuen Kommissionsstrukturen könnte eine eigene Abtei-
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lung zur Unterstützung der OAK in der interkantonalen Zusammenar-
beit etabliert werden. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile ist es schwierig, den 
Effekt dieser Massnahme auf die Demokratiequalität zu beurteilen. Je 
nachdem, wie das neu gewonnene Wissen von der OAK ins Parlament 
weitergetragen würde, fällt die Beurteilung unterschiedlich aus. Unter 
Berücksichtigung der empirischen Ergebnisse, welche gezeigt haben, 
dass das Parlament über die Zusammenarbeit informiert war, jedoch 
nur auf Tagesgeschäfte reagieren kann, wäre der Effekt im vorliegen-
den Fall jedoch vermutlich gross.  

 

Interkantonale Zusammenarbeit als Standardtraktandum mit Di-
rektionen (O): Das Verhältnis zwischen Parlament und Verwaltung hat 
sich in den vergangenen Jahren gewandelt und die beiden Institutionen 
sind näher zusammengerückt. Nachdem früher die Parlamentarier oft-
mals nur mit dem Regierungsrat Kontakt aufgenommen haben, beste-
hen heute zwischen Verwaltungsangestellten und Grossratsmitgliedern 
keine Berührungsängste mehr. Die Verwaltung ist sogar froh, wenn sie 
von den Parlamentarierinnen kontaktiert wird, so dass bspw. mehr In-
formation im Vorfeld eines Vorstosses abgegeben werden kann. Diese 
Veränderung kann auch für die interkantonale Zusammenarbeit genutzt 
werden. Bei den regelmässigen Treffen der OAK mit den Direktionen 
sollte diese deshalb ein Standardtraktandum sein.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingestuft werden; 
auch hier geht es wiederum um die Frage des Informationsflusses, 
welcher verbessert werden könnte.  

 

Parlamentarische und demokratische Instrumente 

Einführung einer Staatsvertragsmotion (N): Die Fristen in der inter-
kantonalen Zusammenarbeit sind heute oft so kurz, dass es für die kan-
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tonalen Parlamente problematisch ist, hier durch die traditionellen In-
strumente einzugreifen, weil keine zeitgerechte Wirkung erzielt werden 
kann (Vernehmlassungsfristen von 2-3 Monaten). Eine Möglichkeit ist 
hier, eine spezielle neuartige Motion einzuführen, welche der Dringlich-
keit interkantonaler Geschäfte Rechnung trägt.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden; es 
gibt dem Parlament ein wirksames Mittel in die Hand, um trotz kurzer 
Fristen auf die interkantonale Zusammenarbeit einzuwirken.  

 

Einführung einer inhaltlichen kantonalen Staatsvertragsinitiative 
(N): Im Rahmen eines möglichen Gesetzes über die interkantonale Zu-
sammenarbeit wäre es möglich, dem Volk nicht nur eine „Brems“-
Möglichkeit mittels des Referendums zu geben, sondern auch die Mög-
lichkeit, konkrete Vorschläge für eine Zusammenarbeit in der interkanto-
nalen Zusammenarbeit vorzubringen.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingestuft werden, 
da bereits die formale Möglichkeit besteht, und es eher unwahrschein-
lich scheint, eine Zusammenarbeit bereits durch konkrete Ausformulie-
rungen zu erreichen.  

 

Etablierung einer Informationsplattform zur interkantonalen Zu-
sammenarbeit (N). Der Kanton Bern könnte der fehlenden Transpa-
renz/Öffentlichkeit bezüglich der interkantonalen Zusammenarbeit Ab-
hilfe schaffen, indem er ein eigenes Portal dazu etablieren würde.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingestuft werden. 
Dies ist eine jener konkreten kleineren Massnahmen, die der für die 
Bevölkerung ‚undurchsichtigen’ interkantonalen Zusammenarbeit mehr 
Öffentlichkeit bieten könnte (s. Beispiel ZRK).  
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Vorschläge zur Verbesserung der Demokratiequalität der in-
terkommunalen Zusammenarbeit 

Deckungsgleichheit von funktionalem und politischem Raum 

Fusion von Gemeinden mit enger Zusammenarbeit (N). Stehen zwei 
oder mehrere Gemeinden in sehr enger Zusammenarbeit, kann die Mög-
lichkeit einer Fusion in Betracht gezogen werden. Statt nur gewisse Auf-
gaben gemeinsam zu erfüllen, aber getrennte Institutionen aufrecht zu 
erhalten, schliessen sich die Gemeinden zusammen und bilden unter zu 
bestimmendem Namen eine einzige „neue“ Gemeinde (vgl. Steiner 
2002).33 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingeschätzt werden. 
Die Fusion löst zwar ein wichtiges, aber bei weitem nicht alle Probleme. 

 

Empfehlungen zu Gunsten des Gemeindeparlaments 

Einführung eines Gemeindeparlaments in bevölkerungsreichen 
Gemeinden (N). In grossen Gemeinden könnte die Einführung eines 
Parlaments geprüft werden. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Auch wenn die Parlamentsmitglieder immer noch auf die 
Zusammenarbeit der Regierung angewiesen sind, haben sie doch einen 
klar besseren Zugang zu Informationen und bessere Instrumente zur 
Verfügung, um in die Politik einzugreifen. 

 
 

                                      
33 Es werden hier nicht Argumente für oder gegen Gemeindefusionen angeführt, sondern die Vor- und 
Nachteile einer Fusion im Bereich parlamentarische und direktdemokratische Mitsprache erläutert. 
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Vermehrter informeller Austausch unter den Gemeindelegislativen 
(O). Die Legislativen könnten sich nach dem Vorbild des informellen G8-
Gipfels der Exekutiven um die Gemeinde Zollikofen zu einem informellen 
Austausch treffen, um über anstehende Probleme zu reden. Bezüglich 
Institutionalisierungsgrad einer solchen Zusammenkunft ist von einer lo-
sen Organisation über eine jährliche Konferenz bis hin zu einer festen 
Institution alles denkbar. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden, 
wobei der Nutzen sehr stark von der Ausgestaltung dieses Austauschs 
abhängt. 

 

Vermehrte Benutzung der parlamentarischen Instrumente (O). Die 
zur Verfügung stehenden Instrumente (Anfrage, Motion, Postulat und In-
terpellation) könnten in interkommunalen Angelegenheiten vermehrt ein-
gesetzt werden. Nach Möglichkeit sollten die Anfragen von der Verwal-
tung und der Exekutive innert möglichst kurzer Frist bearbeitet werden, 
damit ein Geschäft entsprechend beeinflusst werden kann.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als mittel eingeschätzt werden. 
Durch einen gezielten Einsatz der parlamentarischen Instrumente kann 
das Parlament die Regierung bis zu einem gewissen Grad dazu bringen, 
in interkommunalen Geschäften Transparenz zu schaffen. 

 

Vermehrter informeller Informationsaustausch mit der Verwaltung 
(O). Um einen besseren Informationsaustausch zu gewährleisten, könn-
ten Mitglieder des Gemeindeparlaments mehr im Rahmen informeller 
Anfragen zu den benötigten Informationen kommen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Die Massnahme ist alles andere als einschneidend und die Verwaltung 
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wird nicht daran gehindert, Informationen nur selektiv zur Verfügung zu 
stellen. 

 

Einführung der Fragestunde (N). Ein Mittel, um einen flüssigeren In-
formationsaustausch zu institutionalisieren, wäre die Einführung einer 
Fragestunde, wie sie im Nationalrat und in diversen Kantonsparlamenten 
besteht. Diese könnte durch die Eintragung im Gemeindereglement auf 
eine Rechtsgrundlage gestellt werden. Die Legislative würde während 
der Session die Gelegenheit erhalten, der Exekutive Fragen zu stellen, 
welche diese beantwortet. Fragen und Antworten können nach diversen 
Kriterien (Form, Umfang etc.) geregelt werden.34 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Das Parlament kann auch auf weniger institutionalisiertem Weg 
Informationen erfragen. Zudem ist die Regierung auch im Rahmen der 
Fragestunde nicht dazu gezwungen, Informationen abzugeben, die sie 
nicht abgeben möchte. 

 

Einführung respektive konsequente Umsetzung der Konsultati-
onspflicht (N/O). Vielerorts hat die Regierung in grösserem oder ge-
ringerem Masse die Pflicht, das Parlament in Angelegenheiten der in-
terkommunalen Zusammenarbeit zu konsultieren. Wo dies der Fall ist, 
könnte die konsequente Umsetzung dazu führen, die Legislative bes-
ser in die politischen Prozesse einzubinden; wo dies noch nicht der Fall 
ist, gilt dasselbe für die Einführung einer entsprechenden Pflicht. Die 
Exekutive wäre so verpflichtet, ein interkommunales Geschäft zumin-
dest im Parlament vorzustellen und sich die Meinungen der Volksver-
treter anzuhören. 

                                      
34 Für eine Auswahl möglicher Kriterien vergleiche die Auswertung einer von der Staatskanzlei des 
Kantons Zürich durchgeführten Umfrage bei den Kantonen zum Thema „parlamentarische Fragestun-
de“. Die Auswertung ist publiziert in Parlament, Parlement, Parlamento 3/08. 
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Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Eine vollständige Information ist Voraussetzung dafür, dass das 
Parlament die ihm zur Verfügung stehenden Mitsprachemöglichkeiten 
überhaupt nutzen kann. Bei einer konsequent angewandten 
Konsultationspflicht muss das Parlament auf dem Laufenden gehalten 
werden. 

 

Mitentscheidungsverfahren (N). Das Parlament könnte in Form eines 
Mitentscheidungsverfahrens in interkommunale Geschäfte einbezogen 
werden. Dabei bringt die Regierung eine Vorlage ins Parlament, welches 
zustimmen oder ablehnen kann. Wird die Vorlage abgelehnt, geht zur 
Revision sie zurück in die Regierung. Ist das Parlament auch mit dem 
zweiten Vorschlag nicht einverstanden, wird ein Vermittlungsausschuss 
eingesetzt, welcher eine konsensfähige Lösung finden soll. Dieser Neue-
rungsvorschlag ist angelehnt an das System, welches in der Europäi-
schen Union zwischen dem Europäischen Parlament und dem Minister-
rat angewendet wird. Die Ausgestaltung eines solchen Verfahrens ist 
sehr unterschiedlich denkbar (Anzahl Vermittlungsrunden, Zusammen-
setzung Vermittlungsausschuss etc.). Entscheidendes Element ist das 
Veto der Legislative, welches die Exekutive dazu zwingt, deren Anliegen 
zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ gross eingeschätzt 
werden, allerdings sind Realisierbarkeit und Praktikabilität einer solchen 
Lösung fraglich. 

 

Empfehlungen zu Gunsten des Stimmvolkes 

Vereinfachung der Benutzung direktdemokratischer Instrumente im 
Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit (O). Die der Gemein-
debevölkerung zur Verfügung stehenden Instrumente (Initiative, Refe-
rendum, Volksmotion etc.) können im Bereich der interkommunalen Zu-
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sammenarbeit attraktiver gemacht werden. Im Vordergrund steht dabei 
die Herabsetzung der erforderlichen Zahl an Unterschriften. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Hier ist speziell zu erwähnen, was in der Gemeindepolitik immer wieder 
zu beobachten ist: Die Bevölkerung stört sich nicht an möglichen 
Demokratiedefiziten von Abläufen, solange sie mit dem Ergebnis 
zufrieden ist. Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass der Gebrauch der 
direktdemokratischen Instrumente aufgrund einer erleichterten 
Benutzung stark zunehmen würde. 

 

Einführung eines interkommunalen Referendums oder einer inter-
kommunalen Initiative (N). Nach Kübler (2006: 282) könnte die Mög-
lichkeit eines interkommunalen Referendums oder einer interkommuna-
len Initiative die Gemeindekooperation demokratischer ablaufen lassen. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der kooperierenden Gemeinden 
könnten gemeinsame Referenden oder Initiativen zu ergreifen, wobei die 
erforderliche Anzahl Unterschriften für beide Gemeinden zusammen gel-
ten würde. Entsprechende Instrumente sind in der Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Es gelten hier analog die Einschätzungen zur vorherigen Empfehlung. 
Die interkommunalen Instrumente würden kaum erheblich anders 
genutzt als die innerkommunalen. 

 

Einsprachemöglichkeit der Gemeindebevölkerung bei Auslagerun-
gen an andere Gemeinden (N). Auslagerungen von Aufgaben an eine 
andere Gemeinde sind schon heute gang und gäbe. Um das demokrati-
sche Element zu stärken, kann der Bevölkerung die Möglichkeit einer 
Einsprache  eröffnet werden. Die Regelung von Details wie Anforderun-
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gen und Frist für eine solche Einsprache ist in verschiedensten Ausprä-
gungen denkbar.  

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Auch hier ist nicht mit einer massiven Mitsprache der Bevölkerung zu 
rechnen. Dazu kommt, dass eine einzelne verhinderte Auslagerung wohl 
kaum grosse Auswirkungen hätte. 

 

Empfehlungen zu Gunsten von Gemeindeparlament und Stimmvolk 

Schulungen und Weiterbildungen (O). Ein weiteres Mittel um ein Ge-
meindeparlament zu stärken, sind Schulungen und Weiterbildungen für 
die Parlamentsmitglieder. Dabei können sich die Milizparlamentarier ein 
besseres Know-how, vertiefte Rahmenkenntnisse und die Fähigkeit, 
verwaltungstechnische Abläufe besser einzuschätzen, aneignen. Dies 
kann ihnen erlauben, sich stärker und effizienter in die Dossiers einzu-
bringen. Selbstverständlich gilt Analoges auch für Nicht-Parlamentarier 
in Gemeinden ohne Parlament. Verschiedene Bildungsinstitute in der 
Schweiz bieten Lehrgänge zur Gemeindepolitik an35. Denkbar ist aber 
auch, dass die Gemeinden selber – allein oder in Zusammenarbeit mit 
Nachbargemeinden – Weiterbildungen anbieten. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gering eingeschätzt werden. 
Der Besuch einer solchen Ausbildung hängt vom Interesse und der 
Initiative der einzelnen Personen ab, weshalb nicht davon auszugehen 
ist, dass sich grosse Änderungen resp. Fortschritte für die gesamte 
Gemeinde ergeben würden. 

 

                                      
35 Ein Beispiel stellt der neue Diplomlehrgang für Gemeindepolitikerinnen und Gemeindepolitiker dar, 
welcher ab Mai 2010 als einjähriger Kurs vom Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung 
(BWD) angeboten wird. Daneben gibt es weitere Anbieter wie das Stapferhaus in Lenzburg, welches 
den Kurs Kommunalpolitik anbietet. Spezifische Weiterbildungen in den Bereichen Management und 
Wirtschaft bietet beispielsweise die Migros-Klubschule an. 
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Vermehrte Bildung von Spezialkommissionen (O). Die vermehrte 
Einsetzung von Spezialkommissionen für die interkommunale Zusam-
menarbeit kann eine Stärkung der Legislative bewirken (vgl. Lienhard 
2008: 10). Eine solche Kommission kann einerseits die Regierung bei 
der Ausarbeitung von Kooperationsgeschäften begleiten und anderer-
seits als Verbindung zwischen Regierung und Parlament dienen. Die Bil-
dung einer Spezialkommission ist selbstverständlich auch in Gemeinden 
ohne Parlament denkbar. Eine Alternative ist, bereits bestehende Kom-
missionen (etwa Geschäftsprüfungskommissionen) mit interkommunalen 
Dossiers zu betrauen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als gross eingeschätzt werden. 
Eine entsprechende Kommission hätte vertieften Einblick in laufende 
Geschäfte und könnte eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen 
Regierung und Parlament resp. Bevölkerung wahrnehmen. 

 

Gemeindezeitschrift und Internetauftritt (O). Wie bereits mehrere Ma-
le erwähnt wurde, spielt der Informationsfluss zwischen den verschiede-
nen Instanzen eine entscheidende Rolle für den Einbezug von Parlament 
und Bevölkerung in die Entscheide bezüglich interkommunaler Zusam-
menarbeit. Es geht dabei einerseits um den Informationsaustausch zwi-
schen Exekutive, Legislative, Verwaltung und Kommissionen, anderer-
seits um die Information der Gemeindebevölkerung. Mögliche Instrumen-
te, um die Idee von Öffentlichkeit und Transparenz umzusetzen, sind ei-
ne regelmässig erscheinende Gemeindezeitschrift und eine gut betreute 
Webseite. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile kann der Effekt dieser 
Massnahme auf die Demokratiequalität als relativ gering eingeschätzt 
werden. In den Gemeinden bestehen Informationskanäle in 
unterschiedlichen Formen bereits, das Optimierungspotenzial ist zwar 
vorhanden, aber nicht riesig. Zudem gilt auch für diese Massnahme, 
dass sie alleine keinen grossen Effekt haben kann. 

 


